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Übersicht über die wesentlichen Vertragsbestimmungen
Der BGH hat mit Urteil vom 27. April 2021 (Az. XI ZR 26/20) die Änderungsmechanismen in Nr. 1 Abs. 2 und Nr. 12 Abs. 5 
AGB-Banken für unwirksam erklärt, sodass es einer Neuvereinbarung der verwendeten Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
und Sonderbedingungen bedarf. 

Die Neuvereinbarung umfasst die

1. Allgemeinen Geschäftsbedingungen,
2. Sonderbedingungen für den Überweisungsverkehr,
3. Sonderbedingungen für die Ausführung von Echtzeit-Überweisungen,
4. Sonderbedingungen für den Lastschriftverkehr,
5. Sonderbedingungen für den Lastschrifteinzug,
6. Sonderbedingungen für das Online-Banking,
7. Sonderbedingungen für die Nutzung des elektronischen Postfachs,
8. Sonderbedingungen für die girocard (Debitkarte),
9. Sonderbedingungen für die digitale girocard (Debitkarte) mit individualisierten Authentifizierungsverfahren,
10.  Bedingungen für die Mastercard
11.  Sonderbedingungen für die Nutzung von Multibanking-Zusatzdiensten im Online-Banking,
12. Bedingungen für die Datenfernübertragung,
13.  Sonderbedingungen für Gemeinschaftskonten,
14.  Sonderbedingungen für den Sparverkehr,
15.  Sonderbedingungen für den Scheckverkehr,
16.  Allgemeine Bedingungen für Kredite und Darlehen,
17.  Allgemeine Avalkreditbedingungen,
18.  Sonderbedingungen für Wertpapiergeschäfte,
19.  Grundsätze der Flessabank für die Ausführung von Aufträgen in Finanzinstrumenten (Execution Policy),
20.  Sonderbedingungen für die Vermietung von Schrankfächern,
21.  Sonderbedingungen für die Annahme von Verwahrstücken,
22.  Sonderbedingungen für Anderkonten und Anderdepots von Angehörigen der öffentlich bestellten wirtschaftsprüfenden

und wirtschafts- und steuerberatenden Berufe,
23.  Sonderbedingungen für Anderkonten und Anderdepots von Notaren (Ergänzende Sonderbedingungen für elektronisch

geführte Anderkonten und Anderdepots von Notaren)
24.  Sonderbedingungen für Anderkonten und Anderdepots von Rechtsanwälten und Gesellschaften von Rechtsanwälten,
25.  Sonderbedingungen für Anderkonten und Anderdepots von Patentanwälten und Gesellschaften von Patentanwälten,
26.  Sonderbedingungen für Insolvenz-Sonderkonten,
27.  Sonderbedingungen für die Benutzung des Nachttresors,
28.  Bedingungen für den beleglosen Datenaustausch unter Einschaltung von Service-Rechenzentren mit ausschließlicher

Autorisierung durch Begleitzettel,
29. Sonderbedingungen für Herstellung und Ausgabe neutraler SEPA-Überweisungs-/Zahlscheinvordrucke, Referenz mit

prüfzahlgesicherten Referenzdaten (RF).

Die Neuvereinbarung umfasst ferner das Preis- und Leistungsverzeichnis und den Preisaushang.
Die aufgeführten Bedingungen sind beigefügt. Erläuterungen zu den wesentlichen Änderungen können Sie dieser Übersicht 
entnehmen.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass diese Übersicht auch Bedingungstexte für Produkte enthalten kann, deren Nutzung 
Sie aktuell nicht mit uns vereinbart haben. In diesem Fall sind die entsprechenden Bedingungen für Sie gegenstandslos. Die 
Bedingungen entfalten erst im Zusammenwirken mit den jeweiligen Produktverträgen ihre Wirkung.

1) Änderungen in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen
Textänderungsmechanismus in Nr. 1 Abs. 2 AGB-Banken
Die neu gefasste Nr. 1 Abs. 2 der AGB-Banken enthält eine Textänderungsklausel für die AGB-Banken und Sonderbedin-
gungen. Die neue Textänderungsklausel definiert den Begriff der Zustimmungsfiktion und regelt deren Anwendungsbereich,
der durch das BGH-Urteil vom 27. April 2021 eingeschränkt ist. Daher sind Textänderungen nach Nr. 1 Abs. 2 AGB-Banken
im Wege der Zustimmungsfiktion nur möglich bei einer Änderung der Gesetzeslage, einer Änderung der Rechtsprechung
und bei behördlichen Auflagen. Selbst in diesen Fällen greift die Zustimmungsfiktion u. a. dann nicht ein, wenn Hauptleis-
tungspflichten oder Hauptleistungsentgelte betroffen sind oder das Äquivalenzverhältnis des Vertrags verschoben würde.
Der genaue Wortlaut der Textänderungsklausel ist in den AGB-Banken unter Nr. 1 Abs. 2 abgedruckt.
Preisänderungsklausel in Nr. 12 Abs. 5 AGB-Banken
Die neu gefasste Nr. 12 Abs. 5 AGB-Banken beschreibt die gesetzlichen Anforderungen an eine Preisänderungsklausel und 
enthält keine Zustimmungsfiktion. Der genaue Wortlaut der Preisänderungsklausel ist in den AGB-Banken unter Nr. 12 
Abs. 5 abgedruckt.
Aufrechnungsverbot in Nr. 4 AGB-Banken
Die neue Nr. 4 der AGB-Banken enthält ein Aufrechnungsverbot für Nicht-Verbraucher, wonach u. a. nur mit unbestrittenen 
oder rechtskräftig festgestellten Forderungen aufgerechnet werden kann. Der genaue Wortlaut des Aufrechnungsverbots ist 
in den AGB-Banken unter Nr. 4 abgedruckt.

2) Änderungen in den Sonderbedingungen
Die in den zahlungsverkehrsrechtlichen Sonderbedingungen enthaltene Preisänderungsklausel entspricht der Neufassung in
Nr. 12 Abs. 5 AGB-Banken. Der genaue Wortlaut der Preisänderungsklauseln ist jeweils abgedruckt in Nr. 1.10 der Sonder-
bedingungen für den Überweisungsverkehr, Nr. 1.2 der Sonderbedingungen für den Lastschriftverkehr, A.II.12 der
Sonderbedingungen für die girocard (Debitkarte) sowie in Nr. 1.2 der Sonderbedingungen für den Lastschrifteinzug.

3) Im Übrigen entsprechen die AGB-Banken und Sonderbedingungen jeweils den zuvor verwendeten Fassungen.
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Allgemeine Geschäftsbedingungen
Fassung: Februar 2023

Die Bank ist dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. und der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH 
angeschlossen.

Grundregeln für die Beziehung zwischen Kunde 
und Bank
1 Geltungsbereich und Änderungen dieser Geschäftsbe-

dingungen und der Sonderbedingungen für einzelne 
Geschäftsbeziehungen

(1) Geltungsbereich
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für die gesamte Ge-
schäftsverbindung zwischen dem Kunden und den inländischen Ge-
schäftsstellen der Bank (im Folgenden Bank genannt). Daneben gelten 
für einzelne Geschäftsbeziehungen (zum Beispiel für das Wertpapierge-
schäft, den Zahlungsverkehr und für den Sparverkehr) Sonderbedingun-
gen, die Abweichungen oder Ergänzungen zu diesen Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen enthalten; sie werden bei der Kontoeröffnung oder 
bei Erteilung eines Auftrags mit dem Kunden vereinbart. Unterhält der 
Kunde auch Geschäftsverbindungen zu ausländischen Geschäftsstellen, 
sichert das Pfandrecht der Bank (Nummer 14 dieser Geschäftsbedingun-
gen) auch die Ansprüche dieser ausländischen Geschäftsstellen.
(2) Änderungen
a) Änderungsangebot
Änderungen dieser Geschäftsbedingungen und der Sonderbedingungen 
werden dem Kunden spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen 
Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Kunde 
mit der Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elektronischen 
Kommunikationsweg vereinbart (zum Beispiel das Online-Banking), kön-
nen die Änderungen auch auf diesem Wege angeboten werden.
b) Annahme durch den Kunden
Die von der Bank angebotenen Änderungen werden nur wirksam, wenn 
der Kunde diese annimmt, gegebenenfalls im Wege der nachfolgend ge-
regelten Zustimmungsfiktion.
c) Annahme durch den Kunden im Wege der Zustimmungsfiktion
Das Schweigen des Kunden gilt nur dann als Annahme des Änderungs-
angebots (Zustimmungsfiktion), wenn
aa) das Änderungsangebot der Bank erfolgt, um die Übereinstimmung 
der vertraglichen Bestimmungen mit einer veränderten Rechtslage wie-
derherzustellen, weil eine Bestimmung dieser Geschäftsbedingungen 
oder der Sonderbedingungen
– aufgrund einer Änderung von Gesetzen, einschließlich unmittelbar

geltender Rechtsvorschriften der Europäischen Union, nicht mehr
der Rechtslage entspricht oder

– durch eine rechtskräftige gerichtliche Entscheidung, auch durch ein 
Gericht erster Instanz, unwirksam wird oder nicht mehr verwendet 
werden darf oder

– aufgrund einer verbindlichen Verfügung einer für die Bank zuständi-
gen nationalen oder internationalen Behörde (z. B. der Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht oder der Europäischen Zentral-
bank) nicht mehr mit den aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen der 
Bank in Einklang zu bringen ist und

bb) der Kunde das Änderungsangebot der Bank nicht vor dem vorge-
schlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen abgelehnt 
hat.
Die Bank wird den Kunden im Änderungsangebot auf die Folgen seines 
Schweigens hinweisen.
d) Ausschluss der Zustimmungsfiktion
Die Zustimmungsfiktion findet keine Anwendung
– bei Änderungen der Nummern 1 Absatz 2 und 12 Absatz 5 der Ge-

schäftsbedingungen und der entsprechenden Regelungen in den 
Sonderbedingungen oder

– bei Änderungen, die die Hauptleistungspflichten des Vertrags und 
die Entgelte für Hauptleistungen betreffen, oder

– bei Änderungen von Entgelten, die auf eine über das vereinbarte 
Entgelt für die Hauptleistung hinausgehende Zahlung des Verbrau-
chers gerichtet sind, oder

– bei Änderungen, die dem Abschluss eines neuen Vertrags gleichkom-
men, oder

– bei Änderungen, die das bisher vereinbarte Verhältnis von Leistung
und Gegenleistung erheblich zugunsten der Bank verschieben wür-
den.

In diesen Fällen wird die Bank die Zustimmung des Kunden zu den Än-
derungen auf andere Weise einholen.

e) Kündigungsrecht des Kunden bei der Zustimmungsfiktion
Macht die Bank von der Zustimmungsfiktion Gebrauch, kann der Kunde 
den von der Änderung betroffenen Vertrag vor dem vorgeschlagenen 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen auch fristlos und kos-
tenfrei kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht wird die Bank den Kunden 
in ihrem Änderungsangebot besonders hinweisen.
2 Bankgeheimnis und Bankauskunft
(1) Bankgeheimnis
Die Bank ist zur Verschwiegenheit über alle kundenbezogenen Tatsa-
chen und Wertungen verpflichtet, von denen sie Kenntnis erlangt (Bank-
geheimnis). Informationen über den Kunden darf die Bank nur weiterge-
ben, wenn gesetzliche Bestimmungen dies gebieten oder der Kunde ein-
gewilligt hat oder die Bank zur Erteilung einer Bankauskunft befugt ist.
(2) Bankauskunft
Eine Bankauskunft enthält allgemein gehaltene Feststellungen und Be-
merkungen über die wirtschaftlichen Verhältnisse des Kunden, seine 
Kreditwürdigkeit und Zahlungsfähigkeit; betragsmäßige Angaben über 
Kontostände, Sparguthaben, Depot- oder sonstige der Bank anvertraute 
Vermögenswerte sowie Angaben über die Höhe von Kreditinanspruch-
nahmen werden nicht gemacht.
(3) Voraussetzungen für die Erteilung einer Bankauskunft
Die Bank ist befugt, über juristische Personen und im Handelsregister 
eingetragene Kaufleute Bankauskünfte zu erteilen, sofern sich die An-
frage auf ihre geschäftliche Tätigkeit bezieht. Die Bank erteilt jedoch 
keine Auskünfte, wenn ihr eine anders lautende Weisung des Kunden 
vorliegt. Bankauskünfte über andere Personen, insbesondere über Pri-
vatkunden und Vereinigungen erteilt die Bank nur dann, wenn diese ge-
nerell oder im Einzelfall ausdrücklich zugestimmt haben. Eine Bankaus-
kunft wird nur erteilt, wenn der Anfragende ein berechtigtes Interesse 
an der gewünschten Auskunft glaubhaft dargelegt hat und kein Grund 
zu der Annahme besteht, dass schutzwürdige Belange des Kunden der 
Auskunftserteilung entgegenstehen.
(4) Empfänger von Bankauskünften
Bankauskünfte erteilt die Bank nur eigenen Kunden sowie anderen Kre-
ditinstituten für deren Zwecke oder die ihrer Kunden.
3 Haftung der Bank; Mitverschulden des Kunden
(1) Haftungsgrundsätze
Die Bank haftet bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen für jedes Ver-
schulden ihrer Mitarbeiter und der Personen, die sie zur Erfüllung ihrer 
Verpflichtungen hinzuzieht. Soweit die Sonderbedingungen für einzelne 
Geschäftsbeziehungen oder sonstige Vereinbarungen etwas Abwei-
chendes regeln, gehen diese Regelungen vor. Hat der Kunde durch ein 
schuldhaftes Verhalten (zum Beispiel durch Verletzung der in Num-
mer 11 dieser Geschäftsbedingungen aufgeführten Mitwirkungspflich-
ten) zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach 
den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und 
Kunde den Schaden zu tragen haben.
(2) Weitergeleitete Aufträge
Wenn ein Auftrag seinem Inhalt nach typischerweise in der Form ausge-
führt wird, dass die Bank einen Dritten mit der weiteren Erledigung be-
traut, erfüllt die Bank den Auftrag dadurch, dass sie ihn im eigenen Na-
men an den Dritten weiterleitet (weitergeleiteter Auftrag). Dies betrifft 
zum Beispiel die Einholung von Bankauskünften bei anderen Kreditinsti-
tuten oder die Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren im Aus-
land. In diesen Fällen beschränkt sich die Haftung der Bank auf die sorg-
fältige Auswahl und Unterweisung des Dritten.
(3) Störung des Betriebs
Die Bank haftet nicht für Schäden, die durch höhere Gewalt, Aufruhr, 
Kriegs- und Naturereignisse oder durch sonstige von ihr nicht zu 
vertretende Vorkommnisse (zum Beispiel Streik, Aussperrung, Verkehrs-
störung, Verfügungen von hoher Hand im In- oder Ausland) eintreten.
4 Grenzen der Aufrechnungsbefugnis des Kunden, der 

kein Verbraucher ist
Ein Kunde, der kein Verbraucher ist, kann gegen Forderungen der Bank 
nur aufrechnen, wenn seine Forderungen unbestritten oder rechtskräf-
tig festgestellt sind. Diese Aufrechnungsbeschränkung gilt nicht für eine 
vom Kunden zur Aufrechnung gestellte Forderung, die ihren Rechts-
grund in einem Darlehen oder einer Finanzierungshilfe gemäß §§ 513, 
491 bis 512 BGB hat.
5 Verfügungsberechtigung nach dem Tod des Kunden
Nach dem Tod des Kunden hat derjenige, der sich gegenüber der Bank 
auf die Rechtsnachfolge des Kunden beruft, der Bank seine erbrechtli-
che Berechtigung in geeigneter Weise nachzuweisen. Wird der Bank eine 
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Ausfertigung oder eine beglaubigte Abschrift der letztwilligen Verfü-
gung (Testament, Erbvertrag) nebst zugehöriger Eröffnungsniederschrift 
vorgelegt, darf die Bank denjenigen, der darin als Erbe oder Testa-
mentsvollstrecker bezeichnet ist, als Berechtigten ansehen, ihn verfügen 
lassen und insbesondere mit befreiender Wirkung an ihn leisten. Dies gilt 
nicht, wenn der Bank bekannt ist, dass der dort Genannte (zum Beispiel 
nach Anfechtung oder wegen Nichtigkeit des Testaments) nicht verfü-
gungsberechtigt ist, oder wenn ihr dies infolge Fahrlässigkeit nicht be-
kannt geworden ist.
6 Maßgebliches Recht und Gerichtsstand bei kaufmän-

nischen und öffentlich-rechtlichen Kunden
(1) Geltung deutschen Rechts
Für die Geschäftsverbindung zwischen dem Kunden und der Bank gilt
deutsches Recht.
(2) Gerichtsstand für Inlandskunden
Ist der Kunde ein Kaufmann und ist die streitige Geschäftsbeziehung 
dem Betriebe seines Handelsgewerbes zuzurechnen, so kann die Bank 
diesen Kunden an dem für die kontoführende Stelle zuständigen Gericht 
oder bei einem anderen zuständigen Gericht verklagen; dasselbe gilt für 
eine juristische Person des öffentlichen Rechts und für öffentlich-recht-
liche Sondervermögen. Die Bank selbst kann von diesen Kunden nur an 
dem für die kontoführende Stelle zuständigen Gericht verklagt werden.
(3) Gerichtsstand für Auslandskunden
Die Gerichtsstandsvereinbarung gilt auch für Kunden, die im Ausland 
eine vergleichbare gewerbliche Tätigkeit ausüben, sowie für ausländi-
sche Institutionen, die mit inländischen juristischen Personen des öf-
fentlichen Rechts oder mit einem inländischen öffentlich-rechtlichen 
Sondervermögen vergleichbar sind.

Kontoführung
7 Rechnungsabschlüsse bei Kontokorrentkonten (Konten 

in laufender Rechnung)
(1) Erteilung der Rechnungsabschlüsse
Die Bank erteilt bei einem Kontokorrentkonto, sofern nicht etwas ande-
res vereinbart ist, jeweils zum Ende eines Kalenderquartals einen Rech-
nungsabschluss; dabei werden die in diesem Zeitraum entstandenen 
beiderseitigen Ansprüche (einschließlich der Zinsen und Entgelte der 
Bank) verrechnet. Die Bank kann auf den Saldo, der sich aus der Verrech-
nung ergibt, nach Nummer 12 dieser Geschäftsbedingungen oder nach 
der mit dem Kunden anderweitig getroffenen Vereinbarung Zinsen be-
rechnen.
(2) Frist für Einwendungen; Genehmigung durch Schweigen
Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit eines Rech-
nungsabschlusses hat der Kunde spätestens vor Ablauf von sechs Wo-
chen nach dessen Zugang zu erheben; macht er seine Einwendungen in 
Textform geltend, genügt die Absendung innerhalb der Sechs-Wochen-
Frist. Das Unterlassen rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmi-
gung. Auf diese Folge wird die Bank bei Erteilung des Rechnungsab-
schlusses besonders hinweisen. Der Kunde kann auch nach Fristablauf 
eine Berichtigung des Rechnungsabschlusses verlangen, muss dann 
aber beweisen, dass zu Unrecht sein Konto belastet oder eine ihm zuste-
hende Gutschrift nicht erteilt wurde.
8 Storno- und Berichtigungsbuchungen der Bank
(1) Vor Rechnungsabschluss
Fehlerhafte Gutschriften auf Kontokorrentkonten (zum Beispiel wegen 
einer falschen Kontonummer) darf die Bank bis zum nächsten Rech-
nungsabschluss durch eine Belastungsbuchung rückgängig machen, so-
weit ihr ein Rückzahlungsanspruch gegen den Kunden zusteht (Storno-
buchung). Der Kunde kann in diesem Fall gegen die Belastungsbuchung 
nicht einwenden, dass er in Höhe der Gutschrift bereits verfügt hat.
(2) Nach Rechnungsabschluss
Stellt die Bank eine fehlerhafte Gutschrift erst nach einem Rechnungs-
abschluss fest und steht ihr ein Rückzahlungsanspruch gegen den Kun-
den zu, so wird sie in Höhe ihres Anspruchs sein Konto belasten (Berich-
tigungsbuchung). Erhebt der Kunde gegen die Berichtigungsbuchung 
Einwendungen, so wird die Bank den Betrag dem Konto wieder gut-
schreiben und ihren Rückzahlungsanspruch gesondert geltend machen.
(3) Information des Kunden; Zinsberechnung
Über Storno- und Berichtigungsbuchungen wird die Bank den Kunden 
unverzüglich unterrichten. Die Buchungen nimmt die Bank hinsichtlich 
der Zinsberechnung rückwirkend zu dem Tag vor, an dem die fehlerhafte 
Buchung durchgeführt wurde.
9 Einzugsaufträge
(1) Erteilung von Vorbehaltsgutschriften bei der Einreichung
Schreibt die Bank den Gegenwert von Schecks und Lastschriften schon 
vor ihrer Einlösung gut, geschieht dies unter dem Vorbehalt ihrer Einlö-
sung, und zwar auch dann, wenn diese bei der Bank selbst zahlbar sind. 
Reicht der Kunde andere Papiere mit dem Auftrag ein, von einem Zah-
lungspflichtigen einen Forderungsbetrag zu beschaffen (zum Beispiel 
Zinsscheine), und erteilt die Bank über den Betrag eine Gutschrift, so 
steht diese unter dem Vorbehalt, dass die Bank den Betrag erhält. Der 

Vorbehalt gilt auch dann, wenn die Schecks, Lastschriften und anderen 
Papiere bei der Bank selbst zahlbar sind. Werden Schecks oder Last-
schriften nicht eingelöst oder erhält die Bank den Betrag aus dem Ein-
zugsauftrag nicht, macht die Bank die Vorbehaltsgutschrift rückgängig. 
Dies geschieht unabhängig davon, ob in der Zwischenzeit ein Rech-
nungsabschluss erteilt wurde.
(2) Einlösung von Lastschriften und vom Kunden ausgestellter Schecks
Lastschriften sowie Schecks sind eingelöst, wenn die Belastungsbu-
chung nicht spätestens am zweiten Bankarbeitstag1 – bei Lastschriften 
im SEPA-Firmen-Lastschriftverfahren nicht spätestens am dritten Ban-
karbeitstag1 – nach ihrer Vornahme rückgängig gemacht wird. Bar-
schecks sind bereits mit Zahlung an den Scheckvorleger eingelöst. 
Schecks sind auch schon dann eingelöst, wenn die Bank im Einzelfall ei-
ne Bezahltmeldung absendet. Schecks, die über die Abrechnungsstelle 
der Bundesbank vorgelegt werden, sind eingelöst, wenn sie nicht bis zu 
dem von der Bundesbank festgesetzten Zeitpunkt zurückgegeben wer-
den.
10 Fremdwährungsgeschäfte und Risiken bei Fremdwäh-

rungskonten
(1) Auftragsausführung bei Fremdwährungskonten
Fremdwährungskonten des Kunden dienen dazu, Zahlungen an den 
Kunden und Verfügungen des Kunden in fremder Währung bargeldlos 
abzuwickeln. Verfügungen über Guthaben auf Fremdwährungskonten 
(zum Beispiel durch Überweisungen zulasten des Fremdwährungsgutha-
bens) werden unter Einschaltung von Banken im Heimatland der Wäh-
rung abgewickelt, wenn sie die Bank nicht vollständig innerhalb des ei-
genen Hauses ausführt.
(2) Gutschriften bei Fremdwährungsgeschäften mit dem Kunden
Schließt die Bank mit dem Kunden ein Geschäft (zum Beispiel ein Devi-
sentermingeschäft) ab, aus dem sie die Verschaffung eines Betrags in 
fremder Währung schuldet, wird sie ihre Fremdwährungsverbindlichkeit 
durch Gutschrift auf dem Konto des Kunden in dieser Währung erfüllen, 
sofern nicht etwas anderes vereinbart ist.
(3) Vorübergehende Beschränkung der Leistung durch die Bank
Die Verpflichtung der Bank zur Ausführung einer Verfügung zulasten ei-
nes Fremdwährungsguthabens (Absatz 1) oder zur Erfüllung einer 
Fremdwährungsverbindlichkeit (Absatz 2) ist in dem Umfang und so lan-
ge ausgesetzt, wie die Bank in der Währung, auf die das Fremdwäh-
rungsguthaben oder die Verbindlichkeit lautet, wegen politisch beding-
ter Maßnahmen oder Ereignisse im Lande dieser Währung nicht oder nur 
eingeschränkt verfügen kann. In dem Umfang und solange diese Maß-
nahmen oder Ereignisse andauern, ist die Bank auch nicht zu einer Erfül-
lung an einem anderen Ort außerhalb des Landes der Währung, in einer 
anderen Währung (auch nicht in Euro) oder durch Anschaffung von Bar-
geld verpflichtet. Die Verpflichtung der Bank zur Ausführung einer Ver-
fügung zulasten eines Fremdwährungsguthabens ist dagegen nicht aus-
gesetzt, wenn sie die Bank vollständig im eigenen Haus ausführen kann. 
Das Recht des Kunden und der Bank, fällige gegenseitige Forderungen 
in derselben Währung miteinander zu verrechnen, bleibt von den vorste-
henden Regelungen unberührt.
(4) Wechselkurs
Die Bestimmung des Wechselkurses bei Fremdwährungsgeschäften er-
gibt sich aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis”. Bei Zahlungsdiens-
ten gilt ergänzend der Zahlungsdiensterahmenvertrag.

Mitwirkungspflichten des Kunden
11 Mitwirkungspflichten des Kunden
(1) Mitteilungen von Änderungen
Zur ordnungsgemäßen Abwicklung des Geschäftsverkehrs ist es erfor-
derlich, dass der Kunde der Bank Änderungen seines Namens und seiner 
Anschrift sowie das Erlöschen oder die Änderung einer gegenüber der 
Bank erteilten Vertretungsmacht (insbesondere einer Vollmacht) unver-
züglich mitteilt. Diese Mitteilungspflicht besteht auch dann, wenn die 
Vertretungsmacht in ein öffentliches Register (zum Beispiel in das Han-
delsregister) eingetragen ist und ihr Erlöschen oder ihre Änderung in 
dieses Register eingetragen wird. Darüber hinaus können sich weiterge-
hende gesetzliche Mitteilungspflichten, insbesondere aus dem Geldwä-
schegesetz, ergeben.
(2) Klarheit von Aufträgen
Aufträge müssen ihren Inhalt zweifelsfrei erkennen lassen. Nicht eindeu-
tig formulierte Aufträge können Rückfragen zur Folge haben, die zu Ver-
zögerungen führen können. Vor allem hat der Kunde bei Aufträgen auf 
die Richtigkeit und Vollständigkeit seiner Angaben, insbesondere der 
Kontonummer und Bankleitzahl oder IBAN2 und BIC3, sowie der Währung
zu achten. Änderungen, Bestätigungen oder Wiederholungen von Auf-
trägen müssen als solche gekennzeichnet sein.
(3) Besonderer Hinweis bei Eilbedürftigkeit der Ausführung eines Auf-
trags
Hält der Kunde bei der Ausführung eines Auftrags besondere Eile für nö-
tig, hat er dies der Bank gesondert mitzuteilen. Bei formularmäßig erteil-
ten Aufträgen muss dies außerhalb des Formulars erfolgen.
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(4) Prüfung und Einwendungen bei Mitteilungen der Bank
Der Kunde hat Kontoauszüge, Wertpapierabrechnungen, Depot- und Er-
trägnisaufstellungen, sonstige Abrechnungen, Anzeigen über die Aus-
führung von Aufträgen sowie Informationen über erwartete Zahlungen 
und Sendungen (Avise) auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit unver-
züglich zu überprüfen und etwaige Einwendungen unverzüglich zu er-
heben.
(5) Benachrichtigung der Bank bei Ausbleiben von Mitteilungen
Falls Rechnungsabschlüsse und Depotaufstellungen dem Kunden nicht 
zugehen, muss er die Bank unverzüglich benachrichtigen. Die Benach-
richtigungspflicht besteht auch beim Ausbleiben anderer Mitteilungen, 
deren Eingang der Kunde erwartet (Wertpapierabrechnungen, Konto-
auszüge nach der Ausführung von Aufträgen des Kunden oder über Zah-
lungen, die der Kunde erwartet).

Kosten der Bankdienstleistungen
12 Zinsen, Entgelte und Auslagen
(1) Zinsen und Entgelte im Privatkundengeschäft
Die Höhe der Zinsen und Entgelte für die im Privatkundengeschäft übli-
chen Kredite und Leistungen ergibt sich aus dem „Preisaushang – Regel-
sätze im standardisierten Privatkundengeschäft” und ergänzend aus 
dem „Preis- und Leistungsverzeichnis”. Wenn ein Kunde einen dort auf-
geführten Kredit oder eine dort aufgeführte Hauptleistung in Anspruch 
nimmt und dabei keine abweichende Vereinbarung getroffen wurde, 
gelten die zu diesem Zeitpunkt im „Preisaushang” oder „Preis- und Leis-
tungsverzeichnis” angegebenen Zinsen und Entgelte. Eine Vereinba-
rung, die auf eine über das vereinbarte Entgelt für die Hauptleistung hi-
nausgehende Zahlung des Verbrauchers gerichtet ist, kann die Bank mit 
dem Verbraucher nur ausdrücklich treffen, auch wenn sie im „Preisaus-
hang“ oder im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesen ist. Für die 
Vergütung der darin nicht aufgeführten Hauptleistungen, die im Auftrag 
des Kunden oder in dessen mutmaßlichem Interesse erbracht werden 
und die, nach den Umständen zu urteilen, nur gegen eine Vergütung zu 
erwarten sind, gelten, soweit keine andere Vereinbarung getroffen wur-
de, die gesetzlichen Vorschriften.
(2) Zinsen und Entgelte außerhalb des Privatkundengeschäfts
Außerhalb des Privatkundengeschäfts bestimmt die Bank, sofern keine 
andere Vereinbarung getroffen wurde und gesetzliche Bestimmungen 
dem nicht entgegenstehen, die Höhe von Zinsen und Entgelten nach 
billigem Ermessen (§ 315 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
(3) Nicht entgeltfähige Leistung
Für eine Leistung, zu deren Erbringung die Bank kraft Gesetzes oder 
aufgrund einer vertraglichen Nebenpflicht verpflichtet ist oder die sie im 
eigenen Interesse wahrnimmt, wird die Bank kein Entgelt berechnen, es 
sei denn, es ist gesetzlich zulässig und wird nach Maßgabe der gesetzli-
chen Regelung erhoben.
(4) Änderung von Zinsen; Kündigungsrecht des Kunden bei Erhöhung
Die Änderung der Zinsen bei Krediten mit einem veränderlichen Zinssatz 
erfolgt aufgrund der jeweiligen Kreditvereinbarungen mit dem Kunden. 
Die Bank wird dem Kunden Änderungen von Zinsen mitteilen. Bei einer 
Erhöhung kann der Kunde, sofern nichts anderes vereinbart ist, die da-
von betroffene Kreditvereinbarung innerhalb von sechs Wochen nach 
der Bekanntgabe der Änderung mit sofortiger Wirkung kündigen. Kün-
digt der Kunde, so werden die erhöhten Zinsen für die gekündigte Kre-
ditvereinbarung nicht zugrunde gelegt. Die Bank wird zur Abwicklung 
eine angemessene Frist einräumen.
(5) Änderungen von Entgelten bei typischerweise dauerhaft in An-

spruch genommenen Leistungen
Änderungen von Entgelten für Bankleistungen, die von Kunden im Rah-
men der Geschäftsverbindung typischerweise dauerhaft in Anspruch ge-
nommen werden (zum Beispiel Konto- und Depotführung), werden dem 
Kunden spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ih-
res Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Kunde mit der Bank 
im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kommunikati-
onsweg vereinbart (zum Beispiel das Online-Banking), können die Ände-
rungen auch auf diesem Wege angeboten werden. Die von der Bank an-
gebotenen Änderungen werden nur wirksam, wenn der Kunde diese an-
nimmt. Eine Vereinbarung über die Änderung eines Entgelts, das auf ei-
ne über die Hauptleistung hinausgehende Zahlung eines Verbrauchers 
gerichtet ist, kann die Bank mit dem Verbraucher nur ausdrücklich tref-
fen.
(6) Auslagen
Die Aufwendungsersatzansprüche der Bank richten sich nach den ge-
setzlichen Vorschriften.
(7) Besonderheiten bei Verbraucherdarlehensverträgen und Zahlungs-

diensteverträgen mit Verbrauchern für Zahlungen
Bei Verbraucherdarlehensverträgen und Zahlungsdiensteverträgen mit 
Verbrauchern für Zahlungen richten sich die Zinsen und die Kosten (Ent-
gelte, Auslagen) nach den jeweiligen vertraglichen Vereinbarungen und 
Sonderbedingungen sowie ergänzend nach den gesetzlichen Vorschrif-
ten.

Sicherheiten für die Ansprüche der Bank gegen 
den Kunden
13 Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten
(1) Anspruch der Bank auf Bestellung von Sicherheiten
Die Bank kann für alle Ansprüche aus der bankmäßigen Geschäftsver-
bindung die Bestellung bankmäßiger Sicherheiten verlangen, und zwar 
auch dann, wenn die Ansprüche bedingt sind (zum Beispiel Aufwen-
dungsersatzanspruch wegen der Inanspruchnahme aus einer für den 
Kunden übernommenen Bürgschaft). Hat der Kunde gegenüber der Bank 
eine Haftung für Verbindlichkeiten eines anderen Kunden der Bank 
übernommen (zum Beispiel als Bürge), so besteht für die Bank ein An-
spruch auf Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten im Hinblick auf 
die aus der Haftungsübernahme folgende Schuld jedoch erst ab ihrer 
Fälligkeit.
(2) Veränderungen des Risikos
Hat die Bank bei der Entstehung von Ansprüchen gegen den Kunden zu-
nächst ganz oder teilweise davon abgesehen, die Bestellung oder Ver-
stärkung von Sicherheiten zu verlangen, kann sie auch später noch eine 
Besicherung fordern. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass Umstände 
eintreten oder bekannt werden, die eine erhöhte Risikobewertung der 
Ansprüche gegen den Kunden rechtfertigen. Dies kann insbesondere der 
Fall sein, wenn
– sich die wirtschaftlichen Verhältnisse des Kunden nachteilig verän-

dert haben oder sich zu verändern drohen oder
– sich die vorhandenen Sicherheiten wertmäßig verschlechtert haben 

oder zu verschlechtern drohen.
Der Besicherungsanspruch der Bank besteht nicht, wenn ausdrücklich 
vereinbart ist, dass der Kunde keine oder ausschließlich im Einzelnen 
benannte Sicherheiten zu bestellen hat. Bei Verbraucherdarlehensver-
trägen besteht ein Anspruch auf die Bestellung oder Verstärkung von Si-
cherheiten nur, soweit die Sicherheiten im Kreditvertrag angegeben 
sind. Übersteigt der Nettodarlehensbetrag 75.000 Euro, besteht der An-
spruch auf Bestellung oder Verstärkung auch dann, wenn in einem vor 
dem 21. März 2016 abgeschlossenen Verbraucherdarlehensvertrag oder 
in einem ab dem 21. März 2016 abgeschlossenen Allgemein-Verbrau-
cherdarlehensvertrag im Sinne von § 491 Abs. 2 BGB keine oder keine 
abschließende Angabe über Sicherheiten enthalten ist.
(3) Fristsetzung für die Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten
Für die Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten wird die Bank eine 
angemessene Frist einräumen. Beabsichtigt die Bank, von ihrem Recht 
zur fristlosen Kündigung nach Nummer 19 Absatz 3 dieser Geschäftsbe-
dingungen Gebrauch zu machen, falls der Kunde seiner Verpflichtung 
zur Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten nicht fristgerecht 
nachkommt, wird sie ihn zuvor hierauf hinweisen.
14 Vereinbarung eines Pfandrechts zugunsten der Bank
(1) Einigung über das Pfandrecht
Der Kunde und die Bank sind sich darüber einig, dass die Bank ein 
Pfandrecht an den Wertpapieren und Sachen erwirbt, an denen eine in-
ländische Geschäftsstelle im bankmäßigen Geschäftsverkehr Besitz er-
langt hat oder noch erlangen wird. Die Bank erwirbt ein Pfandrecht auch 
an den Ansprüchen, die dem Kunden gegen die Bank aus der bankmäßi-
gen Geschäftsverbindung zustehen oder künftig zustehen werden (zum 
Beispiel Kontoguthaben).
(2) Gesicherte Ansprüche
Das Pfandrecht dient der Sicherung aller bestehenden, künftigen und 
bedingten Ansprüche, die der Bank mit ihren sämtlichen in- und auslän-
dischen Geschäftsstellen aus der bankmäßigen Geschäftsverbindung 
gegen den Kunden zustehen. Hat der Kunde gegenüber der Bank eine 
Haftung für Verbindlichkeiten eines anderen Kunden der Bank über-
nommen (zum Beispiel als Bürge), so sichert das Pfandrecht die aus der 
Haftungsübernahme folgende Schuld jedoch erst ab ihrer Fälligkeit.
(3) Ausnahmen vom Pfandrecht
Gelangen Gelder oder andere Werte mit der Maßgabe in die Verfü-
gungsgewalt der Bank, dass sie nur für einen bestimmten Zweck ver-
wendet werden dürfen (zum Beispiel Bareinzahlung zur Einlösung eines 
Wechsels), erstreckt sich das Pfandrecht der Bank nicht auf diese Werte. 
Dasselbe gilt für die von der Bank selbst ausgegebenen Genussrechte, 
für Ansprüche des Kunden gegen die Bank aus nachrangigen Verbind-
lichkeiten sowie für die Wertpapiere, die die Bank im Ausland für den 
Kunden verwahrt.
(4) Zins- und Gewinnanteilscheine
Unterliegen dem Pfandrecht der Bank Wertpapiere, ist der Kunde nicht 
berechtigt, die Herausgabe der zu diesen Papieren gehörenden Zins- 
und Gewinnanteilscheine zu verlangen.
15 Sicherungsrechte bei Einzugspapieren und diskontier-

ten Wechseln
(1) Sicherungsübereignung
Die Bank erwirbt an den ihr zum Einzug eingereichten Schecks und 
Wechseln im Zeitpunkt der Einreichung Sicherungseigentum. An diskon-
tierten Wechseln erwirbt die Bank im Zeitpunkt des Wechselankaufs un-
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eingeschränktes Eigentum; belastet sie diskontierte Wechsel dem Konto 
zurück, so verbleibt ihr das Sicherungseigentum an diesen Wechseln.
(2) Sicherungsabtretung
Mit dem Erwerb des Eigentums an Schecks und Wechseln gehen auch 
die zugrunde liegenden Forderungen auf die Bank über; ein Forderungs-
übergang findet ferner statt, wenn andere Papiere zum Einzug einge-
reicht werden (zum Beispiel Lastschriften, kaufmännische Handelspa-
piere).
(3) Zweckgebundene Einzugspapiere
Werden der Bank Einzugspapiere mit der Maßgabe eingereicht, dass ihr 
Gegenwert nur für einen bestimmten Zweck verwendet werden darf, er-
strecken sich die Sicherungsübereignung und die Sicherungsabtretung 
nicht auf diese Papiere.
(4) Gesicherte Ansprüche der Bank
Das Sicherungseigentum und die Sicherungsabtretung dienen der Siche-
rung aller Ansprüche, die der Bank gegen den Kunden bei Einreichung 
von Einzugspapieren aus seinen Kontokorrentkonten zustehen oder die 
infolge der Rückbelastung nicht eingelöster Einzugspapiere oder dis-
kontierter Wechsel entstehen. Auf Anforderung des Kunden nimmt die 
Bank eine Rückübertragung des Sicherungseigentums an den Papieren 
und der auf sie übergegangenen Forderungen an den Kunden vor, falls 
ihr im Zeitpunkt der Anforderung keine zu sichernden Ansprüche gegen 
den Kunden zustehen und sie ihn über den Gegenwert der Papiere vor 
deren endgültiger Bezahlung nicht verfügen lässt.
16 Begrenzung des Besicherungsanspruchs und Freiga-

beverpflichtung
(1) Deckungsgrenze
Die Bank kann ihren Anspruch auf Bestellung oder Verstärkung von Si-
cherheiten so lange geltend machen, bis der realisierbare Wert aller Si-
cherheiten dem Gesamtbetrag aller Ansprüche aus der bankmäßigen 
Geschäftsverbindung (Deckungsgrenze) entspricht.
(2) Freigabe
Falls der realisierbare Wert aller Sicherheiten die Deckungsgrenze nicht 
nur vorübergehend übersteigt, hat die Bank auf Verlangen des Kunden 
Sicherheiten nach ihrer Wahl freizugeben, und zwar in Höhe des die De-
ckungsgrenze übersteigenden Betrags; sie wird bei der Auswahl freizu-
gebender Sicherheiten auf die berechtigten Belange des Kunden und ei-
nes dritten Sicherungsgebers, der für die Verbindlichkeiten des Kunden 
Sicherheiten bestellt hat, Rücksicht nehmen. In diesem Rahmen ist die 
Bank auch verpflichtet, Aufträge des Kunden über die dem Pfandrecht 
unterliegenden Werte auszuführen (zum Beispiel Verkauf von Wertpa-
pieren, Auszahlung von Sparguthaben).
(3) Sondervereinbarungen
Ist für eine bestimmte Sicherheit ein anderer Bewertungsmaßstab als der 
realisierbare Wert oder ist eine andere Deckungsgrenze oder ist eine an-
dere Grenze für die Freigabe von Sicherheiten vereinbart, so sind diese 
maßgeblich.
17 Verwertung von Sicherheiten
(1) Wahlrecht der Bank
Wenn die Bank verwertet, hat sie unter mehreren Sicherheiten die Wahl. 
Sie wird bei der Verwertung und bei der Auswahl der zu verwertenden 
Sicherheiten auf die berechtigten Belange des Kunden und eines dritten 
Sicherungsgebers, der für die Verbindlichkeiten des Kunden Sicherhei-
ten bestellt hat, Rücksicht nehmen.
(2) Erlösgutschrift nach dem Umsatzsteuerrecht
Wenn der Verwertungsvorgang der Umsatzsteuer unterliegt, wird die 
Bank dem Kunden über den Erlös eine Gutschrift erteilen, die als Rech-
nung für die Lieferung der als Sicherheit dienenden Sache gilt und den 
Voraussetzungen des Umsatzsteuerrechts entspricht.

Kündigung
18 Kündigungsrechte des Kunden
(1) Jederzeitiges Kündigungsrecht
Der Kunde kann die gesamte Geschäftsverbindung oder einzelne Ge-
schäftsbeziehungen (zum Beispiel den Scheckvertrag), für die weder ei-
ne Laufzeit noch eine abweichende Kündigungsregelung vereinbart ist, 
jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen.
(2) Kündigung aus wichtigem Grund
Ist für eine Geschäftsbeziehung eine Laufzeit oder eine abweichende 
Kündigungsregelung vereinbart, kann eine fristlose Kündigung nur dann 
ausgesprochen werden, wenn hierfür ein wichtiger Grund vorliegt, der 
es dem Kunden, auch unter Berücksichtigung der berechtigten Belange 
der Bank, unzumutbar werden lässt, die Geschäftsbeziehung fortzusetzen.
(3) Gesetzliche Kündigungsrechte
Gesetzliche Kündigungsrechte bleiben unberührt.
19 Kündigungsrechte der Bank
(1) Kündigung unter Einhaltung einer Kündigungsfrist
Die Bank kann die gesamte Geschäftsverbindung oder einzelne Ge-
schäftsbeziehungen, für die weder eine Laufzeit noch eine abweichende 
Kündigungsregelung vereinbart ist, jederzeit unter Einhaltung einer an-
gemessenen Kündigungsfrist kündigen (zum Beispiel den Scheckvertrag, 

der zur Nutzung von Scheckvordrucken berechtigt). Bei der Bemessung 
der Kündigungsfrist wird die Bank auf die berechtigten Belange des 
Kunden Rücksicht nehmen. Für die Kündigung eines Zahlungsdienste-
rahmenvertrags (zum Beispiel laufendes Konto oder Kartenvertrag) und 
eines Depots beträgt die Kündigungsfrist mindestens zwei Monate.
(2) Kündigung unbefristeter Kredite
Kredite und Kreditzusagen, für die weder eine Laufzeit noch eine abwei-
chende Kündigungsregelung vereinbart ist, kann die Bank jederzeit oh-
ne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Die Bank wird bei der 
Ausübung dieses Kündigungsrechts auf die berechtigten Belange des 
Kunden Rücksicht nehmen.
Soweit das Bürgerliche Gesetzbuch Sonderregelungen für die Kündi-
gung eines Verbraucherdarlehensvertrags vorsieht, kann die Bank nur 
nach Maßgabe dieser Regelungen kündigen.
(3) Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündi-
gungsfrist
Eine fristlose Kündigung der gesamten Geschäftsverbindung oder ein-
zelner Geschäftsbeziehungen ist zulässig, wenn ein wichtiger Grund 
vorliegt, der der Bank deren Fortsetzung auch unter Berücksichtigung 
der berechtigten Belange des Kunden unzumutbar werden lässt. Ein 
wichtiger Grund liegt insbesondere vor,
– wenn der Kunde unrichtige Angaben über seine Vermögensverhält-

nisse gemacht hat, die für die Entscheidung der Bank über eine Kre-
ditgewährung oder über andere mit Risiken für die Bank verbunde-
nen Geschäfte (zum Beispiel Aushändigung einer Zahlungskarte) von 
erheblicher Bedeutung waren; bei Verbraucherdarlehen gilt dies nur, 
wenn der Kunde für die Kreditwürdigkeitsprüfung relevante Infor-
mationen wissentlich vorenthalten oder diese gefälscht hat und dies 
zu einem Mangel der Kreditwürdigkeitsprüfung geführt hat oder

– wenn eine wesentliche Verschlechterung der Vermögensverhältnisse 
des Kunden oder der Werthaltigkeit einer Sicherheit eintritt oder ein-
zutreten droht und dadurch die Rückzahlung des Darlehens oder die 
Erfüllung einer sonstigen Verbindlichkeit gegenüber der Bank – auch 
unter Verwertung einer hierfür bestehenden Sicherheit – gefährdet 
ist oder

– wenn der Kunde seiner Verpflichtung zur Bestellung oder Verstär-
kung von Sicherheiten nach Nummer 13 Absatz 2 dieser Geschäfts-
bedingungen oder aufgrund einer sonstigen Vereinbarung nicht in-
nerhalb der von der Bank gesetzten angemessenen Frist nachkommt.

Besteht der wichtige Grund in der Verletzung einer vertraglichen Pflicht, 
ist die Kündigung erst nach erfolglosem Ablauf einer zur Abhilfe be-
stimmten angemessenen Frist oder nach erfolgloser Abmahnung zuläs-
sig, es sei denn, dies ist wegen der Besonderheiten des Einzelfalls (§ 323 
Abs. 2 und 3 BGB) entbehrlich.
(4) Kündigung von Verbraucherdarlehensverträgen bei Verzug
Soweit das Bürgerliche Gesetzbuch Sonderregelungen für die Kündi-
gung wegen Verzugs mit der Rückzahlung eines Verbraucherdarlehens-
vertrags vorsieht, kann die Bank nur nach Maßgabe dieser Regelungen 
kündigen.
(5) Kündigung von Basiskontoverträgen
Die Bank kann einen Basiskontovertrag nach den jeweiligen vertragli-
chen Vereinbarungen sowie ergänzend nach den gesetzlichen Bestim-
mungen kündigen.
(6) Abwicklung nach einer Kündigung
Im Fall einer Kündigung ohne Kündigungsfrist wird die Bank dem Kun-
den für die Abwicklung (insbesondere für die Rückzahlung eines Kredits) 
eine angemessene Frist einräumen, soweit nicht eine sofortige Erledi-
gung erforderlich ist (zum Beispiel bei der Kündigung des Scheckver-
trags die Rückgabe der Scheckvordrucke).

Schutz der Einlagen 
20 Information über die Einlagensicherung
(1) Einlagen
Einlagen sind Guthaben, die sich im Rahmen von Bankgeschäften aus 
Beträgen, die auf einem Konto verblieben sind, oder aus Zwischenposi-
tionen ergeben und die nach den geltenden gesetzlichen und vertragli-
chen Bedingungen von der Bank zurückzuzahlen sind, wie zum Beispiel 
Guthaben auf Girokonten, Festgelder, Spareinlagen, Sparbriefe und Na-
mensschuldverschreibungen. Maßgeblich sind die Definitionen in § 2 
Absatz 3 des Einlagensicherungsgesetzes (EinSiG) bzw. § 6 Absatz 1 des 
Statuts des innerhalb des Bundesverbandes deutscher Banken e.V. be-
stehenden Einlagensicherungsfonds deutscher Banken (Einlagensiche-
rungsfonds).
(2) Gesetzliche Einlagensicherung
Die Bank ist der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH als 
Träger der gesetzlichen Einlagensicherung der privaten Banken zuge-
ordnet. Die gesetzliche Einlagensicherung schützt nach Maßgabe des 
EinSiG und vorbehaltlich der darin vorgesehenen Ausnahmen Einlagen 
bis zu einem Gegenwert von 100.000 Euro pro Einleger. In den in § 8 Ab-
satz 2 EinSiG genannten Fällen erhöht sich dieser Betrag auf 
500.000 Euro. Dazu gehören insbesondere Beträge, die aus Immobilien-
transaktionen im Zusammenhang mit privat genutzten Wohnimmobilien 
resultieren. Nicht geschützt werden insbesondere Einlagen von finanzi-
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ellen Unternehmen, staatlichen Stellen einschließlich kommunaler Ge-
bietskörperschaften, Einlagen, die im Zusammenhang mit Geldwäsche 
oder Terrorismusfinanzierung entstanden sind, und Inhaberschuldver-
schreibungen. Einzelheiten sind im EinSiG, insbesondere dessen § 8 ge-
regelt.
(3) Einlagensicherungsfonds
Die Bank wirkt außerdem am Einlagensicherungsfonds mit. Dieser si-
chert nach Maßgabe seines Statuts und vorbehaltlich der darin vorgese-
henen Ausnahmen Einlagen bei einer inländischen Haupt- oder Zweig-
niederlassung bzw. Zweigstelle je Gläubiger maximal bis zur folgenden 
Höhe (Sicherungsgrenze):
(a) (i) 5 Millionen Euro für natürliche Personen und rechtsfähige Stiftun-

gen unabhängig von ihrer Laufzeit und (ii) 50 Millionen Euro für 
nichtfinanzielle Unternehmen, gemeinnützige Organisationen, Ver-
bände und Berufsorganisationen ohne Erwerbszweck und anderer in 
§ 6 Absatz 3 des Statuts des Einlagensicherungsfonds genannter 
Gläubiger. In jedem Fall werden Einlagen bis maximal 15 % der Ei-
genmittel der Bank im Sinne von Artikel 72 CRR geschützt, wobei 
Ergänzungskapital nur bis zur Höhe von 25 % des Kernkapitals im 
Sinne von Artikel 25 CRR Berücksichtigung findet. Weitere Einzel-
heiten zur Berechnung der relevanten Eigenmittel regelt § 6 Ab-
satz 8 Unterabsatz (a) des Statuts des Einlagensicherungsfonds.

(b) Ab dem 1. Januar 2025: (i) 3 Millionen Euro für natürliche Personen 
und rechtsfähige Stiftungen unabhängig von ihrer Laufzeit und (ii) 
30 Millionen Euro für nichtfinanzielle Unternehmen, gemeinnützige 
Organisationen, Verbände und Berufsorganisationen ohne Erwerbs-
zweck und anderer in § 6 Absatz 3 des Statuts des Einlagensiche-
rungsfonds genannter Gläubiger. In jedem Fall werden Einlagen bis 
maximal 8,75 % der Eigenmittel im Sinne von Unterabsatz (a) Sätzen 
2 und 3 geschützt.

(c) Ab dem 1. Januar 2030: (i) 1 Million Euro für natürliche Personen und 
rechtsfähige Stiftungen unabhängig von ihrer Laufzeit und (ii) 
10 Millionen Euro für nichtfinanzielle Unternehmen, gemeinnützige 
Organisationen, Verbände und Berufsorganisationen ohne Erwerbs-
zweck und anderer in § 6 Absatz 3 des Statuts des Einlagensiche-
rungsfonds genannter Gläubiger. In jedem Fall werden Einlagen bis 
maximal 8,75 % der Eigenmittel im Sinne von Unterabsatz (a) Sätzen 
2 und 3 geschützt.

(d) Für Einlagen, die bis zum Ablauf des 31. Dezember 2022 gesichert 
wurden, finden die zu diesem Zeitpunkt geltenden Sicherungsgren-
zen weiterhin Anwendung bis die Einlage fällig ist, prolongiert wird 
oder vom Kunden erstmals gekündigt werden kann oder auf eine 
ausländische Zweigniederlassung oder Zweigstellen übertragen 
wird. Für Einlagen, die nach dem 31. Dezember 2022 begründet 
oder prolongiert werden, gelten die jeweils neuen Sicherungsgren-
zen ab den oben genannten Stichtagen.

Maßgebend für die Entschädigung ist die Sicherungsgrenze, die der 
Bank als Ergebnis der Feststellung des Prüfungsverbandes mitgeteilt 
worden ist und im Internet unter www.bankenverband.de abgerufen 
werden kann. Die Sicherungsgrenze wird dem Kunden von der Bank auf 
Verlangen bekannt gegeben.
Nicht geschützt werden insbesondere Einlagen von finanziellen Unter-
nehmen, staatlichen Stellen einschließlich kommunaler Gebietskörper-
schaften, Einlagen, die im Zusammenhang mit Geldwäsche oder Terro-
rismusfinanzierung entstanden sind, und Inhaberschuldverschreibun-
gen. Im Fall von Gläubigern nach Buchstaben (a)(ii), (b)(ii) und (c)(ii) wer-
den Einlagen mit einer Laufzeit von mehr als 12 Monaten sowie Verbind-
lichkeiten aus Schuldscheindarlehen, Namenschuldverschreibungen 
und vergleichbaren Schuldtiteln ausländischen Rechts nicht geschützt.
Für Verbindlichkeiten von Banken, die bis zum Ablauf des 31. Dezember 
2022 gemäß § 6 der am 18. November 2021 im Vereinsregister eingetra-
genen Fassung des Statuts des Einlagensicherungsfonds gesichert wur-
den, besteht die Sicherung nach Maßgabe dieser Vorschrift fort. Nach 
dem 31. Dezember 2022 entfällt dieser Bestandsschutz, sobald die be-
treffende Verbindlichkeit fällig wird, gekündigt oder anderweitig zu-
rückgefordert werden kann, oder wenn die Verbindlichkeit im Wege ei-
ner Einzel- oder Gesamtrechtsnachfolge übergeht oder auf eine auslän-
dische Zweigniederlassung oder Zweigstelle übertragen wird.
Einzelheiten zum Schutzumfang einschließlich der Sicherungsgrenzen 
sind im Statut des Einlagensicherungsfonds, insbesondere dessen § 6 
geregelt.
Das Statut wird auf Verlangen zur Verfügung gestellt und kann auch im 
Internet unter www.bankenverband.de aufgerufen werden.
Forderungsübergang und Auskunftserteilung
(4) Forderungsübergang
Soweit der Einlagensicherungsfonds oder ein von ihm Beauftragter Zah-
lungen an einen Kunden leistet, gehen dessen Forderungen gegen die 
Bank in entsprechender Höhe mit allen Nebenrechten Zug um Zug auf 
den Einlagensicherungsfonds über.

(5) Auskunftserteilung
Die Bank ist befugt, dem Einlagensicherungsfonds oder einem von ihnen 
Beauftragten alle in diesem Zusammenhang erforderlichen Auskünfte zu 
erteilen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen.

1 Die Definition der Bankarbeitstage ergibt sich aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“.
2 International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer).
3 Business Identifier Code (Internationale Bankleitzahl).
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Information zur außergerichtlichen Streitschlichtung/Ombudsmannverfahren und zur Möglichkeit 
der Klageerhebung

Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank besteht für den Verbraucher die Möglichkeit, den Ombudsmann der privaten Banken anzurufen. 
Betrifft der Beschwerdegegenstand eine Streitigkeit über einen Zahlungsdienstevertrag (§ 675f des Bürgerlichen Gesetzbuchs) können auch Kun-
den, die keine Verbraucher sind, den Ombudsmann der privaten Banken anrufen. Näheres regelt die „Verfahrensordnung des Ombudsmanns der pri-
vaten Banken“, die auf Wunsch zur Verfügung gestellt wird oder im Internet unter www.bankenombudsmann.de abrufbar ist. Die Beschwerde ist in 
Textform (z. B. mittels Brief oder E-Mail) an die Geschäftsstelle des Ombudsmanns der privaten Banken, Postfach 04 03 07, 10062 Berlin, E-Mail: 
schlichtung@bdb.de zu richten.

Betrifft der Beschwerdegegenstand eine Streitigkeit aus dem Anwendungsbereich des Zahlungsdiensterechts (§§ 675c bis 676c des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs, Art. 248 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch, § 48 des Zahlungskontengesetzes und Vorschriften des Zahlungs-
diensteaufsichtsgesetzes) besteht zudem die Möglichkeit, eine Beschwerde bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht einzulegen. Die 
Verfahrensordnung ist bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht erhältlich. Die Adresse lautet: Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn. Zudem besteht auch die Möglichkeit, eine Beschwerde unmittelbar bei der Bank einzule-
gen. Die Bank wird Beschwerden in Textform (z. B. mittels Brief, Telefax oder E-Mail) beantworten.

Die Europäische Kommission stellt unter https://ec.europa.eu/consumers/odr/ eine Plattform zur außergerichtlichen Online-Streitbeilegung (soge-
nannte OS-Plattform) bereit.

Zudem besteht die Möglichkeit, eine zivilrechtliche Klage einzureichen.

Ende der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
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Sonderbedingungen für den Überweisungsverkehr
Fassung: Januar 2023

Für die Ausführung von Überweisungsaufträgen von Kunden gelten die folgenden Bedingungen.

1 Allgemein

1.1 Wesentliche Merkmale der Überweisung einschließlich des Dauerauftrags
Der Kunde kann die Bank beauftragen, durch eine Überweisung Geldbeträge bargeldlos zugunsten eines Zahlungsempfängers an den Zahlungs-
dienstleister des Zahlungsempfängers zu übermitteln. Der Kunde kann die Bank auch beauftragen, jeweils zu einem bestimmten wiederkehrenden 
Termin einen gleichbleibenden Geldbetrag an das gleiche Konto des Zahlungsempfängers zu überweisen (Dauerauftrag).

1.2 Kundenkennungen
Für das Verfahren hat der Kunde folgende Kundenkennung des Zahlungsempfängers zu verwenden.

Zielgebiet Währung Kundenkennung des Zahlungsempfängers

Inland Euro IBAN1

Grenzüberschreitend innerhalb des
Europäischen Wirtschaftsraums2

Euro IBAN

Inland oder innerhalb des
Europäischen Wirtschaftsraums

Andere Währung
als Euro

· IBAN und BIC3 oder
· Kontonummer und BIC

Außerhalb des
Europäischen Wirtschaftsraums

Euro oder
andere Währung

· IBAN und BIC oder
· Kontonummer und BIC

Die für die Ausführung der Überweisung erforderlichen Angaben ergeben sich aus den Nummern 2.1, 3.1.1 und 3.2.1.

1.3 Erteilung des Überweisungsauftrags und Autorisierung
(1) Der Kunde erteilt der Bank einen Überweisungsauftrag mittels eines von der Bank zugelassenen Vordrucks oder in der mit der Bank
anderweitig vereinbarten Art und Weise (zum Beispiel per Online-Banking) mit den erforderlichen Angaben gemäß Nummer 2.1 beziehungsweise
Nummern 3.1.1 und 3.2.1.

Der Kunde hat auf Leserlichkeit, Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben zu achten. Unleserliche, unvollständige oder fehlerhafte Angaben kön-
nen zu Verzögerungen und zu Fehlleitungen von Überweisungen führen; daraus können Schäden für den Kunden entstehen. Bei unleserlichen, un-
vollständigen oder fehlerhaften Angaben kann die Bank die Ausführung ablehnen (siehe auch Nummer 1.7). Hält der Kunde bei der Ausführung der 
Überweisung besondere Eile für nötig, hat er dies der Bank gesondert mitzuteilen. Bei formularmäßig erteilten Überweisungen muss dies außerhalb 
des Formulars erfolgen, falls das Formular selbst keine entsprechende Angabe vorsieht.

(2) Der Kunde autorisiert den Überweisungsauftrag durch Unterschrift oder in der anderweitig mit der Bank vereinbarten Art und Weise (zum Bei-
spiel PIN/TAN). In dieser Autorisierung ist zugleich die ausdrückliche Zustimmung enthalten, dass die Bank die für die Ausführung der Überweisung
notwendigen personenbezogenen Daten des Kunden abruft (aus ihrem Datenbestand), verarbeitet, übermittelt und speichert.

(3) Auf Verlangen des Kunden teilt die Bank vor Ausführung eines einzelnen Überweisungsauftrags die maximale Ausführungsfrist für diesen Zah-
lungsvorgang sowie die in Rechnung zu stellenden Entgelte und gegebenenfalls deren Aufschlüsselung mit.

(4) Der Kunde ist berechtigt, für die Erteilung des Überweisungsauftrags an die Bank auch einen Zahlungsauslösedienst gemäß § 1 Abs. 33 Zah-
lungsdiensteaufsichtsgesetz zu nutzen, es sei denn, das Zahlungskonto des Kunden ist für ihn nicht online zugänglich.

1.4 Zugang des Überweisungsauftrags bei der Bank
(1) Der Überweisungsauftrag wird wirksam, wenn er der Bank zugeht. Das gilt auch, wenn der Überweisungsauftrag über einen Zahlungsauslöse-
dienstleister erteilt wird. Der Zugang erfolgt durch den Eingang des Auftrags in den dafür vorgesehenen Empfangsvorrichtungen der Bank (zum
Beispiel mit Abgabe in den Geschäftsräumen oder Eingang auf dem Online-Banking-Server der Bank).

(2) Fällt der Zeitpunkt des Eingangs des Überweisungsauftrags nach Absatz 1 Satz 3 nicht auf einen Geschäftstag der Bank gemäß „Preis- und Leis-
tungsverzeichnis“, so gilt der Überweisungsauftrag erst am darauffolgenden Geschäftstag als zugegangen.

(3) Geht der Überweisungsauftrag nach dem an der Empfangsvorrichtung der Bank oder im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ angegebenen An-
nahmezeitpunkt ein, so gilt der Überweisungsauftrag im Hinblick auf die Bestimmung der Ausführungsfrist (siehe Nummer 2.2.2) erst als am darauf-
folgenden Geschäftstag zugegangen.

1.5 Widerruf des Überweisungsauftrags
(1) Bis zum Zugang des Überweisungsauftrags bei der Bank (siehe Nummer 1.4 Absätze 1 und 2) kann der Kunde diesen durch Erklärung
gegenüber der Bank widerrufen. Nach dem Zugang des Überweisungsauftrags ist vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 ein Widerruf nicht mehr
möglich. Nutzt der Kunde für die Erteilung seines Überweisungsauftrags einen Zahlungsauslösedienstleister, so kann er den Überweisungsauftrag
abweichend von Satz 1 nicht mehr gegenüber der Bank widerrufen, nachdem er dem Zahlungsauslösedienstleister die Zustimmung zur Auslösung
der Überweisung erteilt hat.
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(2) Haben Bank und Kunde einen bestimmten Termin für die Ausführung der Überweisung vereinbart (siehe Nummer 2.2.2 Absatz 2), kann der
Kunde die Überweisung beziehungsweise den Dauerauftrag (siehe Nummer 1.1) bis zum Ende des vor dem vereinbarten Tag liegenden Geschäfts-
tags der Bank widerrufen. Die Geschäftstage der Bank ergeben sich aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“. Nach dem rechtzeitigen Zugang des
Widerrufs eines Dauerauftrags bei der Bank werden keine weiteren Überweisungen mehr aufgrund des bisherigen Dauerauftrags ausgeführt.

(3) Nach den in Absätzen 1 und 2 genannten Zeitpunkten kann der Überweisungsauftrag nur widerrufen werden, wenn Kunde und Bank dies ver-
einbart haben. Die Vereinbarung wird wirksam, wenn es der Bank gelingt, die Ausführung zu verhindern oder den Überweisungsbetrag zurückzuer-
langen. Nutzt der Kunde für die Erteilung seines Überweisungsauftrags einen Zahlungsauslösedienstleister, bedarf es ergänzend der Zustimmung
des Zahlungsauslösedienstleisters und des Zahlungsempfängers. Für die Bearbeitung eines solchen Widerrufs des Kunden berechnet die Bank das im
„Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.

1.6 Ausführung des Überweisungsauftrags
(1) Die Bank führt den Überweisungsauftrag des Kunden aus, wenn die zur Ausführung erforderlichen Angaben (siehe die Nummern 2.1, 3.1.1 und
3.2.1) in der vereinbarten Art und Weise (siehe Nummer 1.3 Absatz 1) vorliegen, dieser vom Kunden autorisiert ist (siehe Nummer 1.3 Absatz 2) und
ein zur Ausführung der Überweisung ausreichendes Guthaben in der Auftragswährung vorhanden oder ein ausreichender Kredit eingeräumt ist
(Ausführungsbedingungen).

(2) Die Bank und die weiteren an der Ausführung der Überweisung beteiligten Zahlungsdienstleister sind berechtigt, die Überweisung ausschließ-
lich anhand der vom Kunden angegebenen Kundenkennung des Zahlungsempfängers (siehe Nummer 1.2) auszuführen.

(3) Die Bank unterrichtet den Kunden mindestens einmal monatlich über die Ausführung von Überweisungen auf dem für Kontoinformationen
vereinbarten Weg. Mit Kunden, die keine Verbraucher sind, kann die Art und Weise sowie die zeitliche Folge der Unterrichtung gesondert vereinbart
werden.

1.7 Ablehnung der Ausführung
(1) Sind die Ausführungsbedingungen (siehe Nummer 1.6 Absatz 1) nicht erfüllt, kann die Bank die Ausführung des Überweisungsauftrags
ablehnen. Hierüber wird die Bank den Kunden unverzüglich, auf jeden Fall aber innerhalb der in Nummer 2.2.1 beziehungsweise Nummer 3.1.2 und
Nummer 3.2.2 vereinbarten Frist, unterrichten. Dies kann auch auf dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg geschehen. Dabei wird die Bank,
soweit möglich, die Gründe der Ablehnung sowie die Möglichkeiten angeben, wie Fehler, die zur Ablehnung geführt haben, berichtigt werden
können.

(2) Ist eine vom Kunden angegebene Kundenkennung für die Bank erkennbar keinem Zahlungsempfänger, keinem Zahlungskonto oder keinem
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers zuzuordnen, wird die Bank dem Kunden hierüber unverzüglich eine Information zur Verfügung stel-
len und ihm gegebenenfalls den Überweisungsbetrag wieder herausgeben.

(3) Für die berechtigte Ablehnung der Ausführung eines autorisierten Überweisungsauftrags berechnet die Bank das im „Preis- und Leistungsver-
zeichnis“ ausgewiesene Entgelt.

1.8 Übermittlung der Überweisungsdaten
Im Rahmen der Ausführung der Überweisung übermittelt die Bank die in der Überweisung enthaltenen Daten (Überweisungsdaten) unmittelbar 
oder unter Beteiligung zwischengeschalteter Stellen an den Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers. Der Zahlungsdienstleister des Zahlungs-
empfängers kann dem Zahlungsempfänger die Überweisungsdaten, zu denen auch die Internationale Bankkontonummer (IBAN) des Zahlers gehört, 
ganz oder teilweise zur Verfügung stellen.

Bei grenzüberschreitenden Überweisungen und bei Eilüberweisungen im Inland können die Überweisungsdaten auch über das Nachrichtenüber-
mittlungssystem Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) mit Sitz in Belgien an den Zahlungsdienstleister des Zahlungs-
empfängers weitergeleitet werden. Aus Gründen der Systemsicherheit speichert SWIFT die Überweisungsdaten vorübergehend in seinen Rechen-
zentren in der Europäischen Union, in der Schweiz und in den USA.

1.9 Anzeige nicht autorisierter oder fehlerhaft ausgeführter Überweisungen
Der Kunde hat die Bank unverzüglich nach Feststellung eines nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Überweisungsauftrags zu unter-
richten. Dies gilt auch im Fall der Beteiligung eines Zahlungsauslösedienstleisters.

1.10 Entgelte und deren Änderung

1.10.1 Entgelte für Verbraucher
Die Entgelte im Überweisungsverkehr ergeben sich aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“.

Änderungen der Entgelte im Überweisungsverkehr werden dem Kunden spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirk-
samwerdens in Textform angeboten. Hat der Kunde mit der Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kommunikationsweg 
vereinbart (zum Beispiel das Online-Banking), können die Änderungen auch auf diesem Wege angeboten werden. Die von der Bank angebotenen 
Änderungen werden nur wirksam, wenn der Kunde diese annimmt. Eine Vereinbarung über die Änderung eines Entgelts, das auf eine über die 
Hauptleistung hinausgehende Zahlung des Kunden gerichtet ist, kann die Bank mit dem Kunden nur ausdrücklich treffen.

Die Änderung von Entgelten für den Zahlungsdiensterahmenvertrag (Girovertrag) richtet sich nach Nr. 12 Abs. 5 der Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen.

1.10.2 Entgelte für Kunden, die keine Verbraucher sind
Bei Entgelten und deren Änderung für Überweisungen von Kunden, die keine Verbraucher sind, verbleibt es bei den Regelungen in Nr. 12 Abs. 2 bis 
6 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
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1.11 Wechselkurs
Erteilt der Kunde einen Überweisungsauftrag in einer anderen Währung als der Kontowährung, wird das Konto gleichwohl in der Kontowährung 
belastet. Die Bestimmung des Wechselkurses bei solchen Überweisungen ergibt sich aus der Umrechnungsregelung im „Preis- und Leistungsver-
zeichnis“.

Eine Änderung des in der Umrechnungsregelung genannten Referenzwechselkurses wird unmittelbar und ohne vorherige Benachrichtigung des 
Kunden wirksam. Der Referenzwechselkurs wird von der Bank zugänglich gemacht oder stammt aus einer öffentlich zugänglichen Quelle.

1.12 Meldepflichten nach Außenwirtschaftsrecht
Der Kunde hat die Meldepflichten nach dem Außenwirtschaftsrecht zu beachten.

1.13 Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige Beschwerdemöglichkeit
Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank kann sich der Kunde an die im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ näher bezeichneten Streitschlich-
tungs- oder Beschwerdestellen wenden.

2 Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR4) in 
Euro oder in anderen EWR-Währungen5

2.1 Erforderliche Angaben
Der Kunde muss im Überweisungsauftrag folgende Angaben machen:
• Name des Zahlungsempfängers,
• Kundenkennung des Zahlungsempfängers (siehe Nummer 1.2); ist bei Überweisungen in anderen EWR-Währungen als Euro der BIC unbekannt, ist

stattdessen der vollständige Name und die Adresse des Zahlungsdienstleisters des Zahlungsempfängers anzugeben,
• Währung (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage),
• Betrag,
• Name des Kunden,
• IBAN des Kunden.

2.2 Maximale Ausführungsfrist

2.2.1 Fristlänge
Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der Überweisungsbetrag spätestens innerhalb der im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ angegebenen 
Ausführungsfrist beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingeht.

2.2.2 Beginn der Ausführungsfrist
(1) Die Ausführungsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt des Zugangs des Überweisungsauftrags des Kunden bei der Bank (siehe Nummer 1.4).

(2) Vereinbaren die Bank und der Kunde, dass die Ausführung der Überweisung an einem bestimmten Tag oder am Ende eines bestimmten Zeit-
raums oder an dem Tag, an dem der Kunde der Bank den zur Ausführung erforderlichen Geldbetrag in der Auftragswährung zur Verfügung ge-
stellt hat, beginnen soll, so ist der im Auftrag angegebene oder anderweitig vereinbarte Termin für den Beginn der Ausführungsfrist maßgeblich.
Fällt der vereinbarte Termin nicht auf einen Geschäftstag der Bank, so beginnt am darauffolgenden Geschäftstag die Ausführungsfrist. Die Ge-
schäftstage der Bank ergeben sich aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“.

(3) Bei Überweisungsaufträgen in einer vom Konto des Kunden abweichenden Währung beginnt die Ausführungsfrist erst an dem Tag, an dem
der Überweisungsbetrag in der Auftragswährung vorliegt.

2.3 Erstattungs-, Berichtigungs- und Schadensersatzansprüche des Kunden

2.3.1 Erstattung bei einer nicht autorisierten Überweisung
Im Falle einer nicht autorisierten Überweisung (siehe Nummer 1.3 Absatz 2) hat die Bank gegen den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung ihrer 
Aufwendungen. Sie ist verpflichtet, dem Kunden den Überweisungsbetrag zu erstatten und, sofern der Betrag einem Konto des Kunden belastet 
worden ist, dieses Konto wieder auf den Stand zu bringen, auf dem es sich ohne die Belastung durch die nicht autorisierte Überweisung befunden 
hätte. Diese Verpflichtung ist spätestens bis zum Ende des Geschäftstags gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ zu erfüllen, der auf den Tag folgt, 
an welchem der Bank angezeigt wurde, dass die Überweisung nicht autorisiert ist, oder die Bank auf andere Weise davon Kenntnis erhalten hat. Hat 
die Bank einer zuständigen Behörde berechtigte Gründe für den Verdacht, dass ein betrügerisches Verhalten des Kunden vorliegt, schriftlich mitge-
teilt, hat die Bank ihre Verpflichtung aus Satz 2 unverzüglich zu prüfen und zu erfüllen, wenn sich der Betrugsverdacht nicht bestätigt. Wurde die 
Überweisung über einen Zahlungsauslösedienstleister ausgelöst, so treffen die Pflichten aus den Sätzen 2 bis 4 die Bank.

2.3.2 Ansprüche bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Ausführung einer autorisierten Überweisung
(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autorisierten Überweisung kann der Kunde von der Bank die unverzügliche
und ungekürzte Erstattung des Überweisungsbetrags insoweit verlangen, als die Zahlung nicht erfolgt oder fehlerhaft war. Wurde der Betrag dem
Konto des Kunden belastet, bringt die Bank dieses wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne den nicht erfolgten oder fehlerhaft ausgeführten
Zahlungsvorgang befunden hätte. Wird eine Überweisung vom Kunden über einen Zahlungsauslösedienstleister ausgelöst, so treffen die Pflichten
aus den Sätzen 1 und 2 die Bank. Soweit vom Überweisungsbetrag von der Bank oder zwischengeschalteten Stellen Entgelte abgezogen worden
sein sollten, übermittelt die Bank zugunsten des Zahlungsempfängers unverzüglich den abgezogenen Betrag.
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(2) Der Kunde kann über den Absatz 1 hinaus von der Bank die Erstattung derjenigen Entgelte und Zinsen insoweit verlangen, als ihm diese im Zu-
sammenhang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung der Überweisung in Rechnung gestellt oder auf seinem Konto belastet wurden.

(3) Im Falle einer verspäteten Ausführung einer autorisierten Überweisung kann der Kunde von der Bank fordern, dass die Bank vom Zahlungs-
dienstleister des Zahlungsempfängers verlangt, die Gutschrift des Zahlungsbetrags auf dem Zahlungskonto des Zahlungsempfängers so vorzuneh-
men, als sei die Überweisung ordnungsgemäß ausgeführt worden. Die Pflicht aus Satz 1 gilt auch, wenn die Überweisung vom Kunden über einen
Zahlungsauslösedienstleister ausgelöst wird. Weist die Bank nach, dass der Zahlungsbetrag rechtzeitig beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsemp-
fängers eingegangen ist, entfällt diese Pflicht. Die Pflicht nach Satz 1 gilt nicht, wenn der Kunde kein Verbraucher ist.

(4) Wurde eine Überweisung nicht oder fehlerhaft ausgeführt, wird die Bank auf Verlangen des Kunden den Zahlungsvorgang nachvollziehen und
den Kunden über das Ergebnis unterrichten.

2.3.3 Schadensersatz wegen Pflichtverletzung
(1) Bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Ausführung einer autorisierten Überweisung oder bei einer nicht autorisierten Überweisung
kann der Kunde von der Bank einen Schaden, der nicht bereits von den Nummern 2.3.1 und 2.3.2 erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies gilt nicht, wenn
die Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Bank hat hierbei ein Verschulden, das einer zwischengeschalteten Stelle zur Last fällt, wie
eigenes Verschulden zu vertreten, es sei denn, dass die wesentliche Ursache bei einer zwischengeschalteten Stelle liegt, die der Kunde vorgegeben
hat. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zur Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitver-
schuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.

(2) Die Haftung nach Absatz 1 ist auf 12.500 Euro begrenzt. Diese betragsmäßige Haftungsgrenze gilt nicht
• für nicht autorisierte Überweisungen,
• bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank,
• für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat und
• für den Zinsschaden, wenn der Kunde Verbraucher ist.

2.3.4 Ansprüche von Kunden, die keine Verbraucher sind
Abweichend von den Ansprüchen in Nummer 2.3.2 und in Nummer 2.3.3 haben Kunden, die keine Verbraucher sind, bei nicht erfolgten, fehlerhaft 
oder verspätet ausgeführten autorisierten Überweisungen oder bei nicht autorisierten Überweisungen neben etwaigen Ansprüchen aus Auftrags-
recht nach § 667 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) und ungerechtfertigter Bereicherung nach §§ 812 ff. BGB lediglich Schadensersatzansprüche 
nach Maßgabe folgender Regelungen:
• Die Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, be-

stimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.
• Für das Verschulden der von der Bank zwischengeschalteten Stellen haftet die Bank nicht. In diesen Fällen beschränkt sich die Haftung der Bank

auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung der ersten zwischengeschalteten Stelle (weitergeleiteter Auftrag).
• Schadensersatzansprüche des Kunden sind der Höhe nach auf den Überweisungsbetrag zuzüglich der von der Bank in Rechnung gestellten

Entgelte und Zinsen begrenzt. Soweit es sich hierbei um die Geltendmachung von Folgeschäden handelt, ist der Anspruch auf höchstens
12.500 Euro je Überweisung begrenzt. Diese Beschränkungen gelten nicht für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der Bank und für Gefahren, die
die Bank besonders übernommen hat, sowie für nicht autorisierte Überweisungen.

2.3.5 Haftungs- und Einwendungsausschluss
(1) Eine Haftung der Bank nach den Nummern 2.3.2, 2.3.3 und 2.3.4 ist in folgenden Fällen ausgeschlossen:
• Die Bank weist gegenüber dem Kunden nach, dass der Überweisungsbetrag rechtzeitig und ungekürzt beim Zahlungsdienstleister des Zah-

lungsempfängers eingegangen ist.
• Die Überweisung wurde in Übereinstimmung mit der vom Kunden angegebenen fehlerhaften Kundenkennung (siehe Nummer 1.2) des Zahlungs-

empfängers ausgeführt. In diesem Fall kann der Kunde von der Bank jedoch verlangen, dass sie sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten darum
bemüht, den Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. Ist die Wiedererlangung des Überweisungsbetrags nicht möglich, so ist die Bank verpflichtet,
dem Kunden auf schriftlichen Antrag alle verfügbaren Informationen mitzuteilen, damit der Kunde gegen den tatsächlichen Empfänger der
Überweisung einen Anspruch auf Erstattung des Überweisungsbetrags geltend machen kann. Für die Tätigkeiten der Bank nach den Sätzen 2
und 3 dieses Unterpunkts berechnet die Bank das im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.

(2) Ansprüche des Kunden nach den Nummern 2.3.1 bis 2.3.4 und Einwendungen des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft
ausgeführter Überweisungen oder aufgrund nicht autorisierter Überweisungen sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die Bank nicht spätestens 13
Monate nach dem Tag der Belastung mit einer nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Überweisung hiervon unterrichtet hat. Der Lauf der
Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kunden über die Belastungsbuchung der Überweisung entsprechend dem für Kontoinformationen vereinbar-
ten Weg spätestens innerhalb eines Monats nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag der
Unterrichtung maßgeblich. Schadensersatzansprüche nach Nummer 2.3.3 kann der Kunde auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen,
wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert war. Die Sätze 1 bis 3 gelten auch dann, wenn der Kunde die Überweisung über
einen Zahlungsauslösedienstleister auslöst.

(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begründenden Umstände
• auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das die Bank keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwendung

der gebotenen Sorgfalt nicht hätten vermieden werden können oder
• von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt wurden.
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3 Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR6) in 
Währungen eines Staates außerhalb des EWR (Drittstaatenwährung7) sowie Überweisungen in Staaten 
außerhalb des EWR (Drittstaaten8)

3.1 Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR9) 
in Währungen eines Staates außerhalb des EWR (Drittstaatenwährung10)

3.1.1 Erforderliche Angaben
Der Kunde muss für die Ausführung der Überweisung folgende Angaben machen:
• Name und gegebenenfalls Adresse des Zahlungsempfängers,
• Kundenkennung des Zahlungsempfängers (siehe Nummer 1.2); ist bei grenzüberschreitenden Überweisungen der BIC unbekannt, ist stattdessen

der vollständige Name und die Adresse des Zahlungsdienstleisters des Zahlungsempfängers anzugeben,
• Zielland (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage),
• Währung (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage),
• Betrag,
• Name des Kunden,
• Kontonummer und Bankleitzahl oder IBAN des Kunden.

3.1.2 Ausführungsfrist
Die Überweisungen werden baldmöglichst bewirkt.

3.1.3 Erstattungs-, Berichtigungs- und Schadensersatzansprüche des Kunden

3.1.3.1 Erstattung bei einer nicht autorisierten Überweisung
Im Falle einer nicht autorisierten Überweisung (siehe Nummer 1.3 Absatz 2) hat die Bank gegen den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung ihrer 
Aufwendungen. Sie ist verpflichtet, dem Kunden den Zahlungsbetrag zu erstatten und, sofern der Betrag einem Konto des Kunden belastet 
worden ist, dieses Konto wieder auf den Stand zu bringen, auf dem es sich ohne die Belastung durch die nicht autorisierte Überweisung befunden 
hätte. Diese Verpflichtung ist spätestens bis zum Ende des Geschäftstags gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“, zu erfüllen, der auf den Tag folgt, 
an welchem der Bank angezeigt wurde, dass die Überweisung nicht autorisiert ist, oder die Bank auf andere Weise davon Kenntnis erhalten hat. Hat 
die Bank einer zuständigen Behörde berechtigte Gründe für den Verdacht, dass ein betrügerisches Verhalten des Kunden vorliegt, schriftlich 
mitgeteilt, hat die Bank ihre Verpflichtung aus Satz 2 unverzüglich zu prüfen und zu erfüllen, wenn sich der Betrugsverdacht nicht bestätigt. Wurde 
die Überweisung über einen Zahlungsauslösedienstleister ausgelöst, so treffen die Pflichten aus den Sätzen 2 bis 4 die Bank.

3.1.3.2 Ansprüche bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Ausführung einer autorisierten 
Überweisung

(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autorisierten Überweisung kann der Kunde von der Bank die unverzügliche
und ungekürzte Erstattung des Überweisungsbetrags insoweit verlangen, als die Zahlung nicht erfolgt oder fehlerhaft war. Wurde der Betrag dem
Konto des Kunden belastet, bringt die Bank dieses wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne den nicht erfolgten oder fehlerhaft ausgeführten
Zahlungsvorgang befunden hätte. Wird eine Überweisung vom Kunden über einen Zahlungsauslösedienstleister ausgelöst, so treffen die Pflichten
aus den Sätzen 1 und 2 die Bank. Soweit vom Überweisungsbetrag von der Bank oder zwischengeschalteten Stellen Entgelte abgezogen worden
sein sollten, übermittelt die Bank zugunsten des Zahlungsempfängers unverzüglich den abgezogenen Betrag.

(2) Der Kunde kann über den Absatz 1 hinaus von der Bank die Erstattung derjenigen Entgelte und Zinsen insoweit verlangen, als ihm diese im Zu-
sammenhang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung der Überweisung in Rechnung gestellt oder auf seinem Konto belastet wurden.

(3) Im Falle einer verspäteten Ausführung einer autorisierten Überweisung kann der Kunde von der Bank fordern, dass die Bank vom Zahlungs-
dienstleister des Zahlungsempfängers verlangt, die Gutschrift des Zahlungsbetrags auf dem Zahlungskonto des Zahlungsempfängers so vorzuneh-
men, als sei die Überweisung ordnungsgemäß ausgeführt worden. Die Pflicht aus Satz 1 gilt auch, wenn die Überweisung vom Kunden über einen
Zahlungsauslösedienstleister ausgelöst wird. Weist die Bank nach, dass der Zahlungsbetrag rechtzeitig beim Zahlungsdienstleister des Zahlungs-
empfängers eingegangen ist, entfällt diese Pflicht. Die Pflicht nach Satz 1 gilt nicht, wenn der Kunde kein Verbraucher ist.

(4) Wurde eine Überweisung nicht oder fehlerhaft ausgeführt, wird die Bank auf Verlangen des Kunden den Zahlungsvorgang nachvollziehen und
den Kunden über das Ergebnis unterrichten.

3.1.3.3 Schadensersatz wegen Pflichtverletzung
(1) Bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Ausführung einer autorisierten Überweisung oder bei einer nicht autorisierten Überweisung
kann der Kunde von der Bank einen Schaden, der nicht bereits von den Nummern 3.1.3.1 und 3.1.3.2 erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies gilt nicht,
wenn die Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Bank hat hierbei ein Verschulden, das einer zwischengeschalteten Stelle zur Last fällt,
wie eigenes Verschulden zu vertreten, es sei denn, dass die wesentliche Ursache bei einer zwischengeschalteten Stelle liegt, die der Kunde
vorgegeben hat. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zur Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen
des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.

(2) Die Haftung nach Absatz 1 ist auf 12.500 Euro begrenzt. Diese betragsmäßige Haftungsgrenze gilt nicht
• für nicht autorisierte Überweisungen,
• bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank,
• für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat, und
• für den Zinsschaden, wenn der Kunde Verbraucher ist.
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3.1.3.4 Sonderregelung für die außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) getätigten Bestandteile 
der Überweisung

Für die außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) getätigten Bestandteile der Überweisung bestehen abweichend von den Ansprüchen in 
den Nummern 3.1.3.2 und 3.1.3.3 bei einer nicht erfolgten, fehlerhaft oder verspätet ausgeführten autorisierten Überweisung neben etwaigen Her-
ausgabeansprüchen nach § 667 BGB und §§ 812 ff. BGB lediglich Schadensersatzansprüche nach Maßgabe folgender Regelungen:
• Die Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen,

bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.
• Für das Verschulden der von der Bank zwischengeschalteten Stellen haftet die Bank nicht. In diesen Fällen beschränkt sich die Haftung der Bank

auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung der ersten zwischengeschalteten Stelle (weitergeleiteter Auftrag).
• Die Haftung der Bank ist auf höchstens 12.500 Euro je Überweisung begrenzt. Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht für Vorsatz oder grobe

Fahrlässigkeit der Bank und für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat.

3.1.3.5 Ansprüche von Kunden, die keine Verbraucher sind
Abweichend von den Ansprüchen in den Nummern 3.1.3.2 und 3.1.3.3 haben Kunden, die keine Verbraucher sind, bei einer nicht erfolgten, 
fehlerhaft oder verspätet ausgeführten autorisierten Überweisung oder bei einer nicht autorisierten Überweisung neben etwaigen Herausgabean-
sprüchen nach § 667 BGB und §§ 812 ff. BGB lediglich Schadensersatzansprüche nach Maßgabe folgender Regelungen:
• Die Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen,

bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.
• Für das Verschulden der von der Bank zwischengeschalteten Stellen haftet die Bank nicht. In diesen Fällen beschränkt sich die Haftung der Bank

auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung der ersten zwischengeschalteten Stelle (weitergeleiteter Auftrag).
• Ein Schadensersatzspruch des Kunden ist der Höhe nach auf den Überweisungsbetrag zuzüglich der von der Bank in Rechnung gestellten

Entgelte und Zinsen begrenzt. Soweit es sich hierbei um die Geltendmachung von Folgeschäden handelt, ist der Anspruch auf höchstens 12.500
Euro je Überweisung begrenzt.
Diese Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der Bank und für Gefahren, die die Bank besonders übernommen
hat sowie für nicht autorisierte Überweisungen.

3.1.3.6 Haftungs- und Einwendungsausschluss
(1) Eine Haftung der Bank nach Nummern 3.1.3.2 bis 3.1.3.5 ist in folgenden Fällen ausgeschlossen:
• Die Bank weist gegenüber dem Kunden nach, dass der Überweisungsbetrag ordnungsgemäß beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfän-

gers eingegangen ist.
• Die Überweisung wurde in Übereinstimmung mit der vom Kunden angegebenen fehlerhaften Kundenkennung des Zahlungsempfängers (siehe

Nummer 1.2) ausgeführt. In diesem Fall kann der Kunde von der Bank jedoch verlangen, dass sie sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten darum
bemüht, den Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. Ist die Wiedererlangung des Überweisungsbetrags nach dem Satz 2 nicht möglich, so ist die Bank
verpflichtet, dem Kunden auf schriftlichen Antrag alle verfügbaren Informationen mitzuteilen, damit der Kunde gegen den tatsächlichen
Empfänger der Überweisung einen Anspruch auf Erstattung des Überweisungsbetrags geltend machen kann. Für die Tätigkeiten nach den Sätzen
2 bis 3 dieses Unterpunkts berechnet die Bank das im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.

(2) Ansprüche des Kunden nach Nummern 3.1.3.1 bis 3.1.3.5 und Einwendungen des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft
ausgeführter Überweisungen oder aufgrund nicht autorisierter Überweisungen sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die Bank nicht spätestens 13
Monate nach dem Tag der Belastung mit einer nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Überweisung hiervon unterrichtet hat. Der Lauf der
Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kunden über die Belastungsbuchung der Überweisung entsprechend dem für Kontoinformationen
vereinbarten Weg spätestens innerhalb eines Monats nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag der
Unterrichtung maßgeblich. Schadensersatzansprüche nach Nummer 3.1.3.3 kann der Kunde auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen,
wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert war. Die Sätze 1 bis 3 gelten auch dann, wenn der Kunde die Überweisung über
einen Zahlungsauslösedienstleister auslöst.

(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begründenden Umstände
• auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das die Bank keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwendung

der gebotenen Sorgfalt nicht hätten vermieden werden können, oder
• von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt wurden.

3.2 Überweisungen in Staaten außerhalb des EWR (Drittstaaten11)

3.2.1 Erforderliche Angaben
Der Kunde muss für die Ausführung der Überweisung folgende Angaben machen:
• Name und gegebenenfalls Adresse des Zahlungsempfängers,
• Kundenkennung des Zahlungsempfängers (siehe Nummer 1.2); ist bei grenzüberschreitenden Überweisungen der BIC unbekannt, ist stattdessen

der vollständige Name und die Adresse des Zahlungsdienstleisters des Zahlungsempfängers anzugeben,
• Zielland (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage),
• Währung (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage),
• Betrag,
• Name des Kunden,
• Kontonummer und Bankleitzahl oder IBAN des Kunden.

3.2.2 Ausführungsfrist
Die Überweisungen werden baldmöglichst bewirkt.
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3.2.3 Erstattungs- und Schadensersatzansprüche des Kunden

3.2.3.1 Erstattung bei einer nicht autorisierten Überweisung
(1) Im Falle einer nicht autorisierten Überweisung (siehe Nummer 1.3 Absatz 2) hat die Bank gegen den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung
ihrer Aufwendungen. Sie ist verpflichtet, dem Kunden den Zahlungsbetrag zu erstatten und, sofern der Betrag einem Konto des Kunden belastet
worden ist, dieses Konto wieder auf den Stand zu bringen, auf dem es sich ohne die Belastung durch die nicht autorisierte Überweisung befunden
hätte. Diese Verpflichtung ist spätestens bis zum Ende des Geschäftstags gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“, zu erfüllen, der auf den Tag folgt,
an welchem der Bank angezeigt wurde, dass die Überweisung nicht autorisiert ist, oder die Bank auf andere Weise davon Kenntnis erhalten hat. Hat
die Bank einer zuständigen Behörde berechtigte Gründe für den Verdacht, dass ein betrügerisches Verhalten des Kunden vorliegt, schriftlich
mitgeteilt, hat die Bank ihre Verpflichtung aus Satz 2 unverzüglich zu prüfen und zu erfüllen, wenn sich der Betrugsverdacht nicht bestätigt. Wurde
die Überweisung über einen Zahlungsauslösedienstleister ausgelöst, so treffen die Pflichten aus den Sätzen 2 bis 4 die Bank.

(2) Bei sonstigen Schäden, die aus einer nicht autorisierten Überweisung resultieren, haftet die Bank für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch
ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem
Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.

3.2.3.2 Haftung bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Ausführung einer autorisierten Überweisung
Bei nicht erfolgten, fehlerhaft oder verspätet ausgeführten autorisierten Überweisungen hat der Kunde neben etwaigen Ansprüchen aus Auftrags-
recht nach § 667 BGB und ungerechtfertigter Bereicherung nach §§ 812 ff. BGB Schadensersatzansprüche nach Maßgabe der folgenden Regelun-
gen:
• Die Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, be-

stimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.
• Für das Verschulden zwischengeschalteter Stellen haftet die Bank nicht. In diesen Fällen beschränkt sich die Haftung der Bank auf die sorgfältige

Auswahl und Unterweisung der ersten zwischengeschalteten Stelle (weitergeleiteter Auftrag).
• Die Haftung der Bank ist auf höchstens 12.500 Euro je Überweisung begrenzt. Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht für Vorsatz oder grobe

Fahrlässigkeit der Bank und für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat.

3.2.3.3 Haftungs- und Einwendungsausschluss
(1) Eine Haftung der Bank nach Nummer 3.2.3.2 ist in folgenden Fällen ausgeschlossen:
• Die Bank weist gegenüber dem Kunden nach, dass der Überweisungsbetrag ordnungsgemäß beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfän-

gers eingegangen ist.
• Die Überweisung wurde in Übereinstimmung mit der vom Kunden angegebenen fehlerhaften Kundenkennung des Zahlungsempfängers (siehe

Nummer 1.2) ausgeführt. In diesem Fall kann der Kunde von der Bank jedoch verlangen, dass sie sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten darum be-
müht, den Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. Für die Tätigkeiten der Bank nach dem Satz 2 dieses Unterpunkts berechnet die Bank das im „Preis- 
und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.

(2) Ansprüche des Kunden nach den Nummern 3.2.3.1 und 3.2.3.2 und Einwendungen des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft
ausgeführter Überweisungen oder aufgrund nicht autorisierter Überweisungen sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die Bank nicht spätestens 13
Monate nach dem Tag der Belastung mit einer nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Überweisung hiervon in Textform unterrichtet hat.
Der Lauf der Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kunden über die Belastungsbuchung der Überweisung entsprechend dem für Kontoinforma-
tionen vereinbarten Weg spätestens innerhalb eines Monats nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn der
Tag der Unterrichtung maßgeblich. Schadensersatzansprüche kann der Kunde auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er ohne
Verschulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert war. Die Sätze 1 bis 3 gelten auch dann, wenn der Kunde die Überweisung über einen Zah-
lungsauslösedienstleister auslöst.

(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begründenden Umstände
• auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das die Bank keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwendung

der gebotenen Sorgfalt nicht hätten vermieden werden können oder
• von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt wurden.

1 International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer).
2 Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, 

Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn sowie Zypern und die Staaten Island, Liechtenstein 
und Norwegen.

3 Business Identifier Code (Internationale Bankleitzahl).
4 Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, 

Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn sowie Zypern und die Staaten Island, Liechtenstein 
und Norwegen.

5 Zu den EWR-Währungen gehören derzeit: Euro, Bulgarischer Lew, Dänische Krone, Isländische Krone, Norwegische Krone, Polnischer Zloty, Rumänischer Leu, Schwedische Krone, Schweizer 
Franken, Tschechische Krone, Ungarischer Forint.

6 Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, 
Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn sowie Zypern und die Staaten Island, Liechtenstein 
und Norwegen.

7 Zum Beispiel US-Dollar.
8 Drittstaaten sind alle Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes (derzeit: Die EU-Mitgliedstaaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, 

Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, 
Zypern und die Staaten Island, Liechtenstein und Norwegen).

9 Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, 
Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn sowie Zypern und die Staaten Island, Liechtenstein 
und Norwegen.

10 Zum Beispiel US-Dollar.
11 Drittstaaten sind alle Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes (derzeit: Die EU-Mitgliedstaaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, 

Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, 
Zypern und die Staaten Island, Liechtenstein und Norwegen).
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Anlage: Verzeichnis der Kurzformen für Zielland und Währung

Zielland Kurzform Währung Kurzform

Belgien BE Euro EUR
Bulgarien BG Bulgarische Lew BGN
Dänemark DK Dänische Krone DKK
Estland EE Euro EUR
Finnland FI Euro EUR
Frankreich FR Euro EUR
Griechenland GR Euro EUR
Großbritannien GB Britisches Pfund GBP
Irland IE Euro EUR
Island IS Isländische Krone ISK
Italien IT Euro EUR
Japan JP Japanischer Yen JPY
Kanada CA Kanadischer Dollar CAD
Kroatien HR Euro EUR
Lettland LV Euro EUR
Liechtenstein LI Schweizer Franken1 CHF
Litauen LT Euro EUR
Luxemburg LU Euro EUR
Malta MT Euro EUR
Niederlande NL Euro EUR
Norwegen NO Norwegische Krone NOK
Österreich AT Euro EUR
Polen PL Polnischer Zloty PLN
Portugal PT Euro EUR
Rumänien RO Rumänischer Leu RON
Russische Föderation RU Russischer Rubel RUB
Schweden SE Schwedische Krone SEK
Schweiz CH Schweizer Franken CHF
Slowakei SK Euro EUR
Slowenien SI Euro EUR
Spanien ES Euro EUR
Tschechien CZ Tschechische Krone CZK
Türkei TR Türkische Lira TRY
Ungarn HU Ungarischer Forint HUF
USA US US-Dollar USD
Zypern CY Euro EUR

1 Schweizer Franken als gesetzliches Zahlungsmittel in Liechtenstein
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Sonderbedingungen für die girocard (Debitkarte)
Fassung: August 2022

A. Garantierte Zahlungsformen
B. Von der Bank angebotene andere Service-Leistungen
C. Zusatzanwendungen
D. Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige Beschwerdemöglichkeit

A. Garantierte Zahlungsformen

I. Geltungsbereich

Die girocard ist eine Debitkarte. Der Karteninhaber kann die Karte, soweit diese und die Terminals entsprechend ausgestattet sind, für folgende 
Zahlungsdienste nutzen:
1 In Verbindung mit der persönlichen Geheimzahl (PIN) in deutschen Debitkartensystemen:
a) Zum Abheben von Bargeld an Geldautomaten im Rahmen des deutschen Geldautomatensystems, die mit dem girocard-Logo gekennzeichnet

sind.
b) Zum Einsatz bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen an automatisierten Kassen im Rahmen des deutschen girocard-Systems, die mit dem

girocard-Logo gekennzeichnet sind (girocard-Terminals).
c) Zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos, das ein Mobilfunknutzer bei einem Mobilfunkanbieter unterhält, an einem Geldautomaten, so-

fern der Geldautomatenbetreiber diese Funktion anbietet und der Mobilfunkanbieter an dem System teilnimmt.

2 In Verbindung mit der persönlichen Geheimzahl (PIN) in fremden Debitkartensystemen:
a) Zum Abheben von Bargeld an Geldautomaten im Rahmen eines fremden Geldautomatensystems, soweit die Karte entsprechend ausgestattet

ist.
b) Zum Einsatz bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen an automatisierten Kassen im Rahmen eines fremden Systems, soweit die Karte

entsprechend ausgestattet ist.
c) Zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos, das ein Mobilfunknutzer bei einem Mobilfunkanbieter unterhält, an dem Geldautomaten eines

fremden Systems, sofern der Geldautomatenbetreiber diese Funktion anbietet und der Mobilfunkanbieter an dem System teilnimmt.
Die Akzeptanz der Karte im Rahmen eines fremden Systems erfolgt unter dem für das fremde System geltenden Akzeptanzlogo.

3 Ohne Einsatz der persönlichen Geheimzahl (PIN):
a) Zum kontaktlosen Einsatz bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen an automatisierten Kassen im Rahmen des deutschen girocard-Systems,

die mit dem girocard-Logo gekennzeichnet sind, bis zu 50 Euro pro Bezahlvorgang, soweit an den automatisierten Kassen für den jeweiligen
kontaktlosen Einsatz nicht die Eingabe einer PIN verlangt wird.

b) Zum kontaktlosen Einsatz bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen an automatisierten Kassen im Rahmen von fremden Debitkartensys-
temen bis zu 50 Euro pro Bezahlvorgang, soweit an den automatisierten Kassen für den jeweiligen kontaktlosen Einsatz nicht die Eingabe einer
PIN verlangt wird. Sowie zum Einsatz bei elektronischen Fernzahlungsvorgängen über das Internet bei Handels- und Dienstleistungsunterneh-
men (Online-Handel) im Rahmen von fremden Debitkartensystemen. Die Akzeptanz der Karte im Rahmen eines fremden Systems erfolgt unter
dem für das fremde System geltenden Akzeptanzlogo.

c) Außerhalb der Erbringung von Zahlungsdiensten und, ohne dass mit der Funktion eine Garantie der Bank verbunden ist, als Speichermedium für
Zusatzanwendungen
– der Bank nach Maßgabe des mit der Bank abgeschlossenen Vertrages (bankgenerierte Zusatzanwendung) oder
– eines Handels- und Dienstleistungsunternehmens nach Maßgabe des vom Karteninhaber mit diesem abgeschlossenen Vertrages (unterneh-

mensgenerierte Zusatzanwendung).

4 Aktualisierungsservice für Zahlungen im Online-Handel
Zusätzlich wird die Bank über Mastercard/Visa teilnehmenden Akzeptanzstellen, bei welchen der Karteninhaber zuvor seine Kartendaten hinterlegt 
hat, aktualisierte Kartendaten (die letzten vier Ziffern der Kartennummer und das Ablaufdatum) zur Verfügung stellen (Aktualisierungsservice), um 
z. B. Zahlungen für wiederkehrende Dienstleistungen und im Online-Handel auch nach einer Aktualisierung der Kartendaten automatisch zu ermög-
lichen.

II. Allgemeine Regeln

1 Ausgabe der Karte
Die girocard kann als physische Karte oder als digitale Karte zur Speicherung auf einem Telekommunikations-, Digital- oder IT-Gerät (mobiles 
Endgerät) ausgegeben werden. Diese Sonderbedingungen gelten für beide Kartenformen gleichermaßen, es sei denn, es ist ausdrücklich etwas 
anderes geregelt. Für digitale Karten sind ergänzend die Nutzungshinweise für die digitale Karte zu beachten.

2 Karteninhaber und Vollmacht
Die Karte gilt für das auf ihr angegebene Konto sowie gegebenenfalls für zusätzlich vereinbarte Konten, auf die der Karteninhaber Zugriff hat. Sie 
kann nur auf den Namen des Kontoinhabers oder einer Person ausgestellt werden, der der Kontoinhaber Kontovollmacht erteilt hat. Wenn der Kon-
toinhaber die Kontovollmacht widerruft, ist er dafür verantwortlich, dass die an den Bevollmächtigten ausgegebene Karte an die Bank zurückge-
geben wird. Die Bank wird die Karte nach Widerruf der Vollmacht für die Nutzung an Geldautomaten und automatisierten Kassen elektronisch 
sperren. Eine Sperrung einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung kommt nur gegenüber dem Unternehmen in Betracht, das die Zusatzan-
wendung in den Chip der Karte eingespeichert hat und ist nur dann möglich, wenn das Unternehmen die Möglichkeit zur Sperrung seiner Zusatz-
anwendung vorsieht. Die Sperrung einer bankgenerierten Zusatzanwendung der Bank kommt nur gegenüber der Bank in Betracht und richtet sich 
nach dem mit der Bank abgeschlossenen Vertrag. Solange die Rückgabe der Karte nicht erfolgt ist, besteht die Möglichkeit, dass weiterhin eine 
Nutzung der auf der Karte gespeicherten Zusatzanwendungen möglich ist.

3 Finanzielle Nutzungsgrenze
Der Karteninhaber darf Verfügungen mit seiner Karte nur im Rahmen des jeweiligen Kontoguthabens oder eines vorher für das jeweilige Konto 
eingeräumten Kredits vornehmen. Auch wenn der Karteninhaber diese Nutzungsgrenze bei seinen Verfügungen nicht einhält, ist die Bank berech-
tigt, den Ersatz der Aufwendungen zu verlangen, die aus der Nutzung der Karte entstehen. Die Buchung solcher Verfügungen auf dem Konto führt 
zu einer geduldeten Kontoüberziehung.
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4 Umrechnung von Fremdwährungsbeträgen
Nutzt der Karteninhaber die Karte für Verfügungen, die nicht auf Euro lauten, wird das Konto gleichwohl in Euro belastet. Die Bestimmung des Kur-
ses bei Fremdwährungsgeschäften ergibt sich aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis”. Eine Änderung des in der Umrechnungsregelung genann-
ten Referenzwechselkurses wird unmittelbar und ohne vorherige Benachrichtigung des Kunden wirksam.

5 Rückgabe der girocard
Die Karte bleibt im Eigentum der Bank. Sie ist nicht übertragbar. Die Karte ist nur für den angegebenen Zeitraum gültig.
Mit Aushändigung der neuen, spätestens aber nach Ablauf der Gültigkeit der Karte ist die Bank berechtigt, die alte Karte zurückzuverlangen bezie-
hungsweise die Löschung der digitalen Karte zu verlangen oder selbst zu veranlassen. Endet die Berechtigung, die Karte zu nutzen, vorher (z. B. 
durch Kündigung der Kontoverbindung oder des Kartenvertrages), so hat der Karteninhaber die Karte unverzüglich an die Bank zurückzugeben 
bzw. die digitale Karte zu löschen. Auf der Karte befindliche unternehmensgenerierte Zusatzanwendungen hat der Karteninhaber bei dem Unter-
nehmen, das die Zusatzanwendung auf die Karte aufgebracht hat, unverzüglich entfernen zu lassen. Die Möglichkeit zur weiteren Nutzung einer 
bankgenerierten Zusatzanwendung richtet sich nach dem Vertragsverhältnis zwischen dem Karteninhaber und der Bank.

6 Sperre und Einziehung der girocard
(1) Die Bank darf die Karte sperren und den Einzug der Karte (z. B. an Geldautomaten) veranlassen, beziehungsweise die Löschung der digitalen
Karte verlangen oder selbst veranlassen,
– wenn sie berechtigt ist, den Kartenvertrag aus wichtigem Grund zu kündigen,
– wenn sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit der Karte dies rechtfertigen oder
– wenn der Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügerischen Verwendung der Karte besteht.
Darüber wird die Bank den Karteninhaber unter Angabe der hierfür maßgeblichen Gründe möglichst vor, spätestens jedoch unverzüglich nach der 
Sperre oder Löschung unterrichten. Die Bank wird die Karte entsperren oder diese durch eine neue Karte ersetzen, wenn die Gründe für die Sperre 
nicht mehr gegeben sind. Auch hierüber unterrichtet sie den Karteninhaber unverzüglich.
(2) Befindet sich auf der Karte für das Online-Banking ein TAN-Generator oder eine Signaturfunktion, so hat die Sperre der Karte auch eine Sper-
rung der Funktion für das Online-Banking zur Folge.
(3) Hat der Karteninhaber auf einer eingezogenen Karte eine Zusatzanwendung gespeichert, so hat der Einzug der Karte zur Folge, dass er die Zu-
satzanwendung nicht mehr nutzen kann. Zum Zeitpunkt der Einziehung in der Karte gespeicherte unternehmensgenerierte Zusatzanwendungen
kann der Karteninhaber vom kartenausgebenden Institut herausverlangen, nachdem dieses die Karte von der Stelle, die die Karte eingezogen hat,
zur Verfügung gestellt bekommen hat. Die Bank ist berechtigt, das Herausgabeverlangen in Bezug auf die unternehmensgenerierten Zusatzanwen-
dungen dadurch zu erfüllen, dass sie dem Karteninhaber die um die Zahlungsverkehrsfunktionen bereinigte Karte aushändigt. Die Möglichkeit zur
weiteren Nutzung einer bankgenerierten Zusatzanwendung richtet sich nach den für jene Zusatzanwendung geltenden Regeln.

7 Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten des Karteninhabers
7.1 Unterschrift
Sofern die Karte ein Unterschriftsfeld vorsieht, hat der Karteninhaber die Karte nach Erhalt unverzüglich auf dem Unterschriftsfeld zu unterschrei-
ben.

7.2 Sorgfältige Aufbewahrung der girocard
Die Karte ist mit besonderer Sorgfalt aufzubewahren, um zu verhindern, dass sie abhandenkommt oder missbräuchlich verwendet wird. Sie darf 
insbesondere nicht unbeaufsichtigt im Kraftfahrzeug aufbewahrt werden, da sie (z. B. im Rahmen des girocard-Systems) missbräuchlich eingesetzt 
werden kann. Darüber hinaus kann jeder, der im Besitz der Karte ist, z. B. Transaktionen an automatisierten Kassen ohne PIN bis zur Sperre oder 
Löschung tätigen.

7.3 Geheimhaltung der persönlichen Geheimzahl (PIN)
Der Karteninhaber hat dafür Sorge zu tragen, dass keine andere Person Kenntnis von der persönlichen Geheimzahl (PIN) erlangt. Die PIN darf insbe-
sondere nicht auf der Karte vermerkt, bei einer digitalen Karte nicht in dem gleichen Endgerät gespeichert werden, das zur Nutzung der digitalen 
Karte verwendet wird, oder in anderer Weise zusammen mit dieser aufbewahrt werden. Denn jede Person, die die PIN kennt und in den Besitz der 
Karte kommt, hat die Möglichkeit, zulasten des auf der Karte angegebenen Kontos sowie gegebenenfalls zulasten zusätzlich definierter Konten, auf 
die der Karteninhaber Zugriff hat, Verfügungen zu tätigen (z. B. Geld an Geldautomaten abzuheben). Sofern der Karteninhaber eine digitale Karte 
nutzt und der Zugriff auf das mobile Endgerät oder ein anderes Kommunikationsgerät durch ein vom Karteninhaber wählbares Legitimations-
medium abgesichert werden kann, so darf der Karteninhaber zur Absicherung des Zugriffs nicht dieselbe PIN verwenden, die für die Nutzung der 
Karte erforderlich ist.

7.4 Unterrichtungs- und Anzeigepflichten
(1) Stellt der Karteninhaber den Verlust oder Diebstahl seiner Karte, des mobilen Endgeräts mit digitaler Karte, die missbräuchliche Verwendung
oder eine sonstige nicht autorisierte Nutzung von Karte oder PIN fest, so ist die Bank, und zwar möglichst die kontoführende Stelle, unverzüglich zu
benachrichtigen (Sperranzeige). Die Sperranzeige kann der Karteninhaber auch jederzeit gegenüber dem Zentralen Sperrannahmedienst (Telefon:
116 116 aus dem Inland und +49 116 116 aus dem Ausland [ggf. abweichende Ländervorwahl]) abgeben. In diesem Fall ist eine Kartensperre nur
möglich, wenn der Name der Bank – möglichst mit Bankleitzahl – und die Kontonummer angegeben werden. Der Zentrale Sperrannahmedienst
sperrt alle für das betreffende Konto ausgegebenen Karten sowie gegebenenfalls den Zugriff auf zusätzlich definierte Konten, auf die der
Karteninhaber mit seiner Karte Zugriff hat, für die weitere Nutzung an Geldautomaten und automatisierten Kassen. Zur Beschränkung der Sperre
auf die abhandengekommene Karte muss sich der Karteninhaber mit seiner Bank, möglichst mit der kontoführenden Stelle, in Verbindung setzen.
Der Karteninhaber hat jeden Diebstahl oder Missbrauch unverzüglich bei der Polizei anzuzeigen.
(2) Hat der Karteninhaber den Verdacht, dass eine andere Person unberechtigt in den Besitz seiner Karte gelangt ist, eine missbräuchliche Verwen-
dung oder eine sonstige nicht autorisierte Nutzung von Karte oder PIN vorliegt, muss er ebenfalls unverzüglich eine Sperranzeige abgeben.
(3) Bei Nutzung besonderer Authentifizierungsverfahren gemäß Nummer 8 Satz 3 hat der Karteninhaber vor der Autorisierung die Übereinstim-
mung der zur Authentifizierung übermittelten Transaktionsdaten (z. B. Zahlbetrag, Datum) mit den für die Transaktion vorgesehenen Daten abzu-
gleichen. Bei Feststellung von Abweichungen ist die Transaktion abzubrechen und der Verdacht auf missbräuchliche Verwendung der Bank anzu-
zeigen.
(4) Für den Ersatz einer verlorenen, gestohlenen, missbräuchlich verwendeten oder sonst nicht autorisiert genutzten Karte berechnet die Bank im
Rahmen von § 675l Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches dem Kontoinhaber das im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ der Bank ausgewiesene
Entgelt, sofern der Karteninhaber die Umstände, die zum Ersatz der Karte geführt haben, zu vertreten hat und die Bank nicht zur Ausstellung einer
Ersatzkarte verpflichtet ist.
(5) Befindet sich auf der Karte für das Online-Banking ein TAN-Generator oder eine Signaturfunktion, so hat die Sperre der Karte auch eine Sper-
rung der Funktion für das Online-Banking zur Folge.
(6) Durch die Sperre der Karte bei der Bank bzw. dem Zentralen Sperrannahmedienst wird nicht der Zugang zum mobilen Endgerät, auf dem die
digitale Karte gespeichert ist, gesperrt. Eine Sperrung der sonstigen Funktionen auf dem mobilen Endgerät auf dem die digitale Karte gespeichert
ist, kann nur gegenüber dem jeweiligen Anbieter dieser Funktionen erfolgen.
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(7) Eine Sperrung einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung kommt nur gegenüber dem Unternehmen in Betracht, das die Zusatzanwen-
dung in den Chip der Karte eingespeichert hat und ist nur dann möglich, wenn das Unternehmen die Möglichkeit zur Sperrung seiner Zusatzanwen-
dung vorsieht. Die Sperrung einer bankgenerierten Zusatzanwendung kommt nur gegenüber der Bank in Betracht und richtet sich nach dem mit
der Bank abgeschlossenen Vertrag.
(8) Der Kontoinhaber hat die Bank unverzüglich nach Feststellung einer nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Kartenverfügung zu unter-
richten.

8 Autorisierung von Kartenzahlungsvorgängen durch den Karteninhaber
Mit dem Einsatz der Karte durch Einführen der Karte in die automatisierte Kasse oder den Geldautomaten oder bei kontaktlosen Zahlungsvorgän-
gen durch Heranführen der Karte an die automatisierte Kasse oder den Geldautomaten erteilt der Karteninhaber die Zustimmung (Autorisierung) 
zur Ausführung des Kartenzahlungsvorgangs. Soweit dafür zusätzlich eine PIN erforderlich ist, wird die Zustimmung erst mit deren Einsatz erteilt. 
Wenn beim Einsatz der Debitkarte im Online-Handel besondere Authentifizierungsverfahren gefordert werden, sind diese zu nutzen. Weitere Infor-
mationen über die von der Bank unterstützten Authentifizierungsverfahren und Hinweise zum Bezahlen im Internet sind in den Geschäftsräumen 
der Bank verfügbar sowie auf ihrer Internetseite abrufbar. Ausnahmsweise können gegenüber Vertragsunternehmen im Rahmen eines fremden 
Debitkartensystems die geforderten Kartendaten z. B. über das Telefon angegeben werden. Nach Erteilung der Zustimmung kann der Kartenin-
haber den Kartenzahlungsvorgang nicht mehr widerrufen. In der Autorisierung ist zugleich die ausdrückliche Zustimmung enthalten, dass die Bank 
die für die Ausführung des Kartenzahlungsvorgangs notwendigen personenbezogenen Daten des Karteninhabers verarbeitet, übermittelt und spei-
chert.

9 Sperrung eines verfügbaren Geldbetrags
Die Bank ist berechtigt, auf dem Konto des Kontoinhabers einen im Rahmen der finanziellen Nutzungsgrenze (A. II. 3) verfügbaren Geldbetrag zu 
sperren, wenn
– der Zahlungsvorgang vom Zahlungsempfänger ausgelöst worden ist und
– der Karteninhaber auch der genauen Höhe des zu sperrenden Geldbetrags zugestimmt hat.
Den gesperrten Geldbetrag gibt die Bank unbeschadet sonstiger gesetzlicher oder vertraglicher Rechte unverzüglich frei, nachdem ihr der genaue
Zahlungsbetrag mitgeteilt worden ist.

10 Ablehnung von Kartenzahlungsvorgängen durch die Bank
Die Bank ist berechtigt, den Kartenzahlungsvorgang abzulehnen, wenn
– der Karteninhaber den Kartenzahlungsvorgang nicht gemäß A. II. 8 autorisiert hat,
– der für den Kartenzahlungsvorgang geltende Verfügungsrahmen oder die finanzielle Nutzungsgrenze nicht eingehalten ist oder
– die Karte gesperrt ist.
Hierüber wird der Karteninhaber im Rahmen des Bezahlvorgangs unterrichtet.

11 Ausführungsfrist
Der Zahlungsvorgang wird vom Zahlungsempfänger ausgelöst. Nach Zugang des Zahlungsauftrages bei der Bank ist diese verpflichtet sicherzu-
stellen, dass der Kartenzahlungsbetrag spätestens an dem im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ angegebenen Zeitpunkt beim Zahlungsdienstleister 
des Zahlungsempfängers eingeht.

12 Entgelte und deren Änderung
(1) Die vom Kontoinhaber gegenüber der Bank geschuldeten Entgelte ergeben sich aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“ der Bank.
(2) Änderungen der Entgelte für Verbraucher: Änderungen der Entgelte werden dem Kontoinhaber spätestens zwei Monate vor dem vorge-
schlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Kontoinhaber mit der Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen
elektronischen Kommunikationsweg vereinbart (zum Beispiel das Online-Banking), können die Änderungen auch auf diesem Wege angeboten
werden. Die von der Bank angebotenen Änderungen werden nur wirksam, wenn der Kontoinhaber diese annimmt. Eine Vereinbarung über die
Änderung eines Entgelts, das auf eine über die Hauptleistung hinausgehende Zahlung des Kontoinhabers gerichtet ist, kann die Bank mit dem Kon-
toinhaber nur ausdrücklich treffen.
Die Änderung von Entgelten für den Zahlungsdiensterahmenvertrag (Girovertrag) richtet sich nach Nr. 12 Abs. 5 der Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen.
(3) Änderungen der Entgelte für Kunden, die keine Verbraucher sind: Bei Entgelten und deren Änderung für Zahlungen von Kunden, die keine Ver-
braucher sind, verbleibt es bei den Regelungen in Nr. 12 Abs. 2 bis 6 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

13 Information des Kontoinhabers über den Kartenzahlungsvorgang 
Die Bank unterrichtet den Kontoinhaber mindestens einmal monatlich über die mit der Karte getätigten Zahlungsvorgänge auf dem für Kontoin-
formationen vereinbarten Weg. Mit Kontoinhabern, die nicht Verbraucher sind, kann die Art und Weise sowie die zeitliche Folge der Unterrichtung 
gesondert vereinbart werden.

14 Erstattungs-, Berichtigungs- und Schadensersatzansprüche des Kontoinhabers
14.1 Erstattung bei nicht autorisierter Kartenverfügung
Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfügung z. B. in Form der
– Abhebung von Bargeld an einem Geldautomaten
– Verwendung der Karte an automatisierten Kassen von Handels- und Dienstleistungsunternehmen und/oder im Online-Handel
– Verwendung der Karte zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos
hat die Bank gegen den Kontoinhaber keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen. Die Bank ist verpflichtet, dem Kontoinhaber den 
Betrag ungekürzt zu erstatten. Wurde der Betrag dem Konto des Karteninhabers belastet, bringt die Bank dieses wieder auf den Stand, auf dem es 
sich ohne die nicht autorisierte Kartenverfügung befunden hätte. Diese Verpflichtung ist unverzüglich, spätestens jedoch bis zum Ende des Ge-
schäftstags gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ zu erfüllen, der auf den Tag folgt, an welchem der Bank angezeigt wurde, dass die Kartenver-
fügung nicht autorisiert ist, oder die Bank auf andere Weise davon Kenntnis erhalten hat. Hat die Bank einer zuständigen Behörde berechtigte Grün-
de für den Verdacht, dass ein betrügerisches Verhalten des Karteninhabers vorliegt, schriftlich mitgeteilt, hat die Bank ihre Verpflichtung aus Satz 2 
unverzüglich zu prüfen und zu erfüllen, wenn sich der Betrugsverdacht nicht bestätigt.

14.2 Ansprüche bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Ausführung einer autorisierten Kartenverfügung
(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autorisierten Kartenverfügung z. B. in Form der
– Abhebung von Bargeld an einem Geldautomaten
– Verwendung der Karte an automatisierten Kassen von Handels- und Dienstleistungsunternehmen und/oder im Online-Handel
– Verwendung der Karte zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos
kann der Kontoinhaber von der Bank die unverzügliche und ungekürzte Erstattung des Verfügungsbetrages insoweit verlangen, als die Kartenverfü-
gung nicht erfolgte oder fehlerhaft war. Wurde der Betrag dem Konto belastet, bringt die Bank dieses wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne 
die nicht erfolgte oder fehlerhafte Kartenverfügung befunden hätte.
(2) Der Kontoinhaber kann über den Absatz 1 hinaus von der Bank die Erstattung der Entgelte und Zinsen insoweit verlangen, als ihm diese im
Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung der autorisierten Kartenverfügung in Rechnung gestellt oder seinem Konto
belastet wurden.
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(3) Geht der Verfügungsbetrag beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers erst nach Ablauf der Ausführungsfrist in Nummer A. II. 11 ein
(Verspätung), kann der Zahlungsempfänger von seinem Zahlungsdienstleister verlangen, dass dieser die Gutschrift des Verfügungsbetrages auf dem
Konto des Zahlungsempfängers so vornimmt, als sei die Kartenzahlung ordnungsgemäß ausgeführt worden.
(4) Wurde eine autorisierte Kartenverfügung nicht oder fehlerhaft ausgeführt, wird die Bank die Kartenverfügung auf Verlangen des Kartenin-
habers nachvollziehen und ihn über das Ergebnis unterrichten.

14.3 Schadensersatzansprüche des Kontoinhabers wegen Pflichtverletzung
Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfügung oder im Falle einer nicht erfolgten, fehlerhaften oder verspäteten Ausführung einer autorisierten 
Kartenverfügung kann der Kontoinhaber von der Bank einen Schaden, der nicht bereits von Nummer A. II. 14.1 oder 14.2 erfasst ist, ersetzt verlan-
gen. Dies gilt nicht, wenn die Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Bank hat hierbei ein Verschulden, das einer zwischengeschalteten 
Stelle zur Last fällt, wie eigenes Verschulden zu vertreten, es sei denn, dass die wesentliche Ursache bei einer zwischengeschalteten Stelle liegt, die 
der Karteninhaber vorgegeben hat. Handelt es sich bei dem Kontoinhaber nicht um einen Verbraucher oder erfolgt der Einsatz der Karte in einem 
Land außerhalb Deutschlands und des Europäischen Wirtschaftsraums, beschränkt sich die Haftung der Bank für das Verschulden einer an der Ab-
wicklung des Zahlungsvorgangs beteiligten Stelle auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung einer solchen Stelle. Hat der Karteninhaber durch 
ein schuldhaftes Verhalten zur Entstehung des Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem 
Umfang Bank und Kontoinhaber den Schaden zu tragen haben. Die Haftung nach diesem Absatz ist auf 12.500 Euro je Kartenverfügung begrenzt. 
Diese betragsmäßige Haftungsbeschränkung gilt nicht
– für nicht autorisierte Kartenverfügungen,
– bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank,
– für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat

und
– für den dem Kontoinhaber entstandenen Zinsschaden, soweit der Kontoinhaber Verbraucher ist.

14.4 Haftungs- und Einwendungsausschluss
(1) Ansprüche gegen die Bank nach Nummern A. II. 14.1 bis 14.3 sind ausgeschlossen, wenn der Kontoinhaber die Bank nicht spätestens 13 Monate
nach dem Tag der Belastung mit der Kartenverfügung darüber unterrichtet hat, dass es sich um eine nicht autorisierte, nicht erfolgte oder fehlerhaf-
te Kartenverfügung handelt. Der Lauf der 13-monatigen Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kontoinhaber über die aus der Kartenverfügung
resultierende Belastungsbuchung entsprechend dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg spätestens innerhalb eines Monats nach der Belas-
tungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung maßgeblich. Haftungsansprüche nach Nummer A.
II. 14.3 kann der Kontoinhaber auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist ver-
hindert war.
(2) Ansprüche des Kontoinhabers gegen die Bank sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begründenden Umstände
– auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das die Bank keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwendung

der gebotenen Sorgfalt von ihr nicht hätten vermieden werden können, oder
– von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt wurden.

15 Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte Kartenverfügungen
15.1 Haftung des Kontoinhabers bis zur Sperranzeige
(1) Verliert der Karteninhaber seine Karte oder PIN, werden sie ihm gestohlen, kommen sie sonst abhanden oder werden diese sonst missbräuchlich
verwendet und kommt es dadurch zu nicht autorisierten Kartenverfügungen z. B. in Form der
– Abhebung von Bargeld an einem Geldautomaten
– Verwendung der Karte an automatisierten Kassen von Handels- und Dienstleistungsunternehmen und/oder im Online-Handel
– Verwendung der Karte zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos
haftet der Kontoinhaber für Schäden, die bis zum Zeitpunkt der Sperranzeige verursacht werden, in Höhe von maximal 50 Euro. Die Haftung nach 
Absatz 6 für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie für Handeln in betrügerischer Absicht bleibt unberührt.
(2) Der Kontoinhaber haftet nicht nach Absatz 1, wenn
– es dem Karteninhaber nicht möglich gewesen ist, den Verlust, den Diebstahl, das Abhandenkommen oder eine sonstige missbräuchliche

Verwendung der Karte vor der nicht autorisierten Kartenverfügung zu bemerken, oder
– der Verlust der Karte durch einen Angestellten, einen Agenten, eine Zweigniederlassung der Bank oder eine sonstige Stelle, an die Tätigkeiten

der Bank ausgelagert wurden, verursacht worden ist. Die Haftung nach Absatz 6 für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie für Handeln in
betrügerischer Absicht bleibt unberührt.

(3) Handelt es sich bei dem Kontoinhaber nicht um einen Verbraucher oder erfolgt der Einsatz der Karte in einem Land außerhalb Deutschlands
und des Europäischen Wirtschaftsraums, trägt der Kontoinhaber den aufgrund nicht autorisierter Kartenverfügungen entstehenden Schaden nach
Absatz 1 und 2 auch über einen Betrag von maximal 50 Euro hinaus, wenn der Karteninhaber die ihm nach diesen Bedingungen obliegenden
Pflichten fahrlässig verletzt hat. Hat die Bank durch eine Verletzung ihrer Pflichten zur Entstehung des Schadens beigetragen, haftet die Bank für
den entstandenen Schaden im Umfang des von ihr zu vertretenden Mitverschuldens.
(4) Die Bank verzichtet auf die Schadensbeteiligung durch den Kunden in Höhe von maximal 50 Euro gemäß vorstehendem Absatz (1) und
übernimmt alle Schäden, die durch nicht autorisierte Kartenverfügungen bis zum Eingang der Sperranzeige entstanden sind, wenn der Kartenin-
haber seine ihm gemäß Abschnitt A. II. Ziffer 7 obliegenden Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten nicht grob fahrlässig verletzt hat.
(5) Der Kontoinhaber ist nicht zum Ersatz des Schadens nach den Absätzen 1 und 3 verpflichtet, wenn der Karteninhaber die Sperranzeige nicht ab-
geben konnte, weil die Bank nicht die Möglichkeit zur Entgegennahme der Sperranzeige sichergestellt hatte und der Schaden dadurch eingetreten
ist.
(6) Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisierten Verfügungen und hat der Karteninhaber seine Sorgfaltspflichten nach diesen Bedingun-
gen vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt oder in betrügerischer Absicht gehandelt, trägt der Kontoinhaber den hierdurch entstandenen Schaden
in vollem Umfang. Grobe Fahrlässigkeit des Karteninhabers kann insbesondere dann vorliegen, wenn er
– den Verlust, Diebstahl oder die missbräuchliche Verfügung der Bank oder dem Zentralen Sperrannahmedienst schuldhaft nicht unverzüglich

mitgeteilt hat, nachdem er hiervon Kenntnis hat,
– die persönliche Geheimzahl auf der physischen Karte vermerkt oder zusammen mit der physischen Karte verwahrt hat (z. B. im Originalbrief, in

dem sie dem Karteninhaber mitgeteilt wurde),
– die persönliche Geheimzahl der digitalen Karte auf dem mobilen Endgerät gespeichert hat oder
– die persönliche Geheimzahl einer anderen Person mitgeteilt hat und der Missbrauch dadurch verursacht worden ist.
Die Haftung für Schäden, die innerhalb des Zeitraums, für den der Verfügungsrahmen gilt, verursacht werden, beschränkt sich jeweils auf den für 
die Karte geltenden Verfügungsrahmen.
(7) Hat die Bank beim Einsatz der Karte eine starke Kundenauthentifizierung nach § 55 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes nicht verlangt oder
hat der Zahlungsempfänger oder sein Zahlungsdienstleister diese nicht akzeptiert, bestimmt sich die Haftung des Karteninhabers und der Bank ab-
weichend von den Absätzen 1 bis 6 nach den Bestimmungen in § 675v Absatz 4 des Bürgerlichen Gesetzbuches.
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15.2 Haftung des Kontoinhabers ab Sperranzeige
Sobald der Bank oder dem Zentralen Sperrannahmedienst der Verlust oder Diebstahl der Karte, die missbräuchliche Verwendung oder eine sonstige 
nicht autorisierte Nutzung von Karte oder PIN angezeigt wurde, übernimmt die Bank alle danach durch Verfügungen z. B. in Form der
– Abhebung von Bargeld an einem Geldautomaten
– Verwendung der Karte an automatisierten Kassen von Handels- und Dienstleistungsunternehmen und/oder im Online-Handel
– Verwendung der Karte zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos
entstehenden Schäden. Handelt der Karteninhaber in betrügerischer Absicht, trägt der Kontoinhaber auch die nach der Sperranzeige entstehenden 
Schäden.

III. Besondere Regeln für einzelne Nutzungsarten
1 Geldautomaten-Service und Einsatz an automatisierten Kassen von Handels- und Dienstleistungsunternehmen
1.1 Verfügungsrahmen der girocard
Verfügungen an Geldautomaten und automatisierten Kassen sind für den Karteninhaber nur im Rahmen des für die Karte geltenden Verfügungs-
rahmens möglich. Bei jeder Nutzung der Karte an Geldautomaten und automatisierten Kassen wird geprüft, ob der Verfügungsrahmen der Karte 
durch vorangegangene Verfügungen bereits ausgeschöpft ist. Verfügungen, mit denen der Verfügungsrahmen der Karte überschritten würde, 
werden unabhängig vom aktuellen Kontostand und einem etwa vorher zum Konto eingeräumten Kredit abgewiesen. Der Karteninhaber darf den 
Verfügungsrahmen der Karte nur im Rahmen des Kontoguthabens oder eines vorher für das Konto eingeräumten Kredits in Anspruch nehmen. Der 
Kontoinhaber kann mit der kontoführenden Stelle eine Änderung des Verfügungsrahmens der Karte für alle zu seinem Konto ausgegebenen 
Karten vereinbaren. Ein Bevollmächtigter, der eine Karte erhalten hat, kann nur eine Herabsetzung für diese Karte vereinbaren.
1.2 Fehleingabe der Geheimzahl
Die Karte kann an Geldautomaten sowie an automatisierten Kassen, an denen im Zusammenhang mit der Verwendung der Karte die PIN eingege-
ben werden muss, nicht mehr eingesetzt werden, wenn die persönliche Geheimzahl dreimal hintereinander falsch eingegeben wurde. Der Kartenin-
haber sollte sich in diesem Fall mit seiner Bank, möglichst mit der kontoführenden Stelle, in Verbindung setzen.
1.3 Zahlungsverpflichtung der Bank; Reklamationen
Die Bank hat sich gegenüber den Betreibern von Geldautomaten und automatisierten Kassen vertraglich verpflichtet, die Beträge, über die unter 
Verwendung der an den Karteninhaber ausgegebenen Karte verfügt wurde, an die Betreiber zu vergüten. Einwendungen und sonstige Beanstan-
dungen des Karteninhabers aus dem Vertragsverhältnis zu dem Unternehmen, bei dem bargeldlos an einer automatisierten Kasse bezahlt worden 
ist, sind unmittelbar gegenüber diesem Unternehmen geltend zu machen.
1.4 Vorauswahl an automatisierten Kassen
Die Handels- und Dienstleistungsunternehmen haben die Möglichkeit bei den von ihnen akzeptierten Karten in ihren automatisierten Kassen Mecha-
nismen zu installieren, die eine Vorauswahl einer bestimmten Zahlungsmarke oder Zahlungsanwendung treffen. Dabei dürfen sie den Karteninhaber 
nicht daran hindern, sich über diese Vorauswahl hinwegzusetzen.

2 Aufladen von Prepaid-Mobilfunk-Konten
2.1 Servicebeschreibung
Unter Verwendung seiner Karte und der persönlichen Geheimzahl (PIN) kann der Karteninhaber ein Prepaid-Mobilfunk-Konto eines Mobilfunkan-
bieters, auf dem vorausbezahlte Telefonwerteinheiten verbucht werden, an Geldautomaten innerhalb des ihm von seiner Bank eingeräumten Ver-
fügungsrahmens (Abschnitt A. III. Nummer 1.1) zulasten des auf der Karte angegebenen Kontos aufladen. Voraussetzung ist, dass der vom Karten-
inhaber gewählte Geldautomat über eine entsprechende Ladefunktion verfügt und der Mobilfunkanbieter, der das Prepaid-Mobilfunk-Konto führt, 
das aufgeladen werden soll, an dem System teilnimmt. Zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos hat der Karteninhaber am Display des Geld-
automaten den Menüpunkt zum Aufladen des Prepaid-Mobilfunk-Kontos zu wählen, die Mobilfunk-Telefonnummer („Handy-Nummer“) einzuge-
ben und einen angezeigten Aufladebetrag zu wählen. Nach Autorisierung der Ladetransaktionen durch die Bank des Karteninhabers wird das 
Prepaid-Mobilfunk-Konto beim Mobilfunkanbieter aufgeladen. Mit diesem Verfahren kann der Karteninhaber sowohl sein eigenes Prepaid-Mobil-
funk-Konto als auch das eines Dritten aufladen. Wird die Aufladung von der Bank, etwa wegen fehlender Kontodeckung, nicht autorisiert, wird am 
Display ein ablehnender Hinweis angezeigt.

2.2 Fehleingabe der Geheimzahl
Die Karte kann an Geldautomaten nicht mehr eingesetzt werden, wenn die persönliche Geheimzahl dreimal hintereinander falsch eingegeben 
wurde. Der Karteninhaber sollte sich in diesem Fall mit seiner Bank, möglichst mit der kontoführenden Stelle, in Verbindung setzen.

2.3 Zahlungsverpflichtung der Bank; Reklamationen
Die Bank ist vertraglich verpflichtet, Ladebeträge für ein Prepaid-Mobilfunk-Konto, die unter Verwendung der an den Karteninhaber ausgegebenen 
Karte autorisiert worden sind, zu bezahlen. Die Zahlungspflicht beschränkt sich auf den jeweils autorisierten Betrag. Einwendungen und sonstige 
Beanstandungen des Karteninhabers aus dem Vertragsverhältnis zu dem Mobilfunkanbieter, der das Prepaid-Mobilfunk-Konto führt, sind un-
mittelbar gegenüber diesem Unternehmen geltend zu machen.

B. Von der Bank angebotene andere Service-Leistungen
Der Karteninhaber kann die Karte, falls diese entsprechend ausgestattet ist, auch für die folgenden Dienstleistungen nutzen:

1 Eingabe von Überweisungen an Selbstbedienungsterminals
1.1 Serviceumfang
Der Karteninhaber kann unter Verwendung seiner Karte und der persönlichen Geheimzahl an Selbstbedienungsterminals seiner Bank Überwei-
sungen innerhalb des Verfügungsrahmens von 1.000 Euro pro Tag eingeben, soweit zwischen Kontoinhaber und Bank nicht ein anderer Verfü-
gungsrahmen vereinbart worden ist.

1.2 Ausführung der Überweisung
Für die Ausführung der Überweisung gelten die gesondert vereinbarten Sonderbedingungen für den Überweisungsverkehr.

1.3 Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten
Für den Umgang mit der Karte gelten ergänzend die Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten in Abschnitt A. II. 7.2 bis 7.4.

1.4 Fehleingabe der Geheimzahl
Es gelten die Regelungen in Abschnitt A. III. 1.2.

1.5 Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte Verfügungen
Die Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte Verfügungen an Selbstbedienungsterminals richtet sich nach den Regelungen unter A. II. 15. 
Abweichend von A. II. 15.1 Absatz 6 ist die Haftung des Kontoinhabers auf 1.000 Euro pro Kalendertag und sofern ein anderer Verfügungsrahmen 
gemäß B. 1.1 vereinbart wurde, auf diesen beschränkt.
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2 SB-Sparverkehr
2.1 Serviceumfang
Der Inhaber eines Sparkontos kann unter Verwendung der Karte und der persönlichen Geheimzahl an Geldautomaten über Sparkonten, die durch 
besondere Vereinbarung des Kontoinhabers mit der Bank für diese Verwendung freigegeben sind, Verfügungen treffen (SB-Sparverkehr). Die Frei-
gabe zum SB-Sparverkehr erfolgt für den Inhaber des Sparkontos. Inwieweit Bevollmächtigte den SB-Sparverkehr nutzen können, richtet sich nach 
den zwischen der Bank und dem Kontoinhaber hierfür getroffenen Vereinbarungen.
Im SB-Sparverkehr sind Auszahlungen vom Sparkonto in bar am Geldautomaten möglich. Für Verfügungen vom Sparkonto an Geldautomaten ver-
einbart die Bank mit dem Kontoinhaber einen jeweils für einen bestimmten Zeitraum geltenden Verfügungsrahmen. Abhebungen, mit denen der 
Verfügungsrahmen überschritten würde, werden abgewiesen. Der Verfügungsumfang ist bei Auszahlungen im SB-Sparverkehr auf die verspro-
chene Leistung beschränkt.

2.2 Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten
Für den Umgang mit der Karte gelten ergänzend die Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten in Abschnitt A. II. 7.2 bis 7.4.

2.3 Fehleingabe der Geheimzahl
Es gelten die Regelungen in Abschnitt A. III. 1.2.

2.4 Erstattungs- und Schadensersatzanspruch des Kontoinhabers
Es gelten die Regelungen unter A. II. 14.

2.5 Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte Verfügungen
Die Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte Verfügungen richtet sich nach den Regelungen unter A. II. 15. Abweichend von A. II. 15.1 
Absatz 6 ist die Haftung des Kontoinhabers auf den für den SB-Sparverkehr geltenden Verfügungsrahmen (B. 2.1) beschränkt.

2.6 Geltung der „Sonderbedingungen für die SparCard“
Ergänzend finden die „Sonderbedingungen für die SparCard“ in dem Umfang Anwendung, der für den SB-Sparverkehr dort festgelegt ist.

C. Zusatzanwendungen
1 Speicherung von Zusatzanwendungen auf der girocard
(1) Der Karteninhaber hat die Möglichkeit, den auf der Karte befindlichen Chip als Speichermedium für eine bankgenerierte Zusatzanwendung (z. B.
in Form eines Jugendschutzmerkmals) oder als Speichermedium für eine unternehmensgenerierte Zusatzanwendung (z. B. in Form eines elektroni-
schen Fahrscheins) zu benutzen.
(2) Die Nutzung einer bankgenerierten Zusatzanwendung richtet sich nach dem Rechtsverhältnis des Karteninhabers zur Bank. Eine unternehmens-
generierte Zusatzanwendung kann der Karteninhaber nach Maßgabe des mit dem Unternehmen geschlossenen Vertrages nutzen. Es obliegt der
Entscheidung des Karteninhabers, ob er seine Karte zur Speicherung unternehmensgenerierter Zusatzanwendungen nutzen möchte. Die Speiche-
rung einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung auf der Karte erfolgt am Terminal des Unternehmens nach Absprache zwischen dem
Karteninhaber und dem Unternehmen. Kreditinstitute nehmen vom Inhalt der am Unternehmensterminal kommunizierten Daten keine Kenntnis.

2 Verantwortlichkeit des Unternehmens für den Inhalt einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung
Die kartenausgebende Bank stellt mit dem Chip auf der Karte lediglich die technische Plattform zur Verfügung, die es dem Karteninhaber ermög-
licht, in der Karte unternehmensgenerierte Zusatzanwendungen zu speichern. Eine Leistung, die das Unternehmen über die unternehmensgenerie-
rte Zusatzanwendung gegenüber dem Karteninhaber erbringt, richtet sich ausschließlich nach dem Inhalt des Vertragsverhältnisses zwischen dem 
Karteninhaber und dem Unternehmen.

3 Reklamationsbearbeitung in Bezug auf Zusatzanwendungen
(1) Einwendungen, die den Inhalt einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung betreffen, hat der Karteninhaber ausschließlich gegenüber
dem Unternehmen geltend zu machen, das die Zusatzanwendung in die Karte eingespeichert hat. Das Unternehmen bearbeitet derartige Einwen-
dungen auf Basis der bei ihm gespeicherten Daten. Der Karteninhaber darf die Karte zum Zwecke der Reklamationsbearbeitung nicht dem Unter-
nehmen aushändigen.
(2) Einwendungen, die den Inhalt einer bankgenerierten Zusatzanwendung betreffen, hat der Karteninhaber ausschließlich gegenüber der Bank
geltend zu machen.

4 Keine Angabe der von der Bank an den Kunden ausgegebenen PIN bei unternehmensgenerierten Zusatzanwendungen
Bei der Speicherung, inhaltlichen Änderung oder Nutzung einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung auf der Karte wird die von der kar-
tenausgebenden Bank an den Karteninhaber ausgegebene PIN nicht eingegeben. Sofern das Unternehmen, das eine unternehmensgenerierte Zu-
satzanwendung in die Karte eingespeichert hat, dem Karteninhaber die Möglichkeit eröffnet, den Zugriff auf diese Zusatzanwendung mit einem 
separaten, von ihm wählbaren Legitimationsmedium abzusichern, so darf der Karteninhaber zur Absicherung der unternehmensgenerierten Zusatz-
anwendung nicht die PIN verwenden, die ihm von der kartenausgebenden Bank für die Nutzung der Zahlungsverkehrsanwendungen zur Verfü-
gung gestellt worden ist.

5 Sperrmöglichkeit von Zusatzanwendungen
Die Sperrung einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung kommt nur gegenüber dem Unternehmen in Betracht, das die Zusatzanwendung 
in den Chip der Karte eingespeichert hat und ist nur dann möglich, wenn das Unternehmen die Möglichkeit zur Sperrung seiner Zusatzanwendung 
vorsieht. Die Sperrung von bankgenerierten Zusatzanwendungen kommt nur gegenüber der Bank in Betracht und richtet sich nach dem mit der 
Bank geschlossenen Vertrag.

D. Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige Beschwerdemöglichkeit
Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank kann sich der Kunde an die im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ näher bezeichneten Streitschlich-
tungs- oder Beschwerdestellen wenden.
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Sonderbedingungen und Verfahrenshinweise für die gesicherte Authentifizierung
bei Zahlungen mit der girocard (Debitkarte) im Internet Stand: 12/2022

1 Mastercard Identity CheckTM/Visa Secure
1.1 Nach A. II. Ziffer 8 der „Sonderbedingungen für die girocard (Debitkarte)“ ist der 
Karteninhaber verpflichtet zur Vermeidung von Missbräuchen ein Verfahren zur starken 
Kundenauthentifizierung bei Internet-Zahlungen einzusetzen, sofern ein solches siche-
res Bezahlverfahren für Internet-Zahlungen von der Kartenakzeptanzstelle (nachfol-
gend „Akzeptanzstelle“) unterstützt und dessen Nutzung durch den Herausgeber (Bank) 
gefordert wird.
1.2 Mastercard Identity CheckTM/Visa Secure sind solche sichere Bezahlverfahren, die 
dazu dienen sicherzustellen, dass ein Zahlungsauftrag bei einer Akzeptanzstelle, die an 
diesem Verfahren teilnimmt, auch tatsächlich vom Karteninhaber autorisiert wurde und 
die Karte nicht zu Unrecht belastet wird. Hierzu erteilt der Karteninhaber beim Bezahl-
vorgang gegenüber einem Dienstleister der Bank mittels Eingabe einer auf den Einzel-
umsatz bezogenen Transaktionsnummer (TAN) und der Beantwortung einer Sicherheits-
frage oder alternativ durch Freigabe in einer durch die Bank bereitgestellten App der 
Akzeptanzstelle die Zustimmung zur Ausführung des Zahlungsvorgangs (Autorisierung 
nach A. II. Ziffer 8 der „Sonderbedingungen für die girocard (Debitkarte)“). Die hierfür 
benötigte TAN wird an ein zum SMS-Empfang geeignetes Endgerät (z. B. Mobiltelefon) 
übermittelt oder die Freigabe wird in einer auf dem Endgerät des Karteninhabers 
installierten, durch die Bank bereitgestellten, App durchgeführt.
1.3 Diese Sonderbedingungen gelten ergänzend zu den „Sonderbedingungen für die 
girocard (Debitkarte)“. Im Falle eines Widerspruchs zwischen diesen und den vorliegen-
den Sonderbedingungen gehen die „Sonderbedingungen für die girocard (Debitkarte)“ 
vor.
1.4 Zur Nutzung des App-Verfahrens ist die Installation einer von der Bank bereitge-
stellten App auf einem mobilen Endgerät (z. B. Smartphone) erforderlich. Anbieter der 
App ist die Rechenzentrale der Bank. Die Nutzung des SMS-Verfahrens setzt die Er-
reichbarkeit per SMS voraus. Die Nutzung des App-Verfahrens setzt zusätzlich eine In-
ternetverbindung des Endgerätes voraus. Beides gehört nicht zum Leistungsangebot 
der Bank. Beide Verfahren setzen weiter die Erreichbarkeit des Berechtigungsdienstes 
via Internet voraus. Der Berechtigungsdienst ist mit Ausnahme üblicher Wartungs- und 
Updatezeiten erreichbar.
2 Registrierung
2.1 Erforderliche Daten und technische Anforderungen
Um sich zur Teilnahme an diesen sicheren Bezahlverfahren zu registrieren, benötigt der 
Karteninhaber
• seine Kartennummer,
• für das „SMS-Verfahren“ ein Endgerät (z. B. Mobiltelefon) mit der Möglichkeit des 

SMS-Empfangs (nachfolgend „Mobiltelefon“ genannt) und einen von der Bank auto-
matisch oder auf Kundenanforderung übermittelten Aktivierungscode oder

• für das „App-Verfahren“ ein Endgerät (z. B. Smartphone/Tablet) mit der Möglichkeit
der Nutzung der durch die Bank bereitgestellten App und einen von der Bank auto-
matisch oder auf Kundenanforderung übermittelten Aktivierungscode, alternativ
einen Online-Banking-Zugang der kartenausgebenden Bank.

Die Bank behält sich das Recht vor, nicht beide vorgenannten Verfahren anzubieten 
oder sie durch ein anderes oder mehrere andere Verfahren zu ersetzen. Sie wird den 
Karteninhaber hierüber vorab unterrichten. Die Registrierung ist auf der Internetseite 
der Bank möglich.
2.2 Registrierungsprozess für das SMS-Verfahren
Hierbei legt der Karteninhaber die Rufnummer seines Mobiltelefons fest, an das künftig 
die zur Autorisierung des Zahlungsauftrags erforderlichen TANs übermittelt werden 
sollen. Zur Registrierung wird dem Karteninhaber ein Aktivierungscode an seine hinter-
legte Anschrift übermittelt. Diesen Aktivierungscode muss der Karteninhaber zur Fest-
legung seiner Mobilfunknummer sowie der Antwort auf eine auszuwählende Sicher-
heitsfrage auf der Internetseite der Bank oder einer von dieser benannten Website ein-
malig eingeben. Danach ist das SMS-Verfahren freigeschaltet.
2.3 Registrierungsprozess für das App-Verfahren
Das App-Verfahren setzt voraus, dass der Karteninhaber die von der Bank bereitge-
stellte App auf seinem Endgerät installiert und mit seiner girocard (Debitkarte) (nach-
folgend „Karte“) per Aktivierungscode verknüpft. Die bei erstmaliger Nutzung der App 
erzeugte Kennung ist bei der Registrierung anzugeben. Zur Registrierung wird dem Kar-
teninhaber einmalig ein Aktivierungscode an seine hinterlegte Anschrift übermittelt. 
Diesen Aktivierungscode muss der Karteninhaber zur Bestätigung der angegebenen 
Kennung auf der Internetseite der Bank oder einer von dieser benannten Website ein-
malig eingeben. Danach ist das App-Verfahren freigeschaltet und der Karteninhaber 
hat die Möglichkeit, Zahlungen innerhalb der App freizugeben.
Alternativ zur Nutzung des Aktivierungscodes kann der Karteninhaber als Nutzer des 
Online-Bankings der kartenausgebenden Bank eine Registrierung für das App-Verfah-
ren im Online-Banking vornehmen, die durch eine unterstützte Methode zur starken 
Kundenauthentifizierung zu bestätigen ist.
2.4 Weitere Informationen
Die Bank wird den Karteninhaber niemals per E-Mail oder Anruf zur Registrierung oder 
Bekanntgabe seiner Registrierungsdaten auffordern.
Der Ablauf der Registrierung und die Bezugsquellen der Anwendung sind in der Infor-
mation „Mehr Sicherheit beim Online-Shopping“ beschrieben, die dem Karteninhaber 
bereitgestellt wird und bei der Bank erhältlich ist.
3 Gesichertes Bezahlverfahren
3.1 SMS-Verfahren
Sobald das sichere Bezahlverfahren bei einer Transaktion von der Akzeptanzstelle ge-
fordert wird, erhält der Karteninhaber eine SMS-Benachrichtigung mit Transaktionsde-
tails und pro Transaktion generierter TAN auf sein Endgerät zugestellt. Durch Eingabe 
der erhaltenen TAN und korrekter Beantwortung der Sicherheitsfrage im Kaufprozess 
wird der Zahlungsauftrag autorisiert.

3.2 App-Verfahren
Beim App-Verfahren werden die Transaktionsdetails via Internet direkt an eine beson-
ders geschützte App auf das Endgerät des Karteninhabers übermittelt. Sobald das si-
chere Bezahlverfahren bei einer Transaktion von der Akzeptanzstelle gefordert wird, 
erhält der Karteninhaber auf seinem Endgerät eine Benachrichtigung. Die Transaktions-
details werden innerhalb der App angezeigt. Durch Freigabe und Bestätigung innerhalb 
der App – mittels Freigabe-Code oder biometrische Freigabe, sofern vom Betriebssys-
tem des Endgeräts unterstützt – wird der Zahlungsauftrag autorisiert.
3.3 Die Nutzung des gesicherten Bezahlverfahrens für Internet-Zahlungen kann für 
bestimmte Transaktionen zur Risikoprävention von der Bank eingeschränkt sein.
4 Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten des Karteninhabers
4.1 Bei Nutzung der Karte zur Autorisierung eines Zahlungsauftrags über das Internet 
dürfen lediglich der Name des Karteninhabers, die Kartenmarke (Debit Mastercard/Visa 
Debit), die Kartennummer, das Laufzeitende der Karte und die auf der Kartenrückseite 
genannte dreistellige Kartenprüfziffer, aber niemals die PIN angegeben werden. Sofern 
für Internet-Zahlungen (innerhalb des EWR) ein Verfahren zur starken Kundenauthenti-
fizierung von der Akzeptanzstelle unterstützt und dessen Nutzung durch den Heraus-
geber (Bank) gefordert wird, ist dieses vom Karteninhaber einzusetzen (A. II. Ziffer 8 der 
„Sonderbedingungen für die girocard (Debitkarte)“).
Bei einem Verfahren zur starken Kundenauthentifizierung muss eine Transaktion mit 
zwei von drei möglichen Authentifizierungselementen (Wissenselement, Besitzelement, 
Seinselement/Inhärenz) freigegeben werden. Wissenselement ist etwas, das nur der 
Karteninhaber weiß (beispielsweise PIN, Kennwort oder die Antwort auf eine Sicher-
heitsabfrage), Besitzelement ist etwas, was der Karteninhaber besitzt (beispielsweise 
ein mobiles Endgerät zum Empfang von TANs oder der Freigabe von Nachrichten) und 
Seinselement/Inhärenz ist etwas, was der Karteninhaber ist (beispielsweise biometri-
sche Merkmale wie ein Fingerabdruck oder die Gesichtserkennung).
Im Einzelfall kann auf das Verfahren zur starken Kundenauthentifizierung verzichtet 
werden, wenn es sich beispielsweise um Kleinstbetragszahlungen handelt oder solche 
die im Rahmen einer Transaktionsanalyse als risikoarm eingestuft wurden. Ebenso kann 
beispielsweise bei wiederkehrenden Zahlungen gleichen Betrags an eine Akzeptanz-
stelle nach der ersten Zahlung einer solchen Serie von der Verfahrensnutzung abgese-
hen werden oder wenn der Karteninhaber die Akzeptanzstelle individuell auf eine Liste 
vertrauenswürdiger Empfänger aufgenommen hat, falls dies vom Herausgeber (Bank) 
angeboten wird. Die Nutzung des Verfahrens zur starken Kundenauthentifizierung kann 
bei Akzeptanzstellen außerhalb des EWR optional vom Herausgeber (Bank) gefordert 
werden (A. II. Ziffer 8 der „Sonderbedingungen für die girocard (Debitkarte)“).
4.2 Bei Einsatz der Karte im Internet hat der Karteninhaber darauf zu achten, dass die 
übermittelten Kartendaten verschlüsselt übertragen werden (https://) und dass immer 
ein sicheres Bezahlverfahren eingesetzt wird, sofern von der Akzeptanzstelle unter-
stützt. Die Wissenselemente sind vom Karteninhaber vor Kenntnisnahme durch Dritte zu 
schützen, Besitzelemente sind vor Missbrauch zu schützen, insbesondere indem der Zu-
griff unberechtigter Personen verhindert wird oder installierte Zahlungs- und Sicher-
heits-Apps so konfiguriert werden, dass sie von anderen Personen nicht genutzt wer-
den können. Seinselemente/Inhärenz dürfen insbesondere auf dem Endgerät nur ver-
wendet werden, wenn nur die biometrischen Merkmale des Karteninhabers darauf ver-
wendet werden.
4.3 Der Karteninhaber hat dafür Sorge zu tragen, dass kein Dritter zur Durchführung 
von Internet-Zahlungen Zugang zu seinem für das Verfahren genutzten Endgerät er-
langt. Das Endgerät ist vor Verlust und Diebstahl zu sichern. Im Fall von Verlust oder 
Diebstahl des Endgerätes ist nach Möglichkeit die App per Fernzugriff zu löschen und 
die SIM-Karte des Endgerätes sperren zu lassen. Zugangsdaten zur App dürfen nicht 
auf dem Endgerät gespeichert werden. Die App darf nicht auf Endgeräten eingesetzt 
werden, deren Betriebssystem manipuliert wurde, z. B. durch sogenannte Jailbreaks 
oder Rooten oder sonstige nicht vom Hersteller des Endgeräts freigegebene Betriebs-
systemvarianten.
4.4 Das Endgerät, das zur Freigabe der Transaktion dient, sollte nicht gleichzeitig für 
die Internet-Zahlungen genutzt werden (physische Trennung der Kommunikationska-
näle).
4.5 Der Karteninhaber hat die Übereinstimmung der von der Bank dem Nutzer über-
mittelten Transaktionsdaten mit den von ihm für die Transaktion vorgesehenen Daten 
abzugleichen. Bei Unstimmigkeiten ist die Transaktion abzubrechen und die Bank zu in-
formieren (A. II. Ziffer 7.4 Absatz 3 der „Sonderbedingungen für die girocard (Debitkar-
te)“.
4.6 Der Karteninhaber hat die App nur aus offiziellen App-Stores (Apple App Store 
oder Google Play Store) herunterzuladen und die für die App vorgesehenen Updates 
regelmäßig zu installieren.
5 Änderung der Mobilfunknummer/Kennung der App
5.1 Sollte der Karteninhaber seine für das Verfahren genutzte Kennung (Sicherheits-
frage und/oder Mobilfunknummer für SMS-Empfang bzw. Kennung für App-Nutzung) 
ändern wollen, steht ihm hierfür auf der Registrierungswebseite der Bank bzw. bei Nut-
zung des App-Verfahrens in deren Online-Banking-System, eine entsprechende Funk-
tion zur Verfügung.
5.2 Ist kein Nachrichten-Versand an die bisher registrierte Kennung möglich (z. B. das 
Endgerät mit der hinterlegten Kennung wurde gestohlen), muss der Karteninhaber den 
Registrierungsprozess erneut durchlaufen, oder das Gerät für das App-Verfahren im 
Online-Banking deaktivieren.
6 Abmeldung vom Verfahren
6.1 Der Karteninhaber kann sich von der Teilnahme am sicheren Bezahlverfahren ab-
melden, indem er auf der Registrierungswebseite der Bank den Button „Benutzerdaten 
löschen“ betätigt.
6.2 Wenn sich der Karteninhaber abgemeldet hat, ist es ihm erst nach Abschluss einer 
Neuregistrierung wieder möglich, seine Karte für Internet-Zahlungen bei am sicheren 
Bezahlverfahren teilnehmenden Akzeptanzstellen einzusetzen.
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7 Datenerhebung und Datenverarbeitung, Einschaltung Dritter
7.1 Der Herausgeber (Bank) bedient sich zur Bewirkung der von ihr bzw. ihm im Rah-
men von Mastercard Identity CheckTM/Visa Secure zu erbringenden Leistungen und zur 
Einforderung der vom Karteninhaber zu erbringenden Leistungen Dritter.
7.2 Hat ein beauftragter Dienstleister seinen Sitz in einem Land außerhalb der Euro-
päischen Union oder des Europäischen Wirtschaftsraums (z. B. Schweiz oder USA) wird 
der Herausgeber (Bank) vor der Datenübermittlung für ein angemessenes Datenschutz-
niveau im Sinne der aktuellen gesetzlichen Anforderungen sorgen, es sei denn, dass be-
reits eine Angemessenheitsentscheidung der Europäischen Kommission zugunsten des 
Landes vorliegt, in dem dieser Dienstleister seinen Sitz hat. Die Schweiz gilt daten-
schutzrechtlich als sicherer Staat.
7.3 Ausschließlich zum Zweck der Abwicklung des sicheren Bezahlverfahrens werden 
personenbezogene Daten des Karteninhabers im Rahmen der Registrierung und Daten 
zum Zahlungsvorgang (insb. Kartennummer, die hinterlegte Mobilfunknummer/Ken-
nung, Sicherheitsfrage sowie ein Protokoll des authentifizierten Zahlungsauftrags, der 
versendeten Nachrichten und die IP-Adresse und Geräte-/Browserdaten des aufrufen-
den Geräts, Daten zur Transaktion/Bestellung des Karteninhabers) an den jeweiligen 
Dienstleister weitergegeben und von diesem verarbeitet, um die Kundenauthentifizie-
rung zu überprüfen und eine Risikoprüfung für die Transaktion durchzuführen. Spätes-
tens mit Beendigung des Kartenvertrags werden die Registrierungsdaten gelöscht, 
sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen.
7.4 Nimmt eine Akzeptanzstelle an dem Verfahren teil, übernimmt der jeweilige 
Dienstleister die Authentifizierung des Karteninhabers und teilt der Akzeptanzstelle 
mit, ob diese erfolgreich war. Weitere Daten werden nicht an die Akzeptanzstelle über-
mittelt. War die Authentifizierung nicht erfolgreich, wird der Zahlungsauftrag abge-
lehnt (A. II. Ziffer 10 der „Sonderbedingungen für die girocard (Debitkarte)“).
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Sonderbedingungen für die digitale girocard (Debitkarte)
mit individualisierten Authentifizierungsverfahren
Fassung: Mai 2022

1. Anwendungsbereich
Die digitale girocard ist eine Debitkarte (nachfolgend „digitale Karte“ genannt), die dem Kunden digital zur Speicherung auf einem mobilen End-
gerät (Telekommunikations-, Digital- oder IT-Gerät) zur Nutzung von mobilen Bezahlverfahren bereitgestellt (nachfolgend als „veritable digitale 
Karte“ bezeichnet) oder in Verbindung mit der physischen girocard digital mittels eines mobilen Endgeräts erzeugt (nachfolgend „digitalisierte 
physische Karte“) wird. Es gelten die „Sonderbedingungen für die girocard (Debitkarte)”, sofern in den „Sonderbedingungen für die digitale girocard 
(Debitkarte) mit individualisierten Authentifizierungsverfahren“ nicht Abweichendes vereinbart ist. Diese Bedingungen regeln das Vertragsverhältnis 
zwischen der kartenausgebenden Bank und dem Kontoinhaber. Vertragliche Vereinbarungen zwischen dem Kontoinhaber und Dritten (z. B. 
Endgerätehersteller, Mobilfunkanbieter oder Anbieter von Bezahlplattformen, bei denen digitale Karten hinterlegt werden können) bleiben 
unberührt. Die vertragliche Leistung der Bank betrifft nicht die Funktionsfähigkeit oder den Betrieb des mobilen Endgeräts, von Bezahlplattformen 
wie Apps für digitale Geldbörsen (Wallets), bei denen die digitale Karte hinterlegt werden kann.

2. Nutzung der digitalen Karte mit individualisierten Authentifizierungsverfahren
Der Karteninhaber kann die digitale Karte mit individualisierten Authentifizierungsverfahren nur nutzen, wenn er sich gegenüber der Bank authenti-
fiziert hat. Die Authentifizierung ist das Verfahren, mit deren Hilfe die Bank die Identität des Karteninhabers oder die berechtigte Verwendung der 
digitalen Karte überprüfen kann.
Dafür werden als Authentifizierungselemente die digitale Karte auf dem mobilen Endgerät des Karteninhabers als erster Faktor (Besitzelement) und 
biometrische Elemente des Karteninhabers, z. B. Fingerabdruck, Gesichtserkennung bzw. sonstige Entsperrmechanismen des mobilen Endgeräts (z. B. 
der Entsperrcode) jeweils als zweiter Faktor, vereinbart. Die Eingabe der für die veritable digitale Karte geltenden persönlichen Geheimzahl (PIN) ist 
nach wie vor möglich, wenn die Funktion zur Nutzung der Karte mit individualisierten Authentifizierungsverfahren vom Karteninhaber abgeschaltet 
wird.

3. Verwendungsmöglichkeiten
Der Karteninhaber kann die veritable digitale Karte, soweit diese und die Terminals entsprechend ausgestattet sind, für folgende Zahlungsdienste 
nutzen:

a) Zum kontaktlosen Einsatz bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen an automatisierten Kassen im Rahmen des deutschen girocard-Systems,
die mit dem girocard-Logo gekennzeichnet sind (girocard-Terminals).

b) Zum Einsatz bei elektronischen Fernzahlungsvorgängen über das Internet bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen (Online-Handel) im
Rahmen des deutschen girocard-Systems, die mit dem girocard-Logo gekennzeichnet sind. Sofern der Karteninhaber die digitale Karte einer
digitalen Geldbörse (Wallet) hinzugefügt hat, kann die digitale Karte an allen girocard-Terminals mit dem girocard-Logo und/oder im Online-
Handel mit dem Akzeptanzzeichen der jeweiligen Bezahlanwendung eingesetzt werden.

c) Zum kontaktlosen Einsatz bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen an automatisierten Kassen sowie im Online-Handel im Rahmen eines
fremden Systems, soweit die digitale Karte entsprechend ausgestattet ist. Die Akzeptanz der digitalen Karte im Rahmen eines fremden Systems
erfolgt unter dem für das fremde System geltenden Akzeptanzlogo.

Der Karteninhaber kann die digitalisierte physische Karte, soweit diese und die Terminals entsprechend ausgestattet sind, ausschließlich für folgende 
Zahlungsdienste nutzen:

Zum Einsatz bei elektronischen Fernzahlungsvorgängen über das Internet bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen (Online-Handel) im Rahmen 
des deutschen girocard-Systems, die mit dem girocard-Logo gekennzeichnet sind. Sofern der Karteninhaber die digitale Karte einer digitalen Geld-
börse (Wallet) hinzugefügt hat, kann die digitale Karte an allen girocard-Terminals mit dem girocard-Logo und/oder im Online-Handel mit dem Ak-
zeptanzzeichen der jeweiligen Bezahlanwendung eingesetzt werden.

4. Autorisierung von Kartenzahlungen durch den Karteninhaber
Mit dem Einsatz der digitalen Karte durch Heranführen des mobilen Endgeräts an das Kontaktlos-Terminal bzw. im Online-Handel durch Bestätigung 
der Bezahlanwendung, erteilt der Karteninhaber die Zustimmung (Autorisierung) zur Ausführung der Kartenzahlung. Dazu kann im Rahmen des 
Bezahlvorgangs zusätzlich die Verwendung der biometrischen Merkmale des Karteninhabers oder die Eingabe des Entsperrcodes des Geräts (je nach 
vorhandener Funktion auf dem mobilen Endgerät) erforderlich sein. Die Zustimmung wird mit deren Einsatz erteilt. In der Autorisierung ist zugleich 
die ausdrückliche Zustimmung enthalten, dass die Bank die für die Ausführung der Kartenzahlung notwendigen personenbezogenen Daten des 
Karteninhabers verarbeitet, übermittelt und speichert. Nach Erteilung der Zustimmung kann der Karteninhaber die Kartenzahlung nicht mehr 
widerrufen.

5. Finanzielle Nutzungsgrenze und Verfügungsrahmen
a) Der Karteninhaber darf Verfügungen mit seiner digitalen Karte nur im Rahmen des Kontoguthabens oder einer eingeräumten Kontoüberzie-

hung vornehmen. Wenn der Karteninhaber diese Nutzungsgrenze bei seinen Verfügungen nicht einhält, ist die Bank berechtigt, den Ersatz der
Aufwendungen zu verlangen, die aus der Nutzung der digitalen Karte entstehen. Die Buchung solcher Verfügungen führt zu einer geduldeten
Überziehung.

b) Sofern die Nutzungsgrenze nicht vorher erreicht ist, darf der Karteninhaber Verfügungen mit seiner digitalen Karte nur im Rahmen des für die
digitale Karte geltenden Verfügungsrahmens vornehmen. Bei jeder Nutzung wird geprüft, ob der Verfügungsrahmen durch vorangegangene
Verfügungen bereits ausgeschöpft ist. Verfügungen, mit denen der Verfügungsrahmen der digitalen Karte überschritten würde, können unab-
hängig vom aktuellen Kontostand und einem etwa vorher zum Konto eingeräumten Kredit abgewiesen werden. Der Kontoinhaber kann mit
der kontoführenden Stelle eine Änderung des Verfügungsrahmens der digitalen Karte und für alle zu seinem Konto ausgegebenen Debitkarten
vereinbaren. Ein Bevollmächtigter, der eine Karte erhalten hat, kann nur eine Herabsetzung des Verfügungsrahmens für diese Karte vereinbaren.
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6. Sperre der digitalen Karte
a) Die Bank darf die digitale Karte mit individualisierten Authentifizierungsverfahren sperren (z. B. durch Löschung), wenn sie berechtigt ist, den

Kartenvertrag aus wichtigem Grund zu kündigen, wenn sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit der individualisierten Authentifi-
zierungselemente des Karteninhabers oder der digitalen Karte dies rechtfertigen oder wenn der Verdacht einer nicht autorisierten oder
betrügerischen Verwendung eines Authentifizierungselements oder der digitalen Karte besteht. Darüber wird die Bank den Karteninhaber
unter Angabe der hierfür maßgeblichen Gründe möglichst vor, spätestens jedoch unverzüglich nach der Sperre, unterrichten. Die Angabe von
Gründen darf unterbleiben, wenn die Bank hierdurch gegen gesetzliche Verpflichtungen verstoßen würde. Die Bank wird die digitale Karte
entsperren oder eine neue digitale Karte bereitstellen, wenn die Gründe für die Sperre nicht mehr gegeben sind. Auch hierüber unterrichtet sie
den Karteninhaber unverzüglich.

b) Eine Sperre ausschließlich der digitalen Karte bewirkt keine Sperre der physischen Debitkarte. Eine Sperre der physischen Debitkarte muss
separat vorgenommen werden und hat keine Sperre der veritablen digitalen Karte zur Folge; die digitalisierte physische Karte ist jedoch im Fall
der Sperrung der physischen Debitkarte ebenfalls gesperrt.

7. Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten des Karteninhabers

7.1 Schutz der individualisierten Authentifizierungselemente
Der Karteninhaber hat alle zumutbaren Vorkehrungen zu treffen, um seine für die Nutzung der digitalen Karte verwendeten biometrischen 
Merkmale (z. B. Fingerabdruck), das mobile Endgerät mit digitaler Karte und den Entsperrcode des mobilen Endgeräts vor unbefugtem Zugriff zu 
schützen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass die digitale Karte missbräuchlich verwendet oder in sonstiger Weise nicht autorisiert genutzt wird.

Dazu hat er Folgendes zu beachten:

a) Der Entsperrcode für das mobile Endgerät ist geheim zu halten. Er darf insbesondere
– nicht mündlich (z. B. per Telefon) oder in Textform (z. B. per E-Mail, Messenger-Dienst) weitergegeben werden,
– nicht ungesichert elektronisch gespeichert werden (z. B. Speicherung im Klartext im Computer oder im mobilen Endgerät) und
– nicht auf einem Gerät notiert oder als Abschrift zusammen mit einem Gerät aufbewahrt werden, das als mobiles Endgerät mit digitaler

Karte dient.
b) Das mobile Endgerät mit digitaler Karte ist vor Missbrauch zu schützen, insbesondere

– ist sicherzustellen, dass unberechtigte Personen auf das mobile Endgerät des Karteninhabers (z. B. Mobiltelefon) nicht zugreifen können,
– ist dafür Sorge zu tragen, dass andere Personen die auf dem mobilen Endgerät gespeicherte digitale Karte nicht nutzen können,
– ist die digitale Karte auf dem mobilen Endgerät zu löschen, bevor der Karteninhaber den Besitz an diesem mobilen Endgerät aufgibt (z. B.

durch Verkauf, Entsorgung),
– muss der Karteninhaber die ihm vom Hersteller des mobilen Endgeräts mit digitaler Karte jeweils angebotenen Software-Updates

installieren,
– muss der Karteninhaber, falls er einen Code zur Aktivierung der digitalen Karte von der Bank erhalten hat, diesen vor dem unbefugten

Zugriff anderer Personen sicher verwahren.
c) Biometrische Merkmale, wie z. B. der Fingerabdruck des Karteninhabers, dürfen auf einem mobilen Endgerät des Karteninhabers mit digitaler

Karte nur dann zur Autorisierung von Zahlungsaufträgen verwendet werden, wenn auf dem mobilen Endgerät keine biometrischen Merkmale
anderer Personen gespeichert sind. Etwaige bereits auf dem mobilen Endgerät vorhandene biometrische Merkmale anderer Personen sind vor
der Speicherung der digitalen Karte auf dem mobilen Endgerät zu entfernen.

7.2 Unterrichtungs- und Anzeigepflichten
a) Stellt der Karteninhaber den Verlust oder Diebstahl des mobilen Endgeräts mit digitaler Karte, die missbräuchliche Verwendung oder eine

sonstige nicht autorisierte Nutzung der digitalen Karte fest, so ist die Bank unverzüglich zu benachrichtigen (Sperranzeige). Die Sperranzeige
kann der Karteninhaber auch jederzeit gegenüber dem Zentralen Sperrannahmedienst (Telefon: 116 116 aus dem Inland und +49 116 116 aus
dem Ausland [ggf. abweichende Ländervorwahl]) abgeben. In diesem Fall ist eine Kartensperre nur möglich, wenn der Name der Bank –
möglichst mit Bankleitzahl – und die Kontonummer oder die IBAN (International Bank Account Number) angegeben werden. Der Karteninhaber
hat jeden Diebstahl oder Missbrauch unverzüglich bei der Polizei anzuzeigen.

b) Hat der Karteninhaber den Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügerischen Verwendung eines seiner Authentifizierungselemente, muss
er ebenfalls unverzüglich eine Sperranzeige abgeben.

c) Durch die Sperre der digitalen Karte bei der Bank beziehungsweise gegenüber dem Zentralen Sperrannahmedienst wird nicht der Zugang zum
mobilen Endgerät gesperrt. Eine Sperrung der sonstigen Funktionen auf dem mobilen Endgerät kann nur gegenüber dem jeweiligen Anbieter
dieser Funktionen erfolgen. Der Kontoinhaber hat die Bank unverzüglich nach Feststellung einer nicht autorisierten oder fehlerhaft
ausgeführten Kartenverfügung zu unterrichten.

d) Auch wenn der Karteninhaber ein Sperr- oder Löschverfahren für das mobile Endgerät oder einer Bezahlplattform nutzt, bleibt die
Verpflichtung zur Abgabe einer Sperranzeige nach Nummer 7.2 Absatz a) dieser Bedingungen bestehen; eine Sperre des mobilen Endgeräts hat
keine Sperre der digitalen Karte zur Folge.

8. Ablehnung von Kartenzahlungen durch die Bank
Die Bank ist berechtigt, die Kartenzahlung abzulehnen, wenn

– der Karteninhaber die Autorisierung der Kartenzahlung nicht gemäß Nummer 4 erteilt hat,
– der vereinbarte Verfügungsrahmen oder die finanzielle Nutzungsgrenze nicht eingehalten sind oder
– die digitale Karte gesperrt ist.

Hierüber wird der Karteninhaber im Rahmen des Bezahlvorgangs unterrichtet.

9. Erstattungs-, Berichtigungs- und Schadensersatzansprüche des Kontoinhabers

9.1 Erstattung bei nicht autorisierter Kartenverfügung
Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfügung, z. B. im Rahmen der Verwendung der digitalen Karte an Kontaktlos-Terminals bei Handels- und 
Dienstleistungsunternehmen oder im Online-Handel, hat die Bank gegen den Kontoinhaber keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen. 
Die Bank ist verpflichtet, dem Kontoinhaber den Betrag ungekürzt zu erstatten. Wurde der Betrag dem Konto belastet, bringt die Bank dieses 
wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne die nicht autorisierte Kartenverfügung befunden hätte. Diese Verpflichtung ist unverzüglich, spätestens 
jedoch bis zum Ende des Geschäftstags gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ zu erfüllen, der auf den Tag folgt, an welchem der Bank angezeigt 
wurde, dass die Kartenverfügung nicht autorisiert ist oder die Bank auf andere Weise davon Kenntnis erhalten hat. Hat die Bank einer zuständigen 
Behörde berechtigte Gründe für den Verdacht, dass ein betrügerisches Verhalten des Kunden vorliegt, schriftlich mitgeteilt, hat die Bank ihre 
Verpflichtung aus Satz 2 unverzüglich zu prüfen und zu erfüllen, wenn sich der Betrugsverdacht nicht bestätigt.
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9.2 Ansprüche bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung einer autorisierten Kartenverfügung
a) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autorisierten Kartenverfügung, z. B. im Rahmen der Verwendung der digitalen

Karte an girocard-Terminals bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen oder im Online-Handel, kann der Kontoinhaber von der Bank die
unverzügliche und ungekürzte Erstattung des Verfügungsbetrags insoweit verlangen, als die Kartenverfügung nicht erfolgte oder fehlerhaft
war. Wurde der Betrag dem Konto belastet, bringt die Bank dieses wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne die nicht erfolgte oder
fehlerhafte Kartenverfügung befunden hätte.

b) Der Kontoinhaber kann über die Nummer 9.2 a) hinaus von der Bank die Erstattung der Entgelte und Zinsen insoweit verlangen, als ihm diese im
Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung der autorisierten Kartenverfügung in Rechnung gestellt oder seinem
Konto belastet wurden.

c) Wurde eine autorisierte Kartenverfügung nicht oder fehlerhaft ausgeführt, wird die Bank die Kartenverfügung auf Verlangen des Karten-
inhabers nachvollziehen und ihn über das Ergebnis unterrichten.

9.3 Schadensersatzansprüche des Kontoinhabers
Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfügung oder im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autorisierten Kartenver-
fügung kann der Kontoinhaber von der Bank einen Schaden, der nicht bereits von den Nummern 9.1 oder 9.2 erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies gilt 
nicht, wenn die Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Bank hat hierbei ein Verschulden, das einer zwischengeschalteten Stelle zur 
Last fällt, wie eigenes Verschulden zu vertreten, es sei denn, dass die wesentliche Ursache bei einer zwischengeschalteten Stelle liegt, die der 
Karteninhaber vorgegeben hat. Handelt es sich bei dem Kontoinhaber nicht um einen Verbraucher oder erfolgt der Einsatz der digitalen Karte in 
einem Land außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums, beschränkt sich die Haftung der Bank für das Verschulden einer an der Abwicklung des 
Zahlungsvorgangs beteiligten Stelle auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung einer solchen Stelle. Hat der Karteninhaber durch ein schuld-
haftes Verhalten zur Entstehung des Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank 
und Kontoinhaber den Schaden zu tragen haben. Die Haftung nach diesem Absatz ist auf 12.500 Euro je Kartenverfügung begrenzt. Diese betrags-
mäßige Haftungsbeschränkung gilt nicht

– für nicht autorisierte Kartenverfügungen,
– bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank,
– für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat und
– für den dem Kontoinhaber entstandenen Zinsschaden, soweit der Kontoinhaber Verbraucher ist.

9.4 Haftungs- und Einwendungsausschluss
a) Ansprüche gegen die Bank nach Nummern 9.1 bis 9.3 sind ausgeschlossen, wenn der Kontoinhaber die Bank nicht spätestens 13 Monate nach

dem Tag der Belastung mit der Kartenverfügung darüber unterrichtet hat, dass es sich um eine nicht autorisierte, nicht erfolgte oder fehlerhafte
Kartenverfügung handelt. Der Lauf der 13-monatigen Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kontoinhaber über die aus der Kartenverfügung
resultierende Belastungsbuchung entsprechend dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg spätestens innerhalb eines Monats nach der
Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung maßgeblich. Haftungsansprüche nach
Nummer 9.3 kann der Kontoinhaber auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der
Einhaltung dieser Frist verhindert war.

b) Ansprüche des Kontoinhabers gegen die Bank sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begründenden Umstände
– auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das die Bank keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz

Anwendung der gebotenen Sorgfalt von ihr nicht hätten vermieden werden können oder
– von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt wurden.

10. Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte Kartenverfügungen

10.1 Haftung des Kontoinhabers bis zur Sperranzeige
a) Verliert der Karteninhaber seine digitale Karte (z. B. durch Verlust seines Mobiltelefons) oder eines seiner Authentifizierungselemente, werden

ihm diese gestohlen oder kommen diese sonst abhanden oder werden diese missbräuchlich verwendet und kommt es dadurch zu nicht autori-
sierten Kartenverfügungen im Rahmen der Verwendung der digitalen Karte an girocard-Terminals bei Handels- und Dienstleistungsunter-
nehmen oder im Online-Handel, dann haftet der Kontoinhaber für Schäden, die bis zum Zeitpunkt der Sperranzeige verursacht werden, in Höhe
von maximal 50 Euro. Seine Haftung nach Absatz f) für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie für Handeln in betrügerischer Absicht bleibt
unberührt.

b) Der Kontoinhaber haftet nicht nach Absatz a), wenn

– es dem Karteninhaber nicht möglich gewesen ist, den Verlust, den Diebstahl, das Abhandenkommen oder eine sonstige missbräuchliche
Verwendung der digitalen Karte oder eines seiner Authentifizierungselemente vor der nicht autorisierten Kartenverfügung zu bemerken
oder

– der Verlust der digitalen Karte oder eines seiner Authentifizierungselemente durch einen Angestellten, einen Agenten, eine Zweigstelle der
Bank oder eine sonstige Stelle, an die Tätigkeiten der Bank ausgelagert wurden, verursacht worden ist.

Die Haftung nach Absatz f) für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie für Handeln in betrügerischer Absicht bleibt unberührt.
c) Handelt es sich bei dem Kontoinhaber nicht um einen Verbraucher oder erfolgt der Einsatz der digitalen Karte außerhalb des Europäischen

Wirtschaftsraums, trägt der Kontoinhaber den aufgrund nicht autorisierter Kartenverfügungen entstehenden Schaden nach den Absätzen a)
und b) auch über einen Betrag von maximal 50 Euro hinaus, wenn der Karteninhaber die ihm nach diesen Bedingungen obliegenden Pflichten
fahrlässig verletzt hat. Hat die Bank durch eine Verletzung ihrer Pflichten zur Entstehung des Schadens beigetragen, haftet die Bank für den
entstandenen Schaden im Umfang des von ihr zu vertretenden Mitverschuldens.

d) Die Bank verzichtet auf die Schadensbeteiligung durch den Kontoinhaber in Höhe von maximal 50 Euro gemäß vorstehendem Absatz a) und
übernimmt alle Schäden, die durch nicht autorisierte Zahlungsvorgänge bis zum Eingang der Sperranzeige nach Nummer 7.2 a) entstanden sind,
wenn der Karteninhaber seine ihm gemäß Nummern 7.1 und 7.2 obliegenden Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten nicht in betrügerischer
Absicht, vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt hat. Eine Übernahme des vom Kontoinhaber zu tragenden Schadens durch die Bank erfolgt nur,
wenn der Kontoinhaber die Voraussetzungen der Haftungsentlastung glaubhaft darlegt und Anzeige bei der Polizei erstattet.

e) Der Kontoinhaber ist nicht zum Ersatz des Schadens nach den Absätzen a) und c) verpflichtet, wenn der Karteninhaber die Sperranzeige nach
Nummer 7.2 a) nicht abgeben konnte, weil die Bank nicht die Möglichkeit zur Entgegennahme der Sperranzeige sichergestellt hatte und der
Schaden dadurch eingetreten ist.
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f) Kommt es vor der Sperranzeige nach Nummer 7.2 a) zu nicht autorisierten Kartenverfügungen und hat der Karteninhaber seine Sorgfalts-
pflichten nach diesen Bedingungen vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt oder in betrügerischer Absicht gehandelt, trägt der Kontoinhaber
den hierdurch entstandenen Schaden in vollem Umfang. Grobe Fahrlässigkeit des Karteninhabers kann insbesondere dann vorliegen, wenn

– der Verlust, Diebstahl oder die missbräuchliche Verfügung der Bank oder dem Zentralen Sperrannahmedienst schuldhaft nicht unverzüglich
mitgeteilt wurde, nachdem der Karteninhaber hiervon Kenntnis erlangt hat oder

– der Entsperrcode ungesichert elektronisch gespeichert oder ungesichert auf einem Gerät notiert oder als Abschrift zusammen mit einem
Gerät aufbewahrt wurde, das als mobiles Endgerät mit digitaler Karte (z. B. Fingerabdrucksensor) dient oder

– die digitale Karte auf dem mobilen Endgerät nicht gelöscht wurde, bevor der Karteninhaber den Besitz an diesem mobilen Endgerät aufgibt
(z. B. durch Verkauf, Entsorgung).

Die Haftung für Schäden, die innerhalb des Zeitraums, für den der Verfügungsrahmen gilt, verursacht werden, beschränkt sich jeweils auf den 
für die digitale Karte geltenden Verfügungsrahmen.

g) Hat die Bank beim Einsatz der digitalen Karte eine starke Kundenauthentifizierung nach § 55 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes nicht ver-
langt oder hat der Zahlungsempfänger oder sein Zahlungsdienstleister diese nicht akzeptiert, bestimmt sich die Haftung des Karteninhabers und
der Bank abweichend von den Absätzen a) bis f) nach den Bestimmungen in § 675v Abs. 4 des Bürgerlichen Gesetzbuchs.

10.2 Haftung des Kontoinhabers ab Sperranzeige
Sobald der Bank oder dem Zentralen Sperrannahmedienst der Verlust oder Diebstahl der digitalen Karte, die missbräuchliche Verwendung oder 
eine sonstige nicht autorisierte Nutzung der digitalen Karte oder der Authentifizierungselemente angezeigt wurde, übernimmt die Bank alle danach 
durch Kartenverfügungen entstehenden Schäden.

Handelt der Karteninhaber in betrügerischer Absicht, trägt der Kontoinhaber auch die nach der Sperranzeige nach Nummer 7.2 a) entstehenden 
Schäden.

11. Kündigung
Die Bank ist berechtigt, den Vertrag über die Nutzung der digitalen Karte mit individualisierten Authentifizierungsverfahren mit einer Frist von 
mindestens zwei Monaten zu kündigen. Der Karteninhaber ist hierzu jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist berechtigt. Im Übrigen bleiben 
die Kündigungsrechte nach Nr. 19 Abs. 1 unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen unberührt.

12. Zahlungsverpflichtung der Bank; Reklamationen
Die Bank ist gegenüber den Handels- und Dienstleistungsunternehmen vertraglich verpflichtet, die Beträge, über die unter Verwendung der an den 
Karteninhaber ausgegebenen digitalen Karte verfügt wurden, zu vergüten. Einwendungen und sonstige Beanstandungen des Karteninhabers aus 
dem Vertragsverhältnis zu dem Unternehmen, bei dem bargeldlos bezahlt worden ist, sind unmittelbar gegenüber diesem Unternehmen geltend zu 
machen. Gleiches gilt für Funktionsstörungen einer Bezahlplattform oder einer elektronischen Geldbörse (Wallet), in die die digitale Karte hinterlegt 
worden ist.

13. Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige Beschwerdemöglichkeit
Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank kann sich der Karteninhaber an die im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ näher bezeichneten Streit-
schlichtungs- und Beschwerdestellen wenden.
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Bedingungen für die Mastercard
1 Vertragspartner und Vertragsabwicklung
1.1 Die auf dem Kartenantrag genannte Bank des Karteninhabers (nachstehend kurz „Bank“ genannt), ist für die Vertragsabwicklung zuständig und arbeitet mit der Pluscard 
Service-Gesellschaft für Kreditkarten Processing mbH, Martin-Luther-Straße 12, 66111 Saarbrücken (Telefon 0681 9376-4986) als weitere verantwortliche Stelle zusammen. Der 
Karteninhaber ist verpflichtet, sämtliche Erklärungen und Mitteilungen grundsätzlich an die Bank zu richten. Dies gilt auch für etwaige Auseinandersetzungen über den Auf-
wendungsersatzanspruch gemäß Ziffer 7.
1.2 Die Mastercard ist an das im Kartenantrag genannte bzw. an das aktuell hinterlegte Zahlungskonto (nachfolgend „Abrechnungskonto“) gekoppelt und stellt selbst kein Zah-
lungskonto dar. 
2 Verwendungsmöglichkeiten der Karte
2.1 Mit der Karte kann der Karteninhaber während der Gültigkeitsdauer der Karte im Inland und als weitere Leistung auch im Ausland im Mastercard-Verbund 
- bei Kartenakzeptanzstellen Waren und Dienstleistungen bargeldlos bezahlen
-sofern laut Kartenantrag unterstützt – im Rahmen des Bargeldservices an Geldautomaten sowie an Kassen von Kreditinstituten und bargeldauszahlenden Stellen, dort gege-
benenfalls zusätzlich gegen Vorlage eines Ausweispapiers, Bargeld im Rahmen der von der auszahlenden Stelle festgelegten bzw. der vereinbarten Höchstbeträge beziehen.
2.2 Die Kartenakzeptanzstellen sowie die Kreditinstitute, die Geldautomaten und die bargeldauszahlenden Stellen (nachfolgend „Akzeptanzstellen“) sind an den Logos zu erken-
nen, die den Logos auf der Karte entsprechen. 
3 Persönliche Geheimzahl (PIN)
3.1 Sofern die Karte laut Kartenantrag mit PIN ausgegeben wird, erhält der Karteninhaber mit getrennter Post seine PIN.
3.2 Für die Nutzung von automatisierten Kassen bei Vertragsunternehmen und von Geldautomaten kann dem Karteninhaber für seine Karte eine persönliche Geheimzahl (PIN) 
zur Verfügung gestellt werden. Die Karte kann an automatisierten Kassen sowie an Geldautomaten, an denen im Zusammenhang mit der Verwendung der Karte die PIN eingege-
ben werden muss, nicht mehr eingesetzt werden, wenn die PIN dreimal hintereinander falsch eingegeben wurde. Der Karteninhaber sollte sich in diesem Fall mit seiner Bank, 
möglichst mit der kontoführenden Stelle, in Verbindung setzen.
4 Nutzung der Karte und Abwicklung von Zahlungsaufträgen
4.1 Bei Nutzung der Karte zur Autorisierung eines Zahlungsauftrags ist entweder an Geldautomaten die PIN einzugeben und der Bargeldbetrag zu wählen oder bei 
Akzeptanzstellen 
- die Karte in das Kartenzahlungsterminal einzuführen oder beim kontaktlosen Bezahlen vor ein Terminal zu halten, das mit dem Logo für das kontaktlose Bezahlen
gekennzeichnet ist, und/oder der Zahlbetrag zu bestätigen, und
- sofern vom Kartenzahlungsterminal oder von der Akzeptanzstelle gefordert – die PIN einzugeben oder ein papierhafter Beleg bzw. ein auf dem Display des Kartenzahlungs-
terminals angezeigter elektronischer Beleg zu unterschreiben, auf den die Kartendaten und der vollständige Zahlbetrag übertragen wurden.
Wenn die Karte und das Kartenzahlungsterminal mit dem Logo für das kontaktlose Bezahlen gekennzeichnet sind, können Beträge innerhalb des von der Akzeptanzstelle vor-
gegebenen Kleinstbetragslimits auch ohne Eingabe der PIN und ohne Unterschrift durch den Karteninhaber kontaktlos autorisiert werden. Das erfolgreiche Bezahlen wird dann 
durch ein optisches und/oder akustisches Signal bestätigt. 
4.2 Nach vorheriger Abstimmung mit der Akzeptanzstelle kann der Karteninhaber beim Kauf von Waren und Dienstleistungen schriftlich per Fax oder Bestellkarte bzw. per Telefon
(Mail Order/Telephone Order) ausnahmsweise darauf verzichten, den Beleg zu unterzeichnen und stattdessen lediglich seine Kartennummer, das Laufzeitende der Karte und –
sofern von der Akzeptanzstelle gefordert – die auf der Kartenrückseite vermerkte dreistellige Kartenprüfziffer angeben.
4.3 Bei Nutzung der Karte zur Autorisierung eines Zahlungsauftrags über das Internet dürfen lediglich der Name des Karteninhabers, die Kartenmarke (Mastercard), die
Kartennummer, das Laufzeitende der Karte und die auf der Kartenrückseite genannte dreistellige Kartenprüfziffer, aber niemals die PIN angegeben werden. Sofern für Internet-
zahlungen innerhalb des EWR ein Verfahren zur starken Kundenauthentifizierung von der Akzeptanzstelle unterstützt und dessen Nutzung durch den Herausgeber gefordert
wird, ist dieses vom Karteninhaber einzusetzen. Dabei muss eine Transaktion mit zwei von drei möglichen Authentifizierungselementen (Wissenselement, Besitzelement, Seins-
element/ Inhärenz) freigegeben werden: Wissenselemente (etwas, das nur der Karteninhaber weiß, wie die PIN, ein Kennwort oder die Antwort auf eine Sicherheitsfrage),
Besitzelemente (etwas, das der Karteninhaber besitzt wie ein mobiles Endgerät zum Empfang von Transaktionsnummern oder der Freigabe von Nachrichten) und Seins-
elemente (etwas, das der Karteninhaber ist, biometrische Merkmale wie beispielsweise Fingerabdruck, Gesichtserkennung etc.). Im Einzelfall kann auf das Verfahren zur starken 
Kundenauthentifizierung bei vom Karteninhaber veranlassten Transaktionen verzichtet werden, wenn es sich beispielsweise um Kleinstbetragszahlungen handelt, oder solche, die 
im Rahmen einer Transaktionsrisikoanalyse als risikoarm eingestuft wurden. Ebenso kann beispielsweise bei wiederkehrenden Zahlungen gleichen Betrags an eine Akzeptanz-
stelle nach der ersten Zahlung einer solchen Serie von der Verfahrensnutzung abgesehen werden oder wenn der Karteninhaber die Akzeptanzstelle individuell auf eine Liste 
vertrauenswürdiger Empfänger aufgenommen hat, falls dies vom Herausgeber angeboten wird. Die Nutzung des Verfahrens zur starken Kundenauthentifizierung kann bei 
Akzeptanzstellen außerhalb des EWR optional vom Herausgeber gefordert werden.
4.4 Autorisierung, Unwiderruflichkeit und Blocken eines autorisierten Zahlbetrags
Mit der Verwendung der Karte oder deren Daten gemäß den Ziffern 2 und 4.1 bis 4.3 erteilt der Karteninhaber der Akzeptanzstelle die Zustimmung zur Ausführung des 
Zahlungsvorgangs (Autorisierung). Soweit dafür zusätzlich eine PIN, der Bargeldbetrag, die Unterschrift oder ein sicheres Bezahlverfahren gemäß Ziffer 4.3 erforderlich ist, wird
die Autorisierung erst mit deren Einsatz bzw. Eingabe erteilt. Mit Autorisierung ist zugleich die ausdrückliche Einwilligung des Karteninhabers erteilt, dass die Bank/der Heraus-
geber die für die Ausführung des Zahlungsauftrags notwendigen personenbezogenen Daten des Karteninhabers abruft, verarbeitet, übermittelt und speichert. Nach der Autorisie-
rung kann der Karteninhaber den Zahlungsauftrag nicht mehr widerrufen. Die Bank/der Herausgeber ist berechtigt, innerhalb des Verfügungsrahmens der Karte
einen autorisierten Zahlbetrag zu blockieren, wenn
- der Zahlungsvorgang von der oder über die Akzeptanzstelle ausgelöst worden ist und 
- der Karteninhaber auch der genauen Höhe des zu blockierenden Zahlbetrags zugestimmt hat. Setzt der Karteninhaber seine Karte z. B. bei Hotel-, Mietwagenbuchungen oder an 
automatischen Tankstellen zur Absicherung eines noch nicht genau feststehenden, der Höhe nach aber begrenzten Zahlungsbetrags ein (Kautionszwecke), darf der
Maximalbetrag blockiert werden. Die Bank/der Herausgeber gibt den blockierten Zahlbetrag unbeschadet sonstiger gesetzlicher oder vertraglicher Rechte unverzüglich frei, 
nachdem ihr/ihm der Zahlungsauftrag zugegangen ist (vgl. Ziffer 5).
4.5 Ablehnung von Zahlungsaufträgen
Die Bank/der Herausgeber ist berechtigt, die Ausführung eines Zahlungsauftrags abzulehnen, wenn
· der für die Kartennutzung geltende Verfügungsrahmen gemäß Ziffer 5 nicht eingehalten wurde,
· der Karteninhaber den Zahlungsauftrag nicht gemäß Ziffer 4.4 autorisiert hat (dieser z. B. ohne die geforderte PIN bzw. Unterschrift des Karteninhabers erteilt wurde),
· die PIN mehrfach falsch eingegeben und der PIN-Fehlbedienungszähler durch die Bank noch nicht zurückgesetzt wurde,
· beim Bezahlen im Internet die notwendigen Daten nicht korrekt eingegeben wurden,
· der Verdacht eines Missbrauchs besteht oder
· die Karte gesperrt, gekündigt oder abgelaufen ist.
Über die Ablehnung sowie – sofern möglich – deren Gründe und Behebungsmöglichkeiten wird der Karteninhaber über den Geldautomaten, das Kartenzahlungsterminal oder 
durch die Akzeptanzstelle unterrichtet.
4.6 Ausführungsfrist und Wirksamkeit des autorisierten Zahlungsauftrags nach Zugang
Der Zahlungsvorgang wird von der oder über die Akzeptanzstelle ausgelöst. Der Zahlungsauftrag ist vom Zahlungsdienstleister der Akzeptanzstelle innerhalb der mit der 
Akzeptanzstelle vereinbarten Fristen (Ausführungsfrist) an den Herausgeber zu übermitteln. Nach Zugang des autorisierten Zahlungsauftrags beim Herausgeber ist dieser 
Auftrag wirksam.
5 Verfügungs- und Zahlungsrahmen
5.1 Der Karteninhaber darf seine Karte nur im Rahmen seiner Einkommens- und Vermögensverhältnisse sowie im Rahmen seines Verfügungsrahmens verwenden, sodass ein
Ausgleich seiner Umsätze vollständig und fristgerecht gewährleistet ist. Der Verfügungsrahmen setzt sich zusammen aus dem Zahlungsrahmen, der dem Karteninhaber bei Aus-
gabe des Kreditkartenvertrages mitgeteilt wird, zuzüglich eines etwaigen Guthabens sowie abzüglich der getätigten und noch nicht zugegangenen Zahlungsaufträge (Umsätze) 
und blockierten Zahlungsbeträge bzw. der zugegangenen und noch nicht ausgeglichenen Umsätze und Entgelte. Der Zahlungsrahmen der Zusatzkarte ist Teil des Zahlungs-
rahmens der Hauptkarte.
Der Karteninhaber kann mit seiner Bank eine Änderung des Zahlungsrahmens vereinbaren.
5.2 Verfügbarkeit von Rückvergütungen oder sonstigen Gutschriften 
Rückvergütungen aus Geschäften (vgl. Ziffer 10.3) oder sonstige Gutschriften zugunsten der Karte erhöhen den Verfügungsrahmen der Karte nach deren Eingang bei dem 
Herausgeber/der Bank (Verfügbarkeit). Guthaben wird taggleich mit Belastungsbuchungen aus der Nutzung der Karte verrechnet.
5.3 Auch wenn der Karteninhaber seinen Verfügungsrahmen überschreitet, ist die Bank berechtigt, den Ausgleich der Forderungen, die aus der Nutzung der Karte und deren 
Daten entstehen, gemäß Ziffer 7 zu verlangen. Die Genehmigung einzelner Kartenumsätze führt nicht zur Einräumung eines Kredits oder zur Erhöhung des eingeräumten Kredit-
rahmens, sondern erfolgt in der Erwartung, dass ein Ausgleich der Umsätze bei Fälligkeit vollständig und fristgerecht gewährleistet ist.
6 Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten des Karteninhabers
6.1 Unterschrift
Der Karteninhaber hat die Karte nach Erhalt unverzüglich auf dem Unterschriftsfeld (soweit vorhanden) zu unterschreiben.
6.2 Sorgfältige Aufbewahrung der Karte
Die Karte und deren Daten sind mit besonderer Sorgfalt aufzubewahren, um zu verhindern, dass sie abhandenkommen oder missbräuchlich verwendet werden. Denn jede Person, 
die im Besitz der Karte oder ihrer Daten ist, hat die Möglichkeit, damit missbräuchliche Verfügungen zu tätigen.
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6.3 Geheimhaltung der PIN
Der Karteninhaber hat dafür Sorge zu tragen, dass kein Anderer Kenntnis von seiner PIN erhält. Diese darf insbesondere nicht auf der Karte vermerkt werden oder in 
anderer Weise (z. B. nicht als getarnte Telefonnummer) zusammen mit der Karte oder deren Daten aufbewahrt werden. Die PIN darf nur verdeckt an Kartenzahlungsterminals 
oder Geldautomaten eingegeben werden. Eine Übermittlung der PIN per Telefon, E-Mail oder Internetseite ist unzulässig. Jede Person, die die PIN kennt und in den Besitz der 
Karte kommt, hat die Möglichkeit, missbräuchliche Verfügungen zu tätigen (z. B. Bargeldabhebungen an Geldautomaten). 
6.4 Sorgfaltspflichten bei Internetzahlungen und Schutz weiterer Authentifizierungselemente
Bei Einsatz der Karte im Internet hat der Karteninhaber darauf zu achten, dass die übermittelten Kartendaten verschlüsselt übertragen werden („https://“) und dass immer ein 
sicheres Bezahlverfahren gemäß Ziffer 4.3 eingesetzt wird, sofern von der Akzeptanzstelle unterstützt. Die Wissenselemente sind vom Karteninhaber entsprechend der Ziffer 6.3 
vor Kenntnisnahme durch Dritte zu schützen. Besitzelemente sind vor Missbrauch zu schützen, insbesondere indem der Zugriff unberechtigter Personen verhindert wird oder 
installierte Zahlungs- und Sicherheits-Apps so konfiguriert werden, dass sie von anderen Personen nicht genutzt werden können. Seinselemente dürfen insbesondere auf dem 
Endgerät nur verwendet werden, wenn nur die biometrischen Merkmale des Karteninhabers darauf verwendet werden. 
6.5 Unterrichtungs- und Anzeigepflichten des Karteninhabers
Stellt der Karteninhaber den Verlust, Diebstahl oder eine missbräuchliche Verwendung seiner Karte oder deren Daten bzw. der PIN fest oder hat er einen entsprechenden 
Verdacht, so hat er die Karte unverzüglich telefonisch unter der auf dem Übersendungsschreiben und der Umsatzaufstellung mitgeteilten 24-Stunden-Nummer (Sperrannahme- 
Service) oder den Notrufnummern der internationalen Kartenorganisationen Mastercard sperren zu lassen. 
Bei Diebstahl oder missbräuchlicher Verwendung muss der Karteninhaber unverzüglich nach der Sperre Anzeige bei der Polizei erstatten und dies der Bank nachweisen (z. B. 
durch Zusendung einer Kopie der Anzeige oder durch Nennung der Tagebuchnummer/ Vorgangsnummer der aufnehmenden Dienststelle). 
6.6 Der Karteninhaber hat die Bank unverzüglich (ohne schuldhaftes Zögern) nach Feststellung eines nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvorgangs zu 
unterrichten. Beanstandungen und Reklamationen an Umsatzinformationen oder am Inhalt der Umsatzaufstellung bzw. der Belastung des Abrechnungskontos sind unverzüg-
lich, d. h. ohne schuldhafte Verzögerung, nach deren Zugang der Bank mitzuteilen.
6.7 Änderungen der Anschrift, des Namens und der sonstigen im Kartenantrag gemachten Angaben des Inhabers der Karte, insbesondere Bankverbindungen oder Angaben 
zum abweichenden Inhaber des Abrechnungskontos sind der Bank unverzüglich in Textform mitzuteilen.
6.8 Aufwendungen und Schäden, die aus einer Verletzung der Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten gemäß Ziffer 6 entstehen, hat der Karteninhaber zu ersetzen.
7 Zahlungsverpflichtung des Karteninhabers
7.1 Der Herausgeber (die Bank) ist gegenüber den Akzeptanzstellen, Geldautomatenbetreibern und bargeldauszahlenden Stellen verpflichtet, die vom Karteninhaber autorisierten 
Zahlungsaufträge zu begleichen. Die Bank hat daher einen Aufwendungsersatzanspruch gegenüber dem Karteninhaber in Höhe der von ihm autorisierten Zahlungen sowie der 
von ihm zu tragenden Entgelte. Die Aufwendungsersatzansprüche für die geleisteten Zahlungen, die aus der Verwendung der Karte resultierenden Entgelte sowie etwaige Geld-
eingänge werden von der Bank in einer Umsatzaufstellung saldiert. Der Umsatzsaldo sowie der zu begleichende Betrag inkl. des Datums der Belastung werden, sofern Umsätze 
getätigt wurden, mindestens einmal monatlich auf dem vereinbarten Kommunikationsweg mitgeteilt (Umsatzinformationen). Die Benachrichtigungsfrist vor Fälligkeitsdatum 
wird mit mindestens fünf Werktagen vereinbart. Der Versand der Umsatzaufstellung erfolgt – für Zusatzkarten mit Zustimmung des Zusatzkarteninhabers – an den Inhaber der 
Hauptkarte. Der Umsatzsaldo bzw. der zu begleichende Betrag ist mit Erteilung der Umsatzaufstellung zur Zahlung fällig und gemäß der im Kartenantrag gewählten Zahlungs-
weise auszugleichen. 
7.2 Ist der Empfänger der Umsatzaufstellung nicht (Mit-)Inhaber des Abrechnungskontos, so hat er den Inhaber des Abrechnungskontos insbesondere über die Höhe der 
Belastung und das Belastungsdatum zu informieren.
8 Wechselkurs bei Fremdwährung
8.1 Bei Zahlungsvorgängen innerhalb des EWR in Währungen eines Staates außerhalb des EWR (Drittstaatenwährung) und bei Zahlungsvorgängen außerhalb des EWR 
(Drittstaaten) aus dem Einsatz der Karte oder ihrer Daten rechnet grundsätzlich die jeweilige internationale Kartenorganisation Mastercard (nachfolgend kurz „Kartenorga-
nisation“) den Betrag zu dem von ihr für die jeweilige Abrechnung festgesetzten Wechselkurs in Euro um und belastet der Bank einen Euro-Betrag. Der Karteninhaber hat der 
Bank diesen Euro-Betrag zu ersetzen. Der Fremdwährungsumsatz, der Euro-Betrag und der sich daraus ergebende Kurs werden über die Umsatzaufstellung mitgeteilt. Dieser 
Kurs stellt zugleich den Referenzwechselkurs dar. Änderungen der von den Kartenorganisationen festgesetzten Wechselkurse werden unmittelbar und ohne vorherige 
Benachrichtigung wirksam. Maßgeblicher Zeitpunkt für die Abrechnung des Fremdwährungsumsatzes ist der von der Einreichung des Zahlungsvorgangs durch die Akzeptanzstelle 
bei ihrem Zahlungsdienstleister abhängige nächstmögliche Abrechnungstag der jeweiligen Kartenorganisation.
8.2 Abweichend davon rechnet die Bank bei Zahlungsvorgängen in einer anderen EWR-Währung innerhalb des EWR aus dem Einsatz der Karte oder ihrer Daten den Betrag 
zum letzten verfügbaren Euro-Referenzwechselkurs der Europäischen Zentralbank (Referenzwechselkurs) in Euro um (abrufbar auf https://www.ecb.europa.eu unter „Statistics“ 
und „Euro foreign exchange reference rates“). Änderungen des Wechselkurses werden unmittelbar und ohne vorherige Benachrichtigung wirksam. Der Fremdwährungsumsatz, 
der Euro-Betrag und der Wechselkurs werden dem Karteninhaber mitgeteilt.
9 Entgelte und Auslagen
9.1 Alle vom Karteninhaber zu zahlenden Entgelte und Auslagen ergeben sich aus dem jeweils aktuellen Preis- und Leistungsverzeichnis der Bank. Für besondere Leistungen 
des Herausgebers bzw. der Bank, wie z. B. die Ausstellung einer Ersatzkarte oder Ersatz- PIN, für die Nutzung des Bargeldservices und den Auslandseinsatz, sind in der Regel 
gesonderte Entgelte zu zahlen.
9.2 Für Änderungen von Entgelten gilt Ziffer 18.
9.3 Entgelte Dritter für den Einsatz der Karte werden in der Regel von der Akzeptanzstelle vor dem Bezahlvorgang bekanntgegeben. Ziffer 10.2 gilt ergänzend.
10 Umsatzkontrolle, Beanstandungen, Rückvergütung
10.1 Der Empfänger der Umsatzaufstellung/Kontoauszüge hat die Umsatzinformationen sowie sonstige Abrechnungen und Anzeigen umgehend nach Erhalt auf ihre Richtigkeit 
und Vollständigkeit zu überprüfen und die Bank unverzüglich nach Feststellung eines nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvorgangs aus der Nutzung der Karte 
oder deren Daten zu unterrichten. Ist der Empfänger der Umsatzaufstellung/ Kontoauszüge nicht zugleich Inhaber der betroffenen Karte oder (Mit-)Inhaber des Abrechnungs-
kontos, so hat er sich zur Überprüfung der Umsatzinformationen mit dem Inhaber der Karte bzw. des Abrechnungskontos selbst abzustimmen. Die Ziffern 6.5 und 6.6 gelten 
ergänzend. Beanstandungen und Reklamationen der Umsatzaufstellung oder einzelner Positionen berechtigen nicht zur Rückgabe der Belastung des Abrechnungskontos. 
10.2 Reklamationen und Beanstandungen aus dem Vertragsverhältnis zwischen Karteninhaber und Akzeptanzstelle sind unmittelbar zwischen diesen zu klären; sie berühren nicht 
die Zahlungsverpflichtungen des Karteninhabers gemäß Ziffer 7 dieser Bedingungen.
10.3 Rückvergütungen aus Geschäften, die unter Verwendung der Karte oder deren Daten geschlossen wurden, darf die Akzeptanzstelle dem Karteninhaber gegenüber nicht 
durch bare oder unbare Zahlungen, sondern nur in Form von Gutschriftbelegen, die die Akzeptanzstelle dem Karteninhaber aushändigt, erbringen. Deren Verfügbarkeit ist in 
Ziffer 5.2 geregelt. Wenn nach zwei Monaten keine Gutschrift in den Umsatzinformationen ersichtlich ist, hat der Karteninhaber der Bank eine Kopie des Gutschriftbelegs 
vorzulegen. 
11 Haftung, Erstattungs- und Schadenersatzansprüche
11.1 Haftung des Karteninhabers
11.1.1 Erstattung bei nicht autorisierten Zahlungsvorgängen
Für nicht autorisierte Zahlungsvorgänge aus der Nutzung der Karte oder deren Daten haftet der Karteninhaber grundsätzlich nicht. Die Bank hat gegen ihn keinen Anspruch auf 
Ersatz ihrer Aufwendungen. Wurde der Betrag dem Abrechnungskonto belastet, bringt die Bank dieses Konto unverzüglich nach Kenntnisnahme des nicht autorisierten Zahlungs-
vorgangs, auf jeden Fall spätestens bis zum Ende des folgenden Geschäftstags wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne die Belastung des nicht autorisierten Zahlungs-
vorgangs befunden hätte.
11.1.2 Erstattung bei missbräuchlicher Nutzung der Karte und bei Verletzung von Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten
Bestehen berechtigte Gründe für den Verdacht eines betrügerischen Verhaltens des Karteninhabers und hat die Bank diesen einer zuständigen Behörde in Textform mitgeteilt, hat 
die Bank ihre Verpflichtung aus Ziffer 11.1.1 Satz 3 unverzüglich zu prüfen und zu erfüllen, wenn sich der Betrugsverdacht nicht bestätigt. Hat der Karteninhaber in betrügerischer 
Absicht gehandelt oder seine Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten gemäß Ziffer 6 vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt, ist er der Bank zum Ersatz des gesamten daraus entste-
henden Schadens verpflichtet. Für etwaige Schäden, die der Bank durch eine nicht unverzügliche Beanstandung des Karteninhabers am Inhalt der Umsatzinformationen ent-
stehen, haftet der Karteninhaber unbegrenzt. Für Schäden nach der Sperranzeige oder die entstanden sind, weil die Bank keine jederzeitige Sperrmöglichkeit angeboten hat, 
haftet der Karteninhaber nur, wenn er in betrügerischer Absicht gehandelt hat. Der Karteninhaber ist nicht zum Schadensersatz verpflichtet, wenn die Bank oder der Herausgeber 
keine starke Kundenauthentifizierung verlangt oder die Akzeptanzstelle oder ihr Zahlungsdienstleister eine starke Kundenauthentifizierung nicht akzeptiert haben.
11.2 Ansprüche bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Ausführung eines autorisierten Zahlungsauftrags
11.2.1 Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung eines autorisierten Zahlungsauftrags kann der Karteninhaber von der Bank die unverzügliche und ungekürzte 
Erstattung des Zahlungsbetrags einschließlich etwaiger Entgelte und Zinsen verlangen. Wurde der Betrag einem Abrechnungskonto belastet, bringt die Bank dieses wieder auf 
den Stand, auf dem es sich ohne den nicht erfolgten oder fehlerhaften Zahlungsvorgang befunden hätte.
11.2.2 Ist der Zahlbetrag verspätet beim Zahlungsdienstleister der Akzeptanzstelle eingegangen, sind die Ansprüche des Karteninhabers nach Ziffer 11.2.1 ausgeschlossen. Ist 
dem Karteninhaber durch die Verspätung ein Schaden entstanden, haftet die Bank nach Ziffer 11.2.3. Wurde ein autorisierter Zahlungsauftrag nicht, fehlerhaft oder verspätet aus-
geführt, wird die Bank/der Herausgeber den Zahlungsauftrag auf Verlangen des Karteninhabers nachvollziehen und ihn über das Ergebnis unterrichten.
11.2.3 Die Haftung der Bank gegenüber dem Karteninhaber ist für einen wegen nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Ausführung eines Zahlungsauftrags entstandenen 
Schaden, der nicht bereits von Ziffer 11.2.1 erfasst ist, auf 12.500 EUR begrenzt. Dies gilt nicht für nicht autorisierte Zahlungsaufträge, bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, den 
Zinsschaden, soweit der Karteninhaber Verbraucher ist, und für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat. Die Bank hat hierbei ein Verschulden, das einer 
zwischengeschalteten Stelle zur Last fällt, wie eigenes Verschulden zu vertreten, es sei denn, der Karteninhaber hat diese vorgegeben. Handelt es sich bei dem Karteninhaber 
nicht um einen Verbraucher oder erfolgt der Einsatz der Karte in einem Land außerhalb Deutschlands und des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) (Drittstaat) oder in der 
Währung eines Staates außerhalb des EWR (Drittstaatenwährungszahlung), beschränkt sich die Haftung der Bank für das Verschulden einer an der Abwicklung des Zahlungs-
vorgangs beteiligten Stelle auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung einer solchen Stelle. Hat der Karteninhaber durch ein schuldhaftes Verhalten zur Entstehung des 
Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Karteninhaber den Schaden zu tragen haben.
11.3 Ausschlussfrist
Ansprüche gegen die Bank nach den Ziffern 11.1 bis 11.2 sind ausgeschlossen, wenn der Karteninhaber die Bank nicht spätestens 13 Monate nach dem Tag der Belastung mit 
einem nicht autorisierten oder fehlerhaften Zahlungsvorgang hiervon unterrichtet hat. Der Lauf der 13-monatigen Frist beginnt nur, wenn die Bank den Karteninhaber über die aus 
dem Zahlungsvorgang resultierende Belastungsbuchung entsprechend dem für Umsatzinformationen vereinbarten Weg, spätestens innerhalb eines Monats nach der Belas-
tungsbuchung, unterrichtet hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung maßgeblich. Haftungsansprüche nach Ziffer 11.2 kann der Karteninhaber auch nach 
Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert war.
11.4 Erstattung bei autorisierten Zahlungsvorgängen ohne genaue Betragsangabe
11.4.1 Hat der Karteninhaber einen Zahlungsvorgang autorisiert, ohne den genauen Betrag anzugeben, hat er einen Anspruch auf Erstattung des belasteten Betrags, wenn der 
Zahlungsbetrag den Betrag überschreitet, den er entsprechend seinem bisherigen Ausgabeverhalten, den Bedingungen des Kartenvertrags und den jeweiligen Umständen des 
Einzelfalls hätte erwarten können. 
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Der Erstattungsanspruch besteht für die innerhalb des EWR getätigten Bestandteile des Zahlungsvorgangs nicht, wenn einer der beteiligten Zahlungsdienstleister außerhalb des 
EWR gelegen ist. Mit einem etwaigen Fremdwährungsumsatz zusammenhängende Gründe bleiben außer Betracht, wenn der vereinbarte Referenzwechselkurs zugrunde gelegt 
wird (vgl. Ziffer 8). Der Karteninhaber ist verpflichtet, gegenüber der Bank die Sachumstände darzulegen, aus denen er seinen Erstat-tungsanspruch herleitet. Wurde der Betrag 
einem Abrechnungskonto belastet, bringt die Bank dieses Konto unverzüglich nach Darlegung der Sachumstände zur Herleitung des Erstattungsanspruchs, auf jeden Fall 
spätestens bis zum Ende des folgenden Geschäftstags wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne die Belastung des nicht autorisierten Zahlungsvorgangs befunden hätte.
11.4.2 Der Anspruch auf Erstattung ist ausgeschlossen, wenn er nicht innerhalb von acht Wochen nach dem Zeitpunkt der Belastung des Umsatzes auf dem Abrechnungskonto 
gegenüber der Bank geltend gemacht wird.
11.5 Haftungsausschluss
Ansprüche nach Ziffer 11 sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begründenden Umstände auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das 
diejenige Partei, die sich auf dieses Ereignis beruft, keinen Einfluss hat, und dessen Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht hätten vermieden werden können oder 
vom Zahlungsdienstleister aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt wurden.
12 Vollmacht/Gesamtschuldnerische Haftung
12.1 Mit der Unterzeichnung des Antrags für eine Zusatzkarte erteilt der künftige Inhaber der Zusatzkarte dem Hauptkarteninhaber Vollmacht, alle das Vertragsverhältnis 
betreffenden Erklärungen mit Wirkung auch für sich abzugeben oder entgegenzunehmen. Der Hauptkarteninhaber gestattet die Belastung der entstehenden Umsatzsalden 
respektive Einzelumsätze aller Zusatzkarten über den für die Hauptkarte vereinbarten Belastungsweg.
12.2 Sofern eine Zusatzkarte ausgegeben wird, haften der Inhaber der Hauptkarte und der Inhaber der Zusatzkarte für die mit der Zusatzkarte begründeten Zahlungsverpflich-
tungen als Gesamtschuldner, d. h. die Bank kann sowohl von dem Haupt- als auch von dem Zusatzkarteninhaber die Erfüllung sämtlicher Ansprüche fordern. Der Inhaber der 
Zusatzkarte haftet nicht für die mit der Hauptkarte begründeten Zahlungsverpflichtungen.
12.3 Beantragen oder halten die Inhaber eines Gemeinschaftskontos eine oder mehrere Karten, bei denen das Gemeinschaftskonto als Abrechnungskonto angegeben wurde, 
haften alle Kontoinhaber für die mit der jeweiligen Karte begründeten Zahlungsverpflichtungen abweichend von Ziffer 12.2 als Gesamtschuldner. Weiter erteilen die Inhaber eines 
Gemeinschaftskontos dem Hauptkarteninhaber Vollmacht, alle das Vertragsverhältnis betreffenden Erklärungen mit Wirkung auch für sie abzugeben oder entgegenzunehmen. 
Das Recht jedes einzelnen Gemeinschaftskontoinhabers auf Kündigung gemäß Ziffer 16.1 bleibt davon unberührt.
13 Zusatzleistungen
13.1 Soweit mit der Karte Zusatzleistungen (z. B. Versicherungen) verbunden sind, wird der Karteninhaber hierüber gesondert informiert. Für Zusatzleistungen gelten deren 
jeweilige Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
13.2 Die Bank bzw. der Herausgeber sind nicht verpflichtet, Zusatzleistungen, die nicht Bestandteil dieses Kartenvertrags sind, aufrechtzuerhalten oder in ähnlicher Weise 
fortzuführen. Die Bank bzw. der Herausgeber behalten sich vielmehr vor, Zusatzleistungen neu zu gestalten oder entfallen zu lassen. 
14 Eigentum und Gültigkeit
14.1 Die Karte bleibt Eigentum des Herausgebers. Sie ist nicht übertragbar und nicht vererbbar. Die Karte ist nur für den auf der Karte angegebenen Zeitraum gültig. Nach Ablauf 
der Gültigkeit ist die Bank berechtigt, die abgelaufene Karte zurückzuverlangen. Endet die Berechtigung, die Karte zu nutzen, vorher (z. B. durch Kündigung des Kartenvertrags), 
so hat der Karteninhaber die Karte unaufgefordert und unverzüglich entwertet (z. B. durch Zerschneiden) an die Bank zurückzugeben.
14.2 Die Bank behält sich das Recht vor, die Karte auch während der Laufzeit gegen eine neue auszutauschen; Kosten entstehen dem Karteninhaber dadurch nicht. Die bisherige 
Karte ist unaufgefordert und unverzüglich entwertet (z. B. durch Zerschneiden) an die Bank zurückzugeben.
15 Vertragsdauer und Kündigung
15.1 Der Kartenvertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen, sofern nichts Abweichendes vereinbart ist. Der Kartenvertrag kann vom Karteninhaber jederzeit zum nächsten 
Monatsende in Textform gekündigt werden. Wurde der Kartenvertrag von den Inhabern eines Gemeinschaftskontos geschlossen, kann er jederzeit zum nächsten Monatsende 
auch von jedem Gemeinschaftskontoinhaber in Textform gekündigt werden, der nicht Hauptkarteninhaber ist. Die Bank oder der Herausgeber können den Kartenvertrag mit einer 
Frist von zwei Monaten zum Ende eines Kalendermonats in Textform kündigen.
15.2 Mit der Kündigung der Hauptkarte ist zugleich das Vertragsverhältnis über die Zusatzkarte gekündigt. Eine Zusatzkarte kann separat sowohl durch den Haupt- als auch den 
Zusatzkarteninhaber gekündigt werden.
15.3 Die Bank kann den Kartenvertrag fristlos kündigen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt, durch den die Fortsetzung des Kartenvertrags auch unter angemessener 
Berücksichtigung der berechtigten Belange des Karteninhabers für die Bank unzumutbar ist. Ein solcher Grund liegt insbesondere vor, wenn der Karteninhaber unrichtige Angaben 
über seine Vermögenslage gemacht hat, wenn mindestens zweimal die Belastung zum Ausgleich des zu begleichenden Betrags gemäß Ziffer 7 zurückgegeben wird oder wenn 
eine wesentliche Verschlechterung seiner Vermögenslage eintritt oder einzutreten droht und dadurch die Erfüllung der Zahlungsverpflichtung gegenüber der Bank gefährdet ist.
16 Folgen der Kündigung
16.1 Mit Wirksamwerden der Kündigung darf die Karte nicht mehr benutzt werden. Die Aufwendungen, die aus der weiteren Nutzung der gekündigten Karte bis zu ihrer Rückgabe 
an die Bank entstehen, hat der Karteninhaber – bzw. haben die gemäß den Ziffern 12.2 bis 12.3 gesamtschuldnerisch Haftenden zu tragen. Unabhängig davon wird die Bank 
zumutbare Maßnahmen ergreifen, um Verfügungen mit gekündigten Karten nach Wirksamwerden der Kündigung zu unterbinden.
17 Einziehung und Sperre der Karte
17.1 Die Bank darf die Karte sperren, den Einzug der Karte veranlassen, wenn sie berechtigt ist, den Kartenvertrag aus wichtigem Grund zu kündigen (vgl. Ziffer 15.3). Die Bank 
ist zur Einziehung, Sperre bzw. Löschung auch berechtigt, wenn 
- sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit der Karte dies rechtfertigen oder
- eine nicht autorisierte oder betrügerische Verwendung der Karte oder deren Daten oder ein diesbezüglich begründeter Verdacht vorliegt oder 
- die Nutzungsberechtigung der Karte durch Ablauf oder aufgrund ordentlicher Kündigung endet.
17.2 Die Bank wird den Karteninhaber über den Grund der Sperre bzw. Löschung unterrichten. Sie wird die Karte entsperren oder diese durch eine neue Karte ersetzen, wenn die
Gründe für die Sperre bzw. Löschung nicht mehr gegeben sind. Auch hierüber wird sie den Karteninhaber unterrichten.
18 Änderungen
18.1 Änderungsangebot
Änderungen dieser Vertragsbedingungen werden dem Kunden spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat 
der Kunde mit der Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart (z. B. das Online-Banking), können die Änderungen auch auf 
diesem Wege angeboten werden.
18.2 Annahme durch den Kunden
Die von der Bank oder dem Herausgeber angebotenen Änderungen werden nur wirksam, wenn der Kunde diese annimmt, gegebenenfalls im Wege der nachfolgend geregelten 
Zustimmungsfiktion.
18.3 Annahme durch den Kunden im Wege der Zustimmungsfiktion
Das Schweigen des Kunden gilt nur dann als Annahme des Änderungsangebots (Zustimmungsfiktion), wenn 
a) das Änderungsangebot der Bank oder des Herausgebers erfolgt, um die Übereinstimmung der vertraglichen Bestimmungen mit einer veränderten Rechtslage wiederherzu-
stellen, weil eine Bestimmung dieser Vertragsbedingungen
- aufgrund einer Änderung von Gesetzen, einschließlich unmittelbar geltender Rechtsvorschriften der Europäischen Union, nicht mehr der Rechtslage entspricht oder
- durch eine rechtskräftige gerichtliche Entscheidung, auch durch ein Gericht erster Instanz, unwirksam wird oder nicht mehr verwendet werden darf oder
- aufgrund einer verbindlichen Verfügung einer für die Bank oder den Herausgeber zuständigen nationalen oder internationalen Behörde (z. B. der Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht oder der Europäischen Zentralbank) nicht mehr mit den aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen der Bank oder des Herausgebers in Einklang zu bringen ist und
b) der Kunde das Änderungsangebot der Bank oder des Herausgebers nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen abgelehnt hat. Die Bank
oder der Herausgeber wird den Kunden im Änderungsangebot auf die Folgen seines Schweigens hinweisen.
18.4 Ausschluss der Zustimmungsfiktion
Die Zustimmungsfiktion findet keine Anwendung
- bei Änderungen der Nummer 18
- bei Änderungen, die die Hauptleistungspflichten des Vertrags und die Entgelte für Hauptleistungen betreffen, oder
- bei Änderungen von Entgelten, die auf eine über das vereinbarte Entgelt für die Hauptleistung hinausgehende Zahlung des Verbrauchers gerichtet sind, oder
- bei Änderungen, die dem Abschluss eines neuen Vertrags gleichkommen, oder
- bei Änderungen, die das bisher vereinbarte Verhältnis von Leistung und Gegenleistung erheblich zugunsten der Bank oder des Herausgebers verschieben würden.
In diesen Fällen wird die Bank oder der Herausgeber die Zustimmung des Kunden zu den Änderungen auf andere Weise einholen.
18.5 Kündigungsrecht des Kunden bei der Zustimmungsfiktion
Macht die Bank oder der Herausgeber von der Zustimmungsfiktion Gebrauch, kann der Kunde den von der Änderung betroffenen Vertrag vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens der Änderungen auch fristlos und kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht wird die Bank oder der Herausgeber den Kunden in ihrem Änderungsangebot
besonders hinweisen.
19 Datenschutzinformation
Der Karteninhaber kann seine Rechte auf Auskunft, Berichtigung und Löschung bzw. Sperrung gegenüber der Bank geltend machen (vgl. Ziffer 1.1). Zudem kann sich der 
Karteninhaber auch an den Herausgeber wenden.
20 Allgemeine Geschäftsbedingungen
Für den gesamten Geschäftsverkehr gelten ergänzend die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bank.
21 Salvatorische Klausel
Sollte eine der Bestimmungen dieses Vertrags ganz oder teilweise rechtsunwirksam sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt. 
Eine durch die Unwirksamkeit einer Bestimmung dieses Kartenvertrags etwa entstehende Lücke ist im Wege der ergänzenden Vertragsauslegung unter Berücksichtigung der 
Interessen der Vertragsparteien sinngemäß auszufüllen.
22 Sonstiges
22.1 Es ist das deutsche Recht anwendbar, die Vertragssprache ist Deutsch. Es gilt der allgemeine Gerichtsstand nach § 12 Zivilprozessordnung (ZPO), also im Regelfall der
Wohn- oder Geschäftssitz des Beklagten.
22.2 Informationen zur Möglichkeit einer außergerichtlichen Streitschlichtung können dem jeweils aktuellen Preis- und Leistungsverzeichnis der Bank entnommen werden.
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Vertragsbedingungen für Mastercard und Visa Card
(Debit- oder Kreditkarte) Stand: 10/2021

1 Vertragspartner und Vertragsabwicklung
1.1 Die auf dem Kartenantrag genannte Bank des Karteninhabers (nachstehend kurz 
„Bank“ genannt), die die Vertragsabwicklung und Kundenbetreuung übernimmt, schaltet 
aus lizenzrechtlichen Gründen im Mastercard und Visa Kartengeschäft die DZ BANK AG 
Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, Platz der Republik, 60325 
Frankfurt am Main, ein. Die Mastercard oder Visa Card ist eine Debit- oder Kreditkarte; bei 
Kombinationsprodukten, die zwei Kreditkarten umfassen (sog. Kartendoppel), handelt es 
sich immer um eine Mastercard Kreditkarte und eine Visa Kreditkarte. Die DZ BANK als 
Herausgeber der Mastercard und/oder Visa Card und Vertragspartner des Karten-
inhabers (Haupt-/Zusatzkarteninhaber) hinsichtlich der Nutzung der Karte oder deren 
Daten als Zahlungsinstrument wird von der Bank vertreten. Der Karteninhaber ist ver-
pflichtet, sämtliche Erklärungen und Mitteilungen grundsätzlich an die Bank zu richten. 
Dies gilt auch für etwaige Auseinandersetzungen über den Aufwendungsersatzanspruch 
gemäß Ziffer 7.
1.2 Die Mastercard oder Visa Card ist an das im Kartenantrag genannte bzw. an das 
aktuell hinterlegte Zahlungskonto (nachfolgend „Abrechnungskonto“) gekoppelt und 
stellt selbst kein Zahlungskonto dar. Nutzt der Karteninhaber für dieses Abrechnungs-
konto das Online-Banking und die Banking-App der Bank, kann/können diese Karte(n) als 
physische Karte und – sofern von der Bank über die Banking-App angeboten – zusätzlich 
als digitale Karte (Token) auf einem NFC-fähigen (NFC = Near Field Communica-
tion/Nahfeldkommunikation) mobilen Endgerät zum kontaktlosen Bezahlen (vgl. Ziffer 
4.1) ausgegeben werden. Die physische(n) bzw. digitale(n) Karte(n) wird/werden 
nachfolgend kurz „Karte“ genannt, womit auch mehrere Karten gemeint sein können.
1.3 Neben dem Vertrag über die Nutzung der Karte als Zahlungsinstrument mit dem 
Herausgeber (nachfolgend „Kartenvertrag“ genannt) kommt bei Karten mit Kredit- 
und/oder Guthaben-Funktion ein zusätzlicher Vertrag über die Kreditgewährung 
und/oder das Einlagengeschäft mit der Bank zu den im Kartenantrag genannten Kondi-
tionen zustande. Über das Guthaben kann ausschließlich durch den Einsatz der Karte 
gemäß Ziffer 2 verfügt werden.
1.4 Bei Karten mit der Funktion „easyCredit-Finanzreserve“ (Kreditkarten) schließt der 
Karteninhaber neben dem Kartenvertrag einen separaten Verbraucher-Rahmenkredit-
vertrag easyCredit-Finanzreserve mit der TeamBank AG, Nürnberg, ab.
1.5 Die Annahme des Kartenantrags durch den Herausgeber und etwaiger zusätzlicher 
Verträge gemäß Ziffer 1.3 durch die Bank bzw. gemäß Ziffer 1.4 durch die TeamBank 
wird durch die Übergabe oder Übermittlung der beantragten Karte an den Karteninhaber 
(Ausgabe einer Debitkarte bzw. Ausgabe einer Kreditkarte) erklärt.
1.6 Wird die Karte inaktiv versendet, ist dies dem Übersendungsschreiben zu entnehmen. 
Eine inaktive Karte muss nach Erhalt und vor der ersten Kartennutzung telefonisch 
aktiviert werden, um alle Funktionen der Karte nutzen zu können.
2 Verwendungsmöglichkeiten der Karte

2.1 Mit der Karte kann der Karteninhaber während der Gültigkeitsdauer der Karte im In- 
und als weitere Leistung auch im Ausland im Mastercard- bzw. Visa-Verbund
· bei Kartenakzeptanzstellen Waren und Dienstleistungen bargeldlos bezahlen,
· Gutschriften auf der Karte von Mastercard- bzw. Visa-Karteninhabern weltweit emp-

fangen und
· – sofern laut Kartenantrag unterstützt – im Rahmen des Bargeldservices an Geldauto-

maten sowie an Kassen von Kreditinstituten und bargeldauszahlenden Stellen, dort 
gegebenenfalls zusätzlich gegen Vorlage eines Ausweispapiers, Bargeld im Rahmen 
der von der auszahlenden Stelle festgelegten bzw. der vereinbarten Höchstbeträge 
beziehen sowie Zahlungen Dritter zugunsten der Karte empfangen.

2.2 Die Kartenakzeptanzstellen sowie die Kreditinstitute, die Geldautomaten und die 
bargeldauszahlenden Stellen (nachfolgend „Akzeptanzstellen“) sind an den Logos zu 
erkennen, die den Logos auf der Karte entsprechen.
2.3 Für BasicCards (Debitkarten) stehen der Bargeldservice am Schalter von Kreditinstitu-
ten und bargeldauszahlenden Stellen, die keine Kartenzahlungsterminals mit Online-Auto-
risierung nutzen, und die Notfallservices „EmergencyCash“ (Notfall-Bargeld) und „Emer-
gencyCard“ (Notfall-Karte) der Kartenorganisationen bei Kartenverlust im Ausland nicht 
zur Verfügung. Dies gilt auch für die BasicCard für Jugendliche (vgl. Ziffer 13).

3 Persönliche Geheimzahl (PIN)
3.1 Sofern die Karte laut Kartenantrag mit PIN ausgegeben wird, erhält der Karteninhaber 
mit getrennter Post seine PIN, die er im Rahmen der PIN-Selbstwahl an entsprechend 
ausgestatteten Geldautomaten ein- oder mehrmals ändern kann, sofern die Karte diese 
Funktion unterstützt. Für die digitale Karte gilt die PIN der physischen Karte, anstatt der 
PIN wird in der Regel am Kartenzahlungsterminal auch die Entsperrfunktion des mobilen 
Endgeräts (z. B. Fingerabdruck, Gesichtserkennung, Code oder Muster) gefordert.
3.2 Bei der Wahl der neuen PIN sind alle Ziffernkombinationen möglich. Der Karteninha-
ber soll keine einfachen oder naheliegenden Zahlenkombinationen wie z. B. sein Geburts-
datum, das Gültigkeitsdatum der Karte, Teile der Kartennummer, gleichlautende Ziffern 
oder aufeinander folgende Zahlenreihen wählen. Für die selbst gewählte PIN gelten 
dieselben Sorgfaltspflichten gemäß Ziffer 6 wie für die ursprüngliche PIN.

4 Nutzung der Karte und Abwicklung von Zahlungsaufträgen
4.1 Bei Nutzung der Karte zur Autorisierung eines Zahlungsauftrags ist entweder an Geld-
automaten die PIN einzugeben und der Bargeldbetrag zu wählen oder bei Akzeptanzstellen
· die Karte in das Kartenzahlungsterminal einzuführen oder beim kontaktlosen Bezahlen

vor ein Terminal zu halten, das mit dem Logo für das kontaktlose Bezahlen gekenn-
zeichnet ist, und/oder der Zahlbetrag zu bestätigen, und

· – sofern vom Kartenzahlungsterminal oder von der Akzeptanzstelle gefordert – die 
PIN einzugeben oder ein papierhafter Beleg bzw. ein auf dem Display des Kartenzah-
lungsterminals angezeigter elektronischer Beleg zu unterschreiben, auf den die 
Kartendaten und der vollständige Zahlbetrag übertragen wurden. Bei der digitalen
Karte wird in der Regel am Kartenzahlungsterminal anstatt der PIN alternativ auch die 
Eingabe der Entsperrfunktion gefordert.

Wenn die Karte und das Kartenzahlungsterminal mit dem Logo für das kontaktlose 
Bezahlen gekennzeichnet sind, können Beträge innerhalb des von der Akzeptanzstelle 
vorgegebenen Kleinstbetragslimits auch ohne Eingabe der PIN oder der Entsperrfunktion 

und ohne Unterschrift durch den Karteninhaber kontaktlos autorisiert werden. Das er-
folgreiche Bezahlen wird dann durch ein optisches und/oder akustisches Signal bestätigt.
4.2 Nach vorheriger Abstimmung mit der Akzeptanzstelle kann der Karteninhaber beim 
Kauf von Waren und Dienstleistungen schriftlich per Fax oder Bestellkarte bzw. per Tele-
fon (Mail Order/Telephone Order) ausnahmsweise darauf verzichten, den Beleg zu 
unterzeichnen und stattdessen lediglich seine Kartennummer, das Laufzeitende der Karte 
und – sofern von der Akzeptanzstelle gefordert – die auf der Kartenrückseite vermerkte 
dreistellige Kartenprüfziffer angeben.
4.3 Bei Nutzung der Karte zur Autorisierung eines Zahlungsauftrags über das Internet 
dürfen lediglich der Name des Karteninhabers, die Kartenmarke (Mastercard/Visa), die 
Kartennummer, das Laufzeitende der Karte und die auf der Kartenrückseite genannte 
dreistellige Kartenprüfziffer, aber niemals die PIN angegeben werden. Sofern für Internet-
zahlungen innerhalb des EWR ein Verfahren zur starken Kundenauthentifizierung von 
der Akzeptanzstelle unterstützt und dessen Nutzung durch den Herausgeber gefordert 
wird, ist dieses vom Karteninhaber einzusetzen. Dabei muss eine Transaktion mit zwei von 
drei möglichen Authentifizierungselementen (Wissenselement, Besitzelement, Seinsele-
ment/Inhärenz) freigegeben werden: Wissenselemente (etwas, das nur der Karteninha-
ber weiß, wie die PIN, ein Kennwort oder die Antwort auf eine Sicherheitsfrage), Besitz-
elemente (etwas, das der Karteninhaber besitzt wie ein mobiles Endgerät zum Empfang 
von Transaktionsnummern oder der Freigabe von Nachrichten) und Seinselemente (et-
was, das der Karteninhaber ist, biometrische Merkmale wie beispielsweise Fingerabdruck, 
Gesichtserkennung etc.). Solche sicheren Bezahlverfahren für Internetzahlungen werden 
mit dem Karteninhaber in den „Sonderbedingungen und Verfahrenshinweise für die ge-
sicherte Authentifizierung bei Mastercard/Visa Card-Zahlungen im Internet“ vereinbart 
(Anlage zum Kartenantrag). Im Einzelfall kann auf das Verfahren zur starken Kundenau-
thentifizierung bei vom Karteninhaber veranlassten Transaktionen verzichtet werden, 
wenn es sich beispielsweise um Kleinstbetragszahlungen handelt, oder solche, die im 
Rahmen einer Transaktionsrisikoanalyse als risikoarm eingestuft wurden. Ebenso kann 
beispielsweise bei wiederkehrenden Zahlungen gleichen Betrags an eine Akzeptanzstelle 
nach der ersten Zahlung einer solchen Serie von der Verfahrensnutzung abgesehen wer-
den oder wenn der Karteninhaber die Akzeptanzstelle individuell auf eine Liste vertrau-
enswürdiger Empfänger aufgenommen hat, falls dies vom Herausgeber angeboten wird. 
Die Nutzung des Verfahrens zur starken Kundenauthentifizierung kann bei Akzeptanz-
stellen außerhalb des EWR optional vom Herausgeber gefordert werden.
4.4 Autorisierung, Unwiderruflichkeit und Blocken eines autorisierten Zahlbetrags
Mit der Verwendung der Karte oder deren Daten gemäß den Ziffern 2 und 4.1 bis 4.3 
erteilt der Karteninhaber der Akzeptanzstelle die Zustimmung zur Ausführung des Zah-
lungsvorgangs (Autorisierung). Soweit dafür zusätzlich eine PIN, der Bargeldbetrag, die 
Unterschrift oder ein sicheres Bezahlverfahren gemäß Ziffer 4.3 erforderlich ist, wird die 
Autorisierung erst mit deren Einsatz bzw. Eingabe erteilt. Mit Autorisierung ist zugleich 
die ausdrückliche Einwilligung des Karteninhabers erteilt, dass die Bank/der Herausgeber 
die für die Ausführung des Zahlungsauftrags notwendigen personenbezogenen Daten 
des Karteninhabers abruft, verarbeitet, übermittelt und speichert. Nach der Autorisierung 
kann der Karteninhaber den Zahlungsauftrag nicht mehr widerrufen.
Die Bank/der Herausgeber ist berechtigt, innerhalb des Verfügungsrahmens der Karte 
einen autorisierten Zahlbetrag zu blockieren, wenn
· der Zahlungsvorgang von der oder über die Akzeptanzstelle ausgelöst worden ist und
· der Karteninhaber auch der genauen Höhe des zu blockierenden Zahlbetrags 

zugestimmt hat.
Setzt der Karteninhaber seine Karte z. B. bei Hotel-, Mietwagenbuchungen oder an 
automatischen Tankstellen zur Absicherung eines noch nicht genau feststehenden, der 
Höhe nach aber begrenzten Zahlungsbetrags ein (Kautionszwecke), darf der Maximalbe-
trag blockiert werden.
Die Bank/der Herausgeber gibt den blockierten Zahlbetrag unbeschadet sonstiger gesetz-
licher oder vertraglicher Rechte unverzüglich frei, nachdem ihr/ihm der Zahlungsauftrag 
zugegangen ist (vgl. Ziffer 5).
4.5 Ablehnung von Zahlungsaufträgen
Die Bank/der Herausgeber ist berechtigt, die Ausführung eines Zahlungsauftrags abzuleh-
nen, wenn
· der für die Kartennutzung geltende Verfügungsrahmen gemäß Ziffer 5 nicht eingehal-

ten wurde,
· der Karteninhaber den Zahlungsauftrag nicht gemäß Ziffer 4.4 autorisiert hat (dieser z. B. 

ohne die geforderte PIN bzw. Unterschrift des Karteninhabers erteilt wurde),
· die PIN mehrfach falsch eingegeben und der PIN-Fehlbedienungszähler durch die Bank

noch nicht zurückgesetzt wurde,
· beim Bezahlen im Internet die notwendigen Daten nicht korrekt eingegeben wurden,
· der Verdacht eines Missbrauchs besteht oder
· die Karte gesperrt, gekündigt oder abgelaufen ist.
Über die Ablehnung sowie – sofern möglich – deren Gründe und Behebungsmög-
lichkeiten wird der Karteninhaber über den Geldautomaten, das Kartenzahlungsterminal 
oder durch die Akzeptanzstelle unterrichtet.
4.6 Ausführungsfrist und Wirksamkeit des autorisierten Zahlungsauftrags nach Zugang
Der Zahlungsvorgang wird von der oder über die Akzeptanzstelle ausgelöst. Der 
Zahlungsauftrag ist vom Zahlungsdienstleister der Akzeptanzstelle innerhalb der mit der 
Akzeptanzstelle vereinbarten Fristen (Ausführungsfrist) an den Herausgeber zu übermit-
teln. Nach Zugang des autorisierten Zahlungsauftrags beim Herausgeber ist dieser 
Auftrag wirksam.

5 Verfügungs- und Zahlungsrahmen
5.1 Der Karteninhaber darf seine Karte nur im Rahmen seiner Einkommens- und Vermö-
gensverhältnisse sowie im Rahmen seines Verfügungsrahmens verwenden, sodass ein 
Ausgleich seiner Umsätze vollständig und fristgerecht gewährleistet ist. Der Verfügungs-
rahmen setzt sich zusammen aus dem Zahlungsrahmen, der dem Karteninhaber mit 
Übersendung der Karte erstmals mitgeteilt wird, zuzüglich eines etwaigen Guthabens 
bzw. etwaiger gebuchter Guthabenzinsen sowie abzüglich der getätigten und noch nicht 
zugegangenen Zahlungsaufträge (Umsätze) und blockierten Zahlungsbeträge bzw. der 
zugegangenen und noch nicht ausgeglichenen Umsätze, etwaiger Kreditzinsen und 
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Entgelte. Der Zahlungsrahmen der Zusatzkarte ist Teil des Zahlungsrahmens der Hauptkarte.
Der Karteninhaber kann mit seiner Bank eine Änderung des Zahlungsrahmens vereinbaren.
5.2 Verfügbarkeit von Rückvergütungen, sonstigen Gutschriften oder Einzahlungen
Rückvergütungen aus Geschäften (vgl. Ziffer 10.3), sonstige Gutschriften oder Einzahlun-
gen zugunsten der Karte erhöhen den Verfügungsrahmen der Karte nach deren Eingang 
bei dem Herausgeber/der Bank (Verfügbarkeit). Guthaben wird taggleich mit Belas-
tungsbuchungen aus der Nutzung der Karte verrechnet. Sofern für eine Zusatzkarte kein 
eigener Zahlungsrahmen eingerichtet wurde, erhöhen Einzahlungen zugunsten einer 
Zusatzkarte den Verfügungsrahmen der Hauptkarte und aller darunter ausgegebenen 
Zusatzkarten.
5.3 Auch wenn der Karteninhaber seinen Verfügungsrahmen überschreitet, ist die Bank 
berechtigt, den Ausgleich der Forderungen, die aus der Nutzung der Karte und deren 
Daten entstehen, gemäß Ziffer 7 zu verlangen. Die Genehmigung einzelner Kartenum-
sätze führt nicht zur Einräumung eines Kredits oder zur Erhöhung des eingeräumten 
Kreditrahmens, sondern erfolgt in der Erwartung, dass ein Ausgleich der Umsätze bei 
Fälligkeit vollständig und fristgerecht gewährleistet ist.
5.4 Bei der BasicCard (Debitkarte) wird kein Zahlungsrahmen eingeräumt. BasicCards 
dürfen nur bis zur Höhe des Verfügungsrahmens eingesetzt werden. Ihr Verfügungsrah-
men setzt sich zusammen aus dem Guthaben und etwaiger gebuchter Guthabenzinsen 
sowie abzüglich der getätigten und noch nicht zugegangenen Zahlungsaufträge (Umsät-
ze) und blockierten Zahlungsbeträge bzw. der zugegangenen und belasteten Umsätze 
und etwaiger Entgelte. Es werden keine Zahlungszusagen über den Verfügungsrahmen 
hinaus ausgesprochen.
Der aktuelle Verfügungsrahmen der BasicCard kann jederzeit telefonisch unter der auf 
der Kartenrückseite bzw. der Umsatzaufstellung genannten Rufnummer des Karteninha-
ber- und Sperrservices erfragt werden.
In den Fällen, in denen z. B.
· Akzeptanzstellen keine Online-Autorisierung durchführen oder durchführen können 

(z. B. bei Mautstellen, Parkhäusern),
· Umsätze in fremder Währung gemäß Ziffer 8 umgerechnet werden oder
· Entgelte gemäß Ziffer 9 verlangt werden,
kann es zu Belastungen der BasicCard kommen, obwohl kein oder kein ausreichendes Gut-
haben auf der Karte vorhanden ist (negative Salden). Bei Einsatz der BasicCard zu Kautions-
zwecken (u. a. Hotel, Autovermietung) kann es zu einer den Zahlbetrag überschreitenden 
Belastung kommen, dessen maximale Überschreitung das Vertragsverhältnis zwischen 
Karteninhaber und Akzeptanzstelle üblicherweise regelt. Ziffer 5.3 gilt hier entsprechend.
5.5 Ziffer 5.4 gilt auch für die BasicCard für Jugendliche, sofern nicht abweichend in 
Ziffer 13 geregelt.

6 Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten des Karteninhabers
6.1 Unterschrift
Der Karteninhaber hat die Karte nach Erhalt unverzüglich auf dem Unterschriftsfeld 
(soweit vorhanden) zu unterschreiben.
6.2 Sorgfältige Aufbewahrung der Karte
Die Karte und deren Daten sind mit besonderer Sorgfalt aufzubewahren, um zu verhin-
dern, dass sie abhandenkommen oder missbräuchlich verwendet werden. Denn jede 
Person, die im Besitz der Karte oder ihrer Daten ist, hat die Möglichkeit, damit missbräuch-
liche Verfügungen zu tätigen.
6.3 Geheimhaltung der PIN
Der Karteninhaber hat dafür Sorge zu tragen, dass kein Anderer Kenntnis von seiner PIN 
erhält. Diese darf insbesondere nicht auf der Karte vermerkt, bei einer digitalen Karte nicht in 
demselben mobilen Endgerät gespeichert werden, das zur Nutzung der digitalen Karte ver-
wendet wird, oder in anderer Weise (z. B. nicht als getarnte Telefonnummer) zusammen mit der 
Karte oder deren Daten aufbewahrt werden. Sofern der Karteninhaber eine digitale Karte nutzt 
und der Zugriff auf das mobile Endgerät durch ein vom Karteninhaber wählbares Legitimations-
medium abgesichert werden kann (Entsperrfunktion), so darf er zur Absicherung des Zugriffs 
nicht dieselbe PIN verwenden, die ihm für die Karten mitgeteilt wurde oder die er selbst gewählt 
hat. Die PIN darf nur verdeckt an Kartenzahlungsterminals oder Geldautomaten eingegeben 
werden. Eine Übermittlung der PIN per Telefon, E-Mail oder Internetseite ist unzulässig. Jede 
Person, die die PIN kennt und in den Besitz der Karte kommt, hat die Möglichkeit, missbräuch-
liche Verfügungen zu tätigen (z. B. Bargeldabhebungen an Geldautomaten). Die Vorgaben zur 
PIN-Selbstwahl gemäß Ziffer 3.2 sind zu beachten.
6.4 Sorgfaltspflichten bei Internetzahlungen, beim mobilen Bezahlen und Schutz 
weiterer Authentifizierungselemente
Bei Einsatz der Karte im Internet hat der Karteninhaber darauf zu achten, dass die über-
mittelten Kartendaten verschlüsselt übertragen werden („https://“) und dass immer ein 
sicheres Bezahlverfahren gemäß Ziffer 4.3 eingesetzt wird, sofern von der Akzeptanzstel-
le unterstützt. Die Wissenselemente sind vom Karteninhaber entsprechend der Ziffer 6.3 
vor Kenntnisnahme durch Dritte zu schützen. Besitzelemente sind vor Missbrauch zu 
schützen, insbesondere indem der Zugriff unberechtigter Personen verhindert wird oder 
installierte Zahlungs- und Sicherheits-Apps so konfiguriert werden, dass sie von anderen 
Personen nicht genutzt werden können. Seinselemente dürfen insbesondere auf dem 
Endgerät nur verwendet werden, wenn nur die biometrischen Merkmale des Kartenin-
habers darauf verwendet werden. Beim mobilen Bezahlen darf der Code zum Entsperren 
niemals anderen mitgeteilt und keine biometrischen Erkennungsmerkmale anderer auf 
dem mobilen Endgerät hinterlegt werden.
6.5 Unterrichtungs- und Anzeigepflichten des Karteninhabers
Stellt der Karteninhaber den Verlust, Diebstahl oder eine missbräuchliche Verwendung 
seiner Karte oder deren Daten bzw. der PIN oder eines anderen Legitimationsmediums 
(z. B. mobiles Endgerät mit digitaler Karte) fest oder hat er einen entsprechenden Ver-
dacht, so hat er die Karte unverzüglich telefonisch unter der auf dem Übersendungs-
schreiben und der Umsatzaufstellung mitgeteilten 24-Stunden-Nummer (Sperrannahme-
Service) oder den Notrufnummern der internationalen Kartenorganisationen Mastercard 
bzw. Visa sperren zu lassen. Die Sperre gilt für die physische und für die digitale Karte. 
Durch die Sperre der digitalen Karte wird nicht die physische Karte und der Zugang zum 
mobilen Endgerät gesperrt. Eine Sperrung der sonstigen Funktionen auf dem mobilen 
Endgerät kann nur gegenüber dem jeweiligen Anbieter dieser Funktionen erfolgen.
Bei Diebstahl oder missbräuchlicher Verwendung muss der Karteninhaber unverzüglich 
nach der Sperre Anzeige bei der Polizei erstatten und dies der Bank nachweisen (z. B. 
durch Zusendung einer Kopie der Anzeige oder durch Nennung der Tagebuchnum-
mer/Vorgangsnummer der aufnehmenden Dienststelle).

6.6 Der Karteninhaber hat die Bank unverzüglich (ohne schuldhaftes Zögern) nach Fest-
stellung eines nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvorgangs zu un-
terrichten. Beanstandungen und Reklamationen an Umsatzinformationen oder am Inhalt 
der Umsatzaufstellung bzw. der Belastung des Abrechnungskontos bei der Zahlungswei-
se „Direct Debit“ (vgl. Ziffer 7.2) sind unverzüglich, d. h. ohne schuldhafte Verzögerung, 
nach deren Zugang der Bank mitzuteilen.
6.7 Änderungen der Anschrift, des Namens und der sonstigen im Kartenantrag gemach-
ten Angaben des Inhabers der Karte, insbesondere Bankverbindungen oder Angaben 
zum abweichenden Inhaber des Abrechnungskontos sind der Bank unverzüglich in Text-
form mitzuteilen.
6.8 Aufwendungen und Schäden, die aus einer Verletzung der Sorgfalts- und Mitwir-
kungspflichten gemäß Ziffer 6 entstehen, hat der Karteninhaber zu ersetzen.

7 Zahlungsverpflichtung des Karteninhabers
7.1 Der Herausgeber ist gegenüber den Akzeptanzstellen, Geldautomatenbetreibern und 
bargeldauszahlenden Stellen verpflichtet, die vom Karteninhaber autorisierten Zahlungs-
aufträge zu begleichen. Der Herausgeber hat daher einen Aufwendungsersatzanspruch 
gegenüber dem Karteninhaber in Höhe der von ihm autorisierten Zahlungen sowie der 
von ihm zu tragenden Entgelte und verkauft diesen Anspruch an die Bank.
Die Aufwendungsersatzansprüche für die geleisteten Zahlungen, die aus der Verwen-
dung der Karte resultierenden Entgelte sowie etwaige Geldeingänge, Kredit- und/oder 
Guthabenzinsen werden von der Bank – außer bei der Zahlungsweise „Direct Debit“ ge-
mäß Ziffer 7.2 – in einer Umsatzaufstellung saldiert. Der Umsatzsaldo sowie der zu 
begleichende Betrag inkl. des Datums der Belastung werden, sofern Umsätze getätigt 
wurden, mindestens einmal monatlich auf dem vereinbarten Kommunikationsweg mitge-
teilt (Umsatzinformationen). Die Benachrichtigungsfrist vor Fälligkeitsdatum wird mit 
mindestens fünf Werktagen vereinbart.
Der Versand der Umsatzaufstellung erfolgt – für Zusatzkarten mit Zustimmung des Zusatz-
karteninhabers – an den Inhaber der Hauptkarte bzw. bei der BasicCard für Jugendliche an 
die/den Sorgeberechtigten (vgl. Ziffer 13). Der Umsatzsaldo bzw. der zu begleichende Betrag 
ist mit Erteilung der Umsatzaufstellung zur Zahlung fällig und gemäß der im Kartenantrag 
gewählten Zahlungsweise auszugleichen.
7.2 Bei Karten in der Zahlungsweise „Direct Debit“ (Debitkarten) wird jeder einzelne 
Umsatz zeitnah ausgeglichen. Die Mitteilung der Umsatzinformationen erfolgt über die 
Kontoauszüge des Abrechnungskontos.
7.3 Ist der Empfänger der Umsatzaufstellung nicht (Mit-)Inhaber des Abrechnungskontos, 
so hat er den Inhaber des Abrechnungskontos insbesondere über die Höhe der Belastung 
und das Belastungsdatum zu informieren.

8 Wechselkurs bei Fremdwährung
8.1 Bei Zahlungsvorgängen innerhalb des EWR in Währungen eines Staates außerhalb 
des EWR (Drittstaatenwährung) und bei Zahlungsvorgängen außerhalb des EWR 
(Drittstaaten) aus dem Einsatz der Karte oder ihrer Daten rechnet grundsätzlich die 
jeweilige internationale Kartenorganisation Mastercard bzw. Visa (nachfolgend kurz 
„Kartenorganisation(en)“) den Betrag zu dem von ihr für die jeweilige Abrechnung 
festgesetzten Wechselkurs in Euro um und belastet der Bank einen Euro-Betrag. Der 
Karteninhaber hat der Bank diesen Euro-Betrag zu ersetzen. Der Fremdwährungsumsatz, 
der Euro-Betrag und der sich daraus ergebende Kurs werden über die Umsatzaufstellung 
und bei der Zahlungsweise „Direct Debit“ über den Kontoauszug des Abrechnungskontos 
mitgeteilt. Dieser Kurs stellt zugleich den Referenzwechselkurs dar.
Änderungen der von den Kartenorganisationen festgesetzten Wechselkurse werden 
unmittelbar und ohne vorherige Benachrichtigung wirksam. Maßgeblicher Zeitpunkt für 
die Abrechnung des Fremdwährungsumsatzes ist der von der Einreichung des Zahlungs-
vorgangs durch die Akzeptanzstelle bei ihrem Zahlungsdienstleister abhängige nächstmög-
liche Abrechnungstag der jeweiligen Kartenorganisation.
8.2 Abweichend davon rechnet die Bank bei Zahlungsvorgängen in einer anderen EWR-
Währung innerhalb des EWR aus dem Einsatz der Karte oder ihrer Daten den Betrag zum 
letzten verfügbaren Euro-Referenzwechselkurs der Europäischen Zentralbank (Referenz-
wechselkurs) in Euro um (abrufbar auf https://www.ecb.europa.eu unter „Statistics“ und 
„Euro foreign exchange reference rates“). Änderungen des Wechselkurses werden unmit-
telbar und ohne vorherige Benachrichtigung wirksam. Der Fremdwährungsumsatz, der Euro-
Betrag und der Wechselkurs werden dem Karteninhaber mitgeteilt.

9 Entgelte und Auslagen
9.1 Alle vom Karteninhaber zu zahlenden Entgelte und Auslagen ergeben sich aus dem 
Preis- und Leistungsverzeichnis der Bank. Für besondere Leistungen des Herausgebers 
bzw. der Bank, wie z. B. die Ausstellung einer Ersatzkarte oder Ersatz-PIN, für die Nutzung 
des Bargeldservices und den Auslandseinsatz, sind in der Regel gesonderte Entgelte zu 
zahlen.
9.2 Für Änderungen von Entgelten gilt Ziffer 19.
9.3 Entgelte Dritter für den Einsatz der Karte werden in der Regel von der Akzep-
tanzstelle vor dem Bezahlvorgang bekanntgegeben. Ziffer 10.2 gilt ergänzend.

10 Umsatzkontrolle, Beanstandungen, Rückvergütung
10.1 Der Empfänger der Umsatzaufstellung/Kontoauszüge hat die Umsatzinformationen 
sowie sonstige Abrechnungen und Anzeigen umgehend nach Erhalt auf ihre Richtigkeit 
und Vollständigkeit zu überprüfen und die Bank unverzüglich nach Feststellung eines 
nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvorgangs aus der Nutzung der 
Karte oder deren Daten zu unterrichten. Ist der Empfänger der Umsatzaufstel-
lung/Kontoauszüge nicht zugleich Inhaber der betroffenen Karte oder (Mit-)Inhaber des 
Abrechnungskontos, so hat er sich zur Überprüfung der Umsatzinformationen mit dem 
Inhaber der Karte bzw. des Abrechnungskontos selbst abzustimmen. Die Ziffern 6.5 und 
6.6 gelten ergänzend. Beanstandungen und Reklamationen der Umsatzaufstellung oder 
einzelner Positionen berechtigen nicht zur Rückgabe der Belastung des Abrechnungskontos. 
10.2 Reklamationen und Beanstandungen aus dem Vertragsverhältnis zwischen Karteninhaber und 
Akzeptanzstelle sind unmittelbar zwischen diesen zu klären; sie berühren nicht die Zahlungs-
verpflichtungen des Karteninhabers gemäß Ziffer 7 dieser Bedingungen.
10.3 Rückvergütungen aus Geschäften, die unter Verwendung der Karte oder deren Daten 
geschlossen wurden, darf die Akzeptanzstelle dem Karteninhaber gegenüber nicht durch 
bare oder unbare Zahlungen, sondern nur in Form von Gutschriftbelegen, die die Akzep-
tanzstelle dem Karteninhaber aushändigt, erbringen. Deren Verfügbarkeit ist in Ziffer 5.2 
geregelt. Wenn nach zwei Monaten keine Gutschrift in den Umsatzinformationen ersichtlich 
ist, hat der Karteninhaber der Bank eine Kopie des Gutschriftbelegs vorzulegen.
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11 Haftung, Erstattungs- und Schadenersatzansprüche
11.1 Haftung des Karteninhabers
11.1.1 Erstattung bei nicht autorisierten Zahlungsvorgängen
Für nicht autorisierte Zahlungsvorgänge aus der Nutzung der Karte oder deren Daten 
haftet der Karteninhaber grundsätzlich nicht. Die Bank hat gegen ihn keinen Anspruch 
auf Ersatz ihrer Aufwendungen. Wurde der Betrag dem Abrechnungskonto belastet, 
bringt die Bank dieses Konto unverzüglich nach Kenntnisnahme des nicht autorisierten 
Zahlungsvorgangs, auf jeden Fall spätestens bis zum Ende des folgenden Geschäftstags 
wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne die Belastung des nicht autorisierten 
Zahlungsvorgangs befunden hätte. Dies gilt auch für eventuelle Zinsen aus Verträgen 
gemäß den Ziffern 1.3 und 1.4.
11.1.2 Erstattung bei missbräuchlicher Nutzung der Karte und bei Verletzung von 
Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten
Bestehen berechtigte Gründe für den Verdacht eines betrügerischen Verhaltens des 
Karteninhabers und hat die Bank diesen einer zuständigen Behörde in Textform mitge-
teilt, hat die Bank ihre Verpflichtung aus Ziffer 11.1.1 Satz 3 unverzüglich zu prüfen und 
zu erfüllen, wenn sich der Betrugsverdacht nicht bestätigt. Hat der Karteninhaber in 
betrügerischer Absicht gehandelt oder seine Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten gemäß 
Ziffer 6 vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt, ist er der Bank zum Ersatz des gesamten 
daraus entstehenden Schadens verpflichtet. Für etwaige Schäden, die der Bank durch eine 
nicht unverzügliche Beanstandung des Karteninhabers am Inhalt der Umsatzinformatio-
nen entstehen, haftet der Karteninhaber unbegrenzt. Für Schäden nach der Sperranzeige 
oder die entstanden sind, weil die Bank keine jederzeitige Sperrmöglichkeit angeboten 
hat, haftet der Karteninhaber nur, wenn er in betrügerischer Absicht gehandelt hat.
Der Karteninhaber ist nicht zum Schadensersatz verpflichtet, wenn die Bank oder der Herausge-
ber keine starke Kundenauthentifizierung verlangt oder die Akzeptanzstelle oder ihr Zahlungs-
dienstleister eine starke Kundenauthentifizierung nicht akzeptiert haben.
11.2 Ansprüche bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Ausführung eines 
autorisierten Zahlungsauftrags
11.2.1 Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung eines autorisierten 
Zahlungsauftrags kann der Karteninhaber von der Bank die unverzügliche und ungekürz-
te Erstattung des Zahlungsbetrags einschließlich etwaiger Entgelte und Zinsen verlangen. 
Wurde der Betrag einem Abrechnungskonto belastet, bringt die Bank dieses wieder auf 
den Stand, auf dem es sich ohne den nicht erfolgten oder fehlerhaften Zahlungsvorgang 
befunden hätte.
11.2.2 Ist der Zahlbetrag verspätet beim Zahlungsdienstleister der Akzeptanzstelle einge-
gangen, sind die Ansprüche des Karteninhabers nach Ziffer 11.2.1 ausgeschlossen. Ist dem 
Karteninhaber durch die Verspätung ein Schaden entstanden, haftet die Bank nach 
Ziffer 11.2.3. Wurde ein autorisierter Zahlungsauftrag nicht, fehlerhaft oder verspätet aus-
geführt, wird die Bank/der Herausgeber den Zahlungsauftrag auf Verlangen des Karten-
inhabers nachvollziehen und ihn über das Ergebnis unterrichten.
11.2.3 Die Haftung der Bank gegenüber dem Karteninhaber ist für einen wegen nicht 
erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Ausführung eines Zahlungsauftrags entstandenen 
Schaden, der nicht bereits von Ziffer 11.2.1 erfasst ist, auf 12.500 EUR begrenzt. Dies gilt 
nicht für nicht autorisierte Zahlungsaufträge, bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, den 
Zinsschaden, soweit der Karteninhaber Verbraucher ist, und für Gefahren, die die Bank 
besonders übernommen hat. Die Bank hat hierbei ein Verschulden, das einer zwischen-
geschalteten Stelle zur Last fällt, wie eigenes Verschulden zu vertreten, es sei denn, der 
Karteninhaber hat diese vorgegeben. Handelt es sich bei dem Karteninhaber nicht um 
einen Verbraucher oder erfolgt der Einsatz der Karte in einem Land außerhalb 
Deutschlands und des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) (Drittstaat) oder in der 
Währung eines Staates außerhalb des EWR (Drittstaatenwährungszahlung), beschränkt 
sich die Haftung der Bank für das Verschulden einer an der Abwicklung des Zahlungsvor-
gangs beteiligten Stelle auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung einer solchen 
Stelle. Hat der Karteninhaber durch ein schuldhaftes Verhalten zur Entstehung des Scha-
dens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem 
Umfang Bank und Karteninhaber den Schaden zu tragen haben.
11.3 Ausschlussfrist
Ansprüche gegen die Bank nach den Ziffern 11.1 bis 11.2 sind ausgeschlossen, wenn der 
Karteninhaber die Bank nicht spätestens 13 Monate nach dem Tag der Belastung mit 
einem nicht autorisierten oder fehlerhaften Zahlungsvorgang hiervon unterrichtet hat. 
Der Lauf der 13-monatigen Frist beginnt nur, wenn die Bank den Karteninhaber über die 
aus dem Zahlungsvorgang resultierende Belastungsbuchung entsprechend dem für 
Umsatzinformationen vereinbarten Weg, spätestens innerhalb eines Monats nach der 
Belastungsbuchung, unterrichtet hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag der 
Unterrichtung maßgeblich. Haftungsansprüche nach Ziffer 11.2 kann der Karteninhaber 
auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der 
Einhaltung dieser Frist verhindert war.
11.4 Erstattung bei autorisierten Zahlungsvorgängen ohne genaue Betragsangabe
11.4.1 Hat der Karteninhaber einen Zahlungsvorgang autorisiert, ohne den genauen Be-
trag anzugeben, hat er einen Anspruch auf Erstattung des belasteten Betrags, wenn der 
Zahlungsbetrag den Betrag überschreitet, den er entsprechend seinem bisherigen Aus-
gabeverhalten, den Bedingungen des Kartenvertrags und den jeweiligen Umständen des 
Einzelfalls hätte erwarten können. Der Erstattungsanspruch besteht für die innerhalb des 
EWR getätigten Bestandteile des Zahlungsvorgangs nicht, wenn einer der beteiligten Zah-
lungsdienstleister außerhalb des EWR gelegen ist. Mit einem etwaigen Fremdwährungs-
umsatz zusammenhängende Gründe bleiben außer Betracht, wenn der vereinbarte Refe-
renzwechselkurs zugrunde gelegt wird (vgl. Ziffer 8). Der Karteninhaber ist verpflichtet, 
gegenüber der Bank die Sachumstände darzulegen, aus denen er seinen Erstattungsan-
spruch herleitet. Wurde der Betrag einem Abrechnungskonto belastet, bringt die Bank 
dieses Konto unverzüglich nach Darlegung der Sachumstände zur Herleitung des Erstat-
tungsanspruchs, auf jeden Fall spätestens bis zum Ende des folgenden Geschäftstags 
wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne die Belastung des nicht autorisierten 
Zahlungsvorgangs befunden hätte. Dies gilt auch für eventuelle Zinsen aus Verträgen 
gemäß den Ziffern 1.3 und 1.4.
11.4.2 Der Anspruch auf Erstattung ist ausgeschlossen, wenn er nicht innerhalb von acht 
Wochen nach dem Zeitpunkt der Belastung des Umsatzes auf dem Abrechnungskonto 
gegenüber der Bank geltend gemacht wird.
11.5 Haftungsausschluss
Ansprüche nach Ziffer 11 sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begründenden 
Umstände auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das 
diejenige Partei, die sich auf dieses Ereignis beruft, keinen Einfluss hat, und dessen Folgen 

trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht hätten vermieden werden können oder 
vom Zahlungsdienstleister aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt 
wurden.

12 Vollmacht/Gesamtschuldnerische Haftung
12.1 Mit der Unterzeichnung des Antrags für eine Zusatzkarte erteilt der künftige Inhaber 
der Zusatzkarte dem Hauptkarteninhaber Vollmacht, alle das Vertragsverhältnis betref-
fenden Erklärungen mit Wirkung auch für sich abzugeben oder entgegenzunehmen. Der 
Hauptkarteninhaber gestattet die Belastung der entstehenden Umsatzsalden respektive 
Einzelumsätze aller Zusatzkarten über den für die Hauptkarte vereinbarten Belastungsweg.
12.2 Sofern eine Zusatzkarte ausgegeben wird, haften der Inhaber der Hauptkarte und 
der Inhaber der Zusatzkarte für die mit der Zusatzkarte begründeten Zahlungsverpflich-
tungen als Gesamtschuldner, d. h. die Bank kann sowohl von dem Haupt- als auch von 
dem Zusatzkarteninhaber die Erfüllung sämtlicher Ansprüche fordern. Der Inhaber der 
Zusatzkarte haftet nicht für die mit der Hauptkarte begründeten Zahlungsverpflichtungen.
12.3 Beantragen oder halten die Inhaber eines Gemeinschaftskontos eine oder mehrere 
Karten, bei denen das Gemeinschaftskonto als Abrechnungskonto angegeben wurde, 
haften alle Kontoinhaber für die mit der jeweiligen Karte begründeten Zahlungsver-
pflichtungen abweichend von Ziffer 12.2 als Gesamtschuldner. Weiter erteilen die Inhaber 
eines Gemeinschaftskontos dem Hauptkarteninhaber Vollmacht, alle das Vertragsverhält-
nis betreffenden Erklärungen mit Wirkung auch für sie abzugeben oder entgegenzuneh-
men. Das Recht jedes einzelnen Gemeinschaftskontoinhabers auf Kündigung gemäß 
Ziffer 16.1 bleibt davon unberührt.
12.4 Für die BasicCard für Jugendliche gilt Ziffer 13.

13 BasicCard für Jugendliche (Debitkarte)
13.1 Der/Die Sorgeberechtigte(n) kann/können stellvertretend für einen Jugendlichen im 
Alter von 12 bis 18 Jahren eine BasicCard beantragen. Die Karte lautet auf den Namen 
des Jugendlichen. Die BasicCard wird für eine kartentypische Laufzeit (drei bis vier Jahre) 
ausgestellt, und zwar auch dann, wenn das Ende der Gültigkeitsdauer nach Vollendung 
des 18. Lebensjahres liegt.
13.2 Rechtlich ist für die Verpflichtungen aus dem Kartenvertrag (insbesondere Zahlungs-
verpflichtung gemäß den Ziffern 7, 9 und 13.4, Einhaltung der Sorgfalts- und Mitwir-
kungspflichten gemäß Ziffer 6 und Haftung bei vorsätzlicher oder grob schuldhafter Ver-
letzung gemäß Ziffer 11), die bis zur Volljährigkeit des Jugendlichen entstehen, der/die 
Sorgeberechtigte(n) verantwortlich. Er/Sie hat/haben den Jugendlichen als Empfänger der 
Karte über die Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten gemäß Ziffer 6 aufzuklären und dafür 
Sorge zu tragen, dass diese vom Jugendlichen beachtet und eingehalten werden.
13.3 Der/Die Sorgeberechtigte(n) willigt/willigen mit Einzahlung eines Guthabens durch 
ihn/sie oder durch einen Dritten mit seiner/ihrer Zustimmung zugunsten der BasicCard 
darin ein, dass der Jugendliche über dieses Guthaben mittels der BasicCard verfügt.
13.4 Für negative Salden gemäß Ziffer 5.4 oder für Aufwendungen, die aus der weiteren 
Nutzung der gekündigten Karte bis zu ihrer Rückgabe an die Bank entstehen (vgl. Ziffer 
17.1), besteht der Aufwendungsersatzanspruch ausschließlich gegenüber dem/den Sor-
geberechtigten.
13.5 Die BasicCard kann bis zur Volljährigkeit des Jugendlichen von dem/den Sorgebe-
rechtigten oder dem Jugendlichen selbst gekündigt werden. Darüber hinaus gilt Ziffer 16.
13.6 Abweichend von Ziffer 13.1 Satz 2 kann der Kartenvertrag der BasicCard auf Wunsch 
auf den Namen eines Sorgeberechtigten und zugunsten des Jugendlichen geschlossen wer-
den. In diesem Fall bleibt der Sorgeberechtigte, abweichend von Ziffer 13.2, über den Zeit-
punkt der Volljährigkeit des jugendlichen Karteninhabers hinaus bis zur Beendigung (Kündi-
gung) des Kartenvertrags weiterhin verantwortlich im Sinne der Ziffern 13.2 und 13.4.

14 Zusatzleistungen und Funktionen
Soweit mit der Karte Zusatzleistungen (z. B. Versicherungen) oder Funktionen (z. B. 
Bonusprogramme) verbunden sind, wird der Karteninhaber hierüber gesondert infor-
miert. Für Zusatzleistungen und Funktionen gelten deren jeweilige Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen.

15 Eigentum und Gültigkeit
15.1 Die Karte bleibt Eigentum des Herausgebers. Sie ist nicht übertragbar und nicht 
vererbbar. Die Karte ist nur für den auf der Karte angegebenen Zeitraum gültig. Nach 
Ablauf der Gültigkeit ist die Bank berechtigt, die abgelaufene Karte zurückzuverlangen 
bzw. die Löschung der digitalen Karte zu verlangen oder selbst zu veranlassen. Endet die 
Berechtigung, die Karte zu nutzen, vorher (z. B. durch Kündigung des Kartenvertrags), so 
hat der Karteninhaber die Karte unaufgefordert und unverzüglich entwertet (z. B. durch 
Zerschneiden) an die Bank zurückzugeben bzw. die digitale Karte zu löschen.
15.2 Die Bank behält sich das Recht vor, die Karte auch während der Laufzeit gegen eine 
neue auszutauschen; Kosten entstehen dem Karteninhaber dadurch nicht. Die bisherige 
Karte ist unaufgefordert und unverzüglich entwertet (z. B. durch Zerschneiden) an die 
Bank zurückzugeben bzw. die digitale Karte zu löschen.

16 Vertragsdauer und Kündigung
16.1 Der Kartenvertrag und die mit ihm verbundenen Verträge gemäß den Ziffern 1.3 und 
1.4 werden auf unbestimmte Zeit geschlossen, sofern nichts Abweichendes vereinbart ist.
Der Kartenvertrag kann vom Karteninhaber jederzeit zum nächsten Monatsende in Textform 
gekündigt werden. Wurde der Kartenvertrag von den Inhabern eines Gemeinschaftskontos 
geschlossen, kann er jederzeit zum nächsten Monatsende auch von jedem Gemeinschafts-
kontoinhaber in Textform gekündigt werden, der nicht Hauptkarteninhaber ist. Die Bank oder 
der Herausgeber können den Kartenvertrag mit einer Frist von zwei Monaten zum Ende eines 
Kalendermonats in Textform kündigen.
16.2 Mit der Kündigung der Hauptkarte ist zugleich das Vertragsverhältnis über die 
Zusatzkarte gekündigt. Eine Zusatzkarte kann separat sowohl durch den Haupt- als auch 
den Zusatzkarteninhaber gekündigt werden.
16.3 Die Bank kann den Kartenvertrag fristlos kündigen, wenn ein wichtiger Grund 
vorliegt, durch den die Fortsetzung des Kartenvertrags auch unter angemessener 
Berücksichtigung der berechtigten Belange des Karteninhabers für die Bank unzumutbar 
ist. Ein solcher Grund liegt insbesondere vor, wenn der Karteninhaber unrichtige Angaben 
über seine Vermögenslage gemacht hat, wenn mindestens zweimal die Belastung zum 
Ausgleich des zu begleichenden Betrags gemäß Ziffer 7 zurückgegeben wird oder wenn 
eine wesentliche Verschlechterung seiner Vermögenslage eintritt oder einzutreten droht 
und dadurch die Erfüllung der Zahlungsverpflichtung gegenüber der Bank gefährdet ist.
16.4 Durch die Kündigung des Kartenvertrags wird bei Karten mit Guthaben- und/oder 
Kreditfunktion parallel der zusätzliche Vertrag über das Einlagengeschäft und/oder die 
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Kreditgewährung mit der Bank (vgl. Ziffer 1.3) bzw. der Verbraucher-Rahmenkredit-
vertrag easyCredit-Finanzreserve mit der TeamBank (vgl. Ziffer 1.4) entsprechend den 
Regelungen des Kreditvertrags gekündigt.
16.5 Der zusätzliche Vertrag über das Einlagengeschäft und/oder die Kreditgewährung 
(vgl. Ziffer 1.3) kann gesondert gekündigt werden.
16.6 Mit Kündigung/Beendigung des Verbraucher-Rahmenkreditvertrags easyCredit-Finanzre-
serve mit der TeamBank (vgl. Ziffer 1.4) endet der Kartenvertrag, ohne dass es einer separaten 
Kündigung bedarf, es sei denn, Karteninhaber und TeamBank bzw. Bank einigen sich spätestens 
einen Monat vor Ablauf der easyCredit-Finanzreserve auf einen Neuabschluss oder eine auto-
matische Verlängerung bzw. auf eine andere Zahlungsweise.

17 Folgen der Kündigung
17.1 Mit Wirksamwerden der Kündigung darf die Karte nicht mehr benutzt werden. Die 
Aufwendungen, die aus der weiteren Nutzung der gekündigten Karte bis zu ihrer Rückgabe 
an die Bank entstehen, hat der Karteninhaber – bzw. haben die gemäß den Ziffern 12.2 bis 
12.3 gesamtschuldnerisch Haftenden und bei der BasicCard für Jugendliche der/die Sorge-
berechtigte(n) gemäß den Ziffern 13.4 und 13.6 – zu tragen. Unabhängig davon wird die 
Bank zumutbare Maßnahmen ergreifen, um Verfügungen mit gekündigten Karten nach 
Wirksamwerden der Kündigung zu unterbinden.
17.2 Mit Wirksamwerden der Kündigung des zusätzlichen Vertrags über das Einla-
gengeschäft und/oder die Kreditgewährung mit der Bank (vgl. Ziffer 1.3) ist letztere 
verpflichtet, etwaiges Guthaben samt aufgelaufenen Zinsen auf das zu diesem Zeitpunkt 
gültige Abrechnungskonto der Karte zu überweisen. Im Falle einer Kreditgewährung ist 
der gewährte Kredit samt ausstehender Kreditzinsen mit Wirksamwerden der Kündigung 
des Kreditvertrags fällig gestellt und wird dem zu diesem Zeitpunkt gültigen 
Abrechnungskonto der Karte belastet.

18 Einziehung und Sperre der Karte
18.1 Die Bank darf die Karte sperren, den Einzug der Karte veranlassen bzw. die Löschung 
der digitalen Karte verlangen oder selbst veranlassen, wenn sie berechtigt ist, den 
Kartenvertrag aus wichtigem Grund zu kündigen (vgl. Ziffer 16.3). Die Bank ist zur 
Einziehung, Sperre bzw. Löschung auch berechtigt, wenn
· sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit der Karte dies rechtfertigen 

oder
· eine nicht autorisierte oder betrügerische Verwendung der Karte oder deren Daten

oder ein diesbezüglich begründeter Verdacht vorliegt oder
· die Nutzungsberechtigung der Karte durch Ablauf oder aufgrund ordentlicher Kündi-

gung endet.
18.2 Die Bank wird den Karteninhaber über den Grund der Sperre bzw. Löschung 
unterrichten. Sie wird die Karte entsperren oder diese durch eine neue Karte ersetzen, 
wenn die Gründe für die Sperre bzw. Löschung nicht mehr gegeben sind. Auch hierüber 
wird sie den Karteninhaber unterrichten.

19 Änderungen
19.1 Änderungsangebot
Änderungen dieser Vertragsbedingungen werden dem Kunden spätestens zwei Monate 
vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat 
der Kunde mit der Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kom-
munikationsweg vereinbart (z. B. das Online-Banking), können die Änderungen auch auf 
diesem Wege angeboten werden.
19.2 Annahme durch den Kunden
Die von der Bank oder dem Herausgeber angebotenen Änderungen werden nur wirk-
sam, wenn der Kunde diese annimmt, gegebenenfalls im Wege der nachfolgend geregel-
ten Zustimmungsfiktion.
19.3 Annahme durch den Kunden im Wege der Zustimmungsfiktion
Das Schweigen des Kunden gilt nur dann als Annahme des Änderungsangebots (Zustim-
mungsfiktion), wenn
a) das Änderungsangebot der Bank oder des Herausgebers erfolgt, um die Übereinstim-
mung der vertraglichen Bestimmungen mit einer veränderten Rechtslage wiederherzu-
stellen, weil eine Bestimmung dieser Vertragsbedingungen
· aufgrund einer Änderung von Gesetzen, einschließlich unmittelbar geltender Rechts-

vorschriften der Europäischen Union, nicht mehr der Rechtslage entspricht oder
· durch eine rechtskräftige gerichtliche Entscheidung, auch durch ein Gericht erster 

Instanz, unwirksam wird oder nicht mehr verwendet werden darf oder
· aufgrund einer verbindlichen Verfügung einer für die Bank oder den Herausgeber

zuständigen nationalen oder internationalen Behörde (z. B. der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht oder der Europäischen Zentralbank) nicht mehr mit den 
aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen der Bank oder des Herausgebers in Einklang zu 
bringen ist und

b) der Kunde das Änderungsangebot der Bank oder des Herausgebers nicht vor dem vor-
geschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen abgelehnt hat.
Die Bank oder der Herausgeber wird den Kunden im Änderungsangebot auf die Folgen
seines Schweigens hinweisen.
19.4 Ausschluss der Zustimmungsfiktion
Die Zustimmungsfiktion findet keine Anwendung
· bei Änderungen der Nummer 19
· bei Änderungen, die die Hauptleistungspflichten des Vertrags und die Entgelte für 

Hauptleistungen betreffen, oder
· bei Änderungen von Entgelten, die auf eine über das vereinbarte Entgelt für die 

Hauptleistung hinausgehende Zahlung des Verbrauchers gerichtet sind, oder
· bei Änderungen, die dem Abschluss eines neuen Vertrags gleichkommen, oder
· bei Änderungen, die das bisher vereinbarte Verhältnis von Leistung und Gegenleistung

erheblich zugunsten der Bank oder des Herausgebers verschieben würden.
In diesen Fällen wird die Bank oder der Herausgeber die Zustimmung des Kunden zu den 
Änderungen auf andere Weise einholen.
19.5 Kündigungsrecht des Kunden bei der Zustimmungsfiktion
Macht die Bank oder der Herausgeber von der Zustimmungsfiktion Gebrauch, kann der 
Kunde den von der Änderung betroffenen Vertrag vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt 
des Wirksamwerdens der Änderungen auch fristlos und kostenfrei kündigen. Auf dieses 
Kündigungsrecht wird die Bank oder der Herausgeber den Kunden in ihrem Änderungs-
angebot besonders hinweisen.

20 Datenschutzinformation
Der Karteninhaber kann seine Rechte auf Auskunft, Berichtigung und Löschung bzw. 
Sperrung gegenüber der Bank geltend machen (vgl. Ziffer 1.1). Zudem kann sich der Kar-
teninhaber auch an den Herausgeber wenden. Der Karteninhaber erhält ergänzende In-
formationen zum Datenschutz als „Datenschutzinformationen zu Ihrer Mastercard/Visa 
Card (Debit- oder Kreditkarte)“.

21 Allgemeine Geschäftsbedingungen
Für den gesamten Geschäftsverkehr gelten ergänzend die Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen der Bank. Bei Nutzung des Online-Bankings zur Abfrage der Umsätze und des 
Saldos der Karte gelten ergänzend die „Sonderbedingungen für das Online-Banking“. Bei 
der Nutzung des elektronischen Versands der Umsatzaufstellung in das Postfach im Online-
Banking des Hauptkarteninhabers gelten ferner zusätzlich die „Sonderbedingungen über 
die Nutzung des elektronischen Postfachs“.

22 Salvatorische Klausel
Sollte eine der Bestimmungen dieses Vertrags ganz oder teilweise rechtsunwirksam sein 
oder werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht be-
rührt. Eine durch die Unwirksamkeit einer Bestimmung dieses Kartenvertrags etwa entste-
hende Lücke ist im Wege der ergänzenden Vertragsauslegung unter Berücksichtigung der 
Interessen der Vertragsparteien sinngemäß auszufüllen.

23 Sonstiges
23.1 Es ist das deutsche Recht anwendbar, die Vertragssprache ist Deutsch. Es gilt der 
allgemeine Gerichtsstand nach § 12 Zivilprozessordnung (ZPO), also im Regelfall der 
Wohn- oder Geschäftssitz des Beklagten.
23.2 Informationen zur Möglichkeit einer außergerichtlichen Streitschlichtung können dem 
Preis- und Leistungsverzeichnis der Bank entnommen werden.

Seite 53



Seite 54



Seite 55



Seite 56



Seite 57



Seite 58



Seite 59



Seite 60



Seite 61



Seite 62



Seite 63



Seite 64



Seite 65



210 2605 I    09.22  

Allgemeine Bedingungen für Kredite und Darlehen
„Kredit” im Sinne dieser Bedingungen sind sämtliche Kredite und Darlehen.

1 Einschränkung der Übertragbarkeit: Der Anspruch auf Auszahlung des Kredits ist bei Kreditnehmern, die keine Verbraucher sind, nur mit Zu-
stimmung der Bank abtretbar oder verpfändbar.
2 Aufrechnungsbefugnis: Ein Kunde, der kein Verbraucher ist, kann gegen Forderungen der Bank nur aufrechnen, wenn seine Forderungen un-
bestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. Diese Aufrechnungsbeschränkung gilt nicht für eine vom Kunden zur Aufrechnung gestellte Forde-
rung, die ihren Rechtsgrund in einem Darlehen oder einer Finanzierungshilfe gemäß §§ 513 und 491 bis 512 BGB hat.
3 Kreditkonto und Kostenverrechnung: Die Bank wird dem Kreditnehmer, soweit erforderlich, Kreditkonten einrichten. Kosten können mit der 
nächsten fälligen Leistungsrate verrechnet werden. Soweit nichts anderes vereinbart, wird der Kredit dem angegebenen Rückzahlungskonto gutge-
schrieben, dem auch fällige Beträge belastet werden.
4 Kreditrahmen, Überschreitungen: Der Kreditnehmer kann Verfügungen nur im Rahmen des eingeräumten Kredits vornehmen. Sollte es den-
noch zu einer Inanspruchnahme über den Rahmen des eingeräumten Kredits hinaus kommen, so ist der darüber hinausgehende Betrag unverzüg-
lich an die Bank zu zahlen; für derartige Überziehungen fällt ein Überziehungszins an, der sich nach der mit der Bank getroffenen Vereinbarung und 
den Informationen richtet, die die Bank dem Kreditnehmer übermittelt. Auch wenn Überschreitungen des eingeräumten Kredits geduldet worden 
sind, erweitern diese nicht den ursprünglich eingeräumten Kreditrahmen.
5 Vertragssprache, Unterlagen: Die Vertragssprache ist Deutsch. Sämtliche Unterlagen sind in deutscher Sprache zur Verfügung zu stellen.
6 Entfällt.
7 Ordentliche Kündigung oder vorzeitige Erfüllung des Kreditnehmers
7.1 Kündigung von Krediten mit Sollzinsbindung: Der Kreditnehmer kann einen Kreditvertrag mit einem gebundenen Sollzinssatz ganz oder teil-
weise kündigen,
– wenn die Sollzinsbindung vor der für die Rückzahlung bestimmten Zeit endet und keine neue Vereinbarung über den Sollzinssatz getroffen ist,

unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Monat, frühestens für den Ablauf des Tages, an dem die Sollzinsbindung endet; ist eine An-
passung des Sollzinssatzes in bestimmten Zeiträumen bis zu einem Jahr vereinbart, so kann der Kreditnehmer jeweils nur für den Ablauf des
Tages, an dem die Sollzinsbindung endet, kündigen;

– in jedem Fall nach Ablauf von zehn Jahren nach dem vollständigen Empfang unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Monaten; wird
nach dem Empfang des Kredits eine neue Vereinbarung über die Zeit der Rückzahlung oder den Sollzinssatz getroffen, so tritt der Zeitpunkt
dieser Vereinbarung an die Stelle des Zeitpunktes des Empfangs.

7.2 Kündigung von Krediten mit veränderlichem Sollzinssatz: Der Kreditnehmer kann einen Kreditvertrag mit veränderlichem Zinssatz jederzeit 
unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten kündigen.
7.3 Kündigung von unbefristeten Allgemein-Verbraucherdarlehensverträgen: Der Kreditnehmer kann einen Allgemein-Verbraucherdarlehens-
vertrag, bei dem eine Zeit für die Rückzahlung nicht bestimmt ist, ganz oder teilweise kündigen, ohne eine Frist einzuhalten.
7.4 Unterlassene Rückzahlung: Eine Kündigung des Kreditnehmers gilt als nicht erfolgt, wenn er den geschuldeten Betrag nicht binnen zwei Wo-
chen nach Wirksamwerden der Kündigung zurückzahlt.
7.5 Entfällt.
8 Außerordentliche Kündigung des Kreditnehmers: Eine fristlose Kündigung kann der Kreditnehmer nur dann aussprechen, wenn hierfür ein 
wichtiger Grund vorliegt, der es dem Kreditnehmer – auch unter angemessener Berücksichtigung der berechtigten Belange der Bank – unzumutbar 
werden lässt, den Kreditvertrag fortzusetzen.
Der Kreditnehmer kann einen Kreditvertrag, bei dem ein gebundener Sollzinssatz vereinbart und der Kredit durch ein Grund- oder Schiffspfandrecht 
gesichert ist, nach Ablauf von sechs Monaten nach vollständigem Empfang des Kredits unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten 
vorzeitig kündigen, wenn seine berechtigten Interessen dies gebieten. Ein solches Interesse liegt insbesondere vor, wenn der Kreditnehmer ein Be-
dürfnis nach einer anderweitigen Verwertung der zur Sicherung des Kredits beliehenen Sache hat.
9 Ordentliche Kündigung der Bank
9.1 Kündigung unbefristeter Kredite gegenüber Kreditnehmern, die keine Verbraucher sind: Kredite und Kreditzusagen gegenüber Kreditneh-
mern, die keine Verbraucher sind, für die weder eine Laufzeit noch eine abweichende Kündigungsregelung vereinbart ist, kann die Bank jederzeit 
ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Die Bank wird bei der Ausübung dieses Kündigungsrechts auf die berechtigten Belange des Kredit-
nehmers Rücksicht nehmen.
9.2 Kündigung unbefristeter Kredite gegenüber Verbrauchern: Kredite und Kreditzusagen gegenüber Verbrauchern, für die weder eine Lauf-
zeit noch eine abweichende Kündigungsregelung vereinbart ist, kann die Bank jederzeit unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von mindestens 
zwei Monaten kündigen. Kredite und Kreditzusagen, die auf einem laufenden Zahlungsverkehrskonto gemäß § 504 BGB als eingeräumte Überzie-
hungsmöglichkeit (Kontoüberziehung) zur Verfügung gestellt werden und die der Verbraucher auf Aufforderung der Bank oder spätestens nach 
drei Monaten zurückzuzahlen hat sowie auf einem laufenden Konto geduldete Überziehungen, kann die Bank jederzeit ohne Einhaltung einer 
Kündigungsfrist kündigen. Die Bank wird bei der Ausübung dieses Kündigungsrechts auf die berechtigten Belange des Kreditnehmers Rücksicht 
nehmen.
10 Außerordentliche Kündigung der Bank
10.1 Kündigung bei Vorliegen eines wichtigen Grundes: Die Bank kann den Kreditvertrag bei Vorliegen eines wichtigen Grundes, der ihr die 
Fortsetzung des Kreditverhältnisses bis zur vereinbarten Beendigung oder bis zum Ablauf einer Kündigungsfrist unzumutbar werden lässt, ohne 
Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Soweit der wichtige Grund in der Verletzung einer Pflicht aus dem Kreditvertrag besteht, wird die Bank 
erst nach erfolglosem Ablauf einer zur Abhilfe bestimmten Frist oder nach erfolgloser Abmahnung kündigen.
Ein solcher Grund liegt insbesondere vor, wenn
– der Kreditnehmer nicht regelmäßig der Offenlegung seiner wirtschaftlichen Verhältnisse nach Nummer 15 dieser Bedingungen nachkommt;
– das von der Bank finanzierte oder beliehene Objekt ohne ihre Zustimmung veräußert wird;
– die Zwangsversteigerung oder Zwangsverwaltung des Beleihungsobjektes ganz oder eines seiner Teile angeordnet wird;
– Prämien auf eine an die Bank abgetretene Lebensversicherung nicht pünktlich bezahlt werden oder eine solche Versicherung gekündigt wird
– oder planmäßige Sparleistungen auf einen an die Bank abgetretenen Bausparvertrag nicht pünktlich bezahlt werden oder der Bausparvertrag

gekündigt wird.
10.2 Kündigung bei wesentlicher Verschlechterung in den Vermögensverhältnissen: Wenn in den Vermögensverhältnissen des Kreditnehmers 
oder in der Werthaltigkeit einer für den Kredit gestellten Sicherheit eine wesentliche Verschlechterung eintritt oder einzutreten droht, durch die die 
Rückzahlung des Kredits, auch unter Verwertung der Sicherheit(en), gefährdet wird, kann die Bank den Kreditvertrag vor Empfang des Kredits im 
Zweifel stets, nach Empfang nur in der Regel fristlos kündigen.
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10.3 Kündigung wegen Zahlungsverzugs: Wegen Zahlungsverzugs kann die Bank nur kündigen
– bei Krediten für gewerbliche Zwecke oder eine selbstständige berufliche Tätigkeit, wenn der Kreditnehmer mit der Zahlung von fälligen Leis-

tungen länger als 14 Tage in Verzug ist und auch nach Nachfristsetzung durch die Bank von mindestens weiteren 14 Tagen nicht zahlt.
– bei Immobiliar-Verbraucherdarlehen im Sinne von § 491 Abs. 3 BGB mit Verbrauchern, wenn der Kreditnehmer mit mindestens zwei aufeinan-

derfolgenden Teilzahlungen ganz oder teilweise und mindestens 2,5 Prozent des Nennbetrags des Kredits in Verzug ist und die Bank dem Kre-
ditnehmer erfolglos eine zweiwöchige Frist zur Zahlung des rückständigen Betrags mit der Erklärung gesetzt hat, dass sie bei Nichtzahlung
innerhalb der Frist die gesamte Restschuld verlange.

– bei Allgemein-Verbraucherdarlehensverträgen, wenn der Kreditnehmer mit mindestens zwei aufeinanderfolgenden Teilzahlungen ganz oder
teilweise und mindestens zehn Prozent, bei einer Laufzeit von über 36 Monaten mit mindestens fünf Prozent des Nennbetrags des Kredits in
Verzug ist und die Bank dem Kreditnehmer erfolglos eine zweiwöchige Frist zur Zahlung des rückständigen Betrags mit der Erklärung gesetzt
hat, dass sie bei Nichtzahlung innerhalb der Frist die gesamte Restschuld verlange.

11 Verfahren und Abwicklung im Kündigungsfall
11.1 Kündigung: Die Kündigung erfolgt durch Erklärung gegenüber dem anderen Vertragsteil. Die Kündigung der Bank erfolgt durch Erklärung in 
Textform.
11.2 Freistellung: Bei der Beendigung des Kreditverhältnisses hat der Kreditnehmer die Bank von ihren Verpflichtungen freizustellen. Dies gilt auch, 
wenn die Bank bei einer vereinbarten Laufzeit den Avalkredit vorzeitig aus wichtigem Grund kündigt (Ziffer 10.1). Die Bank ist nicht verpflichtet, vor 
der Kündigung im Rahmen des genehmigten Kredits ausgestellte Wechsel oder Schecks einzulösen, die am Tag der Kündigung oder später 
vorgelegt werden.
11.3 Rücksichtnahme auf Belange des Kreditnehmers: Die Bank wird bei der Ausübung ihres Kündigungsrechts auf die berechtigten Belange des 
Kreditnehmers Rücksicht nehmen und ist jederzeit zu einem Gespräch über die Möglichkeiten einer einverständlichen Regelung bereit.
11.4 Frist zur Abwicklung: Im Fall einer Kündigung ohne Kündigungsfrist wird die Bank dem Kreditnehmer für die Abwicklung eine angemessene 
Frist einräumen. 
12 Schadensersatz
12.1 Nichtabnahmeentschädigung: Bei Nichtabnahme des Kredits infolge ernsthafter Erfüllungsverweigerung oder trotz Nachfristsetzung kann die 
Bank einen daraus entstehenden Schaden auf den endgültig nicht zur Auszahlung kommenden Kreditbetrag ersetzt verlangen.
12.2 Entfällt.
12.3 Schadensersatz wegen Pflichtverletzung: Wird bei einem Kredit mit Sollzinssatzbindung vor Ablauf der Sollzinsbindungsfrist dieser durch die 
Kündigung der Bank fällig, hat der Kreditnehmer den durch die vorzeitige Rückzahlung entstehenden Schaden zu ersetzen.
13 Verzug: Bei kalendermäßig bestimmten Geldleistungen, die der Kreditnehmer aufgrund des Kreditvertrags schuldet (wie z. B. Leistungsraten 
und Zinsen), tritt Verzug bei nicht termingemäßer Zahlung ein. Sofern nicht die Bank einen höheren oder der Kreditnehmer einen niedrigeren Ver-
zugsschaden nachweist, sind die Geldleistungen nach den §§ 497 Abs. 1 i. V. m. 288 Abs. 1 BGB ab Verzug für das Jahr mit fünf Prozentpunkten 
über dem jeweiligen Basiszinssatz zu verzinsen, der sich nach § 247 Abs. 1 S. 2 BGB zum 1. Januar und 1. Juli eines jeden Jahres verändern kann. Bei 
Immobiliar-Verbraucherdarlehensverträgen beträgt der Verzugszinssatz gemäß dem § 497 Abs. 4 BGB für das Jahr zweieinhalb Prozentpunkte über 
dem jeweiligen Basiszinssatz.
Ausbleibende Zahlungen können schwerwiegende Folgen für den Kreditnehmer haben (z. B. Zwangsverkauf) und die Erlangung eines Kredits erschweren.
14 Gesamtschuldner: Mehrere Kreditnehmer haften als Gesamtschuldner. Jeder Kreditnehmer kann allein über den eingeräumten Kredit verfügen.
15 Offenlegung der wirtschaftlichen Verhältnisse: Der Kreditnehmer ist während der Laufzeit des Kredits verpflichtet, der Bank auf Verlangen 
jederzeit alle gewünschten Auskünfte über seine wirtschaftlichen Verhältnisse zu erteilen und alle gewünschten Unterlagen jeweils unterschrieben 
und mit Datum versehen zur Verfügung zu stellen, damit sich die Bank ein klares, zeitnahes Bild über seine wirtschaftliche Lage machen sowie die 
Anforderungen des § 18 KWG und der Bankenaufsicht erfüllen kann. Bei nicht bilanzierenden Kreditnehmern kann es sich bei den gewünschten Un-
terlagen insbesondere handeln um die Einkommens- und Vermögensaufstellungen einschließlich aller Verbindlichkeiten, die Einnahmen- und Ausga-
benrechnung (Überschussrechnung), die Kopien der Steuerbescheide bzw. der Steuererklärungen sowie bei bilanzierenden Kreditnehmern insbeson-
dere um den testierten oder bestätigten Jahresabschluss mit Anhang und Lagebericht sowie den Konzernabschluss jeweils mit den dazugehörigen 
Geschäfts- und/oder Prüfungsberichten. Sollte die Vorlage der Unterlagen nicht innerhalb von neun Monaten nach Ende des Kalenderjahres bzw. 
des Geschäftsjahres möglich sein, wird der Kreditnehmer die Unterlagen zunächst in vorläufiger Form (z. B. Steuererklärung, Zwischenabschluss, vor-
läufiger Jahresabschluss) einreichen.
16 Versicherungen: Der Kreditnehmer ist verpflichtet, Sicherungsgut samt Zubehör entsprechend der vertraglichen Vereinbarung in ausreichen-
der Höhe zu versichern und dies der Bank jederzeit, insbesondere durch Vorlegen der Versicherungsscheine, nachzuweisen. Der Kreditnehmer hat 
dafür einzustehen, dass diese Verpflichtungen auch dann erfüllt werden, wenn ihm das Sicherungsgut nicht gehört.
17 Miet-/Pachtvorauszahlungen: Jede Art von Finanzierungsbeiträgen, wie beispielsweise Baukostenzuschüsse, Miet- oder Pachtvorauszahlun-
gen, die von Mietern oder Pächtern zu übernehmen sind, bedürfen der Zustimmung der Bank.
18 Auszahlungsvoraussetzungen: Der Kredit kann erst in Anspruch genommen werden, wenn sämtliche vertraglichen Bedingungen erfüllt sind, 
die vorgesehenen Sicherheiten bestellt wurden, die Bank die Ordnungsmäßigkeit der vorgesehenen Sicherheiten geprüft hat und eine von der Bank 
verlangte Empfangsbestätigung über ausgehändigte Unterlagen vorliegt. Bei Baukrediten erfolgt die Auszahlung üblicherweise nach Baufortschritt. 
Die Auszahlung des Kredits kann verweigert werden, wenn nach Vertragsabschluss erkennbar wird, dass die Rückzahlung durch mangelnde Leis-
tungsfähigkeit des Kreditnehmers gefährdet ist. Der Darlehensgeber ist berechtigt, die Auszahlung eines Allgemein-Verbraucherdarlehens, bei dem 
eine Zeit für die Rückzahlung nicht bestimmt ist, aus einem sachlichen Grund zu verweigern.
19 Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten
19.1 Nachsicherheiten: Bei Allgemein-Verbraucherdarlehensverträgen mit einem Nettokreditbetrag über 75.000 EUR und bei Nichtverbraucherkre-
diten kann die Bank vom Kreditnehmer bei einer Verschlechterung oder erheblichen Gefährdung seiner Vermögenslage oder der eines Mithaften-
den oder eines Bürgen oder bei einer Veränderung des Sicherungswerts der im Vertrag vorgesehenen zu bestellenden Sicherheiten, durch die das 
Risiko der nicht ordnungsgemäßen Rückführung des Kredits gegenüber dem Zustand bei Vertragsabschluss nicht unwesentlich erhöht wird, Bestel-
lung zusätzlicher geeigneter Sicherheiten nach ihrer Wahl verlangen, auch wenn bisher keine Bestellung von Sicherheiten vereinbart war. Das Gleiche 
gilt, wenn die Angaben über die Vermögensverhältnisse des Kreditnehmers, eines Mithaftenden oder eines Bürgen sich nachträglich als unrichtig 
herausstellen.
19.2 Ersatzsicherheit: Die Bank kann vom Kreditnehmer die Bestellung einer Ersatzsicherheit verlangen, wenn die im Kreditvertrag angegebene Si-
cherheit zerstört wird oder einen erheblichen Wertverlust erlitten hat.
19.3 Fristsetzung für die Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten: Für die Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten wird die Bank eine 
angemessene Frist einräumen.
20 Vereinbarung eines Pfandrechts zugunsten der Bank
20.1 Einigung über das Pfandrecht: Der Kunde und die Bank sind sich darüber einig, dass die Bank zur Sicherung aller Ansprüche aus der bank-
mäßigen Geschäftsverbindung ein Pfandrecht an den Wertpapieren und Sachen erwirbt, an denen eine inländische Geschäftsstelle im bankmäßigen 
Geschäftsverkehr Besitz erlangt hat oder noch erlangen wird. Die Bank erwirbt ein Pfandrecht auch an den Ansprüchen, die dem Kunden gegen die 
Bank aus der bankmäßigen Geschäftsverbindung zustehen oder künftig zustehen werden (z. B. Kontoguthaben).
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20.2 Ausnahmen vom Pfandrecht: Gelangen Gelder oder andere Werte mit der Maßgabe in die Verfügungsgewalt der Bank, dass sie nur für einen 
bestimmten Zweck verwendet werden dürfen (z. B. Bareinzahlung zur Einlösung eines Wechsels), erstreckt sich das Pfandrecht der Bank nicht auf 
diese Werte. Dasselbe gilt für die von der Bank selbst ausgegebenen Genussrechte, für Ansprüche des Kunden gegen die Bank aus nachrangigen 
Verbindlichkeiten sowie für die Wertpapiere, die die Bank im Ausland für den Kunden verwahrt.
20.3 Zins- und Gewinnanteilscheine: Unterliegen dem Pfandrecht der Bank Wertpapiere, ist der Kunde nicht berechtigt, die Herausgabe der zu 
diesen Papieren gehörenden Zins- und Gewinnanteilscheine zu verlangen.
21 Abtretung
21.1 Ansprüche auf Arbeitseinkommen im Sinne von § 850 ZPO sind Lohn- und Gehaltsforderungen sowie auch alle sonstigen auf dem Arbeitsver-
hältnis mit dem jeweiligen Arbeitgeber beruhenden oder sich aus dem Zusammenhang hiermit ergebenden Ansprüche (einschl. solcher auf 
einmalige Vergütungen), insbesondere Provisionen, Erfindungsvergütungen, Abfindungsansprüche, Renten und Ruhegehaltsansprüche. Sozialleis-
tungsansprüche sind insbesondere Ansprüche auf Zahlung von Arbeitslosengeld, Arbeitslosengeld II, Insolvenzgeld, Krankengeld sowie Renten der 
Deutschen Rentenversicherung, berufsständischer Versorgungswerke und privater Rentenversicherungen.
21.2 Der Kreditnehmer verpflichtet sich, der Bank jeden Wechsel des Arbeitgebers/Dienstberechtigten unverzüglich anzuzeigen.
21.3 Die Bank wird die Abtretung dem Drittschuldner zunächst nicht anzeigen. Ist der Schuldner seit zwei Monaten mit der Zahlung in Verzug, so 
kann die Bank unter Nennung des Betrags, mit dem sich der Schuldner in Verzug befindet, und Fristsetzung von mindestens einem Monat dem Si-
cherungsgeber die Verwertung androhen. Nach Ablauf der Frist ist die Bank berechtigt, dem Drittschuldner die Abtretung in dem zur Begleichung 
des genannten Betrags erforderlichen Umfang anzuzeigen und insoweit die abgetretenen Forderungen einzuziehen.
Einer Androhung bedarf es nicht, wenn der Schuldner sich nach einer ordentlichen Kündigung seitens der Bank bzw. nach einer einvernehmlichen 
Aufhebung des Kreditverhältnisses mit seinen Verbindlichkeiten in Zahlungsverzug befindet oder wenn die Bank das Kreditverhältnis aus wichtigem 
Grund gekündigt hat. Dies gilt nicht, wenn Schuldner und Sicherungsgeber verschiedene Personen sind.
21.4 Falls der realisierbare Wert aller Sicherheiten die Deckungsgrenze nicht nur vorübergehend übersteigt, hat die Bank auf Verlangen des Siche-
rungsgebers Sicherheiten nach ihrer Wahl freizugeben.
22 Aufwendungen: Die Aufwendungsersatzansprüche der Bank richten sich nach den gesetzlichen Vorschriften.
23 Verjährung: Die Ansprüche aus dem Kreditvertrag verjähren nach Ablauf von fünf Jahren, beginnend mit dem Ende des Jahres, in dem diese 
Ansprüche fällig werden.
24 Abbedingung von § 193 BGB für vertraglich vereinbarte regelmäßige Zins- und Tilgungsleistungen: Die Parteien bedingen für die 
vertraglich vereinbarten regelmäßigen Zins- und Tilgungsleistungen die Regel des § 193 BGB ab, wonach dann, wenn an einem bestimmten Tage 
oder innerhalb einer Frist eine Leistung zu bewirken ist und der bestimmte Tag oder der letzte Tag der Frist auf einen Sonntag, einen am 
Leistungsort staatlich anerkannten allgemeinen Feiertag oder einen Sonnabend fällt, an die Stelle eines solchen Tages der nächste Werktag tritt. 
Durch das Abbedingen dieser Regelung kann beispielsweise die Fälligkeit einer Rate auch an einem allgemeinen Feiertag, einem Sonnabend oder 
einem Sonntag eintreten. 
25 Aufsichtsbehörde: Die für die Zulassung von  Kreditinstituten  zuständige Aufsichtsbehörde ist die  Europäische  Zentralbank,  Sonnemannstra-
ße 22, 60314 Frankfurt am Main, Deutschland (Postanschrift: Europäische Zentralbank, 60640 Frankfurt am Main, Deutschland); die für den Schutz 
der kollektiven Verbraucherinteressen zuständige Aufsichtsbehörde ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindor-
fer Straße 108, 53117 Bonn bzw. Marie-Curie-Straße 24-28, 60439 Frankfurt am Main.
26 Sonstige Bedingungen: Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrags nicht Vertragsbestandteil geworden oder unwirksam sein bzw. nicht 
durchgeführt werden, so bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam. Soweit Bestimmungen nicht Vertragsbestandteil geworden oder unwirksam sind, 
richtet sich der Inhalt des Vertrags nach den gesetzlichen Bestimmungen.
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Grundsätze der Flessabank für die Ausführung von Aufträgen 
in Finanzinstrumenten (Execution Policy) 

Die Flessabank ermöglicht ihren Kunden die Ausführung der Aufträge für den Kauf oder Verkauf von Finanz- 
instrumenten nach den folgenden Grundsätzen: 

A. Vorrang der Weisung des Kunden

Eine ausdrückliche Weisung des Kunden hat stets Vorrang vor der Ausführung eines Auftrags gemäß den in Abschnitt B 
dargestellten Ausführungsgrundsätzen der Flessabank. 

Sofern eine Kundenweisung vorliegt, wird der Auftrag entsprechend der Weisung ausgeführt. 
In diesem Fall finden die in Abschnitt B dargestellten Ausführungsgrundsätze keine Anwendung. 

B. Grundsätze der Flessabank zur bestmöglichen Ausführung von Kundenaufträgen

I. Festpreisgeschäfte

Sofern die Flessabank mit dem Kunden ein Festpreisgeschäft gemäß Nr. 1 (3) der Sonderbedingungen für Wertpapier- 
geschäfte abschließt, ist eine bestmögliche Auftragsausführung dadurch sichergestellt, dass die zwischen Flessabank und 
dem Kunden vereinbarten Konditionen der Marktlage entsprechen. Aufträge in Finanzinstrumenten, bei denen die 
Flessabank ein Festpreisgeschäft mit dem Kunden abschließt, können gegebenenfalls auch über andere Ausführungsplätze 
ausgeführt werden. 

II. Kommissionsgeschäfte

Bei Kommissionsgeschäften gemäß Nr. 1 (2) der Sonderbedingungen für Wertpapiergeschäfte beauftragt die Flessabank 
die DZ BANK, ein Ausführungsgeschäft abzuschließen. 

Zur Sicherstellung der bestmöglichen Ausführung von Kundenaufträgen hat die Flessabank die Kriterien 

- Preis des Finanzinstrumentes
- mit der Auftragsausführung verbundene Kosten
- Geschwindigkeit der Ausführung
- Wahrscheinlichkeit der Ausführung und Abwicklung des Auftrages
- Umfang des Auftrages
- Art des Auftrages
- alle sonstigen für die Auftragsführung relevanten Kriterien

unter Berücksichtigung der Merkmale des Kunden, des Kundenauftrages und des Finanzinstrumentes, 
wie aus der folgenden Tabelle zu entnehmen, gewichtet: 

Kriterium Gewichtung1 

Preis 45 % 
Kosten 40 % 

Wahrscheinlichkeit der Ausführung und Abwicklung 15 % 
1 Alle übrigen Kriterien wurden mit 0 % gewichtet. 

Die Flessabank leitet grundsätzlich alle Kundenaufträge in allen Kategorien von handelbaren Finanzinstrumenten zur 
Ausführung an einem Ausführungsplatz an die DZ BANK weiter. Die Ausführungsgrundsätze und Ausführungsplätze der 
DZ BANK für Privatkunden können Sie unter www.dzbank.de (Suchbegriff „Ausführungsgrundsätze für Privatkunden“) 
einsehen bzw. erhalten Sie von Ihrer Kundenberaterin bzw. Ihrem Kundenberater. 

Durch die Weiterleitung an die DZ BANK ist gewährleistet, dass bei der Ausführung von Kundenaufträgen unter Berücksich- 
tigung der von der Flessabank vorgenommenen Gewichtung gleichbleibend die bestmöglichen Ergebnisse erzielt werden. 
Die Ausführung von Kundenaufträgen über die DZ BANK ermöglicht durch die Bereitstellung von auf die Flessabank abge- 
stimmten, standardisierten Prozessen eine effektive und kostengünstige Ausführung, Abwicklung bzw. Abrechnung von 
Wertpapier- und Derivategeschäften. Im Rahmen des arbeitsteiligen Zusammenwirkens stellt die DZ BANK der Flessabank 
auch die notwendige Infrastruktur und Dienstleistungen zur Verfügung. Durch die Bündelung dieser Faktoren werden Kos- 
tenvorteile bei der Ausführung, Abwicklung und Abrechnung von Aufträgen erzielt. 

Die Grundsätze zur Auftragsausführung der DZ BANK spiegeln die bestmögliche Auftragsausführung aus Sicht der 
Flessabank wider. Die Flessabank stellt die regelmäßige Überwachung der Einhaltung ihrer Grundsätze zur Auftrags- 
ausführung durch die DZ BANK sicher. 

III. Möglichkeit der Ausführung von Kundenaufträgen außerhalb eines Handelsplatzes

Im Rahmen der Ausführungsgrundsätze der Flessabank können Kundenaufträge auch außerhalb eines Handelsplatzes  
(d. h. außerhalb eines organisierten Marktes [z. B. regulierter Markt an deutschen Börsen], eines multilateralen Handels- 
systems [z. B. Freiverkehr an deutschen Börsen] oder eines organisierten Handelssystems) ausgeführt werden. 

IV. Ausgabe und Rücknahme von Anteilen an Investmentvermögen (Investmentfonds)

Die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen an Investmentvermögen (Investmentfonds) zum von der Kapitalverwaltungs- 
gesellschaft festgelegten Ausgabe- bzw. Rücknahmepreis unterliegen den speziellen Regelungen des Kapitalanlage- 
gesetzbuchs. Damit wird sichergestellt, dass Kunden ihre Anteile an Investmentvermögen (Investmentfonds) zu markt- 
gerechten Preisen erwerben und zurückgeben können.
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Sonderbedingungen für Anderkonten und Anderdepots von 
Angehörigen der öffentlich bestellten wirtschaftsprüfenden und 
wirtschafts- und steuerberatenden Berufe

Begriffsbestimmungen
1 Für Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchprüfer, Steuerberater und 
Steuerbevollmächtigte sowie Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Buch-
prüfungsgesellschaften und Berufsausübungsgesellschaften im Sinne 
des Steuerberatungsgesetzes (im Weiteren: „Kontoinhaber”) werden 
Anderkonten und Anderdepots (beide im Folgenden „Anderkonten” 
genannt) eingerichtet. Diese dienen der Verwahrung von 
Vermögenswerten eines Mandanten, die dem Kontoinhaber anvertraut 
wurden. Der Bank gegenüber ist nur der Kontoinhaber berechtigt und 
verpflichtet.

Kontoeröffnung
2 Auf Wunsch des Kontoinhabers kann die Bank weitere Anderkonten 
auch ohne schriftlichen Kontoeröffnungsantrag einrichten.

Kontoführung
3 Der Kontoinhaber darf Werte, die seinen eigenen Zwecken dienen, 
nicht einem Anderkonto zuführen oder auf einem Anderkonto belassen. 
Diese Werte sind auf ein Eigenkonto zu übertragen.

4 Die Eigenschaft eines Kontos als Anderkonto kann nicht aufgeho-
ben werden.

5 Eine Kontovollmacht darf der Kontoinhaber nur einem Wirtschafts-
prüfer, vereidigten Buchprüfer, Steuerberater, Steuerbevollmächtigten, 
Rechtsanwalt, Notar, Notarassessor oder Patentanwalt erteilen.

6 Die Bank nimmt unbeschadet der Regelung in Nummer 2 Satz 1 und 
2 keine Kenntnis vom Rechtsverhältnis zwischen Kontoinhaber und 
seinem Mandanten. Rechte des Mandanten auf Leistung aus einem 
Anderkonto oder auf Auskunft über ein Anderkonto bestehen der Bank 
gegenüber nicht; die Bank ist demgemäß nicht berechtigt, dem Man-
danten Verfügungen über ein Anderkonto zu gestatten oder Auskunft 
über das Anderkonto zu erteilen, selbst wenn nachgewiesen wird, dass 
das Konto im Interesse des Mandanten errichtet worden ist.

7 Die Bank prüft die Rechtmäßigkeit der Verfügungen des Kontoin-
habers in seinem Verhältnis zu Dritten nicht, auch wenn es sich um Über-
weisungen von einem Anderkonto auf ein Eigenkonto handelt.

8 Ansprüche gegen die Bank aus Anderkonten sind nicht abtretbar 
und nicht verpfändbar.

9 Im Falle der Pfändung wird die Bank den pfändenden Gläubiger im 
Rahmen der Drittschuldnererklärung auf die Eigenschaft als Anderkonto 
hinweisen.

10 Die Bank wird bei einem Anderkonto weder das Recht der Aufrech-
nung noch ein Pfand- oder Zurückbehaltungsrecht geltend machen, es 
sei denn wegen Forderungen, die in Bezug auf das Anderkonto selbst 
entstanden sind.

Rechtsnachfolge
11 (1) Wird das Anderkonto als Einzelkonto für einen Wirtschafts-
prüfer, vereidigten Buchprüfer, Steuerberater oder Steuerbevollmäch-
tigten geführt, so wird im Falle seines Todes die zuständige Berufskam-
mer oder die von ihr bestimmte Person Kontoinhaber, bis die zuständige 
Berufskammer einen Abwickler bestellt.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn der Kontoinhaber infolge Zurück-
nahme oder Erlöschens seiner Zulassung aus dem Personenkreis der 
Wirtschaftsprüfer, vereidigten Buchprüfer, Steuerberater oder Steuerbe-
vollmächtigten ausscheidet oder gegen ihn ein Berufs- oder Vertre-
tungsverbot verhängt ist. Wird im Falle eines Berufs- oder Vertretungs-
verbots von der zuständigen Berufskammer ein Vertreter für den Konto-
inhaber bestellt, so tritt dieser an die Stelle der in Absatz 1 genannten 
Personen. Die Wirksamkeit von Rechtshandlungen des Wirtschaftsprü-
fers, vereidigten Buchprüfers, Steuerberaters oder Steuerbevollmäch-
tigten wird durch ein Berufs- oder Vertretungsverbot nicht berührt 
(§ 144 Abs. 4 Wirtschaftsprüferordnung; § 139 Abs. 5 StBerG).
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Sonderbedingungen für Anderkonten und Anderdepots von 
Notaren

Begriffsbestimmungen
1 Für Notare werden Anderkonten und Anderdepots (beide im Folgenden „Anderkonten“ genannt) als Sonderkonten für fremde Gelder und
Wertpapiere, die ihnen als Notare anvertraut wurden, eingerichtet. Der Bank gegenüber ist nur der Notar berechtigt und verpflichtet.

Kontoeröffnung
2 Auf Verlangen der Bank ist der Notar verpflichtet, der Bank unverzüglich den Namen und – soweit dies in Ansehung des im Einzelfall bestehen-
den Risikos der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung angemessen ist – weitere von ihm erhobene Identifizierungsmerkmale desjenigen 
mitzuteilen, auf dessen Veranlassung er handelt (wirtschaftlich Berechtigter). Auf Wunsch des Notars kann die Bank weitere Anderkonten auch 
ohne schriftlichen Kontoeröffnungsantrag einrichten.

3 Ist der Notar auch Rechtsanwalt (Anwaltsnotar), so führt die Bank das Anderkonto als Rechtsanwaltsanderkonto, sofern er nicht beantragt hat, 
das Anderkonto als Notaranderkonto zu führen.

Kontoführung
4 Der Notar darf Werte, die ihm nicht als Notar anvertraut wurden, nicht einem Anderkonto zuführen oder auf einem Anderkonto belassen. Auf 
ein Anderkonto darf weder durch den Notar noch durch einen Dritten Bargeld eingezahlt werden.

5 Die Eigenschaft eines Kontos als Anderkonto kann nicht aufgehoben werden. Ist der Notar auch Rechtsanwalt (Anwaltsnotar), so kann er be-
stimmen, dass ein Anderkonto in Zukunft als Rechtsanwaltsanderkonto zu führen ist.

6 Die Bank nimmt unbeschadet der Regelung in Nr. 2 Satz 1 keine Kenntnis davon, wer bei einem Anderkonto Rechte gegen den Notar geltend 
zu machen befugt ist. Rechte Dritter auf Leistung aus einem Anderkonto oder auf Auskunft über ein Anderkonto bestehen der Bank gegenüber 
nicht; die Bank ist demgemäß nicht berechtigt, einem Dritten Verfügungen über ein Anderkonto zu gestatten oder Auskunft über das Anderkonto 
zu erteilen, selbst wenn nachgewiesen wird, dass das Konto im Interesse des Dritten errichtet worden ist.

7 Die Bank prüft die Rechtmäßigkeit der Verfügungen des Notars in seinem Verhältnis zu Dritten nicht, auch wenn es sich um Überweisungen
von einem Anderkonto auf ein Eigenkonto handelt.

8 Ansprüche gegen die Bank aus Anderkonten sind nicht abtretbar und nicht verpfändbar.

9 Im Falle der Pfändung wird die Bank den pfändenden Gläubiger im Rahmen der Drittschuldnererklärung auf die Eigenschaft als Anderkonto
hinweisen.

10 Die Bank wird bei einem Anderkonto weder das Recht der Aufrechnung noch ein Pfand- oder Zurückbehaltungsrecht geltend machen, es sei
denn wegen Forderungen, die in Bezug auf das Anderkonto selbst entstanden sind.

Verfügungsbefugnis und Rechtsnachfolge
11 Über das Notaranderkonto darf nur der Notar persönlich, dessen amtlich bestellter Vertreter oder der Notariatsverwalter oder eine sonstige
nach § 58 Abs. 3 BeurkG berechtigte Person verfügen.
Wenn der Notar oder Notariatsverwalter aus rechtlichen Gründen (z. B. Erlöschen des Amtes, Verlegung des Amtssitzes, vorläufige Amtsenthebung) 
an der Amtsausübung gehindert ist, endet seine Verfügungsbefugnis.
Nach einer vorläufigen Amtsenthebung steht die Verfügungsbefugnis dem von der Landesjustizverwaltung wegen der Amtsenthebung bestellten 
Vertreter oder Notariatsverwalter zu, vor dessen Bestellung der zuständigen Notarkammer. Bis zur Bestellung eines Vertreters oder Notariatsver-
walters bleibt der Notar Kontoinhaber ohne Verfügungsbefugnis (§ 55 Abs. 2 Satz 3 BNotO). Mit der Bestellung wird der Notariatsverwalter Konto-
inhaber (§ 58 Abs. 1 BNotO).
In den übrigen Fällen wird die zuständige Notarkammer Kontoinhaber, bis die Landesjustizverwaltung einen Notariatsverwalter bestellt oder einem 
anderen Notar oder im Land Baden-Württemberg einem Notariatsabwickler die Verfügungsbefugnis übertragen hat (§ 58 Abs. 3 Satz 3 BeurkG).

Einzelverwahrung von fremden Wertpapieren und Kostbarkeiten
12 Für die Einzelverwahrung von fremden Wertpapieren und Kostbarkeiten, die nicht unter Verwendung eines Anderkontos erfolgt, gelten auf
Antrag des Notars die vorstehenden Bedingungen mit Ausnahme von Nummer 2 sinngemäß.
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Ergänzende Sonderbedingungen für elektronisch geführte 
Anderkonten und Anderdepots von Notaren

Anwendungsbereich
1 Für elektronisch geführte Anderkonten und Anderdepots (beide im Folgenden „Anderkonten“ genannt) von Notaren gelten die nachfolgen-
den ergänzenden Bedingungen. Der Abschluss weiterer Vereinbarungen zwischen dem Notar und dem Kreditinstitut bleibt vorbehalten.

Zulässige Authentifizierungsverfahren
2 Der Notar verwendet für die Autorisierung eines Zahlungsauftrags nur ein solches Sicherheitsverfahren, das den nachfolgenden Anforderun-
gen entspricht:

2.1 Die Autorisierung erfolgt unter Heranziehung von mindestens zwei Elementen der Kategorie Wissen (etwas, das nur der Nutzer weiß),
Besitz (etwas, das nur der Nutzer besitzt) oder Inhärenz (etwas, das der Nutzer ist), die insofern voneinander unabhängig sind, als die Nichterfüllung 
eines Kriteriums die Zuverlässigkeit der anderen nicht in Frage stellt, und ist so konzipiert, dass die Vertraulichkeit der Authentifizierungsdaten ge-
schützt ist (starke Kundenauthentifizierung).

2.2 Die Kommunikation im Rahmen der Autorisierung erfolgt verschlüsselt.

Sorgfaltspflichten
3 Der Notar hat vor Autorisierung die Übereinstimmung der ihm angezeigten Auftragsdaten mit den für den Auftrag vorgesehenen Daten mit 
besonderer Sorgfalt zu prüfen.

4 Ein Besitzelement, das der Notar für die elektronische Führung von Anderkonten verwendet, ist sicher zu verwahren. Es darf keiner anderen 
Person, insbesondere auch nicht einer sonstigen nach § 58 Abs. 3 BeurkG verfügungsberechtigten Person, überlassen werden.

5 Der Notar darf ein Wissenselement, das er für die elektronische Führung von Anderkonten benutzt, keiner anderen Person, insbesondere auch 
nicht einer sonstigen nach § 58 Abs. 3 BeurkG verfügungsberechtigten Person, preisgeben.

Sonstiges
6 Die Vereinbarung über die elektronische Führung von Anderkonten lässt die Möglichkeit unberührt, Zahlungsaufträge jederzeit auch auf nicht 
elektronischem Wege zu erteilen.
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341 260    08.23  

Sonderbedingungen für Anderkonten und Anderdepots von 
Patentanwälten und Gesellschaften von Patentanwälten

Begriffsbestimmungen
1 (1) Für Patentanwälte oder Gesellschaften von Patentanwälten 
(im Weiteren: „Kontoinhaber“) werden Anderkonten und Anderdepots 
(beide im Folgenden „Anderkonten“ genannt) eingerichtet. Diese dienen 
der Verwahrung von Vermögenswerten eines Mandanten, die dem 
Kontoinhaber anvertraut wurden. Der Bank gegenüber ist nur der Kon-
toinhaber berechtigt und verpflichtet.

(2) Ein Sammelanderkonto dient der Verwahrung von Vermögenswer-
ten verschiedener Mandanten.

Kontoeröffnung
2 (1) Beantragt der Kontoinhaber die Eröffnung eines Sammelan-
derkontos, so ist dieses als „Sammelanderkonto” kenntlich zu machen.

(2) Auf Wunsch des Kontoinhabers kann die Bank weitere Anderkonten 
auch ohne schriftlichen Kontoeröffnungsantrag einrichten.

3 Ist der Patentanwalt auch Rechtsanwalt, so führt die Bank seine 
Anderkonten als Rechtsanwalts-Anderkonten, sofern er nicht beantragt 
hat, ein Anderkonto als Patentanwalts-Anderkonto zu führen.

Kontoführung
4 Der Kontoinhaber darf Werte, die seinen eigenen Zwecken dienen, 
nicht einem Anderkonto zuführen oder auf einem Anderkonto belassen. 
Diese Werte sind auf ein Eigenkonto zu übertragen.

5 Der Kontoinhaber sorgt dafür, dass auf einem Sammelanderkonto in 
der Regel Werte über 15.000 EUR für einen einzelnen Mandanten nicht 
länger als einen Monat verbleiben.

6 Die Eigenschaft eines Kontos als Anderkonto kann nicht aufgeho-
ben werden. Ist der Patentanwalt auch Rechtsanwalt, so kann er bestim-
men, dass ein Anderkonto in Zukunft als Rechtsanwalts-Anderkonto zu 
führen ist.

7 Eine Kontovollmacht darf der Kontoinhaber nur einem Patentan-
walt, Rechtsanwalt, Notar, Notarassessor, Wirtschaftsprüfer, vereidig-
tem Buchprüfer, Steuerberater oder Steuerbevollmächtigten erteilen.

8 Die Bank nimmt unbeschadet der Regelung in Nummer 2 Absatz 1 
keine Kenntnis vom Rechtsverhältnis zwischen Kontoinhaber und 
seinem Mandanten. Rechte des Mandanten auf Leistung aus einem An-
derkonto oder auf Auskunft über ein Anderkonto bestehen der Bank 
gegenüber nicht; die Bank ist demgemäß nicht berechtigt, dem Mandan-
ten Verfügungen über ein Anderkonto zu gestatten oder Auskunft über 
das Anderkonto zu erteilen, selbst wenn nachgewiesen wird, dass das 
Konto im Interesse des Mandanten errichtet worden ist.

9 Die Bank prüft die Rechtmäßigkeit der Verfügungen des Kontoin-
habers in seinem Verhältnis zu Dritten nicht, auch wenn es sich um Über-
weisungen von einem Anderkonto auf ein Eigenkonto handelt.

10 Ansprüche gegen die Bank aus Anderkonten sind nicht abtretbar 
und nicht verpfändbar.

11 Im Falle der Pfändung wird die Bank den pfändenden Gläubiger im 
Rahmen der Drittschuldnererklärung auf die Eigenschaft als Anderkonto 
hinweisen.

12 Die Bank wird bei einem Anderkonto weder das Recht der Auf-
rechnung noch ein Pfand- oder Zurückbehaltungsrecht geltend machen, 
es sei denn wegen Forderungen, die in Bezug auf das Anderkonto selbst 
entstanden sind.

Rechtsnachfolge
13 (1) Wird das Anderkonto als Einzelkonto für einen Patentanwalt 
geführt, so wird im Falle seines Todes das Patentamt oder die von ihr 
bestimmte Person Kontoinhaber, bis der Präsident des Patentamts einen 
Abwickler bestellt.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn der Kontoinhaber infolge Zu-
rücknahme oder Erlöschens seiner Zulassung aus der 
Patentanwaltschaft ausscheidet oder gegen ihn ein Berufs- oder 
Vertretungsverbot verhängt ist. Wird im Falle eines Berufs- oder 
Vertretungsverbots vom Präsidenten des Patentamts ein Vertreter für 
den Kontoinhaber bestellt, so tritt dieser an die Stelle der in Absatz 1 
genannten Personen. Die Wirksamkeit von Rechtshandlungen des 
Patentanwalts wird durch ein Berufs- oder Vertretungsverbot nicht 
berührt (§ 137 Abs. 5 Patentanwaltsordnung).
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Preis- und Leistungsverzeichnis 

 
 

Preise für Dienstleistungen im standardisierten Geschäftsverkehr 
mit privaten Kunden und bei der Erbringung von Zahlungsdiensten, 

im Scheckverkehr und für Konten mit Geschäftskunden, 
soweit nicht im Preisaushang oder anderen Aushängen enthalten 
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1 Sparkonto 

 
1.1 Allgemeine Entgelte 

 
Bereitstellung eines zusätzlichen Kontoauszuges bei Lose-Blatt Sparurkunden  
auf Wunsch des Kunden 2,00 EUR 

 
1.2 Vermögenswirksames Sparen 

 
Übertragung eines vermögenswirksamen Sparvertrages auf einen anderen 
Anbieter auf Wunsch des Kunden 0,00 EUR 
 
Vorzeitige Vertragsauflösung 
(kostenlos in den in § 4 Abs. 4 5. VermBG geregelten Fällen) 20,00 EUR 

 
 
2 Zinssätze für Einlagen 

 
Die aktuellen Zinssätze für Einlagen entnehmen Sie bitte dem in unserer Zentrale 
und in unseren Niederlassungen aushängenden Preisaushang. 
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3 Konto 
 

3.1 Privatkunde 
 

3.1.1  Privatgirokontomodelle1 
 
 

Flessa Digital 
 

Monatlicher Grundpreis 6,00 EUR 

Inklusive Freiposten2 20 Stück 
 

Entgelt für Ein- und Auszahlungen 
- an Geldautomaten der Flessabank2 0,00 EUR 
- am Schalter in der Flessabank 2,50 EUR 
 

Überweisungen (je Auftrag bzw. je Ausführung) 
Beleglose Buchung 
- Dauerauftrag2 0,00 EUR 
- Online-Banking / Mobile Banking2 0,00 EUR 
- Echtzeitüberweisung2 0,00 EUR 
 

Beleghafte Buchung 2,50 EUR 
 

Telefonische Buchung 2,50 EUR 
 

Gutschrift2 0,00 EUR 
 

Lastschrift (je Auftrag bzw. je Ausführung) 
Einlösung (Belastung)2 0,00 EUR 
 

Scheck (je Auftrag bzw. je Ausführung) 
Einreichung (Gutschrift) 2,50 EUR 
Einlösung (Belastung)2 0,00 EUR 
 

Kontoauszug 
- Elektronischer Kontoauszug3    0,00 EUR 

- Kontoauszugsdrucker je Auszugsnummer3 1,00 EUR 
- Postversand5 1,00 EUR 

- Selbstabholung je Auszugsnummer4 0,25 EUR 

- Zusendung der am Kontoauszugsdrucker nach 45 Tagen oder nach 100 Umsätzen nicht 1,00 EUR 

  abgerufenen Kontoauszüge oder auf gesondertes Verlangen des Kunden im Einzelfall5 

 
Flessa Classic 6 
 

Monatlicher Grundpreis 5,00 EUR 
Inklusive Freiposten - 
 

Entgelt für Ein- und Auszahlungen 
- an Geldautomaten der Flessabank 0,30 EUR 
- am Schalter in der Flessabank 0,30 EUR 
 

Überweisungen (je Auftrag bzw. je Ausführung) 
Beleglose Buchung 
- Dauerauftrag 0,30 EUR 
- Online-Banking / Mobile Banking 0,30 EUR 
- Echtzeitüberweisung 0,30 EUR 
 

Beleghafte Buchung 0,30 EUR 
 

Telefonische Buchung 2,50 EUR 
 

Gutschrift 0,30 EUR 
 

Lastschrift (je Auftrag bzw. je Ausführung) 
Einlösung (Belastung) 0,30 EUR 
 

Scheck (je Auftrag bzw. je Ausführung) 
Einreichung (Gutschrift) 0,30 EUR 
Einlösung (Belastung) 0,30 EUR 
 

Kontoauszug 
- Elektronischer Kontoauszug3    0,00 EUR 
- Kontoauszugsdrucker je Auszugsnummer3 0,00 EUR 
- Postversand5 0,00 EUR 
- Selbstabholung je Auszugsnummer4 0,25 EUR 
- Zusendung der am Kontoauszugsdrucker nach 45 Tagen oder nach 100 Umsätzen nicht 0,00 EUR 

  abgerufenen Kontoauszüge oder auf gesondertes Verlangen des Kunden im Einzelfall5

 
1   Buchungen werden nur berechnet, wenn diese im Auftrag oder Interesse des Kunden fehlerfrei durchgeführt werden. Die Aufzählung der Entgelte ist nicht 

abschließend. Unser Preisaushang gilt ergänzend. Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist. 
2   Pro Monat 20 Freiposten (übergreifende Summe der mit der Fußnote 2 gekennzeichneten Positionen). Darüber hinaus 0,15 EUR je Buchung. 
3 Rechnungsabschlüsse werden kostenlos erstellt; die mit dem Kunden vereinbarte Form der Kontoauszugerstellung ist kostenlos. 
4 Rechnungsabschlüsse werden kostenlos erstellt. 
5 Zzgl. Porto. Rechnungsabschlüsse werden kostenlos erstellt und versandt. 
6   Konditionen für Basiskonto. 
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Flessa Premium 
 

Monatlicher Grundpreis 10,00 EUR 

Inklusive Freiposten7 40 Stück 
 

Entgelt für Ein- und Auszahlungen 
- an Geldautomaten der Flessabank7 0,00 EUR 
- am Schalter in der Flessabank7 0,00 EUR 
 

Überweisungen (je Auftrag bzw. je Ausführung) 
Beleglose Buchung 
- Dauerauftrag7 0,00 EUR 
- Online-Banking / Mobile Banking7 0,00 EUR 
- Echtzeitüberweisung7 0,00 EUR 
 

Beleghafte Buchung7 0,00 EUR 
 

Telefonische Buchung 2,50 EUR 
 

Gutschrift7 0,00 EUR 
 

Lastschrift (je Auftrag bzw. je Ausführung) 
Einlösung (Belastung)7 0,00 EUR 
 

Scheck (je Auftrag bzw. je Ausführung) 
Einreichung (Gutschrift)7 0,00 EUR 
Einlösung (Belastung)7 0,00 EUR 
 

Kontoauszug 
- Elektronischer Kontoauszug8    0,00 EUR 

- Kontoauszugsdrucker je Auszugsnummer8 0,00 EUR 
- Postversand10    0,00 EUR 

- Selbstabholung je Auszugsnummer9 0,25 EUR 
- Zusendung der am Kontoauszugsdrucker nach 45 Tagen oder nach 100 Umsätzen nicht 0,00 EUR 

  abgerufenen Kontoauszüge oder auf gesondertes Verlangen des Kunden im Einzelfall10 

 
7   Pro Monat 40 Freiposten (übergreifende Summe der mit der Fußnote 7 gekennzeichneten Positionen). Darüber hinaus 0,30 EUR je Buchung. 
8 Rechnungsabschlüsse werden kostenlos erstellt; die mit dem Kunden vereinbarte Form der Kontoauszugerstellung ist kostenlos. 
9 Rechnungsabschlüsse werden kostenlos erstellt. 
10 Zzgl. Porto. Rechnungsabschlüsse werden kostenlos erstellt und versandt. 
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3.1.2  Kontomodell Flessa StartKlar11 
 

von 7 bis einschl. 17 Jahren 
 

Monatlicher Grundpreis 0,00 EUR 
Inklusive Freiposten - 
 

Entgelt für Ein- und Auszahlungen 
- an Geldautomaten der Flessabank 0,00 EUR 
- am Schalter in der Flessabank 0,00 EUR 
 

Überweisungen (je Auftrag bzw. je Ausführung) 
Beleglose Buchung 
- Dauerauftrag 0,00 EUR 
- Online-Banking / Mobile Banking 0,00 EUR 
- Echtzeitüberweisung 0,00 EUR 
 

Beleghafte Buchung 0,00 EUR 
 

Telefonische Buchung 0,00 EUR 
 

Gutschrift 0,00 EUR 
 

Lastschrift (je Auftrag bzw. je Ausführung) 
Einlösung (Belastung) 0,00 EUR 
 

Scheck (je Auftrag bzw. je Ausführung) 
Einreichung (Gutschrift) 0,00 EUR 
Einlösung (Belastung) 0,00 EUR 
 

Kontoauszug 
- Elektronischer Kontoauszug12    0,00 EUR 

- Kontoauszugsdrucker je Auszugsnummer12 0,00 EUR 
- Postversand14    0,00 EUR 

- Selbstabholung je Auszugsnummer13 0,25 EUR 
- Zusendung der am Kontoauszugsdrucker nach 45 Tagen oder nach 100 Umsätzen nicht 0,00 EUR 

  abgerufenen Kontoauszüge oder auf gesondertes Verlangen des Kunden im Einzelfall14 

 

von 18 bis einschl. 23 Jahren15 
 

abweichend zu den vorgenannten Konditionen aus Flessa StartKlar von 7 bis einschl. 17 Jahren 
 

Monatlicher Grundpreis 0,00 EUR 
 

Inklusive Freiposten16 40 Stück 
 

Telefonische Buchung 2,50 EUR 
 

Mastercard GoldCard17 pro Jahr 0,00 EUR 

 

von 24 bis einschl. 27 Jahren18 
 

abweichend zu den vorgenannten Konditionen aus Flessa StartKlar von 7 bis einschl. 17 Jahren 
 

Monatlicher Grundpreis 5,00 EUR 

Inklusive Freiposten16 40 Stück 
 

Telefonische Buchung 2,50 EUR 
 

 

3.1.2  Kontoauszug 
 

Elektronischer Kontoauszug Die Entgelte ergeben sich aus der Ziffer 3.1 „Privatkunde“ 
Kontoauszugsdrucker je Auszugsnummer Die Entgelte ergeben sich aus der Ziffer 3.1 „Privatkunde“ 
Postversand Die Entgelte ergeben sich aus der Ziffer 3.1 „Privatkunde“ 
Selbstabholer je Auszugsnummer Die Entgelte ergeben sich aus der Ziffer 3.1 „Privatkunde“ 
Zusendung der am Kontoauszugsdrucker nach 45 Tagen oder nach 100 Umsätzen nicht abgerufenen Kon- 
toauszüge oder auf gesondertes Verlangen des Kunden im Einzelfall 
 Die Entgelte ergeben sich aus der Ziffer 3.1 „Privatkunde“ 

 

Erstellung eines Kontoauszugs-/Rechnungsabschlussduplikats auf Verlangen des Kunden19
 

 

- maschinell (soweit bei Auszügen neueren Datums noch möglich) 0,00 EUR 
 

- manuell (bei Auszügen älteren Datums, wenn systembedingt eine maschinelle 
 Erstellung nicht mehr möglich ist) 0,00 EUR 

 
11  Buchungen werden nur berechnet, wenn diese im Auftrag oder Interesse des Kunden fehlerfrei durchgeführt werden. Die Aufzählung der Entgelte ist nicht 

abschließend. Unser Preisaushang gilt ergänzend. Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist. 
12 Rechnungsabschlüsse werden kostenlos erstellt; die mit dem Kunden vereinbarte Form der Kontoauszugerstellung ist kostenlos. 
13 Rechnungsabschlüsse werden kostenlos erstellt. 
14 Zzgl. Porto. Rechnungsabschlüsse werden kostenlos erstellt und versandt. 
15  Die Konditionen ergeben sich aus dem Kontomodell „Flessa Premium“ mit einer Rabattierung des Grundpreises von 100 %. 
16  Pro Monat 40 Freiposten. Darüber hinaus 0,30 EUR je Buchung. 
17  Bonität vorausgesetzt. Ab der 2. Mastercard GoldCard 85 EUR pro Jahr. 
18  Die Konditionen ergeben sich aus dem Kontomodell „Flessa Premium“ mit einer Rabattierung des Grundpreises von 50 %. 
19 Soweit durch vom Kunden zu vertretende Umstände verursacht. 
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3.2 Geschäftskunde 
 

3.2.1  Kontomodell Flessa Business20 
 
 

Grundpreis pro Monat 8,00 EUR 
 

Entgelt für Ein- und Auszahlungen 
- an Geldautomaten der Flessabank 0,40 EUR 
- am Schalter in der Flessabank 1,00 EUR 
 

Überweisungen (je Auftrag bzw. je Ausführung) 
Beleglose Buchung 
- Dauerauftrag 0,40 EUR 
- Online-Banking / Mobile Banking / EBICS 0,15 EUR 
- Echtzeitüberweisung 0,15 EUR 
 

Beleghafte Buchung 1,00 EUR 
 

Telefonische Buchung 2,50 EUR 
 

Gutschrift 0,40 EUR 
 

Lastschrift (je Auftrag bzw. je Ausführung) 

Einreichung (Gutschrift) 21 0,15 EUR 

Einlösung (Belastung) 0,40 EUR 
 

Scheck (je Auftrag bzw. je Ausführung) 
Einreichung (Gutschrift) 1,00 EUR 
Einlösung (Belastung) 0,40 EUR 
 
Kontoauszug 

- Elektronischer Kontoauszug22    0,00 EUR 

- Kontoauszugsdrucker je Auszugsnummer22 0,25 EUR 

- Postversand23    0,00 EUR 

- Selbstabholung je Auszugsnummer24 0,25 EUR 
- Zusendung der am Kontoauszugsdrucker nach 45 Tagen oder nach 100 Umsätzen nicht 0,00 EUR 
  abgerufenen Kontoauszüge oder auf gesondertes Verlangen des Kunden im Einzelfall23 
 

 
20 Buchungen werden nur berechnet, wenn diese im Auftrag oder Interesse des Kunden fehlerfrei durchgeführt werden. Die Aufzählung der Entgelte ist nicht 

abschließend. Unser Preisaushang gilt ergänzend. Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist. 
21 Hierzu zählt auch die Einreichung von Kartenzahlungen über Kartenterminals. 
22 Rechnungsabschlüsse werden kostenlos erstellt; die mit dem Kunden vereinbarte Form der Kontoauszugerstellung ist kostenlos. 
23 Zzgl. Porto. Rechnungsabschlüsse werden kostenlos erstellt und versandt. 
24 Rechnungsabschlüsse werden kostenlos erstellt. 
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3.2.2  Kontoauszug 
 
 

Elektronischer Kontoauszug Die Entgelte ergeben sich aus der Ziffer 3.2 „Geschäftskunde“ 
Kontoauszugsdrucker je Auszugsnummer Die Entgelte ergeben sich aus der Ziffer 3.2 „Geschäftskunde“ 
Postversand Die Entgelte ergeben sich aus der Ziffer 3.2 „Geschäftskunde“ 
Selbstabholer je Auszugsnummer Die Entgelte ergeben sich aus der Ziffer 3.2 „Geschäftskunde“ 
Zusendung der am Kontoauszugsdrucker nach 45 Tagen oder nach 100 Umsätzen nicht abgerufenen Kon- 
toauszüge oder auf gesondertes Verlangen des Kunden im Einzelfall 
 Die Entgelte ergeben sich aus der Ziffer 3.2 „Geschäftskunde“ 
 

Erstellung eines Kontoauszugs-/Rechnungsabschlussduplikats auf Verlangen des Kunden25
 

 

- maschinell (soweit bei Auszügen neueren Datums noch möglich) 0,00 EUR 
 

- manuell (bei Auszügen älteren Datums, wenn systembedingt eine maschinelle 
 Erstellung nicht mehr möglich ist) 0,00 EUR

 
25 Soweit durch vom Kunden zu vertretende Umstände verursacht. 
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4 Erbringung von Zahlungsdiensten für Privatkunden und Geschäftskunden 
 
4.1 Allgemeine Informationen zur Bank 
 

4.1.1 Name und Anschrift der Bank26 

 
Name der Bank (Zentrale): Bankhaus Max Flessa KG 
Straße:   Luitpoldstraße 2 - 6 
PLZ/Ort:   97421 Schweinfurt 
Telefon:   09721 531-0 
Telefax:   09721 531-231 
Internet:   www.flessabank.de 
 
Hinweis: Zur Übermittlung von Aufträgen per Internet sind die mit der Bank vereinbarten Kommunikations-
wege wie z. B. das Online-Banking zu nutzen. 

 

4.1.2 Zuständige Aufsichtsbehörde27 

 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, und 
Europäische Zentralbank (EZB), Sonnemannstr. 20, 60314 Frankfurt am Main 

 

4.1.3 Eintragung im Handelsregister28 

 
Amtsgericht HRA 365 Schweinfurt 

 
4.1.4 Vertragssprache 

 
Maßgebliche Sprache für die Geschäftsbeziehung zum Kunden ist Deutsch. 

 
4.1.5 Geschäftstage der Bank 

 
Geschäftstag ist jeder Tag, an dem die an der Ausführung eines Zahlungsvorgangs beteiligten Zahlungs-
dienstleister den für die Ausführung von Zahlungsvorgängen erforderlichen Geschäftsbetrieb unterhalten. 
Die Bank unterhält den für die Ausführung von Zahlungen erforderlichen Geschäftsbetrieb an allen Werkta-
gen, mit Ausnahme 

 

- Samstage 
- Neujahr, Heilige Drei Könige, Karfreitag, Ostermontag, Tag der Arbeit (1. Mai), Christi Himmelfahrt,  

Pfingstmontag, Fronleichnam, Mariä Himmelfahrt, Tag der Deutschen Einheit, Allerheiligen, Heiligabend, 
1. und 2. Weihnachtsfeiertag, Silvester 

- Werktage, an denen die kontoführende Stelle wegen örtlicher Besonderheiten (z. B. Fasching,  
 Kirchweih u. ä.) geschlossen hat. Dies wird rechtzeitig per Aushang der Niederlassung bekannt gemacht. 
 

Für Bargeldauszahlungen und -einzahlungen an Geldautomaten der kontoführenden Bank ist jeder Tag, an 
dem der Geldautomat tatsächlich betrieben wird, ein Geschäftstag. 
 

Für Echtzeitüberweisungen ist jeder Tag eines Jahres ein Geschäftstag. 
 
4.1.6 Hinweis zur Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß EU-Geldtransferverordnung 

 
Die „VERORDNUNG (EU) 2015/847 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom         
20. Mai 2015 über die Übermittlung von Angaben bei Geldtransfers“ (EU-Geldtransferverordnung) dient dem 
Zweck der Verhinderung, Aufdeckung und Ermittlung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bei 
Geldtransfers. Sie verpflichtet uns als Bank bei der Ausführung von Geldtransfers Angaben zum Auf-
traggeber (Zahler) und Begünstigten (Zahlungsempfänger) zu prüfen und zu übermitteln. Diese Angaben be-
stehen aus Name und Kundenkennung von Zahler und Zahlungsempfänger und der Adresse des Zahlers. 
Bei Geldtransfers innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums kann auf die Weiterleitung der Adresse des 
Zahlers zunächst verzichtet werden, jedoch kann diese Angabe vom Zahlungsdienstleister des Zahlungs-
empfängers gegebenenfalls angefordert werden. Bei der Angabe von Name und gegebenenfalls Adresse 
nutzen wir die in unseren Systemen hinterlegten Daten, um der gesetzlichen Vorgabe zu entsprechen. Mit 
der Verordnung wird erreicht, dass aus den Zahlungsverkehrsdatensätzen selber immer eindeutig bestimm-
bar ist, wer Zahler und Zahlungsempfänger ist. Das heißt auch, dass die Bank Zahlungsdaten prüfen, 
Nachfragen anderer Zahlungsdienstleister zur Identität des Zahlers bzw. Zahlungsempfängers beantworten 
und auf Anfrage diese Daten den zuständigen Behörden zur Verfügung stellen muss. 

 
26 Änderungen ergeben sich aus unserer Geschäftskorrespondenz und dem Kontoauszug. 
27 Änderungen ergeben sich aus unserer Geschäftskorrespondenz und dem Kontoauszug. 
28 Änderungen ergeben sich aus unserer Geschäftskorrespondenz und dem Kontoauszug. 
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4.2 Lastschriftverkehr 

 
Hinweise: 
Die nachfolgend aufgeführten Entgelte für die Einlösung einer Lastschrift werden 
 
- nur dann berechnet, wenn sie im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt wurden; Storno- und Berichti-

gungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist. 
- nicht berechnet, wenn und soweit diese bereits mit dem Entgelt für die Kontoführung abgegolten oder bei 

einzelnen Kontomodellen abweichend geregelt sind (siehe 3.1 „Privatkunde“ und 3.2 „Geschäftskunde“). 
 

4.2.1 SEPA-Basis-Lastschrift 
 
4.2.1.1 Ausführungsfristen 

 
Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der Lastschriftbetrag spätestens innerhalb von max. einem 
Geschäftstag beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingeht. Die Geschäftstage der Bank er-
geben sich aus der Ziffer 4.1.5. 

 
4.2.1.2 Entgelte 

 
Lastschrifteinlösung Die Entgelte ergeben sich aus der Ziffer 3.1 „Privatkunde“ und 3.2 „Geschäftskunde“. 
 
Berechtigte Ablehnung der Einlösung einer autorisierten Lastschrift wegen fehlender  
Kontodeckung durch die Bank Portokosten 

 
4.2.2 SEPA-Firmen-Lastschrift 
 
4.2.2.1 Ausführungsfristen 

 
Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der Lastschriftbetrag spätestens innerhalb von max. einem 
Geschäftstag beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingeht. Die Geschäftstage der Bank er-
geben sich aus der Ziffer 4.1.5. 
 

4.2.2.2 Entgelte 
 
Lastschrifteinlösung Die Entgelte ergeben sich aus der Ziffer 3.1 „Privatkunde“ und 3.2 „Geschäftskunde“. 
 
Vormerkung der Bestätigung des SEPA-Firmenlastschrift-Mandats 5,00 EUR 
 
Berechtigte Ablehnung der Einlösung einer autorisierten Lastschrift wegen fehlender  
Kontodeckung durch die Bank Portokosten 
 

4.3 Bargeldauszahlung 
 
Hinweise: 
Die nachfolgend aufgeführten Entgelte für Bargeldauszahlungen werden 
 
- nur dann berechnet, wenn sie im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt wurden; Storno- und Berichti-

gungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist. 
- nicht berechnet, wenn und soweit diese bereits mit dem Entgelt für die Kontoführung abgegolten oder bei 

einzelnen Kontomodellen abweichend geregelt sind (siehe 3.1 „Privatkunde“ und 3.2 „Geschäftskunde“). 
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Bargeldauszahlung an eigene Kunden am Schalter am Geldautomaten 

mit unserer girocard (Debitkarte) Die Entgelte ergeben sich aus der  
Ziffer 3.1 „Privatkunde“ und 3.2 „Geschäftskunde“. 

   

mit unserer Mastercard (Kreditkarte) 
entfällt 

2  % vom Umsatz 
mind. 6,00 EUR 

   

 
Bargeldauszahlung an eigene Kunden bei anderen Kreditinstituten (KI) 
 
   

mit girocard (Debitkarte) am Schalter am Geldautomaten 
 

- bei teilnehmenden Banken am 
 CashPool: 
 

entfällt 
 

0,00 EUR 
 

- bei inländischen KI und KI in den 

EWR-Staaten29, die ein direktes 

Kundenentgelt erheben können: 
 

  

- Verfügungen im girocard-System 
 

entfällt 0,00 EUR 
 

- Verfügungen in anderen 
Zahlungssystemen (Maestro/Debit 
Mastercard/Cirrus/  EAPS) in Euro 

 

entfällt 1  % vom Umsatz 
mind. 5,00 EUR 

 

- bei inländischen KI und KI in den EWR-

Staaten30, die kein direktes Kunden- 

entgelt erheben können: 
 

  

- Verfügungen in den folgenden 
Zahlungssystemen (Maestro/Debit 
Mastercard/ Cirrus/EAPS) in Euro 

 

entfällt 1  % vom Umsatz 
mind. 5,00 EUR 

 

- bei KI in den EWR-Staaten31 

 in Fremdwährung  

entfällt 
 
 

1  % vom Umsatz 
mind. 5,00 EUR 

 

- bei KI außerhalb der EWR-Staaten32 entfällt 
 

1  % vom Umsatz 
mind. 5,00 EUR 

 

 

mit Mastercard (Kreditkarte) am Schalter am Geldautomaten 

- im Inland und Ausland entfällt 
2 % vom Umsatz 
mind. 6,00 EUR 

(zzgl. 2 % vom Umsatz für den Auslandseinsatz33 bei Zahlung in Fremdwährung und/oder in einem 

Land außerhalb der EWR-Staaten34) 
 
Gegebenenfalls werden Sie durch den Geldautomatenbetreiber mit einem zusätzlichen Entgelt 
belastet. 

 

 
29 Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, 

Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, 
Tschechien, Ungarn, Zypern und die Staaten Island, Liechtenstein und Norwegen. 

30 Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, 
Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, 
Tschechien, Ungarn, Zypern und die Staaten Island, Liechtenstein und Norwegen. 

31 Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, 
Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, 
Tschechien, Ungarn, Zypern und die Staaten Island, Liechtenstein und Norwegen. 

32 Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, 
Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, 
Tschechien, Ungarn, Zypern und die Staaten Island, Liechtenstein und Norwegen. 

33 Zum Umrechnungskurs siehe Kapitel 4.6 dieses Verzeichnisses. 
34 Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, 

Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, 
Tschechien, Ungarn, Zypern und die Staaten Island, Liechtenstein und Norwegen. 
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4.4 Kartengestützter Zahlungsverkehr 
 
4.4.1 Debitkarten 
 
4.4.1.1 girocard Maestro mit PIN (gilt nur noch für Bestandskarten) 

 
girocard Maestro mit PIN - Ausgabe einer Debitkarte - pro Jahr 9,50 EUR 
 

- Ersatzkarte 0,00 EUR 
 

Auslandseinsatz35 

Beim Bezahlen von Waren und Dienstleistungen in Fremdwährung und/oder 

bei Zahlung in einem Land außerhalb der EWR-Staaten36 

 1  % vom Umsatz  mind. 1,00 EUR 
   max. 4,00 EUR 

 
4.4.1.2 girocard Maestro ohne PIN (gilt nur noch für Bestandskarten) 

 
girocard Maestro ohne PIN – Ausgabe einer Debitkarte – pro Jahr 9,50 EUR 
 

- Ersatzkarte 0,00 EUR 
 

4.4.1.3 digitale girocard 
 

digitale girocard pro Jahr    0,00 EUR 
 

- Ersatzkarte 0,00 EUR 
 

4.4.1.4 girocard Debit Mastercard mit PIN 
  

girocard Debit Mastercard mit PIN – Ausgabe einer Debitkarte – pro Jahr 9,50 EUR 
 

- Ersatzkarte 0,00 EUR 
- Bestellung einer Ersatz-PIN auf Wunsch des Kunden 0,00 EUR 

 

Auslandseinsatz37 

Beim Bezahlen von Waren und Dienstleistungen in Fremdwährung und/oder 
bei Zahlung in einem Land außerhalb der EWR-Staaten38 

 1  % vom Umsatz  mind. 1,00 EUR 
   max. 4,00 EUR 

4.4.1.5 girocard Debit Mastercard ohne PIN 
  

girocard Debit Mastercard ohne PIN – Ausgabe einer Debitkarte – pro Jahr 9,50 EUR 
 

- Ersatzkarte 0,00 EUR 

 
35 Zum Umrechnungskurs siehe Kapitel 4.6 dieses Verzeichnisses. 
36 Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, 

Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, 
Tschechien, Ungarn, Zypern und die Staaten Island, Liechtenstein und Norwegen. 

37 Zum Umrechnungskurs siehe Kapitel 4.6 dieses Verzeichnisses. 
38 Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, 

Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, 
Tschechien, Ungarn, Zypern und die Staaten Island, Liechtenstein und Norwegen. 
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4.4.2 Mastercard Kreditkarten 
 

Ersatzkarte 0,00 EUR 
 

zzgl. Versandkosten 
 – bei Versendung im Inland Portokosten 
 – bei Versendung in Europa Portokosten 
 – bei Versendung weltweit Portokosten 
 – bei Versendung der Karte per Kurier im Inland  90,00 EUR 
 – bei Versendung der Karte per Kurier ins Ausland  130,00 EUR 
 – bei Versendung der PIN per Kurier im Inland  70,00 EUR 
 – bei Versendung der PIN per Kurier ins Ausland  110,00 EUR 
 

Auslandseinsatz39 beim Bezahlen von Waren und Dienstleistungen in Fremdwährung  
und/oder bei Zahlung in einem Land außerhalb der EWR-Staaten40  2 % vom Umsatz 
 

Sonstige Serviceleistungen 
 

– Bereitstellung Notfall-Bargeldvorschuss weltweit auf Wunsch des Kunden   150,00 EUR 
– Bereitstellung beschleunigte Notfall-Ersatzkarte weltweit auf Wunsch des Kunden   100,00 EUR 
– Duplikatserstellung einer Umsatzaufstellung auf Verlangen des Kunden    0,00 EUR 
– Anforderung einer Belegkopie, Inland, auf Verlangen des Kunden    0,00 EUR 
– Anforderung einer Belegkopie, Ausland, auf Verlangen des Kunden    0,00 EUR 
– PIN Nachbestellung, auf Verlangen des Kunden 0,00 EUR 
– Rücksetzung PIN-Zähler, auf Verlangen des Kunden 0,00 EUR 

 
4.4.2.1 Mastercard ClassicCard 
 

pro Jahr 30,00 EUR 
 

4.4.2.2 Mastercard GoldCard 
 

pro Jahr 85,00 EUR 
 

4.4.2.3 Mastercard BusinessCard 
 

pro Jahr 30,00 EUR 

 
4.4.3 Ausführungsfrist 

 

Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der Kartenzahlungsbetrag beim Zahlungsdienstleister des 
Zahlungsempfängers spätestens wie folgt eingeht: 

 

Kartenzahlungen in Euro innerhalb des Europäischen 
Wirtschaftsraums (EWR) 

max. ein Geschäftstag 

Kartenzahlungen innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums 
(EWR) in einer anderen EWR-Währung als Euro 

max. vier Geschäftstage 

Kartenzahlungen außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums 
(EWR) unabhängig von der Währung 

Die Kartenzahlung wird 
baldmöglichst bewirkt. 

 

Die Geschäftstage der Bank ergeben sich aus der Ziffer 4.1.5. 

 
39 Zum Umrechnungskurs siehe Kapitel 4.6 dieses Verzeichnisses. 
40 Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, 

Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, 
Tschechien, Ungarn, Zypern und die Staaten Island, Liechtenstein und Norwegen. 
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4.5 Überweisungsverkehr 
 
4.5.1 Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten des Europäischen 

Wirtschaftsraums41 (EWR) in Euro oder in anderen EWR-Währungen42 

 
4.5.1.1 Überweisungsauftrag 
 
 Echtzeitüberweisungsaufträge sind derzeit auf 100.000 Euro pro Überweisung begrenzt. 
 
4.5.1.1.1 Annahmefrist(en) für Überweisungen 

 
16:00 Uhr an Geschäftstagen der Bank. 
 
Bei Echtzeitüberweisungen gibt es keine Annahmefristen. 
 
Die Geschäftstage der Bank ergeben sich aus der Ziffer 4.1.5. 

 
4.5.1.1.2 Ausführungsfristen 

 
Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der Überweisungsbetrag beim Zahlungsdienstleister des 
Zahlungsempfängers spätestens wie folgt eingeht: 

 
- Überweisungen in Euro 
 

  

Belegloser Überweisungsauftrag43 max. ein Geschäftstag 

Beleghafter Überweisungsauftrag max. zwei Geschäftstage 
Echtzeitüberweisungsauftrag (beleglos) max. 10 Sekunden   

 
- Überweisungen in anderen EWR-Währungen 
 

  

Belegloser Überweisungsauftrag44 max. vier Geschäftstage 

Beleghafter Überweisungsauftrag max. vier Geschäftstage   
 

Die Geschäftstage der Bank ergeben sich aus der Ziffer 4.1.5. 

 
41 Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, 

Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, 
Tschechien, Ungarn sowie Zypern und die Staaten Island, Liechtenstein und Norwegen. 

42 Zu den EWR-Währungen gehören derzeit: Euro, Bulgarischer Lew, Dänische Krone, Isländische Krone, Norwegische Krone, Polnischer Zloty, Rumänischer 
Leu, Schwedische Krone, Schweizer Franken, Tschechische Krone, Ungarischer Forint. 

43 Überweisung per Online-Banking oder Datenfernübertragung (DFÜ). 
44 Überweisung per Online-Banking oder Datenfernübertragung (DFÜ). 
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4.5.1.1.3 Entgelte für die Ausführung von Überweisungen 

 
Hinweise: 
Die nachfolgend aufgeführten Entgelte werden 
 
- nur dann berechnet, wenn die Überweisungen im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt wurden; 

Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist. 
- nicht berechnet, wenn und soweit diese bereits mit dem Entgelt für die Kontoführung abgegolten oder bei 

einzelnen Kontomodellen abweichend geregelt sind (siehe 3.1 „Privatkunde“ und 3.2 „Geschäftskunde“). 
 
4.5.1.1.3.1 Überweisung in der Kontowährung 

 
Gibt der Zahler ausdrücklich keine andere Weisung vor, tragen Zahler und Zahlungsempfänger jeweils die 
von ihrem Zahlungsdienstleister erhobenen Entgelte. Der Zahler trägt die folgenden Entgelte: 

 

 Überweisungsmodalitäten 

 je Überweisung vom Girokonto 

je Über- 
weisung per 
Zahlschein 

als Eilüber-
weisung 
zusätzlich** 

 beleghafte 
Überweisung 

elektronisch 
übermittelte 
Überweisung* 

per Dauer- 
auftrag 

bei formloser 
Erteilung 

als Echtzeit- 
überweisung 

 Überweisungsart    
Überweisung mit IBAN 
in Euro innerhalb der Bank 

siehe 3.1 
und 3.2 

siehe 3.1 
und 3.2 

siehe 3.1 
und 3.2 

siehe 3.1 
und 3.2 

siehe 3.1 
und 3.2 

siehe 3.1 
und 3.2 

0,00 EUR 

Überweisung mit IBAN 
in Euro an einen anderen 
Zahlungsdienstleister 

siehe 3.1 
und 3.2 

siehe 3.1 
und 3.2 

siehe 3.1 
und 3.2 

siehe 3.1 
und 3.2 

siehe 3.1 
und 3.2 

siehe 3.1 
und 3.2 

10,00 EUR 

Überweisung mit Konto- 
nummer/Bankleitzahl oder 
IBAN/BIC, die auf eine 
andere Währung eines 
EWR-Mitgliedsstaates lautet 

siehe 
4.5.1.1.3.2 

siehe  
4.5.1.1.3.2 

siehe 
4.5.1.1.3.2 

siehe 
4.5.1.1.3.2 

entfällt siehe 
4.5.1.1.3.2 

10,00 EUR 

 

* Überweisung per Online-Banking oder Datenfernübertragung (DFÜ). 
** Einreichung und Freigabe der Eilüberweisung muss bis 14:00 Uhr erfolgen. 
 
 

4.5.1.1.3.2 Überweisung in einer anderen Währung als der Kontowährung 
 
Entgeltpflichtiger 
 
Gibt der Zahler ausdrücklich keine andere Weisung vor, tragen Zahler und Zahlungsempfänger jeweils die 
von ihrem Zahlungsdienstleister erhobenen Entgelte. Der Zahler trägt die folgenden Entgelte: 
 

Höhe der Entgelte 
 

Zielland Überweisungsbetrag Konventionelle Abwicklung 
in SWIFT 

Abwicklung 

 bis zu EUR EUR EUR 

Mitgliedsstaaten der 
Europäischen Union/des EWR 
in einer EWR-Währung 

unbegrenzt 0,15 % 
mindestens 
15,00 EUR 

entfällt 
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4.5.1.1.4 Sonstige Entgelte 

 
Berechtigte Ablehnung der Ausführung eines autorisierten Überweisungsauftrags  
durch die Bank Portokosten 
 
Bearbeitung eines Überweisungswiderrufs nach Zugang des Überweisungsauftrags 5,00 EUR 

 
Bemühung der Bank um Wiederbeschaffung von Überweisungen mit fehlerhafter  
Angabe der Kundenkennung des Zahlungsempfängers durch den Kunden 20,00 EUR 
 
Dauerauftrag: 
 

Einrichtung/Änderung online 0,00 EUR 
 

Einrichtung/Änderung durch Bankmitarbeitende 1,00 EUR 
 

Telefonische Einrichtung/Änderung 1,00 EUR 
 

Wiederaufnahme nach Aussetzung auf Wunsch des Kunden 0,00 EUR 
 
4.5.1.2 Entgelte bei Überweisungsgutschriften 

 
Hinweise: 
Die nachfolgend aufgeführten Entgelte werden 
 
-  nur dann berechnet, wenn die Gutschrift einer Überweisung vereinbarungsgemäß erfolgt und fehlerfrei 

durchgeführt wurde; Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht 
bepreist. 

-  nicht berechnet, wenn und soweit die Gutschrift von Überweisungen bereits mit dem Entgelt für die Konto-
führung abgegolten oder bei einzelnen Kontomodellen abweichend geregelt ist (siehe 3.1 „Privatkunde“ 
und 3.2 „Geschäftskunde“). 

 
Bei einem Überweisungseingang werden von der Bank folgende Entgelte berechnet: 
 

Überweisungsgutschrift 
aus 

Überweisungsbetrag 
 

Konventionelle 
Abwicklung in SEPA 

Abwicklung in 
SWIFT 

 bis zu EUR EUR EUR 

Überweisung in Euro 
innerhalb der Bank 

unbegrenzt siehe 3.1 und 3.2 entfällt 

Überweisung in Euro von 
einem anderen Zahlungs-
dienstleister 

unbegrenzt siehe 3.1 und 3.2 0,15 % 
mindestens 
15,00 EUR 

Überweisung, die auf eine 
andere Währung eines 
EWR-Mitgliedsstaates lautet 

unbegrenzt entfällt 0,15 % 
mindestens 
15,00 EUR 
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4.5.2 Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten des Europäischen Wirtschafts- 

raums (EWR45) in Währungen eines Staates außerhalb des EWR (Drittstaatenwährung46) sowie 

Überweisungen in Staaten außerhalb des EWR (Drittstaaten47) 
 

4.5.2.1 Überweisungsaufträge 
 
 Echtzeitüberweisungsaufträge sind derzeit auf 100.000 Euro pro Überweisung begrenzt. 
 
4.5.2.1.1 Ausführungsfristen 
 

Überweisungen werden baldmöglichst bewirkt. 
 
Bei Echtzeitüberweisungsaufträgen in Euro beträgt die Ausführungsfrist max. 10 Sekunden. 

 
4.5.2.1.2 Entgelte für die Ausführung von Überweisungen 

 
Hinweise: 
Die nachfolgend aufgeführten Entgelte werden 
 
- nur dann berechnet, wenn die Überweisungen im Auftrag des Kunden fehlerfrei ausgeführt wurden; Storno- und 

Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist. 
- nicht berechnet, wenn und soweit die Ausführung von Überweisungen bereits mit dem Entgelt für die Kon-

toführung abgegolten oder bei einzelnen Kontomodellen abweichend geregelt ist (siehe 3.1 „Privatkunde“ 
und 3.2 „Geschäftskunde“). 

 
4.5.2.1.2.1 Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums 

(EWR) in Währungen eines Staates außerhalb des EWR (Drittstaatenwährung) 
 

Gibt der Zahler ausdrücklich keine andere Weisung vor, tragen Zahler und Zahlungsempfänger jeweils die 
von ihrem Zahlungsdienstleister erhobenen Entgelte. Der Zahler trägt die folgenden Entgelte: 
 

Zielland Überweisungsbetrag Konventionelle 
Abwicklung  

in SWIFT 

Abwicklung 

 bis zu EUR EUR EUR 

Mitgliedsstaaten  
der Europäischen 
Union/des EWR 
in einer 
EWR-Währung 

unbegrenzt 0,15 % 
mindestens 
15,00 EUR 

entfällt 

 
4.5.2.1.2.2 Überweisungen in Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (Drittstaaten) 

 
Entgeltpflichtiger 

 
Bei einer Überweisung kann der Zahler zwischen folgenden Entgeltverteilungen wählen: 

 
0: Zahler und Zahlungsempfänger tragen jeweils die von ihrem Zahlungsdienstleister erhobenen Entgelte 
1: Zahler trägt alle Entgelte 
2: Zahlungsempfänger trägt alle Entgelte 

 
Hinweis: 
Bei der Entgeltweisung „0“ können durch zwischengeschaltete Zahlungsdienstleister und den Zahlungs-
dienstleister des Zahlungsempfängers vom Überweisungsbetrag gegebenenfalls Entgelte abgezogen 
werden. 
Bei der Entgeltweisung „2“ können von jedem der beteiligten Zahlungsdienstleister vom Überweisungs-
betrag gegebenenfalls Entgelte abgezogen werden. 

 
45 Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, 

Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, 
Tschechien, Ungarn sowie Zypern und die Staaten Island, Liechtenstein und Norwegen. 

46 Zum Beispiel US-Dollar. 
47 Drittstaaten sind alle Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (derzeit: die EU-Mitgliedsstaaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, 

Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, 
Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Zypern und die Staaten Island, Liechtenstein und Norwegen). 
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Höhe der Entgelte 

Zielland/Währung Überweisungs- 
betrag 

Konventionelle Abwicklung in 
SWIFT 

Abwicklung in  
SEPA 

als Echtzeit-
überweisung 

  0 1 0 1 0 
 bis 

zu 
EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

- AD Andorra 
- BL Saint Barthelmy 
- CH Schweiz 
- GB Vereinigtes 
  Königreich von 
  Großbritannien und 
  Nordirland 
- GG Guernsey 
- GI Gibraltar 
- IM Insel Man 
- JE Jersey 
- MC Monaco 
- PM St. Pierre und 
  Miquelon 
- SM San Marino 
- VA Vatikanstadt 
  in Euro 
  mit IBAN/BIC 

unbegrenzt 0,15 % 
mindestens  
15,00 EUR 

 

zzgl. 7,50 EUR 
für die manu-

elle Erfassung 
bei nicht online 

eingereichten 
Aufträgen 

0,325 % 
mindestens 
44,00 EUR 

 

zzgl. 7,50 EUR 
für die manu-

elle Erfassung 
bei nicht online 

eingereichten 
Aufträgen 

13,00 EUR entfällt entfällt 

übrige Länder/ 
Währungen 

unbegrenzt 0,15 % 
mindestens 
15,00 EUR 

 

zzgl. 7,50 EUR 
für die manu-

elle Erfassung 
bei nicht online 

eingereichten 
Aufträgen 

0,325 % 
mindestens 
44,00 EUR 

 

zzgl. 7,50 EUR 
für die manu-

elle Erfassung 
bei nicht online 

eingereichten 
Aufträgen 

entfällt entfällt entfällt 

 
4.5.2.1.3 Sonstige Entgelte 
 

Bearbeitung eines Überweisungswiderrufs nach Zugang des Überweisungsauftrags  40,00 EUR 
 

Berechtigte Ablehnung der Ausführung eines autorisierten Überweisungsauftrags 
durch die Bank Portokosten 

 
Bemühung der Bank um Wiederbeschaffung von Überweisungen mit fehlerhafter  
Angabe der Kundenkennung des Zahlungsempfängers durch den Kunden 60,00 EUR
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4.5.2.2 Überweisungsgutschriften 
 

Entgeltpflichtiger 
 

Wer für die Ausführung der Überweisung die anfallenden Entgelte zu tragen hat, bestimmt sich danach, 
welche Entgeltregelung zwischen dem Zahler und dessen Zahlungsdienstleister getroffen wurde. 
Folgende Vereinbarungen sind möglich: 

 

0: Zahler und Zahlungsempfänger tragen jeweils die von ihrem Zahlungsdienstleister erhobenen Entgelte 
1: Zahler trägt alle Entgelte 
2: Zahlungsempfänger trägt alle Entgelte 

 

Hinweis: 
Bei der Entgeltweisung „0“ können durch zwischengeschaltete Zahlungsdienstleister und den Zahlungs-
dienstleister des Zahlungsempfängers vom Überweisungsbetrag gegebenenfalls Entgelte abgezogen 
werden. 
Bei der Entgeltweisung „2“ können von jedem der beteiligten Zahlungsdienstleister vom Überweisungs- 
betrag gegebenenfalls Entgelte abgezogen werden. 

 
Höhe der Entgelte 
 

Hinweise: 
Die nachfolgend aufgeführten Entgelte werden 
 

-  nur dann berechnet, wenn die Gutschrift einer Überweisung vereinbarungsgemäß erfolgt und fehlerfrei 
durchgeführt wurde; Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht 
bepreist. 

- nicht berechnet, wenn und soweit die Gutschrift von Überweisungen bereits mit dem Entgelt für die Konto-
führung abgegolten oder bei einzelnen Kontomodellen abweichend geregelt ist (siehe 3.1 „Privatkunde“ 
und 3.2 „Geschäftskunde“). 

 
Bei einer Entgeltweisung „0“ oder „2“ werden von der Bank folgende Entgelte berechnet: 
 

Absenderland/Währung 
 

 

Überweisungs- 
betrag 

Konventionelle 
Abwicklung in SWIFT 

Abwicklung in 
SEPA 

 bis zu EUR EUR EUR 

- AD Andorra 
- BL Saint Barthelmy 
- CH Schweiz 
- GB Vereinigtes 
  Königreich von  
  Großbritannien und 
  Nordirland 
- GG Guernsey 
- GI Gibraltar 
- IM Insel Man 
- JE Jersey 
- MC Monaco 
- PM St. Pierre und 
  Miquelon 
- SM San Marino 
- VA Vatikanstadt 
  in Euro 
  mit IBAN/BIC 

unbegrenzt 0,15 % 
mindestens 15,00 EUR 

siehe 3.1 und 3.2 

übrige Länder/Währungen 

 
unbegrenzt 0,15 % 

mindestens 15,00 EUR 
entfällt 
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4.6 Umrechnungskurs bei Fremdwährungsgeschäften 
 
4.6.1 Fremdwährungsgeschäfte ohne kartengebundene Zahlungsvorgänge 

 
Außerhalb von Festpreisgeschäften wird bei Umrechnungen von Euro in Fremdwährungen und umgekehrt 
wie folgt verfahren (soweit nichts anderes vereinbart ist): 
 

(1) Abrechnungskurs 
Die Bank rechnet bei Kundengeschäften (z. B. Zahlungsein- bzw. -ausgänge) in fremder Währung (Devisen) 
den An- und Verkauf von Devisen zu dem nach Ziffer 2 festgesetzten Referenzdevisenkurs (Mittelkurs) unter 
Anrechnung der in Ziffer (4) genannten Spannen ab. Die Abrechnung von Fremdwährungsgeschäften, die 
die Bank im Rahmen des ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs bis um 12:00 Uhr nicht mehr durchführen kann, 
rechnet die Bank zu dem am nächsten Handelstag festgesetzten Kurs ab. 
 

(2) Ermittlung des Referenzdevisenkurses (Mittelkurs) 
Die Ermittlung des jeweiligen Mittelkurses findet durch die DZ BANK AG einmal an jedem Handelstag be-
ginnend ab 13:00 Uhr (Abrechnungszeitraum) unter Berücksichtigung der im internationalen Devisenmarkt 
für die jeweilige Währung notierten (quotierten) Kurse statt. Die An- und Verkaufskurse basieren auf dem 
ermittelten Mittelkurs. 
 

(3) Veröffentlichung der Referenzdevisenkurse (Mittelkurse)  
Die Mittelkurse werden an jedem Handelstag im Internet unter www.genofx.dzbank.de ab 14:00 Uhr ver-
öffentlicht und stellen die Referenzkurse der jeweiligen Währung dar. 
 

(4) Kursänderungen 
Eine Änderung des in Ziffer (3) genannten Referenzdevisenkurses (Mittelkurs) wird unmittelbar und ohne 
vorherige Benachrichtigung des Kunden wirksam. 

 
4.6.2 Fremdwährungsgeschäfte im Zusammenhang mit kartengebundenen Zahlungsvorgängen 
 
4.6.2.1 Zahlungsvorgänge innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) in einer EWR-Währung 
 

Bei kartengebundenen Zahlungsvorgängen innerhalb des EWR in einer von Euro abweichenden EWR-
Währung48 rechnet die Bank den Fremdwährungsumsatz zum letzten verfügbaren Euro-Referenzwechsel-
kurs der Europäischen Zentralbank (Referenzwechselkurs) in Euro um. 
 
Dieser Wechselkurs ist abrufbar unter www.flessabank.de/ezb-referenzwechselkurse. 
Änderungen des Wechselkurses werden unmittelbar und ohne vorherige Benachrichtigung wirksam. 
 
Der Fremdwährungsumsatz, der Euro-Betrag und der Wechselkurs werden dem Karteninhaber mitgeteilt. 
 

4.6.2.2 Zahlungsvorgänge innerhalb des EWR in Währungen eines Staates außerhalb des EWR  
 (Drittstaatenwährung) und Zahlungsvorgänge außerhalb des EWR (Drittstaaten) 
 

Bei kartengebundenen Zahlungsvorgängen innerhalb des EWR in Währungen eines Staates außerhalb des 
EWR (Drittstaatenwährung) und bei kartengebundenen Zahlungsvorgängen außerhalb des EWR (Dritt-
staaten) in fremder Währung rechnet grundsätzlich die jeweilige internationale Kartenorganisation den Be-
trag zu dem von ihr für die jeweilige Abrechnung festgesetzten Wechselkurs in Euro um und belastet der 
Bank einen Euro-Betrag. Der Karteninhaber hat der Bank diesen Betrag zu ersetzen. Der Fremdwährungs-
umsatz, der Euro-Betrag und der sich daraus ergebende Wechselkurs werden dem Karteninhaber mitgeteilt. 
Dieser Kurs stellt zugleich den Referenzwechselkurs dar. Änderungen der von den Kartenorganisationen 
festgesetzten Wechselkurse werden unmittelbar und ohne vorherige Benachrichtigung wirksam. 
Maßgeblicher Zeitpunkt für die Abrechnung des Fremdwährungsumsatzes ist der von der Einreichung des 
Umsatzes durch die Kartenakzeptanzstelle bei der Bank abhängige nächstmögliche Abrechnungstag der 
jeweiligen internationalen Kartenorganisation. 

 
48 Bulgarischer Lew, Dänische Krone, Isländische Krone, Norwegische Krone, Polnischer Zloty, Rumänischer Leu, Schwedische Krone, Schweizer Franken (als 

gesetzliches Zahlungsmittel in Liechtenstein), Tschechische Krone, Ungarischer Forint. 
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4.7 Außergerichtliches Streitschlichtungsverfahren und sonstige Beschwerdemöglichkeit 

 
Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank besteht für Verbraucher die Möglichkeit, den Ombuds-
mann der privaten Banken anzurufen. Betrifft der Beschwerdegegenstand eine Streitigkeit über einen 
Zahlungsdienstevertrag (§ 675f des Bürgerlichen Gesetzbuches), können auch Kunden, die keine Ver-
braucher sind, den Ombudsmann der privaten Banken anrufen. Näheres regelt die "Verfahrensordnung für 
die Schlichtung von Kundenbeschwerden im deutschen Bankgewerbe", die auf Wunsch zur Verfügung 
gestellt wird oder im Internet unter www.bdb.de abrufbar ist. Die Beschwerde ist in Textform (z. B. mittels 
Brief oder E-Mail) an die Kundenbeschwerdestelle beim Bundesverband deutscher Banken e. V., Postfach 
04 03 07, 10062 Berlin, zu richten. Zudem besteht in diesen Fällen auch die Möglichkeit, eine Beschwerde 
unmittelbar bei der Bank (Name und Anschrift siehe oben Ziffer 4.1.1) einzulegen. Die Bank wird 
Beschwerden in Textform (z. B. mittels Brief oder E-Mail) beantworten. 
 
Bei Streitigkeiten aus der Anwendung 
 

(1) der Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs betreffend Fernabsatzverträge über Finanzdienstleistun-
gen, 
(2) der §§ 491 bis 508, 511 und 655a bis 655d des Bürgerlichen Gesetzbuchs sowie Artikel 247a § 1 des 
Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 
(3) der Vorschriften betreffend Zahlungsdiensteverträge in 
a. den §§ 675c bis 676c des Bürgerlichen Gesetzbuchs, 
b. der Verordnung (EU) 2021/1230 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juli 2021 über 

grenzüberschreitende Zahlungen in der Union (ABl. L 274 vom 30.7.2021, S. 20), geändert durch die 
Verordnung (EU) 2024/886 (ABl. L 886 vom 19.3.2024), vormals Verordnung (EG) Nr. 924/2009, und 

c. der Verordnung (EU) Nr. 260/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. März 2012 zur 
Festlegung der technischen Vorschriften und der Geschäftsanforderungen für Überweisungen und Last-
schriften in Euro und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 924/2009 (ABl. L 94 vom 30.3.2012, S. 22), 
die durch die Verordnung (EU) Nr. 248/2014 (ABl. L 84 vom 20.3.2014, S. 1) und die Verordnung (EU) 
2024/886 (ABl. L 886 vom 19.3.2024) geändert worden ist, 

d. der Verordnung (EU) 2015/751 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2015 über 
Interbankenentgelte für kartengebundene Zahlungsvorgänge (ABl. L 123 vom 19.5.2015, S. 1), 

(4) der Vorschriften des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes, soweit sie Pflichten von E-Geld-Emittenten oder 
Zahlungsdienstleistern gegenüber ihren Kunden begründen, 
(5) der Vorschriften des Zahlungskontengesetzes, die das Verhältnis zwischen einem Zahlungsdienstleister 
und einem Verbraucher regeln, 
(6) der Vorschriften des Kapitalanlagegesetzbuchs, wenn an der Streitigkeit Verbraucher beteiligt sind, oder 
(7) sonstiger Vorschriften im Zusammenhang mit Verträgen, die Bankgeschäfte nach § 1 Abs. 1 Satz 2 des 
Kreditwesengesetzes oder Finanzdienstleistungen nach § 1 Abs. 1a Satz 2 des Kreditwesengesetzes 
betreffen, zwischen Verbrauchern und nach dem Kreditwesengesetz beaufsichtigten Unternehmen 

 

kann sich der Kunde für die Streitigkeiten nach den Nummern 1 bis 5 an die bei der Deutschen Bundesbank 
eingerichtete Verbraucherschlichtungsstelle und für die Streitigkeiten nach den Nummern 6 bis 7 an die bei 
der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht eingerichtete Verbraucherschlichtungsstelle wenden. 
Die Verfahrensordnung der Deutschen Bundesbank ist erhältlich unter: Deutsche Bundesbank, Wilhelm-Epstein-
Straße 14, 60431 Frankfurt, E-Mail: schlichtung@bundesbank.de. Die Verfahrensordnung der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht ist erhältlich unter: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer 
Straße 108, 53117 Bonn, E-Mail: schlichtungsstelle@bafin.de. 

Betrifft der Beschwerdegegenstand eine Streitigkeit aus dem Anwendungsbereich des Zahlungsdienste- 
rechts (§§ 675c bis 676c des Bürgerlichen Gesetzbuchs, Art. 248 des Einführungsgesetzes zum Bürger-
lichen Gesetzbuch, § 48 des Zahlungskontengesetzes und Vorschriften des Zahlungsdiensteaufsichts-
gesetzes) besteht zudem die Möglichkeit, eine Beschwerde bei der Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht einzulegen. Die Verfahrensordnung ist bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht erhältlich. Die Adresse lautet: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer 
Straße 108, 53117 Bonn. Zudem besteht auch die Möglichkeit, eine Beschwerde unmittelbar bei der Bank 
einzulegen. Die Bank wird Beschwerden in Textform (z. B. mittels Brief, Telefax oder E-Mail) beantworten. 
 

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht stellt unter 
https://www.bafin.de/DE/Verbraucher/BeschwerdenStreitschlichtung/BeiBaFinbeschweren/ 
BeiBaFinbeschweren_node.html 
Wissenswertes zu Beschwerden über beaufsichtigte Unternehmen bereit. 

 

Zudem besteht die Möglichkeit, eine zivilrechtliche Klage einzureichen. 
 
 
4.8 Weitere entgeltpflichtige Dienstleistungen 
 

Benachrichtigungsservice im Online-Banking 
- per E-Mail 

 
entgeltfrei 
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5 Scheckverkehr für Privatkunden und Geschäftskunden 

 
Hinweise: 
Die nachfolgend aufgeführten Entgelte für die Einlösung oder den Einzug von Schecks werden 
 
- nur dann berechnet, wenn die Einlösung oder der Einzug des Schecks im Auftrag des Kunden fehlerfrei 

durchgeführt wurde; Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht 
bepreist. 

- nicht berechnet, wenn und soweit die Einlösung oder der Einzug von Schecks bereits mit dem Entgelt für die 
Kontoführung abgegolten oder bei einzelnen Kontomodellen abweichend geregelt ist (siehe 3.1 „Privatkunde“ 
und 3.2 „Geschäftskunde“). 

 
5.1 Allgemein 

 
Scheckvordrucke (25 Stück) 5,00 EUR 
 

Zusendung von Scheckvordrucken auf Wunsch des Kunden (zzgl. Porto) Portokosten 
 

Verlängerung einer Schecksperre auf Wunsch des Kunden 5,00 EUR 
 

Bereitstellung eines unbestätigten Bundesbankschecks 40,00 EUR 
 
5.2 Zahlungen in das Ausland (Scheckvorlage) 

 
5.2.1 per Verrechnungsscheck 

 
in Euro: 1,5 ‰, mindestens 35,00 EUR 
  maximal 400,00 EUR 

  
in Fremdwährung: 1,75 ‰, mindestens 35,00 EUR 
  maximal 400,00 EUR 

  
5.2.2 per Bankscheck (wird nicht angeboten) 
 
5.3 Zahlungen aus dem Ausland (Scheckgutschrift, Eingang vorbehalten) 

 
in Euro: 1,5 ‰, mindestens 35,00 EUR 
  maximal 400,00 EUR 

  
in Fremdwährung: 1,75 ‰, mindestens 35,00 EUR 
  maximal 400,00 EUR 

 
5.4 Wertstellungen im Scheckverkehr 
 
5.4.1 bei Gutschriften 

 
Scheckeinreichung eigenes Kreditinstitut am Tag der Buchung 

 

Scheckeinreichung fremdes Kreditinstitut49 zwei Geschäftstage später 
 

aus Scheckrückgabe wegen fehlender Deckung auf dem Konto 
des Scheckausstellers bzw. Zahlungspflichtigen am Tag der Belastung 

 

5.4.2 bei Belastungen 
 
Scheck am Tag der Belastungsbuchung für die Bank 
 
Scheckrückgabe zulasten des Zahlungsempfängers am Tag der Wertstellung 
 der ursprünglichen Gutschrift 

 
49 Kann nach Sitz der bezogenen Bank unterschiedlich sein. 
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5.5 Umrechnungskurs bei Fremdwährungsgeschäften 

 
Außerhalb von Festpreisgeschäften wird bei Umrechnungen von Euro in Fremdwährungen und umgekehrt 
wie folgt verfahren (soweit nichts anderes vereinbart ist): 
 
(1) Abrechnungskurs 
Die Bank rechnet bei Kundengeschäften (z. B. Zahlungsein- bzw. -ausgänge) in fremder Währung (Devisen) 
den An- und Verkauf von Devisen zu dem nach Ziffer (2) festgesetzten Referenzdevisenkurs (Mittelkurs) 
unter Anrechnung der in Ziffer (4) genannten Spannen ab. Die Abrechnung von Fremdwährungsgeschäften, 
die die Bank im Rahmen des ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs bis um 12:00 Uhr nicht mehr durchführen 
kann, rechnet die Bank zu dem am nächsten Handelstag festgesetzten Kurs ab.  
 
(2) Ermittlung des Referenzdevisenkurses (Mittelkurs) 
Die Ermittlung des jeweiligen Mittelkurses findet durch die DZ BANK AG einmal an jedem Handelstag 
beginnend ab 13:00 Uhr (Abrechnungszeitraum) unter Berücksichtigung der im internationalen Devisen-
markt für die jeweilige Währung notierten (quotierten) Kurse statt. Die An- und Verkaufskurse basieren auf 
dem ermittelten Mittelkurs. 
 
(3) Veröffentlichung der Referenzdevisenkurse (Mittelkurse) 
Die Mittelkurse werden an jedem Handelstag im Internet unter www.genofx.dzbank.de ab 14:00 Uhr ver-
öffentlicht und stellen die Referenzkurse der jeweiligen Währung dar. 
 
(4) Kursänderungen 
Eine Änderung des in Ziffer (3) genannten Referenzdevisenkurses (Mittelkurs) wird unmittelbar und ohne 
vorherige Benachrichtigung des Kunden wirksam. 
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6 Kredite 

 
6.1 Sonderleistungen im Kreditgeschäft 
 
6.1.1 bei der Kreditbearbeitung 

 
Ersatzzinsbescheinigung/Ersatzjahreskontoauszug auf Wunsch des Kunden 0,00 EUR 

 

zusätzlicher Zins-/Tilgungsplan50 12,50 EUR 

 

außerplanmäßige Kreditlinien-/Saldobestätigung auf Wunsch des Kunden51 12,50 EUR 

 
Ratenänderung auf Wunsch des Kunden 75,00 EUR/Stunde 

 
Finanzierungsbestätigung gegenüber Dritten 31,25 EUR 
 
Schuldhaftentlassung eines oder mehrerer Darlehensnehmer  75,00 EUR/Stunde 

aus einem Verbrauchervertrag52 
 
6.1.2 bei der Sicherheitenbearbeitung 

 
Einsichtnahme in das Grundbuch oder Einholung eines Grundbuch- 
auszugs im Auftrag des Kunden  18,75 EUR 
(zzgl. anfallender Grundbuchgebühren) 8,00 EUR 
 
Einsichtnahme in ein Register (z. B. Handelsregister, Vereinsregister, 
Güterstandsregister) oder Einholung eines Registerauszugs im Auftrag des Kunden 18,75 EUR 
 
Austausch von Sicherheiten im Auftrag des Kunden 
(wird im Einzelfall nach Aufwand berechnet, 
zzgl. Auslagen) 75,00 EUR/Stunde 
 
Rangänderung bei einem Grundpfandrecht im Auftrag des Kunden  
(zzgl. Auslagen) 75,00 EUR/Stunde 
 
sonstige Erklärungen im Zusammenhang mit Grundpfandrechten,  
ohne dass eine gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung der Bank 
dazu besteht 75,00 EUR/Stunde 

 
6.2 Avale 

 

Summe aller übernommenen Avale Avalprovision 

bis 10.000,00 EUR 3,75 % p. a. 

10.000,00 EUR bis 25.000,00 EUR 2,75 % p. a. 

über 25.000,00 EUR 2,25 % p. a. 

 
50 Wird nicht berechnet bei befristeten Verbraucherdarlehen. 
51 Die Saldenbestätigung ist unentgeltlich, wenn sie im Rahmen einer Ablöseauskunft für Immobiliar-Verbraucherdarlehen (§ 493 Abs. 5 S. 2 Nr. 2 BGB) oder für 

Allgemein-Verbraucherdarlehen erteilt wird. 
52 Entgelt wird nur erhoben, wenn die Entlassung nicht auf einer rechtlichen Verpflichtung beruht. 
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7 Auskünfte 
 
7.1 Auskünfte (im Auftrag des Kunden eingeholt, ohne dass eine gesetzliche oder vertragliche 

Verpflichtung der Bank hierzu besteht oder die Bank die Auskunft im eigenen Interesse einholt) 
 
Bankauskunft im Inland einholen (inkl. USt) 22,31 EUR 
  
Bankauskunft im Ausland einholen (inkl. USt) 44,63 EUR 
  
sonstige eingeholte Auskünfte (zzgl. Auslagen) (inkl. USt) 22,31 EUR 
  
 

7.2 Auskünfte (im Auftrag des Kunden erteilt, ohne dass eine gesetzliche oder vertragliche 
Verpflichtung der Bank hierzu besteht oder die Bank die Auskunft im eigenen Interesse erteilt) 
 
Auskunft erteilt (inkl. USt) 22,31 EUR 
  

 
8 Schrankfächer/Verwahrstücke 

 
Mietpreis für Schrankfach (inkl. USt) für pro Jahr 
 
Breite 250 mm bis 350 mm Höhe   40 mm bis   59 mm 65,00 EUR 
  
 Höhe   60 mm bis   79 mm  75,00 EUR 
  
 Höhe   80 mm bis 109 mm 85,00 EUR  
  
 Höhe 110 mm bis 159 mm 100,00 EUR 
  
 Höhe 160 mm bis 209 mm 125,00 EUR 
   
 Höhe 210 mm bis 399 mm 180,00 EUR  
  
 
Breite 600 mm bis 630 mm Höhe 210 mm bis 399 mm 320,00 EUR 
   
 Höhe 400 mm bis 499 mm 420,00 EUR 
   
 Höhe 500 mm bis 599 mm 540,00 EUR 
  
 
Einlagerung von Verwahrstücken (inkl. USt)  monatlich 20,00 EUR 
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9 Wertpapiergeschäft 
 
9.1 Ausführung und Abwicklung von Kundenaufträgen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren 

(Kommissionsgeschäft) 
 
9.1.1 Kauf und Verkauf (Provision) 

 

 Ausführung im Inland Ausführung im Ausland 

Wertpapierart Provision: Provision: 

% vom Kurswert/ 
Minimum EUR 
 

Online-Brokerage 
% vom Kurswert/ 
Minimum EUR 

% vom Kurswert/ 
Minimum EUR 
 

Online-Brokerage 
% vom Kurswert/ 
Minimum EUR 

Aktien/Zertifikate 1,0   % / mind. 39,00 0,4   % / mind. 17,50 1,0   % / mind. 49,00 0,4   % / mind. 27,50 

Optionsscheine 1,0   % / mind. 39,00 0,4   % / mind. 17,50 1,0   % / mind. 49,00 0,4   % / mind. 27,50 

Verzinsliche Wertpapiere 
(bei Kurs 75 %-100 % vom Nennwert) 

0,5   % / mind. 39,00 0,4   % / mind. 17,50 0,5   % / mind. 49,00 0,4   % / mind. 27,50 

Aktienandienungs- und 
Indexanleihen/ 
rentenähnliche Zertifikate 

0,75 % / mind. 39,00 0,4   % / mind. 17,50 0,75 % / mind. 49,00 0,4   % / mind. 27,50 

Wandelanleihen/Optionsanleihen 
(bei Kurs 75 %-100 % vom Nennwert) 

0,5   % / mind. 39,00 0,4   % / mind. 17,50 0,5   % / mind. 49,00 0,4   % / mind. 27,50 

Zero Bonds 
(bei Kurs 75 %-100 % vom Nennwert) 

0,5   % / mind. 39,00 0,4   % / mind. 17,50 0,5   % / mind. 49,00 0,4   % / mind. 27,50 

Genussscheine/Genussrechte 1,0   % / mind. 39,00 0,4   % / mind. 17,50 1,0   % / mind. 49,00 0,4   % / mind. 27,50 

Investmentanteile über Börse 1,0   % / mind. 39,00 0,4   % / mind. 17,50 1,0   % / mind. 49,00 0,4   % / mind. 27,50 

Bezugsrechte/Teilrechte 1,0   % / mind. 39,00 0,4   % / mind. 17,50 1,0   % / mind. 49,00 0,4   % / mind. 27,50 
Sonderstaffelung für  
Minimumentgelt bei 
Abrechnungswert 

Sonderstaffelung für  
Minimumentgelt bei 
Abrechnungswert 

Sonderstaffelung für  
Minimumentgelt bei 
Abrechnungswert 

Sonderstaffelung für  
Minimumentgelt bei 
Abrechnungswert 

bis     10,00 EUR: 
entgeltfrei 

bis     10,00 EUR: 
entgeltfrei 

bis     10,00 EUR: 
entgeltfrei 

bis     10,00 EUR: 
entgeltfrei 

von    10,01 EUR 
bis     50,00 EUR: 
3,00 EUR 

von    10,01 EUR 
bis     50,00 EUR: 
3,00 EUR 

von    10,01 EUR 
bis     50,00 EUR: 
6,00 EUR 

von    10,01 EUR 
bis     50,00 EUR: 
6,00 EUR 

von    50,01 EUR 
bis   100,00 EUR: 
5,00 EUR 

von    50,01 EUR 
bis   100,00 EUR: 
5,00 EUR 

von    50,01 EUR 
bis   100,00 EUR: 
10,00 EUR 

von    50,01 EUR 
bis   100,00 EUR: 
10,00 EUR 

von  100,01 EUR 
bis   250,00 EUR: 
10,00 EUR 

von  100,01 EUR 
bis   250,00 EUR: 
10,00 EUR 

von  100,01 EUR 
bis   250,00 EUR: 
20,00 EUR 

von  100,01 EUR 
bis   250,00 EUR: 
20,00 EUR 

von  250,01 EUR 
bis   500,00 EUR: 
20,00 EUR 

von  250,01 EUR 
bis   500,00 EUR: 
15,00 EUR 

von  250,01 EUR 
bis   500,00 EUR: 
30,00 EUR 

von  250,01 EUR 
bis   500,00 EUR: 
25,00 EUR 

Sonstige Wertpapiere 1,0   % / mind. 39,00 0,4   % / mind. 17,50 1,0   % / mind. 49,00 0,4   % / mind. 27,50 

 
Zusätzlich wird die Bank die ihr bei der Auftragsausführung und -abwicklung von Dritten berechneten Auslagen und fremden 
Kosten (jeweils soweit gesetzlich zulässig) in Rechnung stellen. Auf Anfrage ist die Bank bereit, soweit möglich, die Aufglie-
derung der fremden Kosten mitzuteilen. 
 
Sofern bei einem Wertpapiergeschäft ein Teil des Preises in einer Fremdwährung zu bezahlen ist, wird der Wechselkurs durch 
ein Verfahren ermittelt, bei dem die Marktgerechtigkeit des Wechselkurses sichergestellt ist. Auf Anfrage ist die Bank bereit, 
Einzelheiten zum Wechselkurs zu erläutern. 
 
Kommt es infolge enger Marktverhältnisse zu Teilausführungen an unterschiedlichen Tagen, so wird jede Teilausführung wie 
ein gesonderter Auftrag abgerechnet. 
 

Limitvormerkung53 und -änderung pro Auftrag 3,00 EUR 
 
Sparpläne 
 
- Sparplanankauf   1,30 EUR 
   pro Order zzgl. 1 % der Sparrate 
- Sparplanverkauf 
  Hier gelten die gleichen Konditionen wie bei Verkäufen über die Börse. 
 

 
53 Wird nur dann berechnet, wenn der Auftrag nicht ausgeführt wird. 
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9.1.2 Erwerb und Rückgabe von Investmentanteilen (außerbörslich) 

 

 
Provision:  
% vom Ausgabepreis  
(ggf. inkl. Ausgabeaufschlag) 
bzw. Rücknahmepreis (ggf. inkl. 
Rücknahmeentgelt)/Minimum EUR 

Online-Brokerage 
Provision:  
% vom Ausgabepreis  
(ggf. inkl. Ausgabeaufschlag) 
bzw. Rücknahmepreis (ggf. inkl. 
Rücknahmeentgelt)/Minimum EUR 

Erwerb von Investmentanteilen ohne Ausgabeaufschlag  

Aktienfonds   1,0 % / min. 39,00 
Rentenfonds 1,0 % / min. 39,00 

Aktienfonds   0,4 % / min. 17,50 
Rentenfonds 0,4 % / min. 17,50 

Erwerb von Investmentanteilen mit Ausgabeaufschlag  

Ankauf zum Ausgabepreis Ankauf zum Ausgabepreis 

Rückgabe von Investmentanteilen  

Rücknahme zum Rücknahmepreis Rücknahme zum Rücknahmepreis 

 
 
Weitere entgeltpflichtige Dienstleistungen 
 

Meldung von fehlender Steuerliquidität gem. § 44 Abs. 1 Satz 10 EStG (inkl. USt) 0,00 EUR 
 zzgl. Fremdkosten 

 
 
9.2 Dienstleistungen im Rahmen der Verwahrung 

 
9.2.1 Entgelt für die Verwahrung von Wertpapieren (inkl. USt) 

Die Berechnung erfolgt vierteljährlich für den vorangegangenen Berechnungszeitraum auf den Depotbe-

stand per 31.03., 30.06., 30.09., 31.12.54. 
 

 Berechnungs- 
modus 

Girosammelverwahrung Streifbandverwahrung Wertpapierrechnung 
 

Aktien vierteljährlich 0,14875 % 0,29750 % 0,53550 % 

Optionsscheine vierteljährlich 0,14875 % 0,29750 % 0,53550 % 

Verzinsliche Wertpapiere vierteljährlich 0,14875 % 0,29750 % 0,29750 % 

Inhaberschuld- 
verschreibungen 

 
   

 eigene -    

 Verbund -    

 fremd vierteljährlich 0,14875 % 0,29750 % 0,29750 % 

Aktienandienungsanleihen vierteljährlich 0,14875 % 0,29750 % 0,29750 % 

Indexanleihen vierteljährlich 0,14875 % 0,29750 % 0,29750 % 

Wandelanleihen vierteljährlich 0,14875 % 0,29750 % 0,29750 % 

Optionsanleihen vierteljährlich 0,14875 % 0,29750 % 0,29750 % 

Zero Bonds vierteljährlich 0,14875 % 0,29750 % 0,29750 % 

Genussscheine vierteljährlich 0,14875 % 0,29750 % 0,53550 % 

Investmentanteile     

 Verbund -    

 fremd vierteljährlich 0,14875 % 0,29750 % 0,53550 % 

Bezugsrechte/Teilrechte vierteljährlich 0,14875 % 0,29750 % 0,53550 % 

Sonstige Wertpapiere vierteljährlich 0,14875 % 0,29750 % 0,53550 % 

Bestände ohne Kurswert vierteljährlich 0,14875 % 0,29750 % 0,53550 % 

 

- Mindestpreis pro Depot (inkl. USt) vierteljährlich  4,46 EUR  
   
- Mindestpreis pro Bestandsposten (inkl. USt) vierteljährlich 1,49 EUR 

  
- Depot ohne Bestand (inkl. USt) vierteljährlich 0,00 EUR 

 
54 Bei unterjähriger Depotauflösung entsprechende Berechnung pro rata temporis. 
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9.2.2 Einlieferung effektiver Stücke (inkl. USt) 
 
Girosammelverwahrung 23,80 EUR 
 zzgl. Fremdkosten 
  
Streifbandverwahrung 23,80 EUR 
 zzgl. Fremdkosten 
  
Wertpapierrechnung 35,70 EUR 
 zzgl. Fremdkosten 
  

 
9.2.3 Kapitalveränderungen 

 
Bezug von 

 Inland (in EUR) Ausland (in EUR) 

jungen Aktien 1,0 % / min. 10,00 1,0 % / min. 10,00 zzgl. Fremdkosten 

Options-, Wandelanleihen 1,0 % / min. 10,00 1,0 % / min. 10,00 zzgl. Fremdkosten 

Genussscheinen 1,0 % / min. 10,00 1,0 % / min. 10,00 zzgl. Fremdkosten 

 
9.2.4 Ausübung von Options- und Wandelrechten 

 
Trennung von Optionsscheinen gemäß Kundenauftrag (inkl. USt) pro Vorgang 35,70 EUR 
  
Ausübung von Rechten aus Optionsscheinen im Auftrag des Kunden  1 % vom Kurswert mind. 39,00 EUR 
 max. 59,50 EUR 
 
Ausübung von Wandelrechten  1 % vom Kurswert mind. 39,00 EUR 
 max. 59,50 EUR 

 

9.2.5 Umschreibung und Neueintragung von Namensaktien (inkl. USt)55 

 
pro Auftrag 0,00 EUR 

 
9.2.6 Bearbeitung von Kundenaufträgen im Zusammenhang mit Kapitalertrag- und Körperschaftsteuern 

sowie ausländischen Quellensteuern (inkl. USt) 
 
Erstattung ausländischer Quellensteuer gemäß Doppelbesteuerungsabkommen 29,75 EUR 

zzgl. Fremdkosten 
  

9.2.7 Auf Kundenwunsch Erstellen von: 
 
 Depotaufstellung (inkl. USt) 11,90 EUR 
  

 Zweitschriften (inkl. USt)56 0,00 EUR 
  

9.2.8 Weitere Dienstleistungen 
 
 Besorgung von Geschäftsberichten ausländischer Gesellschaften (inkl. USt)  0,00 EUR  
       zzgl. Fremdkosten 

 
Verpfändung/Sperren zugunsten Dritter im Auftrag des Kunden (inkl. USt) 0,00 EUR 
 

 

 
55 Entfällt im Fall eines Kaufs und Verkaufs sowie bei einem Wertpapierausgang. 
56 Soweit durch vom Kunden zu vertretende Umstände verursacht. 
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9.3 Dienstleistungen außerhalb der Depotverwahrung (Schaltergeschäfte) 

 
9.3.1 Hereinnahme von fälligen Wertpapieren und Kupons zum Inkasso (sofern einlösende Stelle nicht 

Zahlstelle ist) (inkl. USt) 
 
EUR/DEM-Kupons 1,19 % vom Bruttobetrag, mind. 23,80 EUR 
 max. 59,50 EUR 
 zzgl. Fremdkosten 
 
  
Fremdwährungskupons 1,19 % vom Bruttobetrag, mind. 23,80 EUR 
 max. 59,50 EUR 
 zzgl. Fremdkosten 
 
  
EUR-Gutschrift/Fälligkeiten 0,29750 % vom Bruttobetrag, mind. 23,80 EUR 
 max. 59,50°EUR 
 zzgl. Fremdkosten 
 
  
Währungsgutschrift/Fälligkeiten 0,59500 % vom Bruttobetrag, mind. 29,75 EUR 
 max. 119,00 EUR 
 zzgl. Fremdkosten 
 
  

9.3.2 Hereinnahme von Wertpapieren zum Umtausch/Stücketausch (inkl. USt) 
  

 1,19 % vom Bruttobetrag, mind. 23,80 EUR 
 max. 59,50 EUR 
  zzgl. Fremdkosten 

 
9.3.3 Bogenerneuerung (sofern Kreditinstitut nicht Umtauschstelle ist) (inkl. USt) 

 
Inland pro Emittent 23,80 EUR 
 zzgl. Fremdkosten 
 
  
Ausland pro Emittent 23,80 EUR 
 zzgl. Fremdkosten 
 
  

9.3.4 Bearbeitung bei Verlust von Wertpapieren (inkl. USt)57 47,60 EUR 
 zzgl. Fremdkosten 
 
  

 
57 Soweit der Verlust in den vom Kunden zu vertretenden Verantwortungsbereich fällt. 
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10 Sonstiges 

 
Fotokopie (im Auftrag des Kunden ausgeführt, inkl. USt) 1,00 EUR 
  

Nachforschung (im Auftrag des Kunden ausgeführt), 
wenn die Nachforschung durch vom Kunden zu vertretende Umstände verursacht wurde 
 

- inkl. USt im Wertpapiergeschäft (Verwahr-/Verwaltungsgeschäft) pro Auftrag 11,90 EUR 
 zzgl. Fremdkosten 

- ansonsten  pro Auftrag 10,00 EUR 
 zzgl. Fremdkosten 

 

Vertrag zugunsten Dritter 
 

- inkl. USt im Wertpapiergeschäft (Verwahr-/Verwaltungsgeschäft) pro Vertrag 17,85 EUR 
- ansonsten  pro Vertrag 15,00 EUR 

 

Erträgnisaufstellung 
 

- inkl. USt im Wertpapiergeschäft (Verwahr-/Verwaltungsgeschäft) 11,90 EUR 
- ansonsten  10,00 EUR 

 

Kontosperre im Auftrag des Kunden 
 

- inkl. USt im Wertpapiergeschäft (Verwahr-/Verwaltungsgeschäft) 0,00 EUR 

- ansonsten 0,00 EUR 
 

Adressennachforschung (soweit durch vom Kunden zu vertretende Umstände verursacht)58
 

 

- inkl. USt im Wertpapiergeschäft (Verwahr-/Verwaltungsgeschäft) 7,14 EUR 
  zzgl. Fremdkosten  

- ansonsten  6,00 EUR 
 zzgl. Fremdkosten 

 

Mahnung59
 

 

- inkl. USt im Wertpapiergeschäft (Verwahr-/Verwaltungsgeschäft) 5,95 EUR 

- ansonsten 5,00 EUR 
 

Stundensatz für nach Zeitaufwand abzurechnende Sonderleistungen 
(im Auftrag des Kunden ausgeführt, ohne dass eine gesetzliche  
Verpflichtung der Bank dazu besteht) 
 

- inkl. USt im Wertpapiergeschäft (Verwahr-/Verwaltungsgeschäft) 89,25 EUR/Stunde  

- ansonsten 75,00 EUR/Stunde 

 
58 Dem Kunden bleibt der Gegenbeweis vorbehalten, dass in seinem Fall kein oder nur ein geringerer Schaden verursacht wurde. 
59 Kostenlos, wenn bei einem Verbraucherkreditvertrag dem Kreditnehmer während seines Vertrages der gesetzliche Verzugszinssatz berechnet wird 

oder der Kunde erst durch die Mahnung in Verzug gerät. 
 Dem Kunden bleibt der Gegenbeweis vorbehalten, dass in seinem Fall kein oder nur ein geringerer Schaden durch die Mahnung verursacht wurde. 
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11 Außergerichtliches Streitschlichtungsverfahren und sonstige Beschwerdemöglichkeit 

 
Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank besteht für Verbraucher die Möglichkeit, den Ombuds-
mann der privaten Banken anzurufen. Betrifft der Beschwerdegegenstand eine Streitigkeit über einen 
Zahlungsdienstevertrag (§ 675f des Bürgerlichen Gesetzbuches), können auch Kunden, die keine Ver-
braucher sind, den Ombudsmann der privaten Banken anrufen. Näheres regelt die "Verfahrensordnung für 
die Schlichtung von Kundenbeschwerden im deutschen Bankgewerbe", die auf Wunsch zur Verfügung 
gestellt wird oder im Internet unter www.bdb.de abrufbar ist. Die Beschwerde ist in Textform (z. B. mittels 
Brief oder E-Mail) an die Kundenbeschwerdestelle beim Bundesverband deutscher Banken e. V., Postfach 
04 03 07, 10062 Berlin, zu richten. Zudem besteht in diesen Fällen auch die Möglichkeit, eine Beschwerde 
unmittelbar bei der Bank (Name und Anschrift siehe oben Ziffer 4.1.1) einzulegen. Die Bank wird 
Beschwerden in Textform (z. B. mittels Brief oder E-Mail) beantworten. 
 
Bei Streitigkeiten aus der Anwendung 
 

(1) der Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs betreffend Fernabsatzverträge über Finanzdienstleistun-
gen, 
(2) der §§ 491 bis 508, 511 und 655a bis 655d des Bürgerlichen Gesetzbuchs sowie Artikel 247a § 1 des 
Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 
(3) der Vorschriften betreffend Zahlungsdiensteverträge in 
a. den §§ 675c bis 676c des Bürgerlichen Gesetzbuchs, 
b. der Verordnung (EU) 2021/1230 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juli 2021 über 

grenzüberschreitende Zahlungen in der Union (ABl. L 274 vom 30.7.2021, S. 20), geändert durch die 
Verordnung (EU) 2024/886 (ABl. L 886 vom 19.3.2024), vormals Verordnung (EG) Nr. 924/2009, und 

c. der Verordnung (EU) Nr. 260/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. März 2012 zur 
Festlegung der technischen Vorschriften und der Geschäftsanforderungen für Überweisungen und Last-
schriften in Euro und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 924/2009 (ABl. L 94 vom 30.3.2012, S. 22), 
die durch die Verordnung (EU) Nr. 248/2014 (ABl. L 84 vom 20.3.2014, S. 1) und die Verordnung (EU) 
2024/886 (ABl. L 886 vom 19.3.2024) geändert worden ist, 

d. der Verordnung (EU) 2015/751 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2015 über 
Interbankenentgelte für kartengebundene Zahlungsvorgänge (ABl. L 123 vom 19.5.2015, S. 1), 

(4) der Vorschriften des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes, soweit sie Pflichten von E-Geld-Emittenten oder 
Zahlungsdienstleistern gegenüber ihren Kunden begründen, 
(5) der Vorschriften des Zahlungskontengesetzes, die das Verhältnis zwischen einem Zahlungsdienstleister 
und einem Verbraucher regeln, 
(6) der Vorschriften des Kapitalanlagegesetzbuchs, wenn an der Streitigkeit Verbraucher beteiligt sind, oder 
(7) sonstiger Vorschriften im Zusammenhang mit Verträgen, die Bankgeschäfte nach § 1 Abs. 1 Satz 2 des 
Kreditwesengesetzes oder Finanzdienstleistungen nach § 1 Abs. 1a Satz 2 des Kreditwesengesetzes 
betreffen, zwischen Verbrauchern und nach dem Kreditwesengesetz beaufsichtigten Unternehmen 

 

kann sich der Kunde für die Streitigkeiten nach den Nummern 1 bis 5 an die bei der Deutschen Bundesbank 
eingerichtete Verbraucherschlichtungsstelle und für die Streitigkeiten nach den Nummern 6 bis 7 an die bei 
der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht eingerichtete Verbraucherschlichtungsstelle wenden. 
Die Verfahrensordnung der Deutschen Bundesbank ist erhältlich unter: Deutsche Bundesbank, Wilhelm-Epstein-
Straße 14, 60431 Frankfurt, E-Mail: schlichtung@bundesbank.de. Die Verfahrensordnung der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht ist erhältlich unter: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer 
Straße 108, 53117 Bonn, E-Mail: schlichtungsstelle@bafin.de. 

Betrifft der Beschwerdegegenstand eine Streitigkeit aus dem Anwendungsbereich des Zahlungsdienste- 
rechts (§§ 675c bis 676c des Bürgerlichen Gesetzbuchs, Art. 248 des Einführungsgesetzes zum Bürger-
lichen Gesetzbuch, § 48 des Zahlungskontengesetzes und Vorschriften des Zahlungsdiensteaufsichts-
gesetzes) besteht zudem die Möglichkeit, eine Beschwerde bei der Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht einzulegen. Die Verfahrensordnung ist bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht erhältlich. Die Adresse lautet: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer 
Straße 108, 53117 Bonn. Zudem besteht auch die Möglichkeit, eine Beschwerde unmittelbar bei der Bank 
einzulegen. Die Bank wird Beschwerden in Textform (z. B. mittels Brief, Telefax oder E-Mail) beantworten. 
 

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht stellt unter 
https://www.bafin.de/DE/Verbraucher/BeschwerdenStreitschlichtung/BeiBaFinbeschweren/ 
BeiBaFinbeschweren_node.html 
Wissenswertes zu Beschwerden über beaufsichtigte Unternehmen bereit. 

 

Zudem besteht die Möglichkeit, eine zivilrechtliche Klage einzureichen. 



Preisaushang 
Regelsätze im standardisierten Privatkundengeschäft sowie 
im kartengestützten Zahlungsverkehr für Geschäftskunden 
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Sparkonten p.a. 
 

Zinssatz für Spareinlagen mit 3-monatiger Kündigungsfrist 0,25 %  Zinssatz für SparPlus Ratensparplan1  0,90 % 

mit 1-jähriger Kündigungsfrist1 0,50 %  Zinssatz für Flessi-Sparkonto2 1,00 % 

mit 4-jähriger Kündigungsfrist1 0,75 %  Zinssatz für Vermögenswirksames Sparen1 0,90 % 
 

Zinssatz für 
ZinsTrio 

1. und 2. Jahr 1,70 %  
 

Zinssatz für 
Zinsdynamik 

1. Jahr 1,70 % 

3. und 4. Jahr 1,90 %  2. Jahr 1,80 % 

5. und 6. Jahr 2,00 %  3. Jahr 1,90 % 

   4. Jahr 2,00 % 
 

Vorschusszinsen für die vorzeitige Rückzahlung von Spareinlagen betragen ¼ des jeweils für die betreffende Spareinlage geltenden Zinssatzes bis zum Ablauf der Kündigungsfrist3 

 

1 keine Neuabschlüsse möglich 
2 auf maximal 2.500,00 EUR (befristet bis zu Vollendung des 18. Lebensjahres); in allen übrigen Fällen gilt der Standardzins für Spareinlagen mit 3-monatiger Kündigungsfrist. Einzahlungsbetrag  

maximal 25.000,00 EUR  
3 Von Spareinlagen mit einer 3-monatigen Kündigungsfrist können – soweit nichts anderes vereinbart ist – ohne Kündigung bis zu 2.000,00 EUR für jedes Sparkonto innerhalb eines Kalendermonats  

abgehoben werden. 

 

Privatkonten 

  Flessa 
Digital 

Flessa 
Classic3 

Flessa 
Premium 

 Flessa StartKlar 

   
von 7 bis einschl.    
17 Jahren 

von 18 bis einschl.  
23 Jahren 

von 24 bis einschl.  
27 Jahren 

         

Monatlicher Grundpreis  6,00 EUR 5,00 EUR 10,00 EUR  0,00 EUR 0,00 EUR 5,00 EUR 

Inklusive Freiposten  20 Stück1 -  40 Stück2  - 40 Stück2 40 Stück2 

Ein- und Auszahlungen         

- an Geldautomaten der Flessabank  0,00 EUR1 0,30 EUR 0,00 EUR2  0,00 EUR 0,00 EUR2 0,00 EUR2 

- am Schalter  2,50 EUR 0,30 EUR 0,00 EUR2  0,00 EUR 0,00 EUR2 0,00 EUR2 

Überweisungen         

Beleglose Buchung         

- Dauerauftrag  0,00 EUR1 0,30 EUR 0,00 EUR2  0,00 EUR 0,00 EUR2 0,00 EUR2 

- Online-Banking / Mobile Banking  0,00 EUR1 0,30 EUR 0,00 EUR2  0,00 EUR 0,00 EUR2 0,00 EUR2 

- Echtzeitüberweisung  0,00 EUR1 0,30 EUR 0,00 EUR2  0,00 EUR 0,00 EUR2 0,00 EUR2 

Beleghafte Buchung  2,50 EUR 0,30 EUR 0,00 EUR2  0,00 EUR 0,00 EUR2 0,00 EUR2 

Telefonische Buchung  2,50 EUR 2,50 EUR 2,50 EUR  0,00 EUR 2,50 EUR 2,50 EUR 

Gutschrift  0,00 EUR1 0,30 EUR 0,00 EUR2  0,00 EUR 0,00 EUR2 0,00 EUR2 

Lastschrift         

Einlösung (Belastung)  0,00 EUR1 0,30 EUR 0,00 EUR2  0,00 EUR 0,00 EUR2 0,00 EUR2 

Scheck          

Einreichung (Gutschrift)  2,50 EUR 0,30 EUR 0,00 EUR2  0,00 EUR 0,00 EUR2 0,00 EUR2 

Einlösung (Belastung)  0,00 EUR1 0,30 EUR 0,00 EUR2  0,00 EUR 0,00 EUR2 0,00 EUR2 
 

Buchungen werden nur berechnet, wenn diese im Auftrag oder Interesse des Kunden fehlerfrei durchgeführt werden. Die Aufzählung der Entgelte ist nicht abschließend. Unser Preis- und Leistungsver-

zeichnis und unser Preisaushang gelten ergänzend. Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist. 

Guthabenverzinsung bis zum 18. Geburtstag: 

Guthaben bis 2.500,00 EUR: 0,50 % p. a., über 2.500,00 EUR: 0,00 % p. a. 

1 Pro Monat 20 Freiposten (übergreifende Summe der mit der Fußnote 1 gekennzeichneten Positionen). Darüber hinaus 0,15 EUR je Buchung. 

2 Pro Monat 40 Freiposten (übergreifende Summe der mit der Fußnote 2 gekennzeichneten Positionen). Darüber hinaus 0,30 EUR je Buchung. 
3 Konditionen Basiskonto 

 

 

Überziehungskredit  Dauerauftrag 

Sollzinssatz für eingeräumte Kontoüberziehung   Eigene Einrichtung/Änderung/Aussetzung online 0,00 EUR 

(Dispositionskredite) 11,669 % p. a.  Einrichtung/Änderung durch Bankmitarbeitende 1,00 EUR 

Sollzinssatz für geduldete Kontoüberziehung7 15,669 % p. a.  Telefonische Einrichtung/Änderung 1,00 EUR 
 

7 Geduldete Kontoüberziehung ist die von der Bank vorübergehend geduldete Überziehung des laufen-
den Kontos ohne zugesagte Dispositionslinie oder über den zugesagten Dispositionskredit hinaus.    

 

Tagesgeldkonto8 für Guthaben in Höhe 

von 0,00 EUR bis     2.500,00 EUR 1,00 % p. a. von 25.000,01 EUR bis   50.000,00 EUR 1,00 % p. a. 

von 2.500,01 EUR bis     5.000,00 EUR 1,00 % p. a. von 50.000,01 EUR bis 150.000,00 EUR 1,00 % p. a. 

von 5.000,01 EUR bis   25.000,00 EUR 1,00 % p. a. ab 150.000,01 EUR 1,00 % p. a. 
 

8 pro Kunde kann nur ein Tagesgeldkonto eröffnet werden. 
 

Karten pro Jahr 

girocard ohne PIN 9,50 EUR girocard mit PIN 9,50 EUR digitale girocard 0,00 EUR 

Mastercard ClassicCard 30,00 EUR Mastercard GoldCard 85,00 EUR  

 

 



Preisaushang 
Regelsätze im standardisierten Privatkundengeschäft sowie 
im kartengestützten Zahlungsverkehr für Geschäftskunden 

 

 

134 000 / Fassung: 01.21   Stand: 15.04.2026 

 

Allgemeine Zahlungsverkehrsleistungen 

  am Schalter am Geldautomaten 

Bargeldauszahlung an eigene Kunden    

mit unserer girocard (Debitkarte)  entfällt 0,00 EUR 

mit unserer Mastercard (Kreditkarte)  entfällt 2 % vom Umsatz mind. 6,00 EUR 

Bareinzahlung zugunsten Dritter  
 

 

auf Konten bei uns  10,00 EUR  

auf Konten bei anderen Kreditinstituten (KI)  wird nicht angeboten  

Bargeldauszahlung an eigene Kunden bei anderen KI    

mit girocard (Debitkarte)3  entfällt 0,00 EUR 

Bei teilnehmenden Banken am CashPool  entfällt 0,00 EUR 

Bei inländischen KI und KI in der EU1 und den EWR-Staaten2, die ein direktes 
Kundenentgelt erheben können: 

   

- Verfügungen im girocard-System3  entfällt 0,00 EUR 

- Verfügungen in anderen Zahlungssystemen (Maestro/Debit Mastercard) in EUR3  entfällt 1 % vom Umsatz mind. 5,00 EUR 

Bei inländischen KI und KI in der EU1 und den EWR-Staaten2, die kein direk-
tes Kundenentgelt erheben können, bei KI in der EU1 und den EWR-Staaten2 
in Fremdwährung und bei KI außerhalb der EU1 und den EWR-Staaten2: 

   

- Verfügungen in den folgenden Zahlungssystemen (Maestro/Debit Mastercard) 
in EUR3 

 
entfällt 1 % vom Umsatz mind. 5,00 EUR 

mit Mastercard (Kreditkarte)    

im Inland und Ausland3  entfällt 2 % vom Umsatz mind. 6,00 EUR 

(zzgl. 2 % vom Umsatz für den Auslandseinsatz bei Zahlung in Fremdwährung und/oder in einem Land 
außerhalb der EU1 und der EWR-Staaten2) 

   

Einsatz der girocard (Debitkarte)    

im Ausland zum Bezahlen von Waren und Dienstleistungen bei Zahlung in Fremd-
währung und/oder bei Zahlung in einem Land außerhalb der EU1 und der EWR-
Staaten2 

  
1 % vom Umsatz mind. 1,00 EUR 

max. 4,00 EUR 

 

1 Europäische Union (derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, 
Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Zypern) 

2 EWR-Staaten (EU-Staaten sowie Island, Liechtenstein und Norwegen) 
3 gegebenenfalls wird durch den Geldautomatenbetreiber ein zusätzliches Entgelt belastet. 

 

Privatkredite 

Beispiel: Privatdarlehen  

Nettodarlehensbetrag bis 50.000,00 EUR 

Sollzinssatz 8,25 % p. a.  

Effektiver Jahreszins - laufzeitabhängig 36 Monate Laufzeit    8,57 % p. a.  

 60 Monate Laufzeit    8,57 % p. a. 
 

Gesamtkosten: Bei einer Laufzeit von 36 Monaten ergeben sich (für Kredite bis zu 50.000,00 EUR) pro 500,00 EUR Kreditbetrag Gesamtkosten von 66,02 EUR.  
Bei einer Laufzeit von 60 Monaten ergeben sich (für Kredite bis zu 50.000,00 EUR) pro 500,00 EUR Kreditbetrag Gesamtkosten von 111,86 EUR. 

    

Wertpapiere 

Ausführung und Abwicklung eines Kommissionsauftrags zum Kauf oder Verkauf von 

Aktien/Zertifikate 1,00 % vom Kurswert      mind. 39,00 EUR 

Festverzinslichen Wertpapiere 0,50 % vom Kurswert      mind. 39,00 EUR  
(bei einem Kurswert zwischen 75 % - 100 % jeweils vom Nennwert) 

Limitvormerkung4 und -änderung pro Auftrag 3,00 EUR 

Investmentanteile von Vertriebspartnern zum jeweiligen Ausgabe-/Rücknahmepreis  

Girosammelverwahrung (inkl. USt.) vierteljährlich zum Quartalsende p. a. 0,14875 % 

Mindestpreis pro Depot (inkl. USt.) vierteljährlich 4,46 EUR 

Depot ohne Bestand (inkl. USt.) vierteljährlich 0,00 EUR 

Mindestpreis pro Bestandsposten (inkl. USt.) vierteljährlich 1,49 EUR 
 

Die Bank ist dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V. und der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH angeschlossen. Von der Bank aus-
gegebene Inhaberschuldverschreibungen werden nicht geschützt. Näheres entnehmen Sie bitte Nr. 20 unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen, dem „Informationsbogen für den Einle-
ger“ und der Internetseite der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH unter www.edb-banken.de. 

 

Hinweis:  Die Preise für weitere Dienstleistungen und die Wertstellungsregelungen im normalen Geschäftsverkehr mit Privatkunden sowie für ausgewählte Leistungsbereiche mit Geschäftskunden  
entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis am Schalter. 
 

4 wird nur berechnet, wenn der Auftrag nicht ausgeführt wird 

 



www.flessabank.de

Bad Kissingen    Maxstraße 21 97688 Bad Kissingen 0971 7191-0 badkissingen@flessabank.de

Bad Neustadt Goethestraße 15 b 97616 Bad Neustadt 09771 6138-0 badneustadt@flessabank.de

Bamberg    Willy-Lessing-Straße 11 96047 Bamberg 0951 20866-0 bamberg@flessabank.de

Bergrheinfeld Hauptstraße 95 97493 Bergrheinfeld 09721 7893-0 bergrheinfeld@flessabank.de

Coburg   Mohrenstraße 13 96450 Coburg 09561 8849-0 coburg@flessabank.de

Ebelsbach Georg-Schäfer-Straße 31 97500 Ebelsbach 09522 7086-0 ebelsbach@flessabank.de

Ebern    Marktplatz 15 96106 Ebern 09531 9232-0 ebern@flessabank.de

Eisenach Lauchergasse 6 – 8 99817 Eisenach 03691 88035-0 eisenach@flessabank.de

Eltmann    Steinertsplatz 3 97483 Eltmann 09522 9421-0 eltmann@flessabank.de

Erfurt Neuwerkstraße 30 99084 Erfurt 0361 34089-0 erfurt@flessabank.de

Erlangen    Zeppelinstraße 4 91052 Erlangen 09131 1207-0 erlangen@flessabank.de

Fürth Fürther Freiheit 6 90762 Fürth 0911 988988-0 fuerth@flessabank.de

Gochsheim   Schweinfurter Straße 10 97469 Gochsheim 09721 7624-0 gochsheim@flessabank.de

Hammelburg Kirchgasse 8 97762 Hammelburg 09732 9128-0 hammelburg@flessabank.de

Haßfurt Marktplatz 3 – 4 97437 Haßfurt 09521 9416-0 hassfurt@flessabank.de

Jena Neugasse 22 07743 Jena 03641 4668-0 jena@flessabank.de

Kronach   Bahnhofsplatz 14 96317 Kronach 09261 6057-0 kronach@flessabank.de

Leipzig Nikolaistraße 16 04109 Leipzig 0341 900409-0 leipzig@flessabank.de

Meiningen Leipziger Straße 1 98617 Meiningen 03693 4429-0 meiningen@flessabank.de

München Schwanthalerstraße 16 80336 München 089 558702-0 muenchen@flessabank.de

Niederwerrn Von-Münster-Straße 12 97464 Niederwerrn 09721 749901-0 niederwerrn@flessabank.de

Nürnberg Bucher Straße 49 90419 Nürnberg 0911 242600-0 nuernberg@flessabank.de

Schmalkalden Stiller Gasse 25 98574 Schmalkalden 03683 4082-0 schmalkalden@flessabank.de

Schonungen Hauptstraße 26 97453 Schonungen 09721 75740-0 schonungen@flessabank.de

Schweinfurt Falkenring 2 97422 Schweinfurt 09721 50993-0 eselshoehe@flessabank.de

Schweinfurt Friedhofstraße 10 97421 Schweinfurt 09721 531-207 info@flessabank.de

Schweinfurt Rudolf-Diesel-Straße 16 97424 Schweinfurt 09721 65980-0 hafen@flessabank.de

Suhl Friedensstraße 8 98527 Suhl 03681 3935-0 suhl@flessabank.de

Hier sind wir für Sie da

Schweinfurt Luitpoldstraße 2 – 6 97421 Schweinfurt 09721 531-0 info@flessabank.de

Flessabank Zentrale

Flessabank Niederlassungen
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